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Tagblatt
«

des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Frnhlingsfitzung 18KZ

Kreisschreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Delsberg, den 6. April 1865.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem Re-
aierungsrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
24. April nächsthin einzuberufen. Sie werden demnach eingeladen,
sich am bezeichneten Tage, des Vormittags tl) Uhr, im
gewohnten Sitzungslokale des Großen Rathes auf dem Rathhause
in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

Gesetzesentwürfe,
a. Zur zweiten Berathung vorgelegt:

Gesetz über die Löschung der Zehnt- und Bodenzinsloskaufsummen.

b. Zur ersten Berathung vorgelegt:

1. Dekret über die Besoldungen der Amtsschreiber und
Amtsgerichtsschreiber.

2. Gesetz über den Tarif der Staatskanzlei.
3. „ „ die Thierarzneischule.
4. „ „ „ Organisation der landwirthschaftlichen

Schule.
5. „ betreffend Abänderung des Hochschulgesetzes.

Tagblatt des Großen Rathes tSKS.

L. V o r t r ä g e.

s. Des Regierungspräsidenten.

Bericht über Großrathswahlen,

b. Der Direktion des Innern.

1. Gesuch der rechtsamelosen Burger von Erstgen um
Erhebung zu einer besondern Korporation.

2. Begehren der Bäuerten Außerschwandi und Wengi um
Vereinigung mit Frutigen.

e. Der Direktion des Armenwesens.

Ueber Errichtung einer zweiten Verpflegungsanstalt für
Gebrechliche.

ä. Der Direktion des Gesundheitswesens.

Konkordat über die Freizügigkeit der Medizinalpersonen.

e. Der Direktion der Justiz und Polizei.

t. Streit über die Bestätigung des Polizeiinspektors von
Bern.

2. Eingabe mehrerer Studirenver des Rechts gegen das
Prüfungsreglement für Fürsprecher.

3. Strafnachlaßgesuche.
4. Naturalisationen.

k. Der Direktion der Finanzen.

t. Abrechnung mit'dem neuen Kantonstheil.
2. Beschluß, betreffend die Steuerverhältnisse zwischen dem

alten und neuen Kantonstheile.

ss. Der Direktion der Domänen und Forsten.

Käufe, Verkäufe und Kantonnemente.

70



278
z

k. Der Direktion der Erziehung.

1. Auslegung der §8 15 und 16 des Schulgesetzes vom
1. Dezember 1866.

2. Auslegung des § 4 des Schulgesetzes vom 24. Juni 1856.

i. Der Direktion der öffentlichen Bauten.

Hoch- und Straßenbauten,

ie. Der Direktion der Eisenbahnen.

1. Bericht über die Jurabahnen Nebst NachtragSkrcdit zur
Fortsetzung der Eiscnbahnstudien im Jura.

2. Beschwerde, betreffend die Station Wichtrach.

e. Wahlen.
1. Eines Steuer- und Ohmgeldverwalters.
2. Von Stabsoffizieren.
3. Eines Ersatzmannes des Verwaltungsrathes der Staats¬

bahn.
4. Des Gerichtspräsidenten von Viel.

Für den ersten Tag werden auf die Tagesordnung gesetzt:
Vorträge des Regierungspräsidenten, der Direktion des Innern,
ferner die Gesetze über den Tarif der Staatskanzlci und über
die landwirthschaftliche Schule.

Die Vorträge der Finanzdirektion und die Wahlen werden
auf Mittwoch den 26. April angesetzt und zur Behandlung der
erstem die Mitglieder bei Eiden einberufen.

Mit Hochschätzung!

Der Großrathspräsident:

Ed. Earlin.

Bucher, Buchmàr, Buhrcn, Burger, Buri in Hettiswyl, Buri
in Urtenen, Chapuis, Chopard, Choulat, Crelier, Ducommun,
Ecabert, Egger in Meningen, Engel, Ettcr, Fankhauser, Feller,
Fleury, Flück, Frciburghaus, Fresard, Frisard, Froidevaur, Frotè,
Gaffer, Gerber in Steffisburg, Girard, Glaus, Gobat in Cremines,
Gouvernon, Grimaitre, Gruber, Guenat, Gugelmann, v. Gonten,
Hauswirth, Hennemann, Henzelin, Herrmann, Herren, Huba'cher,
Jaquet, Jmer, Jmobersteg, Jndermühle, Jolissaint, Jordi, Kaiser
in Büren, Kaiser in Delsberg, v. Känel, Fürsprecher; v. Känel
in Wimmis, Karlen, Keller von Buchholterberg, Klaye, Knuchcl,
König, Kohli, Kummer, Lemprn, Lenz, Loviat, Lüthi, Mathez,
Messerli von Rümligen, Michel in Ringgenberg, Monin, Moor,
Moser, Möschler, Müller, Oeuvray, Pallain, Reiz, Rebetez,
Regez, Reichenbach, Renfer, Riem, Rössel, Rosselct, Rösti,
Röthlisbcrger, Gustav; Roth in Niederbipp, Roth in Ersigen,
Rothenbühler, Rubelt, Rutsch, Ryz, Salchli, Salzmann,
Scheidegger, Schertenleib, Schmid in Burgdors, Schmid in
Eriswyl, Schmid in Spengelried, Schmider, Schmuz zu Schlieren,
Schneeberger, Schumacher, Seiler, Seßler, Siegenthaler, Spring,
Spycher, Stämpfli zu Uetligen, Stämpfli in Schwanden,
Stettler, Streit im Großg'schneit, Streit in Zimmerwald, Tièche,
Wagner, v. Werbt, Wirth, Wpder, Wyß, Zbindcn von Guggis-
berg, Zingg und Zingre.

^ Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit
folgenden Worten: Meine Herren! Da wir in der letzten Session
unsere Traktanden nicht vollständig haben erledigen können, so

hat der Regierungsrach gewünscht, Sie möchten von Neuem
zusammen treten, um die rückständigen Geschäfte zu behandeln.
Dieß, meine Herren, ist der Grund, warum Sie einberufen sind.
Die Geschäfte sind Ihnen bekannt. Das Cirkular wiederholt
Ihnen größtentheils diejenigen, welche schon für die letzte Februarsitzung

angesetzt waren. Ich glaube nicht, daß diese Gegenstände
uns länger als acht Tage beschäftigen werden. Mit diesen

Worten, meine Herren, erkläre ich die Sitzung eröffnet.

Erste Sitzung

Montag den 24. April 1865.

Vormittags um 16 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Bütigkofer, Gfeller in
Signau, Revel und Röthlisbcrger, Jsaak, in Walkringen; ohne
Entschuldigung: die Herren Aebi, Affolter zu Grünen, Bärtschi,
Beguclin, v. Bergen, Berger zu Schwarzenegg, Berger zu Spiez,
Biedermann, Blösch in Viel, Böfiger, Botteron, Brechet, Brugger,

Zum provisorischen Stimmcnzähler, am Platze des

ausgetretenen Herrn Ryler bezeichnet der Herr Präsident im Ein-
verständniß mit der Versammlung den Herrn Großrath Geiser,
Notar in Roggwyl.

Tagesordnung:

Niedersctzung von Kommissionen für einzelne Traktanda.
Es wird eine solche bloß für das Projekt der Errichtung einer
zweiten Armenvcrpflegungsanstalt für den alten Kantonstheil
verlangt und beschlossen. Die Kommission soll aus fünf
Mitgliedern bestehen und das Büreau ermächtigt sein, dieselben zu
bezeichnen.

Gesuch der rechtsamelosen Burger von Ersigen um
Erhebung zu einer besondern Korporation.



H Herr Direktor de S Innern, als Berichterstatter des
Rcgierungsrathes. In der Ortschaft Ersigen, welche zur Kirch-
gcmemdc Kirchbcrg gehört, war früher eine sogenannte Dorfoder

Rechtsame-Gemeinde. In den dreißiger Jahren entstund
hierauf in Folge des Gcmeindegesetzes vom Dezember 1833 auch
eine Einwohnergcmeindc und später eine Burgergemeinde. Im
Jahr 1836 kantonirte diese Rechtsame-Gcmcinde mit dem Staate
und noch später, im Jahr t812, ließ sie sich herbei, der
Burgergemeinde von Ersigen vertragsweise in einem vom I I. März
datirten Vergleich von den durch das Kantonement erhaltenen
Waldungen einen Bezirk von 12l> Jucharten abzutreten zum
Zwecke der Anweisung des bisher übungsgemäß jährlich den
rechtsamelosen Burgern verabfolgten Brennholzes. Der gleichen
Burgergemeinde fielen später durch sogenannten Ausschcidungs-
vcrtrag vom Mai l8M zwei Stücke Moosland von zusammen
ungefähr 13 Jucharten zu, um ebenfalls als Equivalent früherer
Nutzungen den Rechtsamelosen zu dienen, und endlich wurden
durch den Güterausscheidungsvertrag zwischen der Einwohnerund

der Burgcrgemcinde durch oberinstanzlichen Entscheid der
letztern Korporation zum nämlichen besondern Nutzungszwecke
einige andere bisher streitig gewesene Stücke Land von ungefähr
12 Jucharten zugetheilt Der daherigc Entscheid enthielt den
Vorbehalt, daß durch die bestehende Organisation und durch die
Sanktion des Vertrages der Frage, ob überhaupt eine selbst-
ständigc Burgergcmeinde und Verwaltung zu Ersigen nothwendig
sei und fortdauern solle, keineswegs präjudizirt werde. Dieser
Vorbehalt hatte nach den Vorgängen in dieser Sache keinen
andern Sinn, als den Weg offen zu behalten, je nach den
Umständen und dem Ermessen der Behörden die althergebrachte
einheitliche Gemeindeverwaltung herzustellen und die Verwaltung
der bürgerlichen Nutzungsgüter, die ohnehin nicht allen Bürgern
gleich, sondern nur den ärmern zu Gute kommen, der Einwoh-
nergemeindc zu übertragen, gleich wie von jeher und noch jetzt
die Verwaltung deö bürgerlichen Armengutcs der Einwohnergemeinde

anvertraut ist, allein in keinem Falle lag in dem
erwähnten Vorbehalt die Absicht, jemals die organisirte
Burgcrgemcinde und Verwaltung einfach aufzuheben, um letztere den
daraus Anspruch machenden rechtsamelosen Burgern zu überlassen.
Dessen ungeachtet scheint diese Andeutung nicht verstanden worden
zu sein, denn die sogenannten rechtsamelosen Burger haben nun
durch eine Vorstellung ohne Datum das Gesuch eingereicht, der
Große Rath möchte den rechtsamelosen Burgern von Ersigen das
Attribut einer Korporation, resp, den Charakter einer Gemeinde
der rechtsamelosen Burger zu Ersigen verleihen. Der Regierungsrath

kann dieses Gesuch durchaus nicht empfehlen und zwar
schon an und für sich nicht, weil unser Kanton keinen Mangel,
sondern Ueberfluß an Gemeindskorporationcn hat, und es daher
nicht wünschenswcrth ist, daß neue entstehen. Es ist auch nicht
zulässig, solche neue Korporationen zu crciren, — und eine solche
würde creirirt durch Bewilligung des Gesuches; sondern das
Gesetz sagt ausdrücklich, daß da, wo bisher keine Burgergemeinden
bestanden haben, auch keine neuen errichtet werden sollen; auch
sonst wäre es nicht zweckmäßig, indem die Gesuchsteller, welche
sich als eine Art Korporation oder Genossenschaft von rechtsamelosen

Burgern zu konstituiren suchen, zum größern Theil ver-
gcldStagte und besteuerte Leute sind und unter ihnen auch ein
Kriminalisirter ist. Sie können sich nun denken, welche
Verwaltung entstehen würde, wenn man diesen Leuten die Administration

der Güter der rechtsamelosen Burger übertragen würde.
Der Regierungsrath beschränkt sich dermalen darauf, Ihnen
anzutragen, es scie auf das Gesuch nicht einzutreten. Es wird
sich später zeigen, ob man nicht noch weiter gehen und wie
bereits angedeutet worden ist, auch die bereits bestehende
Burgergcmeinde aufheben solle, allein dieses letztere ist nicht Gegenstand
der dermaligen Berathung.

5 Bützberger. Ich erlaube mir nur eine Frage an
den Herrn Direktor des Innern. So viel ich aus seinem Rapporte

habe schließen können, soll nun in Zukunft die Verwaltung
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des den sogenannten rechtsamelosen Bürgern gehörenden Wald-,
Moos- und Allmendlandes der Burgergemeinde von Ersigen
übertragen sein. In diesem Falle würde ich doch in dieser Stellung

der Burgergemeinde gegenüber den Rechtsamelosen etwas
Sonderbares finden. In andern Burgergemeinden sind übrigens
die Verhältnisse ganz ähnlich. Wie haben sich die Verhältnisse
gestaltet? Vor dem Kantonnemente waren die Rcchtsamebesitzer
die Eigenthümer der Rechtsamenwaldungen und diese Rechtsame-
korporationcn verabfolgten den sogenannten Rechtsamelosen
gewisse Nutzungen in Holz. So lange die Rechtsamegcmeindcn
bestunden, machte sich die Sache einfach: Es wurde einfach bei
der Vcrtheilung des Holzes unter die Rcchtsamebesitzer auch an
die Rechtsamelosen Etwas abgegeben. Allein nachdem nun die
Rechtsamelosen genöthigt waren, ihre Rechte und Ansprüche auf
dem Wege des Prozesses zu wahren, und nachdem sie nunmehr
durch Prozeß einen Theil der Waldungen der Rechtsamebesitzcr
erobert, tritt nun das sonderbare Verhältniß ein, daß ihr Wald
nun von ihren frühern Prozcßgegnern verwaltet wird. Ich
möchte nun fragen, ob es nicht angemessen wäre, daß überall,
wo die Rechtsamc-Korporationen aufgehoben und die rechtsamelosen

Burger ausgewiesen sind, diesen letztern wenigstens das
Recht einzuräumen, den ihnen ausgeschiedenen Wald auf gleiche
Weise unter sich zu vertheilen, wie die Rechtsamcbesitzer es mit
dem ihnen zugetheilten Antheil auch gethan haben. Es wäre
damit den Rechtsamelosen überall gedient, allein so lange die

Verwaltung ihrer Waldung der Einwohner- oder der Burgergcmeinde

übergeben ist, so werden sich die Rechtsametoien beklagen,
daß nunmehr ihre frühern Prozcßgegner ihr Eigenthum
verwalten und vielleicht gegen ihren, der Rechtsamelosen Willen,
noch andere in die Nutzung aufnehmen. Ich will keinen Antrag
stellen, allein den Gedanken möchte ich der Direktion des Innern
äußern, ob es nicht möglich wäre, eine Maßregel in diesem

Sinne zu treffen.

l)r. Schneider. Herr Präsident, meine Herren!
Diese Angelegenheit ist mir in einiger Erinnerung von früherer
amtlicher Thätigkeit her, und da muß ich mit Bezug aus das
zuletzt gefallene Votum meine Ansicht aussprechen. Diese
Nutznießungen der Rechtsamelosen wurden seiner Zeit als Steuern
betrachtet und an die Armen, die zu gleicher Zeit Burger der

betreffenden Gemeinden waren, gegeben. Bei den fraglichen
Ausscheidungen nun wollte man deßhalb nicht neue Gemeinden
errichten. Es wurden wohl im Anfang vom Regierungsrath
Beschlüsse gefaßt, die dahin hätten führen können, namentlich,
wenn mir recht erinnerlich ist, zu Ersigen, indem gesagt wurde,
eS könne sich eine Burgergcmeinde daselbst bilden. Es geschah

jedoch bloß zum Zwecke der für die zu Wahrung der Rechte der
Rechtsamelosen nöthigen Verhandlungen. Aber ich mache darauf
aufmerksam, daß, wenn man dem Antrag von Herrn Bützberger
entsprechen wollte, dieses Rechtsverhältniß verrückt werden würde.
Jetzt hat jeder nutzungsberechtigte Burger einen Anspruch auf
seinen Antheil. Nun sind gegenwärtig Rcchtsamebesitzer, die Kinder

haben können, und diese können Arme ohne Rechtsamc werden
und rücken dann in die Rechte der Rechtsamelosen ein. Wenn
Sie aber das Recht gestatten, die Rcchtsamen auszutheilen und

auszureuten, so sind diese rechtsamelosen Rechtsnachfolger der

Rechtsamebesitzcr um jenes ihr Recht verkürzt. Ist nun über die

Verwaltung Streit erhoben worden, so ist es natürlich, daß die

betreffende Burgergcmeinde Verwalterin dieses Gutes sei, und
daß sie dafür sorge, daß die Nutzungsberechtigten ihre Nutzungen
bekommen, daß also die Verwaltung dieses Gutes jeweilen der

Burgergemeinde zukomme. Ist keine Burgergcmeinde am Ort,
so mag die Verwaltung der Einwohnergcmeindc übertragen
werden. Ich spreche da vielleicht nicht ganz so, wie ich seiner

Zeit sprach. Ich stimme aber in dieser Beziehung ganz mit dem

Bericht der Direktion des Innern überein.

Herr Berichterstatter der Rcgierungsrathes. Ich
will dem von Herrn Dr. Schneider Bemerkten noch Folgendes



280

beifügen: Was Herr Bützbcrger anregt, liegt eigentlich dem

Gegenstand fern. Er verlangt, daß den Rechtsamelosen erlaubt
werde, ihre Nutzungsgüter eigenthümlich zn vertheilen. Das
verlangen sie gar nicht; sie wünschen, daß es als Korporationsgut

bestehen bleibe, aber daß ihnen die Verwaltung übertragen
werde. Abgesehen davon wäre aber eine solche Vertheilung nach
dem Gesetz nicht zulässig. Wie bereits bemerkt, hat sich die

Burgergemeinde bloß gebildet, um als Korporation für die
Rechtsamelosen mit den Rechtsamebesttzern rechtlich verhandeln zu
können. Seither hat sie das Nutzungsgut verwaltet. Aber wie
im schriftlichen Bericht bemerkt, hat der Regierungsrath darüber
berathen, ob diese Burgergemeinde nicht aufzuheben und die

Verwaltung dieses Nutzungsgutes der Einwohnergemeinde zu
übertragen sei, ist aber noch zu keinem Entscheid gekommen. Herr
Bützberger hat gesagt, es sei sonderbar, daß das Nutzungsgut
der Rechtsamelosen von ihren Gegnern verwaltet werde. Als
solche ist aber die Burgergemeinde, obgleich Rechtsamebcsitzer in
sich schließend, nicht zu betrachten. Letztere sind wohl mit den

Rechtsamelosen im Prozeß gestanden; dieser ist jedoch durch die

Ausscheidung beseitigt. Es wird jedenfalls besser sein, wie es

von der Regierung vorgeschlagen ist, als wenn man den Recht
sameloscn die Verwaltung dieses Gutes überlassen, würde.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne Einsprache

angenommen und zum Beschluß erhoben.

Erste Berathung des neuen Emolumentep-Tarifs
für die Staatskanzlei.

** Herr Regierungspräsident Scherz, als Berichter-
statter des Regierungsrathes. Herr Präsident, meine Herren!
Ein Tarif für die Staatskanzlei wurde im Jabr 1853 berathen

und angenommen; seither sind Gründe eingetreten, die
eine Revision zum Bedürfniß machen, hauptsächlich folgende.
Der alte Tarif sagt: „Für Wahlschreiben oder Wahlpatente
der Beamten, welche vom Großen Rathe oder vom
Regierungsrathe ernannt werden," habe die Staatskanzlei so und
so viel zu beziehn. Nun haben wir nach dem letzthin erlassenen

Gesetz über Organisation der Staatsbahn noch andere
Beamte, die weder der Große Rath noch der Regierungsrath,
sondern der Verwaltungsrath der Staatsbahn zu ernennen
hat. Nach dem Wortlaut des bisherigen Tarifs hätten alle
diese keine Gebühren zu bezahlen. Im Fernern haben Sie
in einer frühern Sitzung ein Gesetz erlassen, wonach die Wahl
der Amtsgerichtsweibel den Amtsgerichten übertragen wird.
Die Amtsgerichtsweibel haben bisher eine Gebühr bezahlen
müssen. In Zukunft würde es Zweifelhast sein, ob, da sie

nicht mehr von einer kantonalen Staatsbehörde gewählt sind,
sie gleichwohl eine Gebühr bezahlen müßten, ferner ist im
alten Tarif eine Bestimmung enthalten in Bezug auf die
Patente der kleinern Ohmgeldbeamten, Salzauswäger, Bannwarte,

Wegmeister, Schwellenmeister, Eichmeister nnd dergleichen,

wodurch die Regierung den Auftrag erhielt, für dieselben
dem Großen Rath einen besondern Tarif vorzulegen; das ist
aber bis zur Stunde nicht erfolgt; es muß also für diese
Stellen ein besonderer Tarif aufgestellt oder der vorliegende
geändert werden. Der Regierungsrath glaubt aber, es sei
nicht am Orte, dafür besondere Gebühren aufzustellen. Im
Uebrigen findet der Regierungsrath, mehrere Ansätze seien zu
gering und stehen in keinem Verhältniß zu der Mühe und
Arbeit der Kanzlei. Z. B. bei Verfügungendes Regierungsrathes

wurde als Maximum bloß sechs Franken bezogen, und
doch ist es oft der Fall, daß solche Verfügungen 100 und
mehr Seiten enthalten, so daß einzig die Kosten der Kopiatur-
arbeit das Drei- bis Zehnfache der Gebühr übersteigen. Es

kann nun offenbar nicht im Willen der Behörden liegen, daß
wenn Bürger oder Korporationen die Behörden so in Anspruch
nehmen, die Staatskasse noch das ausgelegte Geld zuschieße;
sondern es muß eine billige Entschädigung bezahlt werben.
Ohnehin betrugen die Büreaukosten der Staatskanzlei bisher
etwas über Fr. 20,000 und die Gebühren ersetzten davon nur
die Hälfte, das Uebrige fiel dem Staat auf. Dieß sind die
Hauptmotive, um Ihnen einen Entwurf vorzulegen. In der
letzten Sitzung wurde zu dessen Berathung eine Kommission
gewählt, die sich mit der Sache befaßte und einige Abänderungen

beantragte. Diese wurden, da der Große Rath
auseinander gegangen war, ohne sie zu berathen, der Regierung
neuerdings vorgelegt, und von dieser angenommen; und es

wird Ihnen nun ein Entwurf vorgelegt, worüber sowohl die
Regierung, als die Kommission einig sind. Ich möchte Ihnen
daher denselben zur Annahme empfehlen. In Bezug auf den

Berathungsmodus glaube ich, man sollte die verschiedenen
Abtheilungen unrer ö, 0, v im Einzelnen in Abstimmung
bringen. Es fallen unter jede Rubrik eine Menge verschiedener

Ansätze. Es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen,
jeden einzelnen Ansatz in Abstimmung zu setzen.

Karrer, als Berichterstatter der Kommission. Herr
Präsident, meine Herren! Die zur Berathung dieses Ent-
Wurfs niedergesetzte Kommission untersuchte vorerst die Frage,
ob es der Fall sei, daß überhaupt der frühere Tarif abgeändert

werden solle. Sie ist einig, daß es jetzt nicht am Orte
wäre diese Gebühren abzuschaffen, um so mehr als bei der
gegenwärtigen Finanzlage auch diese Einnahmsquelle zu beachten

ist. Gestützt auf diesen Standpunkt wurde untersucht,
was allfällig im Antrag des Regierungsraths in der einen
oder andern Richtung zu ändern wäre, und da wurden mehrere

Beschlüsse gefaßt und dem Regierungsrath zur nochmaligen

Berathung überwiesen, und das Ergebniß davon ist in
dem neu ausgetheilten Entwurf-Tarif enthalten mit ganz wenigen

Ausnahmen. Im ursprünglichen Entwurf waren unter
1. Rubriken im Einzelnen enthalten über die Stelleu mit

Fr. 500—1000, 1001—2000, 2001—3000, und über 3000
Gehalt. Aehnlich war es unter L 2. bei den Stellen auf
Lebenszeit. Da fand die Kommission, es sei einfacher, die
betreffenden Gebühren zwar beizubehalten, aber so, daß man
nicht rubrizire, sondern sage, daß von den Besoldungen der
Stellen auf bestimmte Zeit vom Jahrgehalt bezahlt werden

solle, von denen auf Lebenszeit 1 Eine fernere
Abänderung wurde beantragt bei 3., daß die Amtschreibcr der
drei ersten Klassen ganz gut Fr. 10 mehr, als im ursprünglichen

Entwurf, nämlich Fr. 50 bezahlen können, in Betracht
der Einkünfte dieser drei ersten Klassen, dieß wurde denn
auch beantragt; ebenso für die Amtsgerichtsschreiber der drei
ersten Klassen, für die man die Gebühr auf Fr. 30 erhöht
hat. Das sind die Bemerkungen der Kommission zum
Abschnitt Ich empfehle solchen tals quäle, wie er vorgeschlagen

ist, zur Genehmigung.

Die abschnittsweise Berathung wird beschlossen.

Fr. Rp.
Für Wahlschreiben oder Wahlpatente der Beamten,

welche vom Großen Rathe oder vom Regierungs-
rathc oder von einer andern Staatsbehörde ernannt
werden,
l) bei besoldeten Stellen von bestimmter Amtsdauer

:
Von einem Jahrcsgehalt ein halbes vom
Hundert.
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2) bei Stellen, die auf Lebenszeit vergeben werden:

Von einem Jahresgehalt Eins vom Hundert.
Bei Wahlen zu Pfarrstellen wird die

Besoldungsklasse zu Grunde gelegt, in welcher der
neu erwählte Pfarrer zur Zeit der Wahl sich

befindet.
3) bei Stellen, mit welchen keine fire Besoldung

verbunden ist:
Amtsschreiber derjenigen Bezirke, welche nach
dem Besoldungsgesetz vom 28. März 1860
hinsichtlich der Regierungsstatthalter -
Besoldungen :

in die drei ersten Klassen fallen 50. —
in die vierte Klasse fallen 30. —
in die fünfte Klasse fallen 20. —
in die sechöle Klasse fallen 10. —

Amtsgerichtschreiber derjenigen Bezirke, welche
nach dem Besoldungsgesetz vom 28. März 1860
hinsichtlich der Besoldung der Gerichtspräsidenten

in die drei ersten Klassen fallen ck). —
in die vierte Klasse fallen 20. —
in die fünfte Klasse fallen 15. —
in die sechste Klasse fallen 10. —

Amtsgerichtsweibel derjenigen Bezirke, welche
nach dem Besoldungsgesetz vom 28. März
1860, hinsichtlich der Besoldung der
Gerichtspräsidenten in die drei ersten Klassen fallen 20. —
in die vierte Klasse fallen 15. —
in die fünfte Klasse fallen 10. —
in die sechste Klasse fallen 5. —

Die letzteren Gebühren sind von den Amtsge-
richtSschreibereien zu beziehen und der Staatskanzlei

zu verrechnen.

» Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Während

früher bloß die vom Großen Rathe oder vom Regierungsrathe

ernannten Beamten eine Gebühr für ein Wahlschreiben
oder ein Wahlpatent zu bezahlen hatten, haben nunmehr auch
die von einer andern Staatsbehörde ernannten, eine gleiche
Gebühr zu entrichten. Der Entwurf unterscheidet hiebci zwischen

besoldeten Stellen von bestimmter Amtsdauer, und solchen, die

auf Lebenszeit vergeben werden; während bei jenen ein halbes
vom Hundert des Jahresgehaltes bezahlt wird, wird bei den

letzteren eins vom Hunden bezahlt. Die erstern bezahlen mehr,
weil sie in dem Fall kommen die Gebühr alle vier Jahre von
Neuem zu bezahlen. Früher wurde bezahlt: bei besoldeten Stellen
mit bestimmter Amtsdauer, bei einem Gehalte von Fr. 1000,
Fr. 5; bei Fr. 1001 bis und mit Fr. 2000, Fr. 10; bei

Fr. 2000-3000, Fr. 15; und bei einem Gehalte von über

Fr. 3000, Fr. 20. Ferner bei Stellen, die auf Lebenszeit
vergeben werden: bei einem Gehalte bis Fr. 500, Fr. 3; bei Fr. 501
bis Fr. 1000, Fr. 7. 50; bei Fr. 1001 bis Fr. 2000, Fr. 15;
bei Fr. 2001 bis Fr 3000, Fr. 22. 50; und bei einem Gehalte
von über Fr. 3000, Fr. 30. Immerhin steht die letztere Klasse

von Beamten nicht schlimmer als die" erstere, indem z. B. ein

Geistlicher, welcher auf eine Pfarrei erwählt wird, auf derselben

bleibt, so lange es ihm beliebt. Unter die Stellen, mit welchen
keine fire Besoldung verbunden ist, gehören zunächst die

Amtsschreiber. Dieselben haben zwar theilwcise noch eine fire Besoldung,

allein das Firum ist zu den Emolumenten eine Nebensache,

und überdieß soll das Gesetz geändert werden. Dasselbe
ist bereits im Traktandenverzcichniß als Berathungsgegenstand
angeführt. Obgleich die siren Besoldungen der Ämtsschreiber
nicht hoch sind, so stehen diese Beamte doch besser als andere,
weßhalb hier die Erhöhung des Entwurfes gerechtfertiget ist.

Auf vier Jahre vertheilt, ist die Gebühr, welche sie zu bezahlen

haben, stets noch eine billige. Die Amtsgerichtsschreiber beziehen
keine siren Besoldungen, außer in den vier katholischen Amts-

Tagblalt des Großen Rathes t8K5.

bezirken, und werden deßhalb weniger hoch tarirt. Die
Amtsgerichtsweibel werden zwar nicht vom Regierungsrath gewählt,
sondern von den Amtsgerichten; allein dessenungeachtet ist eS

billig, daß sie ebenfalls eine Gebühr bezahlen, welche dem Staate
zu verrechnen ist.

* Herr Großrath Schneider von Frutigen, als Mitglied

der Kommission, stellt den Antrag, den Zusatz zu Ziffer
2 zu streichen, und statt desselben zu Ziffer 1 und 2 folgenden
auszunehmen: „Für die Bestimmung der Gebühr wird der
Gehalt zu Grunde gelegt, den der Erwählte zu bezahlen hat "

^ Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
gibt diese Redaktion als die deutlichere zu.

L.

Für Berufspatente:
Für ein Arztpatent
Für ein Thierarztpatent
Für ein Apothekerpatent
Für ein Amtsnotarpatent
Für die Umschreibung des Amtsnotarpatents
Für ein Rotarpatent
Für ein Oberförsterdiplom
Für ein Unterförsterdiplom
Für ein Forsttaxatorpatent
Für ein Geometerpatent

Für die Aufnahme in das bern. Ministerium

Fr. Np.
100. -25. —
50. —
30. —
5. —

30. —
15. —
5. —

10. —
10. —
15. —

5 Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier
sind mehrere Berüfe angeführt, welche im alten Tarife nicht
angeführt waren; und für andere ist die Gebühr erhöht worden.
Auch hier hat eine Ergänzung und Erhöhung der Ansätze
stattgesunden, indem mehrere neue Beamtungen und Berüfe angeführt

sind, welche im alten Tarife nicht angefahrt waren. Für
ein Arztpatent wurde bis dahin Fr. 20 bezahlt; die Kommission
stellt den Antrag, es sollen Fr. 100 bezahlt werden; denn der
Advokat hat für sein Patent Fr. 100 a. W. zu bezahlen und
es ist nun unbillig, daß die Aerzte, deren Beruf wenigstens
ebensogut ist als derjenige eines Fürsprechers, so unverhältniß-
mäßig weniger bezahle. Für ein Thierarztpatent wurde bis dahin
bezahlt Fr. 10, nach dem Entwürfe soll bezahlt werden Fr. 25 ;
überhaupt waren die frühern Ansätze wie folgt: Für ein
Apothekerpatent Fr. 30, für ein Amtsnotariatspatent Fr. 20, für
die Umschreibung eines solchen Patentes Fr. 5, für ein Notarpatent

Fr. 30, für ein Försterdiplom Fr. 10.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

0.

Für Verwendungen bei ausländischen Behörden
oder den Bundes- und Kantonsbehörden zu
Gunsten von Privaten

Wenn die Armuth bescheinigt ist, wird keine

Gebühr bezogen.
Für die Genehmigung von Reglementen öffentlicher

Anstalten und Vereine mit Ausnahme derjenigen,

welche einen ausschließlich mildthätigen
Zweck haben:

Fr. Rp.

2-10. -

71
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Fr. Rp.
wenn es schweizerische sind 5-10. —
wenn es nicht schweizerische sind 20-60. —

nebst den Kosten der Einschreibung.
Die Aktiengesellschaften haben für die ihnen von

den Staatsbehörden auszustellenden Akte
folgende Kanzleigebühren zu entrichten:
s. für die Genehmigung der Gesellschaftssta¬

tuten 20-200. —
b. für die Erneuerung dieser Genehmigung 10-40. —
o. für die Genehmigung von Ergänzungen oder

Abänderungen der Gesellschaftsstatnten 5-20. —
In diesen Gebühren sind diejenigen nicht inbe-

griffen, welche die Gesellschaften für allfällige

zu ihrem Geschäftsbetrieb erforderliche
Expropriationsbewilligungen oder Gewerbs-
konzessionen zu bezahlen haben. In
Betreff der letztern werden die einschlagenden
Gesetzesbestimmungen vorbehalten.

Für die Bewilligung eines Hausbaues in allen
dem Entscheide des Regierungsrathes
unterliegenden Fällen 5-20. —

Für die Bewilligung eines Jahrmarktes 20. —
Für die Bewilligung der Verlegung eines Wirth¬

schaftsrechtes 10-100. —
Für eine dem Entscheide des Regierungsrathes

unterlegte Heirathsbewilligung 20. —
Für eine Jahrgebung 20. —
Für eine Bürgerrechtsankaufsbewilligung 40. —
Für die Naturalisation eines Gchweizerbürgers 200. —
Für die Naturalisation eines Ausländers 500. —
Für einen Maunrechtsbrief 10. —
Für eine Verschollenheitserklärung 5-10. —
Für die Bewilligung zu Erwerbung von Grund¬

eigenthum oder Grundpfandrechten 10-20. —
Für eine Erkenntniß in Verwaltungsstreitigkeiten 3-10. —

und wenn dieselbe fünf Seiten übersteigt, von
jeder Seite Mehrhalt —. Zg

Für eine Expropriationsbewilligung 10-100. —
Für einen Schürfschein 10. —
Für die Erneurung eines Schürfscheins 5. —
Für eine Bergwerkskonzession 30. —
Für die Erneuerung oder Uebertragung einer Berg¬

werkskonzession 10. —
Für eine vom Regierungsrath zu bewilligende

Gewerbskonzession 10-100. —
Für eine Fluß- oder Seebettabtretung 2-10. —

Ucberdieß wird für das abgetretene Gebiet eine
vom Regierungsrathe nach Ermessen zu
bestimmende Entschädigung bezahlt.

Für die Bewilligung einer Lotterie oder Kunstver¬
losung, insofern sie nicht zu Armenzwecken
bestimmt ist 2-20. —

» Hcn Berichterstatter des Regierungsrathes. Auch
hier haben einige Erhöhungen stattgesunden. Für Verwendungen
bei Behörden anderer Kantone oder beim Bunde, konnte bis
dahin bloß gefordert werden Fr. 2. Da aber diese VerwendungS-
schreiben häufig so viel zu thun geben, daß mit der tarifmäßigen
Gebühr bei Weitem nicht einmal die gewöhnlichen Gebühren für
Kopiaturcn hätte bezahlt wenden können, so ist die Erhöhung
von Fr. 2 auf Fr. 2-10 vollkommen gerechtfertigt. Wenn die
Armuth bescheinigt ist, wird natürlich nichts gefordert. Der
zweite Ansatz „für die Genehmigung von Reqlementen zc." ist
nur recht und billig. Bis dahin bezahlten Aktiengesellschaften,
welche vielleicht mit Millionen arbeiteten, schweizerische nur
Fr. 5, nicht schweizerische nur Fr. 2». Es ist nur billig, daß
solche Gesellschaften als Kanzleigebühr für Genehmigung ihrer
Statuten Fr. 20—200 bezahlen. Die Gebühr für die Bewilli¬

gung eines Hausbaues wird mit Recht von Fr. 10 auf Fr. 5
bis Fr. 20 erhöht; denn solche Gesuche veranlassen in der

Regel weitläufige Untersuchungen und Korrespondenzen. — Der
Redner durchgeht die verschiedenen Ansätze und bemerkt im
Wesentlichen, daß erhöhte Gebühren, z. B. diejenige für eine Jahr-
gebung ganz gerechtfertigt seien, indem der Minderjährige, dem

diese Rechtswohlthat zugesprochen, aber auch verweigert werden
könne, sich gegenüber seinen Altersgenossen in eine vorthcilhaftere
Stellung setze und daher nach Billigkeit auch eine Kanzleigebühr
bezahle. Für Verschollenheitöerklärungen werde ebenfalls billigcr-
weise eine erhöhte Kanzleigebühr bezahlt, weil die Nachforschungen
über Leben und Tod des Vermißten oder Abwesenden in der

Regel viel zu thun geben und die Verschollenheitserklärung fast
ohne Ausnahme nur von Interessenten verlangt werde, welche
durch die Verschollenheitserklärung in die Erbfolge eintreten und
daher einen vermögensrechtlichen Vortheil haben, :c. Was die

Entscheidung für Verwaltungsstreitigkeiten betreffe, so darf die

bisherige Gebühr von Fr. i —6 mit Billigkeit erhöht werden,
weil regelmäßig dle Ausfertigungsgebühren höher zu stehen
gekommen, als durch die bisherigen Tarife wieder eingebracht
worden, nicht inbegriffcn zahlreiche andere Schreibereien. welche
mit solchen Geschäften regelmäßig verbunden sind :c.

H Der Herr Berichterstatter der Kommission erklärt
sich in allen Theilen einverstanden.

H Gygar. Bei der Erlassung vonMesetzen sollte, wie es
mir scheint, die Regierung immer zuerst fragen, ob sie im
Einklang stehen mit der Verfassung. Ich war schon häufig im
Falle, auf den Paragraphen der Verfassung aufmerksam zu
machen, welcher verschreibt, daß die zur Bestreitung der
Staatsausgaben erforderlichen neuen Auflagen möglichst gleichmäßig
auf alles Vermögen, Einkommen oder Erwerb gelegt werden
sollen, allein meine Bemerkungen blieben meistens ohne Erfolg.
Es ist natürlich sehr fatal, wenn die Regierung fortwährend
klagt, daß sie nicht Geld habe zur Bestreitung der Verwaltungskosten,

und dann der Große Rath dagegen remonstrirt, wenn
die Regierung Mittel und Wege verlangt, um den StaatShaus-
bestrciten zu können. Allein die Verfassung sagt nun einmal,
daß keine neuen indirekten Abgaben geschaffen werden dürfen.
Ich halte nun dafür, die Tariferhöhungen, wie sie hier unter
lit. 0. vorgeschlagen werden, seien eine Verfassungsverlctzung.
Der Herr Finanzdirektor hat sich's ganz bequem gemacht, diese

Sache dem Großen Rathe vorzubringen, indem er z. B. sagte,
es seie eine Rechtswohlthat für denjenigen, welcher sich

mehrjährig erklären laste. Bis dahin hat ein solcher auch Etwas
bezahlen müssen, ungefähr so viel, als die Mühe des
Regierungsrathes und die Bezahlung der Angestellten kostete, allein
nun soll er noch mehr bezahlen, so daß seine Gebühr eine neue
indirekte Abgabe würde, die aber verboten ist. Ich habe keinen
speziellen Fall im Auge, allein die Verfassung veranlaßt mich
hier zu einer Opposition. Für eine Heirathsbewilligung z. B.
soll eine Gebühr von Fr. 20 bezahlt werden; das ist sehr viel
und fällt um so schwerer, als für die Frau noch eine besondere

Einkaufssumme an die Gemeinde bezahlt werden muß. Auch
die übrigen Ansätze sind unbillig und zu hoch. Uebcrhaupt ist
das Ganze verfassungswidrig und ich trage daher darauf an,
alle Ansätze zu ermäßigen und in diesem Sinne den Entwurf
an den Regicrungsrath zurückzuweisen.

Herr Ber ichter st atter des Regierungsrathes. Herr
Präsident, meine Herren! Es ist das ein etwas merkwürdiger
Antrag, merkwürdig in der Form und merkwürdig der Zeit nach.
Wenn das verfassungswidrig ist, was Herr Gygar angreift, so

ist es auch das Gesetz im Ganzen, und Herr Gygar hätte von
vorneherein gegen dieses austreten sollen. Darin bin ich mit
Herrn Gygar einverstanden, daß der Regierungsrath sich fragen
solle, ob der Gesetzcsentwurf verfassungswidrig sei ober nicht.
Das ist aber Herrn Gygar erst jetzt in den Sinn gekommen,



das Erhöhen des Tarifes sei verfassungswidrig. Wir können,
wenn vie Tarife bestehen, sie erhöhen wie wir für gut finden.
Wir hatten früher den Emolumenten-Tarif von 1813, er wurde
geändert im Jahr 1853, also unter der gegenwärtigen Verfassung,
und damals ist es Niemanden eingefallen, die Verfassungsmäßigkeit

zu bezweifeln. Herr Gygar beruft sich auf § 86 der
Verfassung. Ich will denselben ablesen, und Jeder mag dann
erwägen, ob er etwas enthalte, das gegen diesen Entwurf spricht.
Er lauter: „Die zur Bestreitung der Staatsausgaben erforderlichen

neuen Auflagen sollen möglichst gleichmäßig auf alles
Vermögen, Einkommen oder Erwerb gelegt werden." Es handelt
sich nun heute nicht um eine neue Auflage, sondern um
Festsetzung der Bestimmungen über die Gebühren für Leistungen,
welche die Staatskanzlei den Bürgern machen soll. Ich will
Herr Gygar einen andern Paragraphen der Verfassung zeigen,
welcher wohl unzweifelhaft macht, daß die Ausarbeitung eines
solchen Tarifes dem Großen Rath übertragen ist; 8 27, I cl.

der Verfassung sagt: „Dem Großen Rathe, als der höchsten
Staatsbehörde, sind folgende Verrichtungen übertragen: die
Bestimmung aller Tarife, namentlich der Post- und Emolumenten-
Tarife." Sie sehen also, daß dieses Vorgehen sehr verfassungsgemäß

ist. Ich habe die Ueberzeugung, wenn es verfassungswidrig
wäre, so würde man bereits im Jahr 1852 oder 1853, wo der

gegenwärtige Tarif beschlossen wurde, darauf aufmerksam
gemacht haben.

Abstimmung.

Für Rückweisung des Abschnittes Minderheit.
Für Genehmigung des Abschnittes Mehrheit.

v.
Fr. Rp.

Für die Legalisation eines Heimathscheines, wenn
nicht Armuth bescheinigt ist —. 25

Für die Legalisation eines notarialischen Aktes —. 60
Für die Legalisation jedes andern Aktes, wenn

nicht Armuth bescheinigt ist —. 60
Für Abschriften oder Auszüge, welche von Privaten,

Behörden oder Beamten verlangt werden, von
jeder Seite zu ungefähr 1000 Buchstaben —. 50

Für Vidimation derselben —. 50
Für Bescheinigungen und Erklärungen der Staats¬

kanzlei, wenu sie bis und mit 600 Buchstaben
enthalten 1-2. —
und über 600 Buchstaben von jeder Seite mehr —. 50

Für Nachschlagungen in den Archiven, je nach der
darauf verwendeten Zeit oder Mühe

von —. 50
bis 10. —

Die Stempelgebühr ist in obigen Ansätzen uicht inbe-
griffen, wird also besonders bezahlt.

Dieser Tarif, wodurch alle damit im Widerspruch stehenden

Bestimmungen, insbesondere das Gesetz vom 1. März
1853 aufgehoben werden, tritt auf den in Kraft.

^ Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Bei
der Legalisation von Hcimathschcinen hat man nicht so weit
gehen wollen, weil dieß in der Regel Dienstboten betrifft, die
äußer Land ziehen, um Verdienst zu suchen. 25 Rappen sind
aber keine hohe Gebühr sür einen, der verdienen kann. Da wo
der Betreffende seine Armuth bescheinigt, namentlich wenn er
auch den Heimathschein selbst uncntgcldlich bezieht, fällt die
Gebühr für Legalisation weg. — In Rechtstrciiigkeiten werden oft
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von der Staatskanzlei Abschriften und Auszüge verlangt; diese

werden je nach dem Verhältniß ihrer Länge bezahlt. Dafür ist
eine sehr billige Gebühr, 50 Rappen von 1000 Buchstaben,
ungefähr so viel als man einem sauber schreibenden Kopisten
bezahlen muß, ausgesetzt. Dasselbe Verhältniß findet statt für
Nachschlagungen, wo die Beamten der Staatskanzlei oft für lange
Zeit in Anspruch genommen werden. Wenn es sich darum
handelt, nur ein Buch aufzuschlagen, so ist die Gebühr bloß
50 Rappen. Aber wo der Beamte ganze oder halbe Tage
verwenden muß, um das betreffende Buch zu finden und
hervorzuziehen, da wird eine höhere Gebühr gestattet. Dieß geschieht
gewöhnlich nur bei Rechtsstrcitigkeiten; es ist daher nichts als
billig, daß dieß annähernd vollständig vergütet werde.

Durch das Handmehr angenommen.

Eingang des Gesetzes.

He,r Berichterstatter des Regierungsrathes. Was
den Eingang betrifft, so ist weiter keine Motivirung da, sondern
einfach:

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Revision des Gesetzes vom 1. März 1853; auf den

Antrag des Regierungsrathes, *

beschließt:

Ohne Einsprache angenommen.

Der Herr Präsident eröffnet die Umfrage über allfällige
Zusätze.

H v. Känel, Negotiant. Ich will nur eine
Vervollständigung vorschlagen und zwar zu lit. 6, nämlich die, daß die

Gebühr für das Berufspatent der Advokaten hier ebenfalls
ausgesetzt werde. Man hat zwar bemerkt, diese Gebühr sei in einem
besondern Gesetz enthalten; allein dennoch ist es im Interesse
der Vollständigkeit der Tarife, zu sagen, daß die Advokaten laut
Gesetz von dem und dem Datum so und so viel bezahlen.

5 Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Das
kann ich zugeben, möchte aber diese Gebühr, welche Fr. 100
alte Währung beträgt, in neuer Währung abrunden; dabei
scheint es mir, man sollte für das Fürsprecher-Patent nicht mehr
zu bezahlen brauchen, als für das Arztpatent.

» K a r rer. Ich glaube, mich im Namen der Kommission
für den Antrag des Herrn v. Känel auösprechen zu dürfen,
denn es schadet durchaus nichts, wenn ein solcher Emolumenten-
Tarif, wie wir ihn hier berathen, alle Gebühren möglichst
vollständig aufzählt. Was die Summe selbst betrifft, so waren
100 Franken g. W. ganz am Platze, als der Advokatenberuf
noch ein Privilegium und die Zahl der Fürsprecher und
Prokuratoren noch eine geschlossene war; jetzt aber, wo die Konkurrenz
eine unbedingte ist und Jeder praktiziren kann, welcher das
Staatsexamen gemacht hat, ist es auch der Fall, diesen Ansatz
einer Revision zu unterwerfen; ob Sie höher gehen wollen als
bei einem Arztpatent, oder ob Sie beide als ungefähr gleich
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lukrative Berufe in die gleiche Linie stellen wollen, werden Sie
entscheiden,

ES wird beschlossen, den Tarif des AdvokatenpatenteS ebenfalls

auszunehmen.

Kantonnementsvertrag
mit den nutzungsberechtigten Gemeinden des obern GurnigelwaldeS.

5 Herr Regierungsrath Weber, Direktor der Domänen
und Forsten, als Berichterstatter des RegicrungSratheS. Schon
seit Jahren wurde der Abschluß eines Kantonnementö über die

sogenannten Gurnigclwaldungen mit den acht nutzungsberechtigten
Gemeinden Uelendorf, Tbierachern, Seftigen, Uebische, Gurzclen,
Forst, Längenbühl und Rütti angestrebt, und in letzterer Zeit ist

nun dieser Kantonnementsvertrag zu Stande gekommen. Die
obern Gurnigclwaldungen sind zum Theil im Jahr 107k von
Kaiser Heinrich dem IV, dem Kloster RüggiSberg geschenkt worden

und zur Zeit der Reformation durch Secularisation der

Klostergüter an den Staat übergegangen. Ein anderer Theil ist

später durch Erwerbung der Herrschaft Wattenwyl an den Staat
gekommen. Zu diesen Waldungen, welche im Quellengebicte
der Gürben liegen, sind die obern acht Gemeinden nutzungsberechtigt.

Sie halten ungefähr 700 Jucharten und die

nutzungsberechtigten Gemeinden haben .den Ertrag während des
Jahrzehntes von 1855 bis 1864 durchschnittlich mit 423 Klafter
beinahe ganz erschöpft. Der Staat übt zu Handen der Pfarrei
Gurzelen ein Nutzungsrecht von jährlich acht Klaftern aus.
Ferner wurden aus diesen Wäldern die Schwellenholzlieferungen
zu den Verbauungen an der obern Gürben und im Maienrisli-
graben gezogen, wofür in den Jahren >855 bis 1864
durchschnittlich 9"/><> Klafter abgegeben worden sind, was zusammen
eine jährliche Gesammtnutzung von wenigstens 440", ,« Klafter
ausmacht, während nach den forststatistischen Ausnahmen der
Realertrag nur zu 254 Klafter und der Nvrmalertrag zu 335 Klafter
geschätzt worden ist. Im Holzvorrath zeigt sich ebenfalls ein
Mißverhältniß, denn der jetzige Vorrath beträgt nur zirka 20,000
Klafter, während er bei normalen Verhältnissen 22,600 Klafter
betragen sollte. Durch den Ihnen vorgelegten Kantonnementsvertrag

soll dem Staate ein Waldkomplex von 65 Jucharten im
Quellengebiet der obern Gürbe und des Maienrisligrabens
übergeben werden, nicht inbegriffcn der 20 bis 30 Jucharten hallende,
gegenwärtig noch unbestockte Zicgelhubelbruch; es ist dieß eine
weite Schutthalde von Schiefergestcin, welches stets Geröll
abschiebt, Ihre Forstadministration hält darauf, den Versuch zu
machen, daß dieses nicht in Rechnung gebrachte Terrain der
Kultur wieder gegeben und zum Stillstand gebracht werden könne.
Der Staat übernimmt dagegen die BeHolzung der Pfarrei Gurzelen

und allfälligc Lieferungen von Schwellenholz zu den
Verbauungen an der obern Gürbe und im Maienrisligraben. Die
Gemeinden erhalten den übrigen Waldkomplex. Die Genehmigung
dieses Kantonnementsvertragcs liegt im Interesse der beidseitigen
Theile; der Staat kommt dadurch in den eigenthümlichen Besitz
desjenigen Waldes, in welchem die Vcrbauungen gegen
Abrutschungen gemacht werden müssen; er wird überdicß für seine

Nutzungen vollständig ausgewiesen und entgeht den angehobenen
Rechtsstreitigkeiten. Der Regierungsrath stellt Ihnen daher den
Antrag, Sie möchten diesem, vom 6. April 1865 datirten
Kantonnementsvertrag Ihre Genehmigung ertheilen.

Ohne Widerspruch durch das Handmehr angenommen.

Erste Berathung des GesetzcöentwurfeS über die
Organisation der landwirthschaftlichen Schule.

5 Herr Regierungsrath Weber, Direktor der Domänen
und Forsten, als Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Große Rath hat am 24. April l853 die Errichtung einer
landwirthschaftlichen Schule für den Kanton Bern beschlossen. Durch
Kaufvertrag mit der Erbschaft Fellenberg vom 3. November 1853
erwarb der Staat zum angegebenen Zwecke das Rütigul und
bestimmte es dazu, der Schule als eine eigentliche Gutwirthschaft
übergeben zu werben. Am 12. Dezember 1859 beschloß der
Große Rath im Weilern, mit der Ackerbauschule noch eine
Waldbauschule zu verbinden. In Vollziehung dieser Beschlüsse
hat der Regierungsrath am 1. April 1860 die Verwaltung des

Rütigutes übernommen, nachdem vorher der damalige Zustand
des Gutes durch eine Kommission von Sachverständigen untersucht

und konstalirt worden war. Am 1. September 1860 wurde
nun die lanbwirihschaftliche Schule definitiv eröffnet. Zum
Vorsteher war schon vorher Herr Matti, gewesener Vorsteher der
landwirthschaftlichen Armenanstalt in Trachselwald und später
der Strafanstalt in Thorberg, ernannt worden. Als Waldbau-
lehrcr wurde ernannt, Herr Schluep, Oberförster des Kreises
Oberland, und als Hülfslehrer Herr Schlosser, gewesener Hülfslehrer

im Waisenhaus. Nach Art. 7 des Beschlusses vom Jahr
1858 soll der Regierungsrath nach Ablauf einer Probezeit von
vier Jahren, Anträge zu einer definitiven Organisation der
landwirthschaftlichen Schule bringen, und diese Bestimmung ist

nunmehr die Veranlassung zur gegenwärtigen Vorlage, indem
mit dem 1. September 1864 diese vier Jahre nunmehr verflossen
sind. Herr Präsident, meine Herren! Die Bestimmung einer
Probezeit war nach meiner Ansicht ein glücklicher und praktischer
Gebanke. Die Anstalt entwickelt sich auf Grundlage einer
gesunden Oekonomic, langsam aber sicher. Durch kein „zu viel"
von Gcsetzesparagraphcn und Reglementen gehindert, hat sie sich

nach und nach ausgebildet und konsolivirt und darf mit allem
Rechte auf den Titel Anspruch machen, eine naturwüchsige ächt
bernische Schöpfung zu sein. Während der abgelaufenen vier
Jahre haben 127 Zöglinge und t0 Praktikanten die Schule
besucht und die große Mehrzahl der ausgetretenen Zöglinge hat
sich in brieflichen Verkehr mit dem Vorsteher der Schule gesetzt.

Ungünstige Nachrichten sind über deren Verhalten keine

eingegangen, dagegen aber viele sehr erfreuliche, indem viele von
ihnen eine recht hübsche Carriere angetreten haben. Einer bildet
sich als lanbwirthschaftlicher Lehrer aus und ein zweiter als
Obstbaumgärtner, in Reutlingen; sechs sind bereits Verwalter
größerer Güter in den Kantonen Bern, Solothurn, Basel und
Wallis und zwei in Preußen. Vier stuvirten nachher noch
Thierarzneikunde und eilf sind als Untersörster patentirt worden.
Ein großer Theil der Zöglinge geht in der Regel nach dem
Austritt aus der Schule noch in die französische Schweiz, andere
dagegen kehren direkt zu ihren Eltern zurück. Im Lehrcrpersonal
haben verschiedene Veränderungen stattgefunden, die später berührt
werden sollen. Der vorliegende Gcsetzcsentwurf ändert an der
gegenwärtigen Organisation der Anstalt sehr wenig. Die
Ackerbauschule behält im Unterrichtsplan, in den Lehrkräften und in
der Oekonomie die gleiche Organisation, die sich durch die

Erfahrungen der letzten vier Jahre ausgebildet und als gut bewährt
hat. Dagegen würde nach dem hierseitigen Vorschlag die
Waldbauschule eingehen. So sehr auch dem Berichterstatter der
Fortschritt auf dem Gebiete der Forstwirthschaft am Herzen liegt und
so lieb ihm auch die Waldbauschule unter der tüchtigen Leitung
des Herrn Sckluep geworden ist — so hat er sich gleichwohl
überzeugen müssen, daß diese Schule zur Heranbildung unseres
Forstpersonals in Zukunft nicht mehr nothwendig sei, Die Forstschule

am eidgenössischen Polytechnikum wird seit einigen Jahren
von Bernern so zahlreich besucht, daß sich unser Forstpersonal
für die untern und die höhcrn Beamlungen hinreichend rekrutiren
kann; die Zöglinge der Walbbauschule kommen daher nach und
nach in die fatale Lage mit den ihnen in wissentschaftlicher Be-



ziehung überlegenen Zöglingen des Polytechnikums auch für die

nnlcrn Forstbeamtungen konkurrircn zu müssen, d. h. es würde
eine Klasse Leute herangebildet, der wenig oder keine Aussicht
auf ein künftiges Avancement bliebe, hierzu darf der Staat nach
meiner Ansicht nicht Hand bieten. Das Wesentlichste des
forstlichen Unterrichts soll deßwegen an der Schule gleichwohl gelehrt
werden, auch sollen die Bannwartenkurse noch eine größere
Ausdehnung erhalten. Neu ist die Errichtung einer chemischen
Versuchsstation ; diesen Vorschlag werde ich bei 8 2 näher zu
begründen suchen. Gesetzlich neu, praktisch aber bereits eingerichtet
sind die in 8 3 vorgesehenen Spezialkurse für Bannwarte, Baumwärter

u. s. w. Ich empfehle Ihnen das Eintreten auf den
vorliegenden Entwurf und artikelweise Berathung desselben.

Vo qel, als Berichterstatter der Kommission. Herr
Präsident, meine Herren! Die vom Bureau zur Berathung
dieses GesetzesentwurfS bestellte Kommission hat solchen berathen
und demselben mit Ausnahme einiger Redaklionsveränderungen
beigestimmt. Nur trägt sie darauf an, den 8 23 durch einen
andern zu ersetzen, welcher die gegenwärtig bestellte
Aufsichtskommission bestätigen würde. Die Kommisston ist damit
einverstanden, daß die Forstschule aufgehoben werde und dagegen eine
chemische Versuchsstation eingeführt werde. Sie empfiehlt Ihnen
das Eintreten in diesen Gesetzesentwurf und artikelweise
Berathung desselben, um so mehr, als mehrere Reglemente erlassen

wurden, die erst dann in Kraft treten können, wenn dieses
Gesetz ebenfalls erlassen und in Kraft getreten ist.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung werden durch
das Handmehr beschlossen.

8 1

Die landwirthschaftliche Schule hat den Zweck jungen Leuten,
welche sich dem landwirthschaftlichen Berufe widmen, eine
theoretische und praktische Ausbildung zu geben.

Zur Erreichung dieses Zweckes wird der theoretische Unterricht

in den verschiedenen Zweigen der Landwirthschaft mit der
Bewirthschaftung eines Gutes und eines angemessenen Areals
von Staatswaldungen in Verbindung gebracht.

55 Hm Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Präsident, meine Herren! Der Große Rath hat durch Beschluß
vom Jahr >858 bereits die Nothwendigkeit einer speziellen
Bildungsanstalt für Landwirthschast anerkannt, und mich dadurch
eines einläßlichen Nachweises dieses Bedürfnisses enthoben. Ich
erlaube mir in dieser Beziehung nur darauf hinzuweisen, daß
gegenwärtig bei der Entwicklung der industriellen und kommerziellen

Berufe, die Landwirthschast damit Schritt halten und
wenigstens das Verständniß dieser Verhältnisse behalten muß,
um sie für sich nutzbar zu machen, wozu ein gewisser Grad
wissenschaftlicher Bildung nöthig ist. Die landwirthschaftliche
Schule muß unsern bäuerlichen Verhältnissen angepaßt, also
aus den kleinen Grundbesitz berechnet sein, nicht auf die groß-
güterlichen Verhältnisse, wie in den deutschen und belgischen
Schulen. Ich habe Mich etwas mit landwirthschaftliche» Statistik

befaßt und gefunden, daß es unter den Oberaargauischen
Grundbesitzern 55"/° gibt, die jeder weniger als >5 Jucharten,
36 "

n die zwischen l5 und 30, 1(1 "/„ die zwischen 3(1 und (it),
und nur 5°v, die mehr als 6(1 Jucharten besitzen. Im Seeland

ist die Parzellirung noch weiter gediehen; dagegen hat das
Mittelland mehr mittlere und größere Höfe aufzuweisen. Im
Durchschnitt mögen diese Angaben der Wirklichkeit entsprechen.

Ausgedehnte Gülerkomplcre mit extensiver Wirthschaft, wie solche
in Deutschland und andern Ländern vorkommt, hat der Kanton

Tagblatt des Großen Rathes t8t>5.

S8ö

Bern keine aufzuweisen. Das praktische Element muß die
Hauptsache im Unterricht bilden, weil bei uns der Bauer selber
Hand anlegen soll. Die richtige Verbindung von Theorie und
Praxis verlangt, daß man die Bewirlhschaftung eincS Gutes
mit dem Unterricht verbinde. ES ist auch nöthig daß in Bezug
auf Waldwirthschaft die Anstalt gehörig organism sei, so daß
auch der Anbau von Waldungen damit verbunden wird, was
um so leichter möglich ist, als der Staat in der Nähe bedeutende
Waldungen besitzt.

Der 8 wird ohne Einsprache angenommen.

8 2.

Es wird in Verbindung mit der landwirthschaftlichen Schule
eine chemische Versuchsstation errichtet. Sie hat die Aufgabe
zur Erforschung der wissenschaftlichen Grundlagen der Landwirthschast

beizutragen und die Verwerthung solcher Ergebnisse praktisch
zu vermitteln.

Sie übernimmt besonders auch im Auftrage von Behörden,
Vereinen und Privaten die chemische Untersuchung und
Werthbestimmung landwirthschastlicher Rohstoffe und Erzeugnisse aller Art.

55 Herr Berichterstatter des Regierungsratheö. Der
8 2 enthält nun eine Neuerung gegenüber dem bisherigen
Bestand. Es soll nämlich nach Vorschrift des 8 2 eine chemische

Versuchsstation mit der landwirthschaftlichen Anstalt verbunden
werden. Die Forschungen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften

haben eine so große Ausdehnung erhalten, daß man
selten mehr Leute findet, die das ganze Gebiet dieser Wissenschaft
sich zu eigen machen können. Die Chemie, Physik und Physiologie

der Thiere und Pflanzen sind zu ganz eigenen Zweigen
des Studiums geworden. Es gibt Chemiker, die sich nur mit
der landwirthschaftlichen, andere die sich nur mit der medizinischen

Chemie befassen. Der einzelne Landwirth kann in der
Chemie nicht so weit gehen. Auch die Anstalt hat als Schule
nur den Zweck, den Schülern ein richtiges Verständniß der

Grundlagen der Chemie und Physik zu geben, damit, wenn sie

etwas darüber lesen, sie es gehörig verstehen, und damit sie

auch den neueren Forschungen das richtige Verständniß
abgewinnen. Die Ausdehnung,' die das Gebiet der Naturwissenschaften

in neuester Zeit genommen hat, und die frühere Unmöglichkeil,

darin dem einzelnen Landwirth zu Hülfe zu kommen,
haben in neuester Zeit zu einer neuen Art von Anstalten geführt,
zu den chemischen Versuchsstationen. Im Jahr 185 l würde zu
Möckern in Sachsen die erste solche gegründet, und sofort allgemein

als sehr nützlich anerkannt. Es bestehen gegenwärtig in
Deutschland 22 solche Anstalten; es entstanden folgende Stationen
in Sachsen: Möckern 185 l, Chemnitz 1853, Pvmcritz 1857 und
Dresden 1862; in Preußen: Bauersfort 1856, Dahne 1857,
Ida Marienkültc 1857, Jnsterburg <858, Salzmünde l859,
Schmieget <862, Regcnwalbe 1863, Halle >863; in Oestreich:
Prag 1855, Liebcwerd 186-1; in Baiern: zwei Anstalten in
München selbst, eine unter Leitung des Professor Liebig 1356
und eine unter einem anderen Direktor 186(1. Die unker Licbig's
Leitung hat mehr einen physiologischen Charakter. Auch im
übrigen Deutschland gibt es solche Anstalten, deren Nutzen stets
mehr erkannt wird. Solche wurden gegründet zu Wecnde in
Hannover 1857, Haidau in Kurhessen 1857, Karlsruhe in
Baden 1859, Braunschweig >862, Jena in Thüringen 1862;
ferner gibt es solche in Schweden zu Stockholm und Upsala,
und in Rußland in Moskau. Der Name Station ist sehr
bezeichnend für diese Anstalten. Jede ist nur ein Glied in der

ganzen Kette dieser Anstalten und sie stehen alle unter sich in
Verbindung. Alle Ergebnisse werden in einem gemeinsamen
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Organ wieder gegeben und werden damit zum Gemeingut der

ganzen landwirthschaftlichen Welt, die sich dafür intercsstrt. Im
Uebrigen beziehe ich mich auf den kurzen, aber trefflichen Bericht
des Herrn Staatsapothekers vr. Flückiger. Eine solche Station
wünscht der Staat in der Rütti zu gründen, zu einem doppelten
Zweck Erstens soll dieselbe das Ergebniß ihrer wissenschaftlichen
Forschungen und Erfahrungen mit den deutschen Stationen austauschen;

daß sie dabei den Fragen den Borzug geben wird, welche
unsere bernische Landwirthschaft besonders interessiren, versteht
sich von selbst. Ihr zweiter Zweck ist, praklisch in das bäuerliche

Leben einzugreifen, den Landwirthcn die Möglichkeit an die

Hand zu geben, Produkte aller Art daselbst auf zuverläßigc
Weise und gegen mäßige Gebühr chemisch analysiren zu lassen

und die Bestandtheile von Rohstoffen festzusetzen; z. B. von
Grund und Boden, künstlichem Dünger, Milch und allem
Möglichen, was in der Landwirthschaft vorkommt. Wer weiß, was
eigentlich im Handel mit dem künstlichen Dünger für Unfug
stattfindet, und wie der Landwirth darin auf unverantwortliche
Weise betrogen wird, der wird finden, dieß allein würde genügen,
um eine solche Anstalt zu gründen. Es werden im Jahr
vielleicht 10,666 Fr. für künstliche Dünger ausgegeben, während
die Untersuchung ergibt, daß es nicht Guano ist, auch wenn
er als solcher verkauft wird, und daß überhaupt viele andere

Stoffe dem Dünger beigemengt find. Für die Leitung der chemischen

Versuchsstationen wäre bereits in der Person des Herrn
Lindt in Bern ein junger tüchtiger Chemiker gewonnen, der
mehrere Versuchsstationen in Deutschland besucht und an
denselben sich praktisch bethätigt hat.

55 Herr Berichterstatter der Kommission ist damit
einverstanden.

§ 2 wird ohne Einsprache angenommen.

8 3.

Ueberdicß werden an der landwirthschaftlichen Schule spezielle
Kurse über einzelne Zweige der Landwirthschaft angeordnet.

55- Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Solche
Kurse sollen nicht nur Schülern der Anstalt zugänglich sein,
sondern auch auswärts Wohnenden. Bereits im Jahr >862
wurde auf der Rütti ein Kantonalbannwartenkurs eingerichtet,
und im Ganzen haben bereits 65 Theilnehmer solche Kurse
besucht. Sie dauern in der Regel 6 Wochen. Die Direkton hat
alle Ursache mit diesen Kursen zufrieden zu sein. Ich bin
überzeugt, daß mit diesen Kursen nach und nach tüchtige Bannwarten
für den Staat und die Gemeinden herangebildet werden, was
für eine bessere Forstwirthschaft ein wesentliches Erforderniß ist.
Denn der Bannwart, der die Befehle des Försters zu vollziehen
hat, ist so zu sagen dessen ausführende Hand, und wenn der,
welcher es machen soll, nichts davon versteht, so wird eben
nichts Gutes daraus hervorgchn. In den letzten zwei Jahren
sind auch im Interesse der Obstbaumzucht sogenannte Baum-
wärterkurse eingerichtet worden, welche bis jetzt von 32 Theil-
nehmern besucht wurden. Der ungewöhnliche Zudrang zu diesen
Kursen ist der beste Beweis, daß damit einem Bedürfniß
entsprochen wurde. Anstatt nur l5 Theilnehmer, haben sich für
jeden Kurs 35 bis 4» solche gemeldet, und im Ganzen konnten
32 daran Theil nehmen. Der § 3 bezweckt nun das praktisch
bereits bestehende gesetzlich zu bestätigen und als Sache der
Anstalt zu erklären. Es würden dann auch weitere Kurse für
andere Spezialfächer vorgesehen, namentlich über den Flachsbau
und das Flachsrösten nach belgischem System. Bei meinem
Aufenthalt in Flandern hatte ich selbst Gelegenheit, die Bor-

züglichkeit des dortigen Verfahrens im Flachsbau kennen zu
lernen. Die Direktion hat bereits mit Jemand in Belgien, der
dieses Verfahren gründlich kennt, Unterhandlungen eingeleitet.
Ich empfehle Ihnen den § 3, wie er vorliegt.

§ 3 wird ohne Bemerkung angenommen.

8 4.

Die Wohn- und Lehrgebäude werden der Anstalt zinsfrei
überlassen, ebenso sind die für Einrichtungen zu allgemeinen
Zwecken, sowie für Anschaffung des Schulmobiliars und der
Lehrmittel verwendeten Summen nicht zu verzinsen.

Die Wertherhaltung und allmälige Vermehrung des Schul-
Jnvenrars ist aus dem laufenden Kredit (§j 5) zu bestreiken.

Die Wirthschaftskapitalien sind von der Anstalt als Pächterin

deS Gutes zu verzinsen, wie folgt:
Das Grundkapital, mit Ausschluß der Wohn- und

Lehrgebäude mit wenigstens 3 "/» ;
das Betriebskapital, soweit solches von der Domänenkasse

vorgeschossen wird, zu 4

Der Anstalt liegt überdieß die Wertherhaltung dieser
Wirthschaftskapitalien ob, sowie die Tragung aller dem Gut auffallenden
Staats und Gemecndelasten.

Die Staatswaldunaen, welche der Schule zugetheilt werden,
sind nach den Vorschriften der Forstgesetzgebung zu verwalten,
und die Wirthschaftsergebnisse derselben sind in Ertrag und
Kosten durch die Staatsforstverwaltung zu verechnen.

55 Herr Berichter st aller des Regierungsrathes. Dieser
Paragraph stellt die ökonomischen Bestimmungen auf, wie es
mit der Gutswirthschaft der Anstalt gehalten sein soll. Der im
ersten Satz aufgestellte Grundsatz ist bei allen unsern
Staatsanstalten durchgeführt. Die Thorberganstalt z. B. zahlt für ihre
AnstaltSgebäude keinen Zins, andere Lehranstalten zahlen auch
keinen Zins; es wäre daher nicht billig, wenn man die land-
wirthschaftliche Anstalt anders halten würde. Mit Ausnahme
der ersten Einrichtungen für die chemische Versuchsstation ist das
Schulinventar schon vollständig vorhanden, so daß man im
zweiten Satz den Grundsatz aufnehmen konnte, daß der Unterhalt
und die Vermehrung desselben, Sache des Kredits sein solle,
und dafür keine weitern Auslagen nöthig sind, außer für die
chemische Versuchsstation. Der dritte Satz über Verzinsung der
Wirthschaftskapitalien mit 3 durch die Anstalt als Pächterin
bedarf keiner weitern Rechtfertigung. Im Einverständniß mit
Ihrer Kommission soll zur Erläuterung hinter dem Wort „Grundkapital"

das Wort „Grundsteuerschatzung" in Klammern
eingeschaltet werden, damit kein Zweifel obwalte, was hier gemeint
sei. Die Landwirthe werden mit mir einig gehen, daß nicht
mehr als 3 "/<, Pachtzins als landesüblicher Pachtzins für ein
Hostehcn zu rechnen ist, wenn es so gehalten ist, wie eS hier
bestimmt ist, daß nämlich die Anstalt auch die Wertherhaltung
der Wirthschaftskavitalien, sowie die Tragung aller dem Gut
auffallenden Staats- und Gemeindelastcn übennimmt. Daö wäre
ihre Pflicht als Pächterin. Dieser Pflicht gegenüber wäre es
nicht billig mehr ZinS zu verlangen als 3 "/<,. Ich weiß ganz
gut, baß bei stückweiser Verpachtung auch mehr als 3"o
verlangt wird; aber es geschieht in der Regel auf Kosten des
Grundkapitals. Anders verhält es sich mit dem Betriebskapital, das,
soweit eS von der Domänenkasse vorgeschossen wird, zu 4 °/g
verzinst werden soll. Ich erlaube mir anzudeuten, wie weit
dieser dritte Satz führt. Laut der Jahresrechnung zahlte 186 >

die Anstalt 1764 Franken an Steuern an Staat und Gemeinden,

Unterhalt der Wege und Brunnleitungen u. s. w-, 1862
beliefen sich diese Auslagen auf 1135 Fr., 1863 auf 2866 Fr.,



1864, wo eine bedeutende Brunnleitüng dazu kam, auf 31-^2 Fr.
Der Passus über die zugetheilten Waldungen bedarf keiner wà
tern Begründung. Die im 8 4 aufgestellten Bestimmungen sind
die nämlichen, auf denen bis dahin die Verwaltung des Rütti-»
güteS bestaüden hat. Die vorliegenden Jahresrechnungen, did
konsequent nach dem System der doppelten Buchhaltung geführt
wurden, beweisen, daß die Produktionsfähigkeit des Gutes
bedeutend von Jahr zu Jahr zunahm. Ich erlaube mir einzelne
Daten anzuführen^ weil es zeigen wird, was der Thätigkeit des
Direktors der Anstalt zu verdanken ist. Im Jahr 1861 belief
sich der Rohertrag auf Fr. 41,725

1862 auf », 49,774
1363 „ „ 49,623
1864 „ „ 52,727

Der Wirthschaftsaufwand ist natürlich mit dem intensiveren
Betrieb auch gestiegen. Gleichwohl ist der Reinertrag des Gutes
noch der Art, daß man sich darüber vollkommen Glück wünschsst
kann. Die Wirthschaftsbilanz zeigt nach Abzug des Pachtzinses,
der Steuern Und andern allgemeinen Kosten, wie Btunnleitun-
gen u. s. w., einen

Reinertrag 1861 von Fr. 3173. 16
1862 „ „ 4164. 12
1863 „ „ 3165. 71
1864 „ 7647. 15

Ich glaube es hier schuldig zu sein, zu erklären, daß ein großer
Theil dieser günstigen Ergebnisse der ausgezeichneten Leitung deS

Direktors, Herrn Matti, zuzuschreiben ist. Nach den bisherigen
Grundsätzen und unter Festhaltung strenger Ockonomie glaube
ich, werde auch in Zukunft die Anstalt gedeihen können und für
das ganze Land gute Früchte bringen, Ich empfehle Ihnen den
8 4, wie er hier redigirt ist.

Der § 4 wird durch das Handmehr angenommen^

s 5.

Zur Bestreitung der laufenden Ausgaben der Anstalt, soweit
solche nicht durch die Kostgelder der Zöglinge, die Einnahmen
der Versuchsstation und den Reinertrag der Gutswirshfchäft
gedeckt werden, wird der Direktion des Innern ein Kredit vost
Fr. 15,666 eröffnet.

5 Herr Berichterstatter des Regicrungsrathes. JiN
Dekret vom Jahr 1858 ist zur Bestreitung der laufenden
Ausgaben der Anstalt ein Jahreskredit von Fr. 16,666 ausgesetzt
worden. Nach den vorliegenden Jahresrechnungen hat die Schule
gekostet:
1361 Fr. 16,414. 66 und nach Abzug des Wirth-

schaflsgewinnes netto Fr. 7,241. 36
1862 „ 12,596. 59 und nach Abzug des Wirth¬

schaftsgewinnes netto „ 3,486. 41
1863 „ 9,496. 83 und nach Abzug des Wirth-

schaftsgewinnes netto „ 6,391. 12
1864 „ 15,821. 65 und nach Abzug des Wirih-

schaftsgcwinnes netto „ 8,773. 96
Es ist der Jahreskredit somit nie ganz aufgebraucht worden,

was theils der guten Oekonomie, theils den günstigen Ernten
zuzuschreiben ist. In § 5 wird nun beantragt/den Jahreskredit
auf Fr. 15,666 zu erhöhen und zwar aus folgenden Gründen:

1. Die chemische Versuchsstation, wenn sie «Hlch bescheiden
dotirt wird, hat immerhin eine Mehrausgabc zur Folge
von wenigstens 3666 bis 4666 Franken.

2. Die Kosten der Spezialkursc wurden bis dato aus.andern
Krediten bestricken und werden in Zukunft als Sache der
Anstalt erklärt — mit Ausnahme der Bannwartenkurse —
macht eine Mehrausgabe von Fr. 4266 bis !566.

M
3. In 8 14 werdest für vtstnders befähigte, unbemittelte Zöglinge

sechs Freiplätze vorgesehen, was für die Anstalt cineNt
Ausfall in den Einnähmen gleichkommt von Fr. 1866.

4 In 8 14 wird das MariMuM det Schülerzahl von 36
auf 56 ethöht.

Ich hoffe, hiermit deN Nachweis geleistet zu haben, däß
eine Erhöhung des Kredites auf Fr. 15,666 nothwendig ist.

Vogel, Berichterstatter der Kommission empfiehlt ebett-
falls die Annahme dieses Paragraphen, Mit der Bemerkung, daß
die Kommission für die Arbeiten der Versuchsstation ein Reglement

und einen Tarif aufgestellt habe, so daß in Zukunft
chemische Untersuchungen, wie z. B. über die zahlreichen öffentlich
zum Verkaufe angebotenen Düngstoffe, bedeutend wohlfeiler
veranstaltet werden können.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Oie 88 6, 7, 8 und 9

werden auf den Antrag des Herrn Berichterstatter des Regie-
rungSratheS gemeinschaftlich in Berathung gezogen.

8 6.

Der Unterrichtskurs zerfällt in eineN Vorkurs von einem
Jähr und einen Hauptkurs von zwei Jährest.

8 7-

Der Vorkurs soll solchen Zöglingen, denen Noch die eiNê

oder andere Bedingung fehlt, um den Hauptkurs mit Erfolg
besuchen zu können, Gelegenheit geben, das Fehlende durch
Unterricht in den Hülfsfächern nachzuholen.

Ganz besonders soll es dieser Vorkurs auch den Angehörigen
des französischen Kantonstheils möglich machen, sich die nöthigen
Kenntnisse in der deutschen Sprache zu erwerben.

8 8.

Der praktische und der theoretische Unterricht sollen im
Hauptkurs gleichmäßig berücksichtigt werben, so daß die Zöglinge
nebst der Erlernung aller praktischen Arbeiten auch eine gute
wissenschaftliche Grundlage erhalten.

8 9.

Für den praktischen Unterricht der landwirthschaftlichen
Schule soll der Grundsatz festgehalten werden, daß alle auf der
Gutswirthschaft vorkommenden Arbeiten in Haus und Stall, in
Feld und Wald, so viel möglich von den Zöglingen selbst
verrichtet werden.

* Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
§ 6 sieht einen Vorkurs von einem und einen Hauptkurs von
zwei Jahren vor. Ein Hauptkurs von zwei Jahren ist absolut
nothwendig und von einer Abkürzung dieser Zeit kann keine

Rede sein, sondern bei dèr vielfachen schwachen Vorbildung der
eintretenden Zöglinge wäre eher eine Ausdehnung auf drei Jahre
gerechtfertigt. Es würde dabei jedenfalls mehr geleistet werden.
Allein dessenungeachtet möchte ich den Hauptkurs auf zwei Jahre
beschränken. Wenn ein junger Mann die landwirthschaftlichc
Schule zwei oder drei Jahre besucht hat, so ist er natürlich noch
kein Landwirth, ebenso wenig als ein Polytcchnikcr, welcher das
Polytechnikum absolvirt hat, sofort Ingenieur oder Architekt ist.
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Die Praxis und die Erfahrung müssen hier, wie überall, die

Hauptsache thun. Der Vorkurs ist wesentlich mit Rücksicht auf
die Zöglinge des französischen Kantonstheils eingerichtet worden,
indem sie durch denselben Gelegenheit erhallen, die nöthigen
Kenntnisse in der deutschen Sprache zu erwerben, um nachher den

Hauptkurs mit Erfolg besuchen zu können. Er dient aber auch
solchen Zöglingen als Vorbereitung, denen beim Eintritt die

landwirthschaftlichen Arbeiten noch gänzlich fremd sind, denn es

melden sich häufig Leute, welche noch gar keine praktischen
Arbeiten gemacht haben, welche eine Haue von einem Rechen noch

nicht unterscheiden können und welchen die Handarbeit
außerordentlich schwer fällt. Solchen soll der Vorkurs dazu dienen,
sich einigermaßen mit den landwirthschafllichcn Arbeiten bekannt

zu machen. Die Beibehaltung des Vorkurses halte ich ganz
besonders nothwendig, damit die Schüler aus dem Jura die

Anstalt ebenfalls benutzen können. Auf einer möglichst
gleichmäßigen Berücksichtigung des praktischen und theoretischen Unterrichts

beruht der ganze bisherige Unterrichtsplan. Im Sommer
herrscht die Arbeit, im Winter dagegen herrscht der Schulunterricht

vor, und der letztere umfaßt 24 bis 36 Stunden per Woche.
Zur Zeit, wo die Arbeit im Freien am stärksten geht, wird der
theoretische Unterricht ganz aufgegeben. Die übrigen
landwirthschaftlichen Schulen in der Schweiz sind ähnlich organism und
ebenso die meisten deutschen und belgischen Ackerbauschulen.
Gelingt es, dem jungen Manne eine gute Grundlage in den Hülfsund

Spezialfächern der landwirthschaftlichen Lehre zu geben und
ihm den innern Zusammenhang derselben klar zu machen, so

erwirbt er sich dadurch das nöthige Verständniß, um das ganze
Gebiet der landwirthschaftlichen Litteratur und der dort
gesammelten Erfahrungen nutzbringend zu wrwerthen und auch die

eigenen Erfahrungen in der Praxis richtig und mit offenem Blick
abzuwägen; dieß sollte in einem Kurse von zwei Jahren möglich
sein. Was den 8 9 betrifft, so ist sein Inhalt beinahe
selbstverständlich, allein dessenungeachtet ist der in demselben enthaltene
Grundsatz wichtig genug, um ausdrücklich ausgesprochen zu
werden.

5 v. Goumovns. Ich theile durchaus in einigen
Beziehungen die Motive des Herrn Berichterstatters, bezüglich der
Dauer des Vorkurses; allein ich erlaube mir zu bemerken, daß
ich denselben doch für zu lang halte und glaube, er könnte auf
ein halbes Jahr reduzirt werden. Der Hauptkurs könnte dann
dafür von zwei auf zwei und ein halbes Jahr verlängert werden.
Es ist denn doch ziemlich onerös für den Staat, wenn auf seine
Kosten Schüler herangebildet werden sollen, welche sich noch nicht
befähigt haben, dem Hauptkurse zu folgen. Wir haben sehr

gute Primär- und Sekundärschulen, durch deren Besuch man
doch befähigt werden soll, auch bei einem bloß halbjährlichen
Vorkurse nachher dem Hauptkurse gleich gut zu folgen Ich stelle
daher den Antrag, es sei der Vorkurs um ein halbes Jahr zu
rcduziren. Der Hauptkurs dagegen um ein halbes Jahr zu
verlängern.

5 Vogel. Ich will muß hierauf erwidern, daß nach
Allem; was man bisher erfahren hat, ein Vorkurs von einem
Jahr nothwendig ist. Sie wissen, baß nicht alle Mal aus
einer Familie gerade der Geschickteste die Landwirthschaft lernt;
denn diejenigen Kinder, welche Grütz im Kopf haben, werden
gewöhnlich zu Aerzten, Geistlichen oder Advokaten herangezogen.
Der Vorkurs ist daher sehr nothwendig und ich appellire dafür
an alle diejenigen, welche den Eintrittseramen beigewohnt haben.
Uebrigens treten nicht alle Zöglinge sogleich in die landwirth-
schaftliche Schule, nachdem sie die Schule verlassen haben,
sondern häufig gehen sie vorher noch in's Welschland, wo sie die
deutsche Sprache wieder verlernen. Ich habe mich nicht
überzeugen können, daß etwas Anderes als ein einjähriger Vorkurs
nöthig wäre, obgleich ich schon mehrere Jahre den Examen
beigewohnt habe.

* Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
möchte den Antrag des Herrn v. Goum >sns ebenfalls bestreiken

und zwar zunächst deßhalb, weil für die Angehörigen des
französischen Kantonstheils absolut ein Vorkurs von einem Jahre
nothwendig ist, um mit Erfolg den Vorkurs besuchen zu können.
Es giebt Schüler, die schon vor ihrem Eintritt einigen Unterricht
in der deutschen Sprache erhalten haben, allein auch für diese

war es schwer, bei einem bloß halbjährlichen Vorkurse, wie er
ursprünglich war, sich in die für sie neue Sprache so hinein zu
arbeiten, daß sie mit Verständniß dem Kurse folgen konnten.
Ganz entschieden müßte ich davor warnen, den Vorkurs
abzukürzen, denn der ganze Unterrichtsplan würde dadurch gestört
und müßte geändert werden, und wir müßten sogar die
damaligen Lehrkräfte der Anstalt bedeutend verstärken.

» v. Goumoöns zieht auf die erhaltene Auskunft seinen

Antrag zurück.

Die §8 6 bis 9 werden unverändert durch das Handmehr
angenommen.

8 w.

Der theoretische Unterricht umfaßt folgende Fächer:
1) Mathematik,
2) Naturkunde,
3) Lehre der Landwirthschaft,
4) Lehre der Forstwirthschaft,
5) Grundzüge der bernischcn Ruralgesctzgebung, landwirth-

schaftliche und forstliche Statistik des Kantons Bern.

"Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. In diesem

Paragraphen sind die Hauptfächer angegeben, welche an der
Schule gegeben werden. Der Unterrichtsplan wurde mit großer
Sorgfalt ausgearbeitet und es wurde getrachtet, die einzelnen
Fächer sowohl unter sich als in der Art und Weise der Behandlung
möglichst in Einklang zu bringen. Unter Mathematik fallen:
Rechnen, Geometrie und Zeichnen; diesen Fächern werden
durchschnittlich zwei Stunden per Woche gewidmet. Unter Naturkunde
fallen: Physik, Chemie, Mineralogie, Botanik, Zoologie; auch
jedem dieser Fächer werden wöchentlich t-2 Stunden gewidmet.
Der Unterricht in den mathematischen und naturwissenschaftlichen
Fächern wird mit steter Rücksicht auf die Landwirthschaft ertheilt.
Unter Lehre der Landwirthschaft fallen: Betriebslehre, Pflanzenbau,

Grunvverbesserungen, Geräthekunde und landwirthschaftliches
Bauwesen, Haushaltungskunbc, Thierzucht, Thierheilkunde,
Buchhaltung. Den wichtigern Spezialfächern, wie Pflanzenbau,
Thierzucht, Thierheilkunde, werden wöchentlich je zwei Stunden
gewidmet. Ueber die Lehre der Forstwirthschaft wird ein Grundriß
gegeben mit einläßlicher Behandlung des Waldbaues und der
Holzmeßkunde. Endlich in der Ruralgesctzgebung werden
diejenigen Gesetzesbestimmungen gelehrt, welche auf unsere bäuerlichen
Verhältnisse Bezug haben und mit denen der Grundeigenthümcr
am hauptsächlichsten in Berührung kommt.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.



§ >1,

Die Zahl der Zöglinge wird für den HauptkurS auf höchstens
50 festgesetzt. Sie bilden zwei Succesivklassen.

» Herr Berichter st atter de s Regierungsrarheö. Das
Marimum der Schülerzahl für die Ackerbauschule betrug 3V;
für die Waldbauschule war kein solches bestimmt. Bis dato
zählte die Anstalt durchschnittlich 40 Zöglinge. Bei 30 und bei

50 Zöglingen sind die nämlichen Lehrkräfte nöthig, und da die

nöthigen Räumlichkeiten und das erforderliche Schulinventar für
50 Zöglinge ausreicht, so ist kein Grund vorhanden, das
Maximum niedriger anzusetzen, als im Entwurf beantragt wird.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

8 12.

Die Zöglinge sollen admittirt sein und das 15. Altersjahr
zurückgelegt haben; sie sollen ferner gesund und körperlich so

erstarkt sein, um alle vorkommenden praktischen Arbeiten verrichten
zu können.

Zur Ausnahme in den Hauptkurs müssen sie sich überdieß
in einem Eintrittseramen über eine gute Primarschulbildung
ausweisen.

H Herr Berichterstatter des Regierungsrathcs. Die im
ersten Alinea aufgestellten Aufnahmsbedingungen bedürfen keiner

nähern Begründung. Dagegen möchte es vielleicht Einigen
auffallen, daß man sich für den Eintritt mit dem Ausweis einer

guten Primarschulbildung begnügt und nicht eine Sckundar-
schulbildung verlangt. Es ist möglich, ja wahrscheinlich, daß
die Schule mehr leisten würde, wenn man sich auf diesen Boden
stellen könnte, es ist dieß aber bei unsern gegenwärtigen
Schuleinrichtungen nicht thunlich. Nicht jeder Vater hat Gelegenheit,
seinen Söhn in eine Sekundärschule zu schicken,.sei es wegen
der Entfernung einer solchen Schule, sei es wegen der Kosten;
eine solche Bestimmung käme daher einer ungerechtfertigten
Bevorzugung der reichern Eltern und derjenigen Orte gleich, welche
den Vorzug einer Sekundärschule genießen. Wir haben übrigens
bei den Eintrittseramen keinen großen Unterschied gefunden
zwischen Schülern von Sekundärschulen und guten Primärschulen,

und auch wiederholt die Erfahrung gemacht, daß Einzelne,
bei verhältnißmäßig schwachem Eintrittseramen, Andern nachher
den Rang abgelaufen haben. Im Einverständnis mit der
Kommisston empfehle Ihnen den 8 12 in seiner Fassung anzunehmen
mit dem einzigen Unterschied, daß die Worte „in den Hauptkurs"
zur Verhütung von Mißverständnissen gestrichen werden, denn es

soll auch für den Vorkurs eine gute Primarschulbildung gefordert

werden.

5 Geißbühl er empfiehlt, mit Rücksicht auf die im 8 10
aufgezählten, ziemlich umfangreichen Unterrichtsfächer, es solle
jeweilcn sorgfältig darauf Rücksicht genommen werden, daß nur
gut geschulte Zöglinge Aufnahme finden, indem bei solchen die

Anstalt mit den gleichen Kräften ein bedeutend besseres Ergebniß
zu Tage fördere. Er habe sich beim Besuche der Armcnerzie-
hungsanstalten überzeugt, wie viel günstigere Resultate bei talentvollen

Kindern erzielt werden können, als bei vernagelten.

H Herr Berichterstatter der Kommission. Dieses ist
einer derjenigen Paragraphen, welcher der Kommission am meisten

zu thun gegeben hat. Sie glaubte vom Erfordernis einer Se-
kundarschulbilbung abstrahircn zu sollen, aus den Gründen,
welche der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes angegeben

Tagblatt des Großen Rathes I8KS.

2S9

hat, nämlich, daß nicht überall Sekundärschulen sind und nicht
alle jungen Leute, welche später die Landwirthschaft erlernen, eine
Sekundärschule besuchen. Man war übrigens bei den Eramcn
immer sehr streng, so daß es mir oft weh gethan hat, daß
Einzelne zurückgewiesen werden mußten. Das kostet dann bei den
jungen Leuten Thränen, und die Eltern halten sehr an, daß die
Kinder aufgenommen werden. Ich kann die Versicherung geben,
daß man so gute Zöglinge zu erhalten sucht, als irgendwie
möglich, allein Sekundarschulbildung kann man unmöglich von
ihnen verlangen.

Ohne Einsprache genehmigt.

8 13.

Kantonsbürgcr haben für Unterricht, Kost, Wohnung und
Wasche jährlich 300 Franken zu bezahlen. Nichtkantonsbürger
450 Franken.

Nichtkantonsbürger, deren Eltern oder Vormünder im
Kanton Bern wohnen, sind den Kantonsbürgern gleichgestellt.

Der Regierungsrath ist ermächtigt, das Kostgeld in Zeiten
von Mißwachs und Theurung zu erhöhen bis auf Fr. 400
jährlich für Kantonsbürger, und Fr. 600 für Nichtkantonsbürger.

s Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Nach
8 13 haben die Zöglinge, welche Kantonsbürger sind, für
Unterricht, Kost, Wohnung und Wäsche jährlich Fr. 300 zu
bezahlen. Es ist dieß der Betrag, der bisher bezahlt wurde und
hält nach meiner Ansicht die richtige Mitte dem Zuviel und
Zuwenig. Die Bestimmung im zweiten Satz ist ebenfalls billig.
Andere Nichtkantonsbürger sollen Fr. 450 bezahlen; diese Differenz

von 150 Fr. entspricht annähernd dem durchschnittlichen
Staatszuschuß per Zögling und ist daher auch vollkommen
gerechtfertigt. Im Interesse des ökonomischen Gedeihens der Anstalt,
glaubte der Regicrungsrath auch den Fall vorsehen zu sollen,
in Zeiten von Mißwachs und Theurung, das Kostgeld um Etwas
erhöhen zu können; den Einzelnen belastet dieß nicht über
Gebühr, die Anstalt würde es hingegen erheblich schützen. Es steht

keineswegs zu befürchten, daß der Regierungsrath von einer

daherigen Ermächtigung einen vorschnellen Gebrauch machen
würde'

Ohne Bemerkung durch das Handmehr angenommen.

8 14.

Für besonders befähigte, arme Zöglinge aus dem Kanton
Bern werden sechs Freiplätze bestimmt, welche auch in halbe
Freiplätze getheilt werden können.

* Herr Berichterstatter des RegicrungSrathes. Durch
die Bestimmung von sechs Freiplätzen wird beabsichtigt, die Schule
auch Söhnen von unbemittelten Eltern zugänglich zu machen;

ganz besonders hat man dabei auch die landwirthschaftlichcn
Armenanstalten im Auge. Statt dem Wort „Arme" wird im
Einverständniß mit der Kommission beantragt zu setzen

„Unbemittelte." Der Regierungsrath hat hier die Verbindung der
Anstalt mit den landwirthschafrlichen Armenanstalten im Auge,
in dem Sinne, daß diejenigen, welche sich dort vorzüglich halten,
hier ganze oder halbe Freiplätze sollen bekommen können. Ich
bin überzeugt, daß man aus solchen Leuten ausgezeichnete Werk-
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führcr und Leute für die Bewirthschaftung von Gütern heranziehen

wird.

Wird mit der beantragten Redaktionsveränderung durch daS

Handmehr angenommen.

8 15.

Junge angehende Landwirthe können in der Eigenschaft als
Praklikanten auch auf kürzere Dauer in die Anstalt aufgenommen
werden. Solche Praktikanten haben ein Kostgeld von Fr. 60—80
monatlich zu bezahle».

^ Herr Berichterstatter des Rcgierungsrathes. Es
kommt sehr häufig vor, daß junge Landwirthe, welche in irgend
einer Schule einen regelmäßigen Kurs durchgemacht haben noch
andere landwirthschaftliche Schulen auf t bis 2 Monate besuchen,
auch Landwirthe von reiferem Alter benutzen auf ihren Reisen
erst die Gelegenheit, sich auf einige Zeit in einer landwirth-
schaftlichen Schule aufzuhallen; einerseits um die Einrichtung
derselben, und anderseits um auch Land und Leute der Umgegend
kennen zu lernen. In nämlicher Weise habe ich selbst die Jahre
1850 und 5l zugebracht. Diese „erlernen" Zöglinge nennt man
in Deulschland Praklikanten. Aus der Rütti haben sich zehn
Praktikanten auf kürzere oder längere Zeit aufgehalten, worunter
mehrere Ausländer. Die Praklikanten erhalten einzeln oder zu
zweien ein besonderes Zimmer, es ist daher billig, daß sie ein
höheres Kostgeld bezahlen.

Der Paragraph wird durch das Handmehr genehmigt.

« 16.

Das Lehrpersonal besteht aus einem Vorsteher und zwcs
bis drei Lehrern

Sie werden vom Regierungsrath auf die Dauer von sechs

Jahren gewählt.
Der Regierungsrath ist überdicß ermächtigt, für einzelne

Fächer noch besondere Lehrkräfte beizuziehen, falls er es im
Interesse der Anstalt für nöthig erachtet.

5 Herr Berichterstatter des Rcgierungsrathes. Die
Erfahrung hat gelehrt, daß auch eine Erweiterung der Lehrkräfte
wünschenswertn wäre, es ist weniger die Vermehrung der
Schülerzahl, die dieß erforderlich macht, als vielmehr die Vcrschiedcn-
arligkeit der Unterrichlszweige und die Schwierigkeit, Lehrkräfte
zu finden, die mehreren Hauptfächern vo stehen könnten, es muß
daher im Interesse des Unterricht die Möglichkeit einer solchen
Vermehrung vorgesehen werden. Analog mit andern Lehranstalten

wird beantragt, Vorsteher und Lehrer je auf sechs Jahre
zu wählen. Auch die letzte Bestimmung des 8 18 entspricht
einer bereits bestehenden Praris und hat sich als zweckmäßig
bewährt; so wurde seiner Zeit der Unterricht in der Thicrheil-
kunde von Prof. Anker sel. ertheilt, gegenwärtig von Herrn
Professor Koller, und der Unterricht in der Ruralgesetzgebung
wird in vorzüglicher Weise von Herrn Fürsprecher Leuenbcrger
ertheilt.

Der Paragraph wird durch das Handmehr genehmigt.

88 17 und 18

tverden zusammen behandelt.

8 17.

Der Vorsteher hat die ganze Anstalt zu leiten, einen Theil
des landwirthschattlichen Unterrichts zu übernehmen, die Guts-
wirlhschaft zu führen und Rechnung zu stellen.

Der Regierungsrath bestimmt den Betrag der vom
Vorsteher zu leistenden Kaution.

8 18.

Die Lehrer haben nebst der Ertheilung des Unterrichts den
Vorsteher in der Leitung und Disziplin der Anstalt nach Kräften
zu unterstützen.

» Die Herren Berichterstatter haben nichts beizufügen
und die Paragraphen werden ohne Bemerkung unverändert
angenommen.

8 13.

Der Lehrer der Chemie ist gleichzeitig Dirigent der chemischen
Versuchsstation, über deren Einnahmen und Ausgaben er Rechnung
zu stellen hat.

Der Regierungsrath ist ermächtigt, demselben 1—2 Assistenten
beizuordnen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Daß
die Leitung der chemischen Versuchsstation dem Lehrer der Chemie
übertragen wird, ist ganz naturgemäß, auch liegt es im Interesse
dieser Anstalt, daß darüber besondere Rechnung geführt wird.
Dieß hätte in der Regel so zu geschehen, daß im Büdget ker
Anstalt dem Dirigenten ein Spezialkredit eingeräumt, über den er
Rechnung zu führen hätte. Auch hier wird im Nachsatz eine

Erweiterung der Anstalt vorgesehen für den Fall, daß sich die

Aufträge an dieselbe vermehren sollten. Im Fernern wird im
Einverständniß der Kommission vorgeschlagen, die Worte „zu
stellen hat" in „führt" zu rcdigiren.

Wird ohne Bemerkung durch das Handmehr genehmigt.

8 20.

ES wird die nöthige Zahl von Wcrkführcrn angestellt;
dieselben haben die Zöglinge bei den praktischen Arbeiten
anzuleiten, einzelne Zweige der Wirthschaft zu kontrolliren und unter
Umständen auch Aushülfe im Unterricht zu leisten.

Sie werden in der Regel auf die Dauer von zwei Jahren
angestellt.

5 Herr Berichterstatter des Rcgierungsrathes. Auch
die Bestimmung dieses Paragraphen entspricht der bestehenden

Praris der letzten vier Jahre.

Wird unverändert angenommen.



8 21.

Das Lehrpersonal, die Assistenten und Werkführer beziehen
folgende jährliche Besoldungen:
der Vorsteher Fr. 2499-2899

falls der Frau desselben die Führung des

Hauswesens der Anstalt übertragen werden

kann, sonst aber „ 2199—2599
die Lehrer „ 1999—1599
der Dirigent der chemischen Versuchsstation „ 599-899

Der Vorsteher hat überdicß freie Station für sich und seine

Familie, die Lehrer, Assistenten und Werkführer je für ihre Person.

5 Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Durch
Art. 4 des Beschlusses von 1858 wurde die Besoldung des
Vorstehers auf Fr. <899 bestimmt; durch Beschluß vom 11.
Dezember 1859 wurde der Regicrungsrath ermächtigt, die
Besoldung zu erhöhen; gegenwärtig bezieht der Vorsteher Fr. 2899.
Der Vorsteher vom Strickhof bezog früher Fr. 2299, wurde
aber seither erhöht; derjenige von Kreuzlingen soll gegenwärtig
Fr. 3900 beziehen, und der von Muri früher Fr. 2999—2599,
seither bezieht er Fr. 3999. An höheren deutschen Schulen zahlt
man Fr. 5999—9999, an Schulen von ungefähr gleichem Rang
wie die unsrige Fr. 3999—3599, an sogenannten Knechtenschulen

bis Fr. 2299. Die Lehrer werden bezahlt: im Strickhof
Fr. 999—1999, in Muri Fr. 1299- 1599 und in Kreuzlingen
Fr. 1299-1899. Mit dem Vorschlag von Fr. <999 1599
glaube ich, habe man das Richtige getroffen. Durch Kombination
der Lehrerbesoldung mit derjenigen des Dirigenten kann die
Besoldung des letzteren im Maximum auf Fr. 2599 gebracht
werden. Der Ansatz für die Werkführer und Assistenten
entspricht dem bisherigen.

Unverändert angenommen.

8 22.

Das leitende Personal der Anstalt und die Zöglinge bilden
einen Haushalt. In der ganzen Anstalt soll Sittlichkeit,
Sparsamkeit, Ordnung und Reinlichkeit herrschen.

Ausnahmsweise kann der Regierungsrath den Lehrern
(88 18 und 19) gestatten, auch außerhalb der Anstalt Wohnung
und Kost zu nehmen und sie dafür entsprechend entschädigen.

^ Herr Berichterstatter des Regierungsrathcs. Hier
ist statt „einen Haushalt" zu sagen „einen gemeinschaftlichen
Haushalt."

H v. Goumoöns. Es ist zwar einigermaßen mißlich,
bei der nur noch so geringen Anzahl von Mitgliedern noch einen

Antrag zu stellen, allein ich kann mich doch nicht enthalten,
meinen Gedanken Ausdruck zu geben. Ich finde der zweite Satz
nicht ganz am Platze, indem ich dafür halte, es könne kein

gemeinschaftlicher Haushalt stattfinden, wenn man den Lehrern
ausnahmsweise gestattet, außerhalb der Anstalt Wohnung und
Kost zu nehmen. Es sollte dieß um so weniger der Fall sein

dürfen, als nach dem 8 18 die Lehrer nebst der Ertheilung des

Unterrichtes den Vorsteher in der Leitung und Disziplin der

Anstalt zu unterstützen haben. Das wird schwer sein durchzuführen,

wenn die Lehrer außerhalb der Anstalt wohnen, und ich
möchte daher wirklich den Antrag stellen, den zweiten Satz ganz
zu streichen.

A Herr Berichterstatter des Regierungsrathcs. Ich
kann die Auskunft ertheilen, daß man diese ausnahmsweise
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Erlaubniß, auch außerhalb der Anstalt Wohnung und Kost zu
nehmen, nur in den äußersten Fällen Gebrauch machen wird.
Allein ich nehme der Fall an, daß ein Lehrer, welcher ledig lange
Jahre der Anstalt treu gedient hat, sich verhcirathet. Wenn
man, um ihn nicht zu verlieren, ihm gestatten will, in der
Anstalt selbst getrennte Haushaltung zu führen, so wird der Ucbel-
stand größer, als wenn man ihm erlaubt, etwa in dem ganz
nahe liegenden Zollikofen seine Wohnung zu nehmen und eigene
Haushaltung zu führen.

* Herr Berichterstatter der Kommission. Ich trage
die gleichen Bedenken, wie Herr v. Gonmoöns, und stelle daher
den Antrag, es möchte beigefügt werden, auf eingeholtes
Gutachten der Aufsichtskommission, damit nicht etwa Lehrer ohne
Wissen der Aufsichlskommisston beim Regierungsrath eine solche
Ausnahme erwirken können. Nöthig ist es aber, Ausnahmen
machen zu können. Wir hatten erst in der letzten Zeit einen
derartigen Fall, indem Herr Oberförster Schluep, welcher die
Anstalt verlassen wollte, derselben auf diese Weise erhalten werde»

konnte.

5 v. Goumoëns. Ich kann mich mit diesem Zusätze
einverstanden erklären, allein unter der Bedingung, daß gesagt
werde „einem Lehrer" statt „den Lehrern."

Diese Abänderungsanträge werden vom Herrn Berichterstatter

des Regierungsrathcs zugegeben und der Paragraph mit
denselben im Uebrigcn unverändert angenommen.

§ 24 früher 8 23.

Der RegierungSrath erläßt die nöthigen Reglcmente über
die Organisation der Aufsichtsbehörden, den Unterrichtsplan,
die Obliegenheiten der Lehrer und Angestellten, die
Aufnahmsbedingungen der Zöglinge, die Hausordnung, den Wirthschaftsplan,

den Betrieb der chemischen Versuchsstation und die

Rechnungsführung.

Die Anordnung von Spezialkursen (8 3) bleibt jeweiligen
Schlußnahmen des Regierungsraths vorbehalten.

Ohne Bemerkung durch das Handmehr genehmigt.

8 23.

5 Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Bei
Gelegenheit dieses Paragraphen hat die Kommisston den Wunsch
geäußert, es möchte ein besonderer Paragraphen aufgestellt werden,

in welchem die ausdrückliche Bestimmung zu setzen sei, daß
die landwirthschastliche Schule unter der Aufsicht der Direktion
des Innern und einer vom Regierungsrath zu wählenden
Aufsichtskommission stehe. Wenn die Kommission eS wünscht, daß

aus dieser Bestimmung ein besonderer Paragraph gemacht werde,
so habe ich nichts dagegen.

5 Herr Berichterstatter der Kommission. Ich stelle den

Antrag, daß statt des vorliegenden 8 23 folgender Paragraph
aufgenommen werde: „Die landwirthschastliche Schule steht

unter der Aufsicht der Direktion des Innern und einer vom
Regierungsrath zu wählenden Aufsiebtskommission." Es ist

nämlich absolut nothwendig, daß eine Aufsichtskommission bestehe,

welche nicht nur vom landwirthschaftlichen Standpunkte, sondern
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auch vom Standpunkte des Erziehungswesens aus, ein Urtheil
abgeben könne, namentlich bei den Eintritts- und AustrittS-
eramen.

Dieser neue Paragraph wird durch das Handmehr
genehmigt.

s 25 früher § 24.

Das Gesetz tritt mit dem in Kraft.
Es werden durch dasselbe aufgehoben der Beschluß betreffend
die Organisation der Ackerbauschule vom 14. und 19. April
1858, der Art. 3 des Beschlusses über den Ankauf des Rütti-
gutes vom 3. November 1859, so wie die Besoldungsansätze
des Direktors der Ackcrbauschule und der Hülfslehrer in § 14
des Besoldungsgesetzes vom 28. März 1369.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Eingang.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht,

die Ausbildung junger Landwirthe zu begünstigen und im
Allgemeinen den Fortschritt auf dem Gebiete ver Landwirthschaft
zu fördern,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:
Ohne Einsprache genehmigt.

Zusätze werden keine beantragt.

Herr Präsident. Das Gesetz unterliegt einer zweiten
Berathung und ist also nach Verfluß von drei Monaten wieder
vorzulegen.

s Der Herr Präsident zeigt an, daß die Kommission
zur Prüfung des Projektes einer zweiten Armenoerpflegungs-
anstalt für den alten KantonStheil vom Bureau bestellt worden
sei, aus den Herren Großräthen Kommandant v. Büren, Bach,
Revel, Wyder und v. Känel, Negotiant.

»Es wird angezeigt, das Einlangen einer Eingabe deS Vereins

der bernerischen Jnfanteriestabsoffiziere, dahin gehend, es
möchte die Stelle des bernischen Oberinstruktorö wieder besetzt
werden und zwar in der Person des bisherigen OberinstruktorS
Herr Bruggcr.

Schluß der Sitzung um IV» Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 25. April 1865.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Bütigkofer, Gfeller in
Signau, Jaquet, Revel und Röthlisberger, Jsaak, in Walkringen;
ohne Entschuldigung: die Herren Affolter zu Riedtwyl, Beguelin,
v. Bergen, Berger zu Schwarzenegg, Berger zu Spiez, Blösch in
Viel, Bösiger, Botteron, Brechet, Bruggcr, Buchmüller, Buhren,
Burger, Chapuis, Chovard, Choulat, Crclier, Ducommun,
Ecabert, Egger in Meinngen, Egger in Aarwangen, Engel,
Freiburghaus, Fresard, Frisard, Froidevaur, Girard, Gobat in
Cremineö, Gouvernon, Grimaitre, Guenat, Gugelmann, v. Gonten,

cnzelin, Hirsig, Jndermühle, Jolissaint, Jordi, Kaiser in Büren,
arlen, Keller in Wyl, Klaye, Knuchel, Kummer, Lempcn, Lutz,

Mathez, Michel in Aarmühle, Monin, Möschlcr, Oeuvray,
Rebetez, Regez, Renfer, Rössel, Rosselet, Röthlisberger, Gustav;
Rothenbühlcr, Rubelt, Salchli, Salzmann, Schmidcr,
Schumacher, Seßler, Stämpfli in Schwanden, Streit im Großg'schncit,
Streit in Zimmerwald, Wagner, Witschi, Wyß, Zbinden in der
Neumatt und Zingre.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Herr Prä si den 5 theilt mit, daß die Kommisston zu
Prüfung des Gesetzes über die Steuerverhältnisse zwischen dem
alten und neuen Kantonstheile aus folgenden Mitgliedern bestehe:

Herr Großrath Jakob Stämpfli.
„ „ Revel.

„ Kaiser in Dclsberg.

„ „ v. Gonzenbach.

„ „ Bützberger.

„ „ Gfeller in Signau.
„ „ Schmider.

„ „ Ganguillet.



Tagesordnung:
Beschwerde betreffend den Bau der Centralbahn-

station Wichtrach.

Verlesen wird ein Vortrag der Eisenbahndirektion und
des Rcgierungsralhes vom 23. und 23. Februar 1365.

* Herr Oberst Meyer verlangt, daß auch das Gesuch
der Gemeinden Gerzensee, Kirchdorf und Mühledorf abgelesen
werde.

* Herr Regierungspräsident Scherz bemerkt, diese Ein-
gäbe sei kein Gesuch, sondern eine förmliche Beschwerdeschrist;
wir haben übrigens nichts dagegen, daß sie verlesen werde.

* Meyer, Oberst. Gut, so soll die Beschwerdeschrift
abgelesen werden.

Dieselbe wird verlesen.

* Herr Regicrungsrath Desvoignes, Direktor der
Eisenbahnen, als Berichterstatter. Aus die Beschwerde der
Gemeinden Gerzensee, Kirchdorf und Mühledorf, vom 19. Nov.
1854, hat die Direktion der Eisenbahnen die dickleiben Akten
geprüft, welche hier vorliegen und deren Register allein nicht
weniger als drei Folioseiten einnimmt. Bei diesen zahlreichen
Akten hat die Direktion sich in großer Verlegenheit befunden,
indem sie entdeckte, daß Verfügungen getroffen worden, welche
sich widersprechen. Sie hat daher, um sich aus der Velegen-
heit zu ziehen, die Sache vom formellen Standpunkte aus
behandelt, und dem Regierungsratbe Tagesordnung beantragt,
wobei sie sich auf den Art. 8 der Konzession der Centralbahn
stützte, welcher lautet wie folgt: „Bevor die Bauarbeiten
begonnen werden können, soll die Gesellschaft der Regierung
die Pläne über den Bau auf diesseitigem Territorium zur
Genehmigung vorlegen. Nachherige Abweichungen von diesen
Plänen sind nur nach neuerdings eingeholter Genehmigung
der Regierung gestattet." In dieser Sache haben sich

entgegenstehende Interessen gezeigt. Die Lage der Station, wie sie

vom Regierungsrathe am 17. Juni 1863 bestimmt wurde,
wäre den Gemeinden auf dem linken Aarufer günstig, während
nach dem Entscheide vom 13. September 1864 diese Station
sich in einer gewissen Entfernung von diesen Ortschaften
befinden würde. Eine Kommission, bestehend aus zwei
Mitgliedern des Regiernngsrathes, hat sich an Ort und Stelle
begeben und die Sache geprüft, und auf ihr Gutachten bin
hat der Regiernngsrath seinen Entscheid vom September 1864
erlassen. Wenn man die Beschwerde liest, sollte man glauben,

daß der erste Entscheid des Regierungsrathes den Lokal
Verhältnissen besser entspreche, allein dessen ungeachtet muß
man finden, daß der zweite Entscheid der bessere ist, weil nach
dem Augenschein und nach der Lage der Akten die Regierung
sich doch hat überzeugen müssen, daß die jetzige Lage der Station

den Verhältnissen besser entspricht. Da ich in dieser
Angelegenheit nicht selbst verhandelt habe, so trete ich ans die
Hauptsache selbst nicht ein, sondern schließe, indem ich Ihnen
einfach die Anträge des Regierungsrathes empfehle, Sie
möchten über die Petition der Gemeinden Gerzensee, Kirchdorf
und Mühledorf zur Tagesordnung schreiten.

* llr. Manuel, als Berichterstatter der Kommission.
Herr Präsident, meine Herren! Dieses Geschäft ist zwar, wie
es auf den ersten Blick scheint, von nicht großer Wichtigkeit
und von geringem Umfange, allein diejenigen, welche sich

damit beschäftigt haben, mußten sich überzeugen, daß es infolge
der Theilnahme, welche die betheiligten Gemeinden daran
genommen, in seiner Entwicklung mehrerer Jahre hindurchzieht
und bedeutende Dimensionen angenommen hat. Ihre Kom-

TaMatt des Großen RalhcS I8ti5,
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mission hat es so gründlich und unparteiisch als möglich untersucht,

und es hat sich dabei eine Mehrheit und eine Minderheit
gebildet. Ich habe die Ehre, die Ansicht der Mehrheit der
Kommission zu verfechten. Das Historische dieses Geschäftes
ist folgendes: Eine Station in Wichtrach wurde schon früh
verlangt, denn die erste Petition um Errichtung einer Station
wurde unterm Datum vom 5. April 1858 von der Gemeinde
Oberwichtrach eingereicht, gleich nach der Bestätigung der
Konzession der Thunerlinie an die Centralbahn. Diesein Gesuch

schloß sich die Gemeinde Gerzensee an, durch eine Eingabe

vom 12. Juni 1858. Die Gemeinde Oberwichtrach gab
hierauf eine vom 29. Juni 1858 datirte Petition ein, in welcher

ausführlich auseinander gesetzt wurde, wo für die beiden
Ortschaften Ober- und Niederwichtrach eine Station oder
Haltstelle mit Rücksicht auf Lage und Kommunikation am
zweckmäßigsten erstellt würde, und durch fernere Eingabe vom
16. April 1859 sprachen sich die Gemeinden Ober- und
Niederwichtrach, Gerzensee, Mübleoorf, Gelterfingen, Kirchdorf,
Kirchenthurnen, Mühlethurnen, Hauben, Oberdießbach, Bar-
fchwand, Außerbirrmoos, Jnnerbirrmoos, Riggisberg und
Kaufdorf im gleichen Sinne aus, wie Oberwichtrach am 29.
Juni 1358. Von den beiden Seiten der Aare haben sich also
selbst die entfernter wohnenden Gemeinden in diesem Sinne
ausgesprochen. Die Sache zog sich nun einige Zeit hin,
indem die Centralbahn nicht geneigt war, eine Station in
dieser Gegend zu errichten, bis im Februar 1861 und Dezember

1862 die Gemeinden des Amtsbezirks Seftigen wiederholt
diese Station wünschten und sich dahin äußerten: wenn die
Station etwas nützen solle, so müsse sie obenher Oberwichtrach
zunächst der Tbalgutbrücke erstellt werden und zwar, wie die
Petition vom Dezember 1862 sich aussprach, auf der Aarseite
gegenüber dem Thalgut. Durch Großrathsbeschluß vom 9.
Dezember 1862 wurde nun die Station von Scherzligen dekre-

tirt oder vielmehr der dortigen Gegend oktroirt, und in diesen
Beschluß wurde die Station Wichtrach als der Gegenstand
so vieler Wünsche in der Motivirung gleichsam „eingemärtet".
Es heißt nämlich in der Motivirung dieses Beschlusses: Von
der Voraussetzung ausgehend, daß nach vorausgegangenen
Unterhandlungen mit den betheiligten Gemeinden der nun zu
errichtenden Haltstelle bei Wichtrach vom Regierungsrath diejenige

Lokalität angewiesen wird welche dem Bedürfniß eines
möglichst ausgedehnten Bezirks entspricht, und daß diese Haltstelle

dann von der Centralbahn-Verwaltung unverzüglich
errichtet und dem Verkehr eröffnet werde, beschließt, „es falle
die Eisenbahnstation und der Bahnhof Thun-Scherzligen unter
die Bestimmung der Konzession. Nun entstund aber die Frage,
wo die Station zu erstellen sei, und hierüber entspann sich

ein langer und heftiger streit zwischen Niederwichtrach einerseits

und Oberwichtrach und den Gemeinden ans dem linken
Aarufer anderseits. Durch Eingabe vom 30. Januar 1863
verlangte zuerst Niederwichtrach, sich auf bereits beschlossene

Konvention mit der Centralbahn berufend, daß die
Station auf der sogenannten Rufenerbesitznng, ungefähr
in der Mitte zwischen Ober- und Niederwichtrach errichtet
werde. Die Gemeinde Niederwichtrach warnt in dieser Eingabe

vor Abänderungen, indem sie sonst von ihren Verpflichtungen

entbunden würde rc. Auch Herr Ingenieur Dapples
hat" sich zuerst in diesem Sinne und für die Haltstelle auf der
Rufeiierbesitzung ausgesprochen, der gemeinnützige Verein von
Seftigen dagegen erklärte sich vom 3. März 1863 für
Erstellung der "Station in der Nähe der Thalgntbrücke, wo später
die provisorische Station hingekommen ist, und natürlich schlössen

sich die Gemeinden des Amtes Seftigen dieser an. Der
Regierungsrath beschloß bei dieser Controverse am 4. Mai
1863 die definitive Festsetzung der Haltstelle aufzuschieben, bis
die Gemeinden und Privaten die betreffenden speziellen
Verpflichtungen übernommen und durch rechtsgültige Akten sich

auf verbindliche Weise verpflichtet haben würden. Die
Gemeinde Niederwichtrach beklagte sich nun, daß ihr die mit der

74
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Centralbahn geschlossenen Verträge über die Errichtung der
Station in der Rufenerbesitzung nicht gehalten werden und
verlangte Erfüllung der Bedingungen. Die andern Ge-
ineinden dagegen erklärten ebenfalls Verpflichtungen zu
übernehmen, wenn die Station auf dein Auachergute errichtet
wurde. Namentlich verpflichtete sich die Gemeinde Oberwichtrach,
die Straße von Oberwichtrach nach dem Auackergut bis zum
Bahnübergang zu korrigiern und auf eine Breite von 11 bis lti
Fuß zu erstellen, und ferner vom Bahnübergang östlich der Bahn
einen neuen Fußweg zu erstellen bis zu dem bereits bestehenden

Fußweg, der nach Niederwicht'.ach führt. Für den Fall, daß
diese Anerbietungen als ungenügend erscheinen und ein MehrcrcS
verlangt werden sollte, stellte die Gemeinde Oberwichtrach das
Gesuch, die Eiscnbahndirektion möchte einen Augenschein
vornehme». Auch die Gemeinde Gerzensee übernahm Verpflichtungen,
indem sie sich bereit erklärte, die Straße von Gerzensee bis zur
Thalgutbrücke und von da bis zur zu errichtenden Haltstclle im
Auacker bei Oberwichtrach, so wie diejenige von der Gemeinds-
gr nze Kirchdorf bis zur Thalgutbrücke gehörig zu korrigiren.
Der Eigenthümer des AuackcrguteS, Hirschi, oder vielmehr sein

Sohn, erklärte durch Zuschrift vom 6. Juni l863, daß er seine

früher abgegebene Verpflichtung, das Land für die Station gratis
hei zugeben, so verstehe, daß das Stationsgebäude und namentlich
das Ausnahmsgcbäude möglichst hart an den untern Bahnübergang

gegenüber seinem dortigen Hause erstellt werde, wie die
Gemeinde Gerzensee es auch verlange, oder, wie er sich auch
ausdrückt, daß die Station zwischen die beiden Bahnübergänge
für die zwei Wege von Oberwichtrach her zu stehen komme.

Herr Oberingenicur Ganguillct, welcher ein Gutachten an die
Baudirektion abzugeben hatte, erkärte sich unterm 9. Juni 1863
dahin, die Station würde am zweckmäßigsten auf der westlichen
Seite der Bahn, also auf der Thalgutseite und südlich vom
Slraßcnübergang zu stehen kommen Er halte diesen Platz für
den zweckmäßigsten, indem der Zugang zu demselben leichter sei

alö zu dem aus der östlichen Seite und nördlich vom Ucbcrgang
bezeichneten Platz. Er müsse diesen Platz um so mehr empfehlen,
als der Eigenthümer des Augutes, der das Land zur Station
unentgeldlich abtrete, denselben vorzugweise wünsche. Die Frage,
ob die Station östlich oder westlich der Bahn gebaut werden
solle, war damals nur noch ein Nebcnpunkt gegenüber der Frage,
ob die Stationsstelle nach Ober- oder nach Niederwichtrach zu
stehe» kommen solle, allein obgleich diese Frage damals noch gar
nickt in den Vordergrund getreten war, sagte, wie bereits
bemerkt, Herr Oberingenicur Ganguillct, er balte die Stelle auf
der westlichen Seite für zweckmäßiger, weil der Zugang von
Gerzensee her leichter sei und der Eigenthümer Hirschi diesen
Platz wünsche. ES ist in Bezug auf diesen Punkt mit Unrecht
gesagt worden, daß Herr Flückiger aus besondern Gründen und
eigenmächtig die Haltstclle auf die westliche Seite statt auf die
östliche gesetzt babe und daß Herr Ganguillct einfach dabei
geblieben. Die Gemeinde Oberwichtrach erhielt von diesem Plane
Kenntniß und äußerte sogleich durch Schreiben vom 12. Juni
den Wunsch, daß das Stationsgebäude östlich der Bahnlinie und
zugleich untcnher dem Bahnübergänge erstellt werden möchte und
motivirte den Wunsch damit, daß cS bei der allgemeinen Reget
bleiben möchte, auf der Thunerlinie die Stationsgebäude östlich
von der Bahn zu erstellen. Am >7. Juni >863'faßte hierauf
der Regierungsrath in Genehmigung cineS Vertrages der
Eisenbahndirektion folgenden Beschluß: „I Dem von der Entsumpfungs-
und Eiienbahndirektion vorgelegten Plan im Maßstab von
Herr» Geometer Schmalz, in welchen von der Baudirektion die
Lage» der Haltstclle im Auackergut zu Oberwichtrach und die von
den Gemeinden Oberwichtrach und Gerzensee auf dem rechten
Aaiufer übernommene Ctraßcnkorrektion eingezeichnet sind, ist
die Genehmigung ertheilt. Das Direktorium der Eentralbahn
ist angewiesen, nach diesem Plane unverzüglich den Detailbauplan

für diese Station auszuarbeiten und zur Genehmigung
vorzulegen und wenn immer möglich den StationSdienst mit
Ansang nächsten Monats zu eröffnen. Der Bauplan soll die

nöthigen Einrichtungen zu einer ausreichenden Personen- und
Güterstation umfassen; es sollen Güter in Eil- und gewöhnlicher
Fracht auf derselben spcdirl werden können. 2) Das
Anerbieten des Gemeindcrathcs von Kirchdorf von, 22. Mai 1863

für Verbesserung der Straße von Kirchdorf nach dem Thalgut
bis an die Gemeindsgrenze von Gerzensee ist angenommen. Der
Gcmeinderath ist eingeladen, für diese Arbeiten einen Devis
aufnehmen zu lassen, der Baudirektion denselben mit bezüglichen
Berichten vorzulegen und die Arbeiten innert den nächsten zehn
Monaten so auszuführen, daß sie als zweckentsprechend anerkannt
werben können. Die Verpflichtung der Gemeinde Oberwichtrach
vom 27 Mai >863 zur Korrektion der untern Straße von
Oberwichtrach bis an die Eisenbahn im Auackergute und zur
Erstellung eines neuen Fußweges vom dortigen Bahnübergang
bis in den bereits bestehenden Fußweg, der nach Niederwichtrach
führt, so wie die Verpflichtung der Gemeinde Gerzensee vom
3 Juni 1863 zur Korrektion der Straße von Gerzensee bis zur
Thalgutbrücke, von der Thalgutbrücke bis zur Station im
Auacker und von der Gemcindsgrenze in Kirchdorf bis zur
Thalgutbrücke sind ebenfalls angenommen. Der von der Gemeinde
Oberwichtrach zu erstellende Fußweg ist in der in dem
genehmigten Stationsplan verzeichneten Richtung zweckmäßig auf eine
Breite von 6 Fuß anzulegen und längstens bis Ende September
fertig zu erstellen. Für die von den Gemeinden Gerzensee und
Oberwichtrach auszuführenden übernommenen Straßenkorrektionen
haben dieselben beförderlichst detaillirte Baupläne im '/..wo Maßstabe

für die Länge w. aufnehmen zu lassen und dem RegicrungS-
rathe zur Genehmigung vorzulegen. Die neuen Straßen sollen
auf mindestens 16 Fuß Breite projektier werden, mit ein Fuß
breiten Banketten in den Aufträgen und >s Fuß breiten Schale»
in den Abträgen; ihre Anlage soll kunstgerecht bewerkstelligt und
den (gesetzlichen Anforderungen der dritten Straßcnklasse
vollständig entsprechend sein. Die Richtung der Straßen von
Oberwichtrach und Thalgut bis zur Station ist genau die in dem

genehmigten Stationsplan eingezeichnete. Zur Vollendung der
Straßenstrecken von Oberwichtrach und Thalgut zur Station
und derjenigen vom Thalgut nach Kirchdorf, so weit diese auf
dem Territorium von Gerzensee sich befindet, ist eine Frist von
längstens 19 Monaten und für die Strecke von Thalgut nach
Gerzensee eine solche von là Monaten eingeräumt, alleS vom
1. Juli 1863 an zu zählen. — 3) An die Kosten der im Artikel
2 bezeichneten Straßenkorrektioncn leistet der Staat keinerlei
Beiträge. — 4) Die Centralbakn-Gcsellschaft ist aus Grund der

Vortheile, welche die zu korrigirenden Verbindungswege mit der
Station ihr gewähren, gehalten, an die Landerwerbungen und
sonstigen Kosten des Straßenstückes Thalgut-Bahnstaiion der
Gemeinde Gerzensee einen haaren Beilrag von Fr. 1999
auszuzahlen." Dieß letztere hat nämlich daraus Bezug, daß die

Centralbahn, als die Haltstclle in die Nufencrbesitznng zu stehen
kommen sollte, das Stationöterrain zu bezahlen übernommen
hatte, eine Leistung, welche nun auf dem Auackergute erspart
werden konnte, wcßhalb die Gemeinde Gerzensee nunmehr dahin
wirkte, daß nunmehr die Eentralbahn diesen Beitrag an die

Kosten der Straßenstrccke Thalgut-Station leisten solle. Dieser
Beschluß wurde förmlich ausgefertigt und den Parteien mitgetheilt.

Jetzt hätte man glauben sollen, es rücke nunmehr mit
der Haltstelle Wichtrach, allein das war nicht der Fall und
es langten in Folge dessen von der Gemeinde Gerzensee
Reklamationen ein. Die Eisenbahndircktion erließ daher am 23. Juli
1863 an die Centralbahn eine Mahnung wegen Wichtrach,
worin sie bemerkte, die Lage der Station im Auacker sei definitiv
geordnet - - wohl bemerkt, nur der Station, nickt des Gebäudes
selbst und eine Ausnahme des Planes sei nicht nöthig, weil
das bcnöthigte Land unentgeldlich übergeben werde; die

Präparation des Stationstcrrains und das Legen eines Auöwcich-
geleises seien Arbeiten, die so zu sagen von einem Tage auf den

andern gemacht werden können, und eine Barrake zur Billets-
auögabe und damit die Leute auf der so heiß ersehnten Station
endlich aus- und einsteigen können, sei eben so beförderlich erstellt.



Die definitiven Hochbauarbeiten, sagt dann diese Mahnung noch,
könnten dann schon mit mehr Muße gemacht werden Am 1(1.

August 1863 wurde nun die Station Wichtrach eröffnet, obgleich
noch längere Zeit nicht definitiv erstellt, allein nun erhoben sich

Schwierigkeiten mit der Centralbahn, ob die Station ein Gürer-
hahnbof werden oder bloß für Personen eingerichtet werden solle.
Die Centralbahn behauptete mit Schreiben vom l, August 1863
bloß eine Pcrsonenstation anerboten zu gaben; auch zu der
Beisteuer von Fr. 1>X>(1 an die Korrektion der Straße Thalgul-
Ctation-Wichlrach wollte sie sich nickt als verpflichtet betrachten.
Sie beharrte auf ihrer Weigerung durch ein ferneres Schreiben
vom 29. September 1863. Die Cisenbahndircktion, welche
damals noch von Herrn Stockmar bekleidet wurde, ertheilte daher
dem Herrn Sahli, als dem Vertreter der Regierung, im Ver-
waltungsralhe den 19 Februar >861 eine Jnstruklion, den
Standpunkt der Regierung energisch zu vertreten und auf die

Erstellung einer definitiven Personen- und Gntcrstativn zu dringen,

worauf endlick die Centralbahndirektion laut Schreiben vom
4. März 1861 im Prinzipe nachgab. Nachdem das Provisorium
den ganzen Winter durch gedauert hatte, wurde nun endlich am
29. April 1861 von Seite der Regierung der Plan genehmigt.
Nun begann eigcntlick erst der Streit, ob die Haltstelle östlich
oder westlich der Bahn zu errichten sei. Durch Eingabe vom
15. Juni 1861 stellten die Einwohnergcmeinden Ober- und
Nicderwichtrach und der Landcigentbümcr Hirschi das Gesuch
1 - II — III, die Ccntralbahngcsellschaft fei zu ersuchen, resp,
anzuhalten, die Stationsgebäude östlich der Bahn, nördlich der
Straße zu placiren. Die Regierung ertheilte hierauf dem Herrn
Obcringenieur Dapples den Auftrag, auf Ort und Stelle einen
Augenschein abzuhalten, die Gcmcindcräthc von Gerzensee, Ober-
und Nicderwichtrach einzuladen, durch Delcgirte an diesem

Augenschein Theil zu nehmen, die Gründe dieser Dclcgirten pr»
et contra wohl anzuhören und die Verhältnisse reiflich zu
erwägen und dann mit Rückficht auf die Vorgänge einläßlich über
Alles Bericht zu erstatten und Anträge zu stellen. Dieser Augenschein

fand den <3. Juli 1864 statt. Zwei Delcgirte des Re-
gierungsrathcs, die Delcgirtcn der betheiligten Gemeinden und
Herr Ingenieur Dapples waren anwesend. Die Parteien wurden
angehört und die Frage, auf welche Seite das Stationsgebäude
placirt werden sollte, wurde dabei noch als eine offene betrachtet.

Herr Dapples äußerte in Folge dieses Augenscheines seine Ansicht
dahin, die Lage auf der Westseite, also auf der Thalgutseite, sei die

günstigere. Sein dahcriger Bericht vom 19. Juli 1864 behandelt

die Frage der Haltstckle gründlich und einläßlich, betrachtet
sie als eine noch offene, nicht abgeurtheilte, bespricht das Für und
Wider und stellt den Antrag: es solle die unter zwei Malen
vom RegicrnngSrathe genehmigte Stalionsanlagc im Auackcr,
westlich der Bahn und südlich vom Uebergang, festgehalten werden.

Die Folge davon war, daß die Gemeinden Ober- und
Nicderwichtrach durch eine neue Eingabe, welche übrigens ebenfalls

vom 13. Juli datirt, allein am 24. Juli eingereicht worden
ist, die Ansicht des Herrn Dapples zu schwächen und die Haltstelle

östlich der Bah» zu erhalten suchten, zum Theil mit Rücksicht

darauf, daß die Zufahrtsstraßen von der Wichtrachseite her
bereits erstellt seien. Die Gemeinden Gerzensee, Kirchdorf und
Mühledorf blieben auch nicht unthätig, sondern reichten einen
vom 25. Juli 1864 datirten Gegcnbericht ein, so daß beide

Parteien angehört worden sind. Nach diesen Verhandlungen,
bei welchen, wie bemerkt, Jedermann den Platz der Haltstelle
als eine offene Frage betrachtete, legte nun die Ei'enbahndirektion
am 3. August 1861 ein Projektschrciben an die C ntralbal n vor,
welches die Erstellung der Station auf der Ostscite der Bahnlinie

nördlich deS Bahnübergangs motivirt und die Ccntralbalm
einladet, die Pläne diesem Beschlusse gemäß abzuändern, und am
7. September 1864 wurde dieser Vortrag vom Regierungsrathe
genehmigt. Ich will dieses Schreiben ebenfalls ablesen, weil
dieser Beschluß des Regierungsrathes sehr wichtig ist: „An das
Tit. Direktorium der Centralbahn in Basel! Mit unserer
Zuschrift vom 29. April abhin genehmigten wir die von Ihnen
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vorgelegten Pläne für die Personen- und Gütcrstation Wichtrach,
wonach dieses Stationsgebäude auf dem Auackcrgutc des Christian
Hirschi, westlich der Bahnlinie und südlich des Bahnüberganges
zu stehen kommen würde, und Sie erklärten sich mit dieser
Genehmigung einverstanden. Seitdem sind uns von den Gemeinden
Ober- und Nicderwichtrach Vorstellungen gegen die Lage dieses
Stationsgebäudes zugekommen und indem diese Gemeinden
verlangen, daß diese Gebäude aus der Ostseite der Bahnlinie, nördlich

des Bahnüberganges erstellt werden, erklärt zugleich der
Landeigenthümer Hirschi sich mit dieser Verlegung der Stationsgebäude

einverstanden und zieht vor, daS nöthige Terrain auf
dieser Stelle Ihnen abzutreten als da, wo die Lage der Station
bereits beschlossen ist " — Wir haben nun in Berücksichtigung
gezogen: 1) Daß bei der Eisenbahnstation Wichtrach zunächst
bethciligt sind: die ganz nahe liegenden Gemeinden Ober- und
Niederwicht! ach auf der Ostseilc, mit einer Bevölkerung von >213
Seelen; die etwas weiter entfernten Gemeinden Gerzensee und
Kirchdorf auf der Westseite, mit einer Bevölkerung von 1399
Seelen. 2) Daß ferner folgende entfernter liegende Gemeinden
an dieser Station ein Interesse haben: auf der Ostscite die Kirch-
gemeindcn Dießbach und Kurzenberg, mit 3983 Seelen und
Buchholterbcrg, mit 1889, zusammen mit 5872 Seelen
Bevölkerung; auf der Westseite die Kirchgemeinde Thurnen mit 47t)9
Seelen. 3) Daß demnach die östlich der Bahn gelegene
Bevölkerung eine größere ist als diejenige westlich der Linie, und
daß übcrdieß die beiden zunächst östlich der Bahn gelegenen
Dörfer Ober- und Nicderwichtrach am meisten bei der Station
intercssirt sind. 4) Daß Nicderwichtrach durch die Verlegung
der Station von dem ursprünglich beabsichtigten Platze, der
Rufenerbcsitzung, auf das Auackergut bereits in starke Entfernung

von der Station gekommen ist und es daher billig erscheint,
derselben bei Bestimmung der Lage der Station zu entsprechen.
5) Daß es für diejenigen Ortschaften, welche die Station am
meisten benutzen, Ober- und Nicderwichtrach, wünschenSwerth
sein muß, bei Benutzung der Eisenbahn die Schienen nicht
überschreiten zu müssen. Wir sind demnach dem Gesuche der beiden
Gemeinden Wichtrach entsprechend auf unserem Beschluß vom
29. April abhin in der Weise zurückgekommen, daß wir die

Verfügung getroffen haben: ES sei das für den Personen- und
Güterverkehr zu erbauende definitive Stationsgebäude von Wichtrach

auf der Ostscite der Bahnlinie, nördlich dès Bahnüberganges
zu erstellen, und ersuchen Sie deßhalb, die rückfolgcndvn Pläne
diesem Beschlusse gemäß abzuändern." Dieses also der Beschluß
deS RegierunqSrathes vom 7. September 1864, und damit glaubte
man diesen Punkt definitiv erledigt. Nachdem noch einmal
Verzögerungen eingetreten, weil die Situations- und Baupläne in
Wichtrach nicht publizier wurden, indem, wie es scheint, neue

Verhandlungen angeknüpft worden waren, kam am 29. Oktober
1864 zwischen den Gemeinden Ober- und Nicderwichtrach und
Christian Hirschi, Gutsbesitzer daselbst, einerseits und der
Centralbahn andererseits folgender Vertrag zu Stande, welchen ich
ablesen will. „Art. 1 : Unter der Voraussetzung, daß die hohe

Negierung des KantonS Bern die ihr in Folge ihres Beschlusses

àm 7. September 1864 eingesandten abgeänderten Pläne über
die Station und Hochbauten zu Wichtrach genehmigt, verpflichtet
sich die Schweizerische Centralbahn nach Maßgabe dieser Pläne
die Stationsanlagcn von Wichtrach — vorläufig das Aufnahms-
gcbäude — auf der Ostseite der Bahn auszuführen. Art. 2:
Die Gemeinden Ober- und Nicderwichtrach verpflichten sich in
diesem Falle, sofort nach Genehmigung des Vertrages durch das
Direktorium der Centratbahn von dem Eigenthümer der Parzelle

Nro. 2 des SituationSplancs der Gemeinde Oberwichtrach
so viel Terrain zu erwerben und der Schweizerischen Central-
bahngcsellschast ohne Entschädigung behufs Ausbeutung zur
Verfügung zu stellen, a!S diese nöthig hat zur Beschaffung des

für Herstellung des Unterbaues sämmtlicher laut Plan projcktirten
Anlagen erforderlichen Auffüll- und Schottermaterials im Ge-
sammtbetrag von I(1,9(10 Quadratfuß bis höchstens 11,(1(1(1

Quadratfuß Flächeninhalt. Art. 3: Herr Christian Hirschi
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verpflichtet sich, unentgeldlich der Schweizerischen Ccntralbahn
nach Maßgabe des erwähnten Planes 42,1 bit) Quadratfuß
von seinem Auackergute als Eigenthum abzutreten und
verzichtet gleichzeitig auf jede Entschädigung für bisherige und
bis zur Eröffnung der neuen Stationsanlagcn andauernden
Benutzung desjenigen Landes, das zum Betriebe der gegenwärtig
provisorisch bestehenden Stationseinrichtungen erforderlich war."
Für Christian Hirschi unterzeichnete diesen Vertrag als
Bevollmächtigter Jakob Jngold. Hirschi hat somit durch diesen Vertrag

erklärt, bei seinem frühern Versprechen zu verbleiben, das
Land unentgeldlich abtreten zu wollen. Diesem Vertrage haben
sowohl der Regierungsrath als das Direktorium der Centralbahn
ihre Genehmigung ertheilt. Auf dieses hin reichten die Gemeinden

Gerzensee, Kirchdorf und Mühledorf ihre vom >9. November
1864 datirte Beschwerdcschrist gegen den Regierungsrath ein

mit dem Gesuche, der Große Rath möchte den rcgierungsräth-
lichen Beschluß vom 7. September 1864, die Lage der Station
Wichtrach betreffend, aufheben. Die Deduktion dieser Eingabe
besteht hauptsächlich darin, der Beschluß des Rcgierungsrathcs
vom 17. Juni 1863 habe den Charakter eines Vertrages, von
welchem es nicht möglich sei, einseitig zurückzutreten. Die
Angelegenheit habe übrigens durch diesen Entscheid das Ansehen
einer ros juàà erhalten, und man dürfe schon aus diesen

Gründen nicht mehr auf sie zurückkommen. Als Zweckmäßigkeitsgründe

ruft die Petition die Bevölkerungsvcrhältnisse an;
es sei unrichtig, daß für die Haltstellc auf der Ostseite eine

größere Bevölkerungszahl spreche, denn die Buchholtcrbcrgcr seien
bei dieser Station gar nicht betheiligt, indem ihnen die Station
Kiesen um ein bedeutendes näher liege als die Station Ober-
wichtrach. Den Kurzenbcrgcrn liege die bernische StaatSbahn
mit der Station Konvlfingen näher, und endlich liege Dicßbach
eben so nah bei der Station Kiesen, wie bei der Station Wichtrach,
und sei überdicß eben so nahe bei den Staatsbahnstationcn Konvlfingen

und Tägertschi wie bei Kiesen und Wichtrach; fallen aber
Buchholterberg, Kurzenberg und Dießbach außer Berechnung, so

stelle sich das Bevölkerungsverhältniß entschieden zu Gunsten der
westlichen Seite. Das Amt Scftigcn mit den Gemeinden
Gerzensee, Kirchdorf, Mübledorf, Bclpbcrg, Gclterfingen, Kaufdorf,
Toffcn. Rüggisberg, Gurzelen habe keine Eisenbahnen, weßhalb
diese zahlreiche Bevölkerung um so mebr zu berücksichtigen >ei.

Die Bahnfrequcnz spreche sowohl bezüglich des Personen- als
des Waarenverkehrs mehr für die Pctentcn z die nahe liegende
Thalgutbrücke bilde von dieser Seite her den Eingang in den
Amtsbezirk Seftigen, der keine Eisenbahnen habe, während Ober-
und Niederwiebtrach schon bevorzugt genug seien. Gerzensee
bringe größere Opfer als Ober- und Niederwiàach, indem es

für Straßenanlagzn Fr. 13M0 ausgebe w. Auf diese Petition
vom 19. November >864 folgte ein Gesuch vom 9. Februar
1865 an den Regierungsrath von Seite der Gemeinden
Gerzensee, Kirchdorf und Mühledorf, dahingehend, der Rcgierungs-
rath möchte der Centralbahndircktion von dem gegenwärtigen
Stande der obschwcbenden Angelegenheit Kenntniß geben und
dieselbe anweisen, die Arbeiten am Stationsgebäude einzustellen.
Diesem Gesuche ist dadurch Rechnung getragen worden, daß in
der letzten Session die Regierung erklärt hat, die Arbeiten
einstellen lassen zu wollen. Eine Episode in dieser Sache bilden
noch die Erklärungen des Christian Hirschi, Vater, welcher sich

etwas schwankend benommen hat. Er hatte zuerst erklärt, sein
Land, welches von der Bahn durchschnitten wird, unentgeldlich
abtreten zu wollen, wenn das Stationsgebäude auf der Seite
der Thalgutbrücke erstellt würde. Später schloß er sich dem
Gesuch der Gemeinden Ober- und Niedcrwichtrach um Verlegung
auf die westliche Seite der Bahn an, und dessen ungeachtet
kommt nun zuletzt eine vom 7. März 1865 datirte, in Bern
ausgestellte Erklärung mit Begleitschreiben des Gemeinderathes
Gasser in Gerzeniee, dahingehend, daß er der Verpflichtung seines
Sohnes vom 6. Juni 1863, das für die Station erforderliche
Land von 42,l)l)l> Quadratfuß unentgeldlich abzutreten, sofern
das Gebäude auf die Thalgutseite zu stehen komme, beipflichte,

daß er hingegen den Vertrag vom 28. Oktober 1864, von Jakob
Jngold unterzeichnet, nicht genehmige und daß er überhaupt
gegen alle sernern Unterhandlungen protestier, zu denen sein

Sohn von der Gemeinde Wichtrach veranlaßt würde und infolge
deren das Stationsgebäude nicht auf die Thalgutseite zu stehen
kommen würde. Bei dieser Erklärung ist es etwas auffallend,
daß sie in Bern ausgestellt und von der gleichen Hand geschrieben

ist, wie das vom Gemcinderath Gaffer unterzeichnete
Begleitschreiben. Man sollte beinahe glauben, es habe auf Hirschi
eine besondere Einwirkung stattgefunden Uebrigens hecht es,
es liege dermal eine neue Erklärung von Hirschi vor, durch
welche er die vom 7. März 1865 datirte widerrufe, weil sie

ihm mehr ober weniger abgenöthigl worden sei. Was die rechtliche

Seite der Angelegenheit betrifft, so hat sich die Kommission
hauptsächlich zwei Fragen gestellt; nämlich erstens! War der
Regierungsrath kompetent zu dem nunmehr angefochtenen
Beschlusse vom 7. September 1864, und zweitens, hat vielleicht der
Regierungsrath, auch wenn er kompetent war, den Beschluß zu
fassen, Formen verletzt, Rechtswidrigkeiten begangen und
Privatpersonen oder Gemeinden materielles Unrecht zugefügt, so daß
sein Beschluß, wenn auch kompetent gefaßt, dennoch vom Großen
Rath kraft seines Aufsichtsrechtes kassier werden müßte? Herr
Präsident, meine Herren! Was die erste Frage betrifft, so war
die Kommission ziemlich einig, baß solche Verfügungen, wie der
Beschluß vom 7. Sept. 1864, in die Kompetenz des Regierungsrathes
fallen, denn der Art. 8 der Konzession für die Centralbahn vom
24. November 1852 ist hier entscheidend. Dieser Artikel
lautet: „Bevor die Bauarbeiten begonnen werden können,
soll die Gesellschaft der Regierung die Pläne über den Bau auf
diesseitigem Territorium zur Genehmigung vorlegen. Nach-
herige Abweichungen von diesen Plänen find nur nach neuer-
dings eingeholter Genehmigung der Regierung gestattet. Ueber
die Lage der Bahnhöfe und Verbindungsstraßen derselben hat
außerdem eins Verständigung mit den zuständigen Ortsbehörden

Platz zu greifen. Zur Verwendung bei den Bau- und
sonstigen Arbeiten der Bahn sollen die kantonsangehörigen
Arbeiter vorzugsweise Begünstigung finden." Die entscheidende

einschlagende Stelle ist hier die: „Nachherige
Abweichungen von diesen Plänen sind nur nach neuerdings eingeholter

Geneinigung der Regierung gestattet." Da dieser Art. 8
schon zu mehreren Antceedenzien für Beschlüsse, wie jetzt einer
vorliegt, Veranlassung gegeben hat, so wird man nicht behaupten
können, eine solche Verfügung falle außer die Kompetenz des

Regierungsrathes. Wohin würde es kommen, wenn der Große
Rath in solche Detailfragen der Administration hineinregieren
wollte? Ueberhaupt sind dergleichen Eisenbahndetailfragen
von den verdrießlichsten und unangenehmsten Geschäften der
Verwaltung, wie ich mich durch das Lesen dieser Akten mehr
als hinlänglich überzeugt habe. Es gibt da endlose Rekla-
mationen, Schreibereien, Schwierigkeiten, neue Vorschläge,
Unterhandlunge», die sich verzögern, Begehrlichkeiten aller
Art und dann Klagen w. ohne Ende. Die Regierung muß
daher über alles das in letzter Instanz zn entscheiden haben
und sie ist dazu nach Mitgabe der Konzession kompetent.
Dessen ungeachtet fragt es sich, sind dabei Formen verletzt
oder wohlerworbene Äechte dritter Personen beeinträchtigt
worden, überhaupt ist etwas vorgefallen, das den Großen
bestimmen könnte, den Beschluß des Regierungsrathes zu
Jassiren? In dieser Beziehung wird von den Beschwerdeführern
hauptsächlich behauptet, der Beschluß vom 17. Juni 1863
begründe ein Vcrtragsverhältniß und sei einseitig unabänderlich;

die Straßenkorrektionen seinen versprochen und ausgeführt

worden im Hinblick auf den zuerst genehmigten Plan,
und wenn nun die Regierung für den Bau des Stationsgebäudes

einen andern Punkt bestimme, so fallen auf der andern
Seite die von den Beschwerdeführern übernommenen
Verpflichtungen dahin, und jedenfalls könne das Vertragsverhältniß
nicht einseitig aufgehoben werden. Auch wird behauptet, die
Verfügung des Regierungsrathes sei eigentlich ein Admini-



strativurtheil gewesen und deßhalb müsse es bei dem Urtheil
sein Bewenden haben. Herr Präsident, meine Herren! Um
die Tragweite des regierungsrätblichen Beschlusses beurtheilen
zu können, muß man sich ins Klare darüber setzen: wie war
die Lage der Dinge vor diesem Beschluß, als vor dem 17. Juni
1863? Vor diesem Zeitpunkte war allerdings die Station
Wichtrach schon dekretirt, darüber ist kein Zweifel, allein es

war nur die Hauptsache, der Grundsatz einer Station in Wichtrach

gegenüber dem Grundsatze keiner Station ausgesprochen.
Allein die Frage, ob das Stationsgebäude östlich oder westlich
der Bahn erstellt werden solle, war damals noch gar nicht in
Frage. Erst als dieser Grundsatz erstritten war, also nach
dem Endscheid vom Dezember 1862, gingen die Interessen
auseinander und entstund der Streit, ob die Station auf der
Rufenerbesitzung näher bei Niederwichtrach oder auf der Auacker-
besitzung näher bei Oberwichtrach erstellt werden sollte; und
dieser Streit wurde nach langer und gründlicher Untersuchung
zu Gunsten des Auackergutes, also zu Gunsten der Stelle
näher der Thalgutbrücke und Oberwichtrach entschieden; allein
die andere Frage, ob das Stationsgebäude auf der Auacker-
besitzung östlich oder westlich der Bahn placirt werden solle,
kam auch damals noch nicht ins Spiel. Wenn man nun
fragt: Ist der Beschluß vom 17. Juni 1863 ein unabänderlicher

Beschluß, und ist er einem rechtskräftigen Urtheile gleich,
so kann man mit Ja und mit Nein antworten; mit Ja in
Betreff der Frage der Stationsstellung auf dem Auackergut
im Gegensatz zu der Rufenerbesitzung, denn diese Frage war
untersucht, plaidirt und begutachtet; mit Nein dagegen muß
man antworten in Betreff der Nebenfragen, ob das Stationsgebäude

östlich oder westlich, nördlich oder südlich der Bahn
und Straße zu erstellen sei; denn diese Frage war noch nicht
untersucht, -noch nicht plaidirt und noch nicht begutachtet. Diese
Frage war in den Akten und Verhandlungen vor dem 17. Juni
1863 nur noch wenig oder gar nicht erwähnt, sondern diesen
Punkt faßten die Parteien erst ins Auge, als nach
mehrfachen Verzögerungen die Centralbahn endlich im April 1864
ihren Spezialplan vorlegte. Erst damals fingen die Gemeinden

an, über die Frage, ob östlich oder westlich, sich zu
bekümmern, und von da an wurde die Frage nun auch von der
Regierung in's Auge gefaßt, und zwar allseitig und gründlich.
Jede Partei machte nunmehr ihre Gründe geltend. Die
Verpflichtungen der Gemeinden sind offenbar nicht im Hinblick auf
diesen Ncbenpunkt eingegangen worden, sondern im Hinblick auf
den Hauptpunkt, daß die Station überhaupt in das Auackergut
zu stehen komme. Die Frage, ob östlich oder westlich, war
früher von den Gemeinden nur beiläufig berührt worden, so daß
ihre Verpflichtungen sich durchaus nicht auf diesem Nebenumstand
basiren und sie aus dieser Frage nunmehr nicht etwa hinten-
drein eine coiulitio «ins gun non für die Erfüllung ihrer
Verpflichtungen machen können. Auch Hirschi kann das nicht,
obgleich er jetzt versucht, diese Bedingung in sein Anerbieten hinein
zu interprctiren. Offenbar hatten alle Verpflichtungen, auch
diejenigen Hirschi's, nur die Stationserstellung im Anacker statt
derjenigen auf der Rufenerbesitzung im Auge; alles Augenmerk
war nur auf diesen Punkt gerichtet und auch die Straßenkorrektionen

und Zufahrten bezogen sich nur darauf, nicht aber auf
die damals kleinere Frage, ob das Stationsgebäude links oder
rechts der Bahn zu stehen kommen solle. Diese letztere Frage
war also noch zu prüfen, und wie ist der Regierungsrath dabei
verfahren? Er ordnete einen Augenschein an, zu welchem alle
Interessenten eingeladen wurden. Hirschi erschien zwar nicht,
allein er hätte doch anwesend sein können. Man gieng nicht
etwa einseitig vor und hörte nicht nur einen Theil, sondern beide

Theile wurden angehört; ein Augenschein abgehalten und ein
technisches Gutachten eingeholt, und überhaupt die Frage
allseitig materiell untersucht, so daß der Grundsatz des aucliatur
et alters pars durchaus nicht verletzt worden ist. Herr Ingenieur

Dapples behandelte bei dem Augenschein die Frage als
eine völlig offene, er entwickelte das pro und contra und bc-

Tagblatt des Großen Rathes >865.
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trachtete die Sache durchaus nicht als schon längst abgethan.
Ebensowenig sah die Gemeinde Wichtrach die Sache auf diese

Weise an, sondern sie suchte durch ihre Eingabe den Herrn
Dapples zu widerlegen und aus den noch auszufällenden Entscheid
in ihrem Sinne zu wirken. Auch die Gemeinde Gerzcnsee dachte
ni itt daran, die Sache als bereits beurtheilt zu betrachten,
sondern sie suchte ihrerseits die Gemeiude Wichtrach zu widerlegen,
so daß auch sie nicht ungcbört verurtheilt worden ist Am
wenigsten wurde dabei Hirschi übernommen, welcher von Allem
Kenntniß hatte. Auf alles dieses hin erließ nun die Regierung
den Ihnen vorgelesenen Entscheid vom 7. September 1864,
worin die Regierung erklärt, sie sinse die Haltstelle auf der
östlichen Seite der Bahn besser angebracht als auf der westlichen,
allein wo finden sich hier Formverletzungen? Wo ist ein einseitiges

Aburtheilen? oder wo ist eine Beeinträchtigung der Rechte
der Betheiligten? Allein wird man mir erwidern, wenn man
nicht kasstrt, so riSquirt man Prozesse, und es entstehen
Schwierigkeiten mit den Belheiligten, welche sich zu Leistungen verpflichtet
haben. Hierauf erwidere ich, daß vor allem aus der Große
Rath sich nicht auf den Standpunkt möglicher Ansprüche und
Angriffe stellen kann, wenn keine Gründe vorhanden sind, einen

kompetent gefaßten Beschluß vermöge des Oberaufstchtsrechtes
aufzuheben. Sodann halte ich dafür, daß die Gefahr, in Prozesse
verleitet zu werden, keine so ernstliche ist, denn die Verpflichteten
werden sich besinnen, ehe sie rechtliche Schritte thun, denn sie

könnten leicht vom Gerichte verfällt werden, wenn diesem die

Geschichte des Geschäftes genau dargelegt wird. Die Bedingung,-
wegen deren Nichterfüllung die Liberation von den eingegangenen
Verpflichtungen verlangt werden könnte, ist von keiner Seite
jemals ausdrücklich gestellt worden und Hirschi kann sie nach
seinen offiziellen unbedingten Verpflichtungen nicht hinein inter-
pretircn, denn diese Verpflichtungen giengen allerseits auf die

Lage der Station im Auacker und nicht auf die Frage, ob östlich
oder westlich der Bahn. Uebrigens Herr Präsident, meine

Herren! sind die Schwierigkeiten von beiden Seiten gleich, denn
auch Wichtrach schloß Verträge ab und zwar mit spezieller
Beziehung auf diese Frage der Ost- oder Westseite, indem sich die
Gemeinde durch den Vertrag vom 28. Oktober 1864 ausdrücklich
das Ausnahmsgebäude auf der Ostseitc der Bahn ausbedingte
Hier wäre die Bedingung somit eine ausdrückliche. Man kann

somit sagen, der Staat befinde sich zwischen der Scilla von
Ober-Wichtrach und der Charybdis von Gerzensee, allein ich

glaube, wenn er niemals zwischen gefährlicheren Felsenriffen
durchzurudern hätte, so wäre er glücklich Die Gründe, welche der

Regierungsrath für seinen letzten Beschluß hatte, scheinen mir durchaus

nicht von der Hand gewiesen werden zu sollen. Vor Allem aus
wurde dabei billig Rücksicht genommen auf die Gemeinde Nieder-
Wichtrach, welche durch die Verlegung vom ursprünglich
beabsichtigten Platze, der Rufenerbesttzung, auf das Augut in eine

bedeutende Entfernung von der Station gekommen ist und sehr

gereizt war, daß die Station nicht nach Nieder-Wichtrach gestellt
wurde, allein dessenungeachtet sich der Abänderung fügen mußte.
Ferner kann man mit Recht sagen, daß auf der ganzen Linie
zwischen Bern und Thun, die Haltstellen auf derjenigen Seite
liegen, auf welcher die Dörfer sind, deren Namen sie tragen.
Ueberhaupt finde ich, daß diese Sache gar nicht die ungeheure
Wichtigkeit besitze, welche die Gemeinde Gerzensee ihr beilegt,
und daß die Frage, ob rechts oder links der Bahn, durchaus
nicht so sehr in's Gewicht falle, indem auch bei andern Stationen,

z. B. bei der Station Günstigen die meisten Fuhrwerke
von Muri auf die Station kommen, also von einer Seite, wo
sie auch über die Bahn fahren müssen, um zum Stationsgebäude
zu kommen, ohne daß von irgend Jemand in Muri daraus
Unannehmlichkeiten entstanden wären. Gerade die Station Güm-
ligen kann hier als Beispiel angeführt werden, indem es eine

einsame Station ist, welche größtentheils von Muri unterhalten
wird. Uebrigens hat sich die Gemeinde von Ober-Wichtrach
auch fleißiger erzeigt als die Beschwerdeführer, um ihre
Verpflichtungen zu erfüllen. Allein abgesehen von allen materiellen
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Gründen tritt immer die Kompetenzfrage des Rcgierungsrathes
in den Vordergrund. In dieser Beziehung haben wir mehrere
Antezedenzien, namentlich mit dem Bahnhof in Biel, wo bereits
mit der Ccntralbahn ein Vertrag abgeschlossen war, nach welchem
die Stadt Biel eine Summe von Fr. 36,666 hätte bekommen

sollen, wenn der Bahnhof an seinem Platze geblieben wäre.
Es wurde dabei noch behauptet, daß der alte Platz günstiger
gewesen sei als der jetzige, allein dessen ungeachtet hat der Große
Rath erklärt, er könne nicht eintreten. Was das Antecedenz
mit Thun betrifft, bei welcher Gelegenheit der Beschluß des Re-
gierungSrathes kassirt worden ist, so scheint mir diese Vergleichung
nicht passend gewählt, denn wenn wir in Thun jetzt anfragen
würden, ob man die Haltstelle lieber da wolle, wo sie jetzt ist,
oder aber da, wo sie früher beabsichtigt war, so würden ohne
Zweifel die Thuner für den jetzigen Stand der Dinge votiren.
Herr Präsident, meine Herren! Ich schließe, indem ich wiederhole:

Der Beschluß des Regierungsrathes vom 7. Sept. 1864
ist kompetent gefaßt. Formen sind nicht verletzt, und die Bc-
theiligten sind angehört worden. Der Beschluß vom >7. Juni
kann nicht als unabänderlich gelten, weil der heutige SpezialPunkt,

ob östlich oder westlich, damals noch gar nicht in Betracht
kam, sondern dieser Ncbenpunkt erst später gründlich untersucht
wurde. Es ist daher zur Kassation kein formeller Grund
vorhanden. Was die materiellen Gründe betrifft, so sprechen sie

für die Gemeinde Ober-Wichtrach, denn diese Gemeinde hat ihre
Verpflichtungen erfüllt, und der gegenwärtige Platz ist viel freier
und offener, während auf der westlichen Seite der Bahn die
Station ein wenig versteckt wäre. Die Kommission muß daher
in ihrer Mehrheit darauf antragen, daß über die eingelangte
Beschwerde zur Tagesordnung geschritten werde.

Bützberc> er. Herr Präsident, meine Herren! Die
Kommission hat sich m dieser Sache nicht einigen können,
sondern sich in eine Mehrheit und eine Minderheit getrennt Vier
Mitglieder machten die Mehrheit und drei Mitglieder blieben in
der Minderheit, und für diese habe ich Ihnen Bericht zu
erstatten. In einem Punkt hingegen war die Kommission einig,
und es ist mir leid, daß Herr Dr. Manuel dieß nicht gesagt
hat; nämlich, darin war sie einig, daß die Regierung besser

gethan hätte, es beim ersten Beschluß bewenden zu lassen, und
nur die Kompetenzfrage rief die Mehrheit hervor. Heute nun
versucht der Berichterstatter der Kommission den Beschluß auch
materiell zu rechtfertigen. Ob es ihm gelungen ist, ist eine ganz
andere Frage. Ich will mich in dieser Sache nicht ereifern; es
ist mir vollkommen gleich, wo die Station Wichtrach stehe. Es
wäre kaum der Mühe werth, davon zu reden, wenn nicht eine
Prinzipienfrage dabei mit im Spiele wäre; aber die Art und
Weise, wie man mit solchen Geschäften umgeht, ist eine
wichtigere Frage, als die 366 Fuß, um welche die eine oder andere
Partei weiter zur Station zu gehen hat. Ich fasse das Geschäft
von drei Gesichtspunkten auf. Erstens frage ich: ist der erste
Beschluß vom t7. Juni 1863 in aller Form durch Zuziehung
der bctheiligtcn Personen und Gemeinden von der kompetenten
Behörde gefaßt worden? oder mit andern Worten: ist derselbe
ein definitiver oder nicht? Die zweite Frage (die schon invol-
viren würde, daß alle Vcrwaltungsentscheide abänderlich seien,
und dies geht gegen den Inhalt der Gesetze) ist die: Sind drin-
gendcnde Gründe vorhanden gewesen, von diesem Beschluß
abzuweichen und die dritte Frage, wenn die zweite Frage verneint
wird: Hat der Große Rath das Recht, in der Sache
einzuschreiten und den letzten Entscheid zu kassircn? oder muß der
Große Rath sagen: Es ist dieß eine Kompetenzsache der Regierung,

und der Große Rath kann zuschauen und muß es dabei
bewenden lassen? — Die Lösung der ersten Frage, ob mit
Betheiligung aller Parteien der erste Beschluß vom 17. Juni 1863
gefaßt worden sei, beruht auf folgenden faktischen Grundlagen.
Anfänglich wurde beim Bau der Bahnstrecke Bern-Thun gar
keine Station Wichtrach bezeichnet. Da traten verschiedene
umliegende Ortschaften auf und verlangten die Aufstellung einer

Station zu Wichtrach. Es ist interessant zu sehen, daß damals
Ober- und Niederwichtrach nicht allein die Station verlangten,
sondern nur mit Hülfe und Zuziehung von Gemeinden aus dem
Amte Seftigen; und wenn Sie sehen, welche Bedeutung in dieser

Bittschrift sie den Gemeinden des Amtes Seftigen für den Bahn-
vcrkehr beilegten, w ist es auffallend, wie sie jetzt, in ihrer letzten
Eingabe, die Wichtigkeit der Sefliger Gemeinden herabzusetzen
suchen. Die Bittschrift vom 29. Juni 1858 nämlich ist
unterzeichnet von Ober- und Niederwichtrach, und wurde nachher von
allen bctheiligten Gemeinden im Sefliger Amt unterstützt; m
dieser Petition haben die Gemeinden nicht nur die Bevölkcrungs-
zahl von Ober- und Niederwichtrach als erheblich bezeichnet,
sondern die auf der rechten und linken Seite der Aare in Rechnung

gebracht, indem umgekehrt gesagt wurde, daß östlich der

Bahn die Bevölkerung von Ober- und Niederwichtrach mit 1211

Seelen, und westlich die von Gerzcnsee, Belpberg, Kirchdorf,
Mühlcdorf, Gelterfingen, Thurnen und Riggisberg mir 6332
Seelen in Betracht komme. Jetzt, wo es sich um die Aenderung
dieses Beschlusses handelt, stellt man die Sache ganz anders dar.
Man sagt: auf der östlichen Seite kommen 766 Seelen, nämlich
die von Gerzcnsee, in Betracht, auf der andern Seite nicht nur
die ursprünglich angegebene Zahl von Wichtrach, sondern noch
die von Dießbach, Hauben, Aeschlcn und Herbligen, zusammen
2859 Seelen. Es giebt dieß einen Fingerzeig, wie es sich mit
den Angaben von dieser Seite verhält. Der Große Rath faßte
endlich am 19. Dezember 1862 einen Beschluß über die

Fortsetzung der Centralbahn vom Bahnhof Thun bis Schcrzligen.

In den Erwägungen sagte man: es seien noch zwei Punkte auf
der Linie Bern-Thun zu erledigen; diese seien die Kopfstation
Schcrzligen und die Station Wichtrach. Diese Erwägungen
lauten: ,,<) Berücksichtigend, daß dem allgemeinen Verkehr die

volle Benutzung der vollendeten Bahneinrichtungcn vom Bahnhof

Thun bis nach Schcrzligen nicht länger vorenthalten werden

darf; 2) von der Voraussetzung ausgehend, daß nach

vorausgegangenen Unterhandlungen mit den betheiligten Gemeinden,
der neu zu errichtenden Haltstclle bei Wichtrach vom Regierungsrathe

diejenige Lokalität angewiesen werden wird, welche dem

Bedürfnisse eines möglichst ausgedehnten Bezirks entspricht, und
daß diese Haltstelle dann von der Centralbahnverwaltung
unverzüglich errichtet und dem Verkehr eröffnet werde." Also dort
schon, im Beschluß vom Jahr 1862, sagte der Große Rath, man
erwarte von der Regierung, baß sie mit Bezug auf die Haltstelle
von Wichtrach nach den vorgegangenen Unterhandlungen mit den

Gemeinden die Lokalität auswählen werde, die dem Bedürfniß
eines möglichst ausgedehnten Bezirks entspreche. Nach den

Bittschriften, die von den Gemeinden von beiden Aarufern
unterzeichnet waren, wäre ein solcher Bezirk offenbar auf der westlichen

(Sestiger-1 und nicht auf der östlichen (Konvlfingcr-) Seite der

Bahn gelegen gewesen. Dieß ist schon deßwegen richtig, weil
auf der östlichen Seite immerhin noch andere Stationen von den

betreffenden Gemeinden benutzt werden können, während auf der

westlichen Seite gar keine solche zu finden ist, wenn man nicht

auf Kiesen weisen will. Auf der Ostseite liegt aber immerhin
die Staatsbahn mit der Station Konolfingcn. Nun wurde vom
Berichterstatter der Mehrheit bemerkt, es habe sich vor dem

Beschluß vom Juni 1863 niemals darum gehandelt, ob die Station
links oder rechts der Bahn zu stellen sei, sondern immer nur
darum, ob die Station in der Rufener- oder in der Hirschi-
Besitzung zu erstellen sei. Dieß ist aber nicht richtig; es hat sich

um Beides gehandelt. Es hat sich darum gehandelt, ob solche

im Rufener- oder Auackergut, aber auch ob auf der rechten oder
linken Seite der Bahn zu erstellen sei? Ich mache namentlich
auf die Vorstellung vom 15/16. Hornung I86l aufmerksam,
worin die Unterzeichner verlangen, „daß die Station bei Wichtrach

zunächst der Thalgutbrücke, etwas obenhcr Oberwichtrach
erstellt werde," und ich denke, sie haben wohl damit sagen wollen,
auf der Westseite der Bahn. Aber auch Oberwichtrach verlangt
schon in seiner Bittschrift vom 36. Januar 1863, „daß die

Station östlich und unterhalb des Bahnüberganges erstellt werde."



Der Herr Berichterstatter der Mehrheit hat also irrig bemerkt,

diese Frage: ob östlich oder westlich der Bahn? sei nicht behandelt

worden. Nein! man hat auch diese Frage in's Auge gefaßt.
Nun hat die Regierung entschieden. Aber bevor sie entschied,

und das zeigt wiederum, daß die Regierung ganz gut wußte,
daß die Gemeinden im Streit seien: ob rechts oder links der

Bahn, - faßte sie einen Beschluß vom Mai >863, der ganz
zweckmäßig und im Sinne der Konzession war und folgendermaßen

lautet: „Der Regierungsrath hat, in Abweichung von
vorstehenden Anträgen, beschlossen: Es sei die Frage über die

Stelle für die Station Wichtrach erst dann definitiv zu erledigen,
wenn die betreffenden Gemeinden und Privaten durch rechtsgültige

Akten sich über die förmliche Uebernahme der in Aussicht
gestellten Verpflichtungen werden ausgesprochen haben. Der Vortrag

zur Eröffnung an die Gemeinden und Einholung ihrer
Kundgebungen über den ersten Gegenstand, und zur weitern
Vollziehung an die Eisenbahndireklion zurück sammt Beilagen.
Bern, 4. Mai >863 " Also die Regierung sagt den Gemeinden:

„Ihr streitet Euch darüber, wohin die Station kommen soll.

Ihr müßt Euch nun, bevor wir entscheiden, durch rechtsgültige
Akte aussprechen, was Ihr leisten wollt, und dann wollen wir
entscheiden." Nun verpflichteten sich die Gemeinden wie folgt:
„Obcrwichtrach verpflichtet sich (Beschluß vom 27, Mai 1863)

zur Korrektion der Straße von Obcrwichtrach bis zum untern
Bahnübergang und zur Erstellung eines neuen Fußweges vom
Bahnübergang bis in den bestehenden, nach Nicderwichtrach
führenden Fußweg." „Gerzensec übernimmt (Beschluß vom 3. Juni
1863) die gründliche Korrektion der Straße von Gcrzensee über
die Thalgutbrücke bis zu der neu zu errichtenden Haltstclle."
„Der Eigenthümer des Auackergutes, Hirschi, verpflichtet sich,

das zur Station nothwendige Terrain der Bahngcsellschaft un-
entgeldlich zu überlassen, sofern das Gebäude hart an die neue

Thalgut-Wichtrach-Straße, vis-à-vis seinem dortigen Wohnhaus
erstellt werde (Schreiben des Chr, Hirschi vom 6. Juni 1863),"
Das, Herr Präsident, meine Herren! waren die übernommenen

Verpflichtungen und zwar rechtsgültige Akte, die Beschlüsse der

Gemeinden, gehörig ausgefertigt, und die Erklärung des Hirschi,
schriftlich abgefaßt. Jetzt wollte und konnte die Regierung
entscheiden und entschied auch und zwar auf eine vorausgegangene
Planaufnahme und ein Gutachten des Herrn Oberingcnicur
Ganguillet. Es war nämlich inzwischen em Plan über die von
den Gemeinden auszuführende Zufahrtsstraße vom Thalgut bis

an die Eisenbahn und die Korrektion, zu der sieb Wichtrach
verpflichtet hatte, aufgenommen worden. Dieser Plan wird Herrn
Ganguillet übergeben; er zeichnet die Haltstelle ein, und zwar
auf der rechten Seite oder westlich der Bahn. Es ist gesagt

worden, es liege gewissermaßen ein Falsum in dieser Einzeichnunq,
indem man dieß auf einen Sekretär hat schieben wollen. Ich
weiß nicht, was da unter der Hand gegangen, und es scheint
immer noch Leute zu geben, welche glauben, daß etwas daran
sei. Aber das ist gewiß, daß die Regierung wußte, wo die
Haltstelle vorgeschlagen worden war und daß sie wußte, daß
Herr Ganguillet diese Einzeichnung gemacht habe. Ich berufe
mich auf dessen Bericht vom 9. Juni 1863, wo er wörtlich
Folgendes sagt: „Ich bemerke hier, daß ich auf diesen Plänen
die Station auf der westlichen Seite (also aus der Thalgutseite)

und südlich vom Straßenübcrgang eingezeichnet habe.
Ich halte diesen Platz für den zweckmäßigsten, indem der
Zugang zu demselben leichter ist, als zu dem auf der östlichen
Seite und nördlich vom Uebergang bezeichneten Platz, und
da der Eigenthümer des Augutes, der das Land zur Station
unentgeldlich abtritt, denselben vorzugsweise wünscht, so muß
ich auch beantragen, ihm den Vorzug zu geben. Uebrigens,
welchen Platz man auch wählt, wird die Anlage der Straße
die nämliche bleiben." Sie sehen daraus zweierlei, einmal
daß es schon damals eine Streitfrage war, ob links oder rechts
der Bahn; dann aber auch, daß die Regierung mit
Sachkenntniß in dieser Frage, ob links oder rechts, handelte, und
daß diese Einzeichnung nicht auf unerlaubtem Wege zu Stande
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gekommen war, sondern daß der Oberingenieur die Stelle
einzeichnete und den Grund dafür angibt. — Nun konnte die
Regierung mit Sachkenntniß entscheiden. Sie hatte die
Gemeinden angehört, Techniker auf Ort und Stelle gehabt, Pläne
gehabt, Gutachten gehabt; — und nun entschied sie. Im
Beschluß vom 17. Juni 1863 nahm sie ausdrücklich die
Verhandlungen der Gemeinden an und sagte, sie beHafte die Ge-
meinden bei den übernommenen Verpflichtungen. Art. 1 lautet
so: „Dem von der Entsnmpfungs- und Eisenbahndirektion
vorgelegten Plan im '/zo»« Maßstabe von Herrn Geometer
Schmasz, in welchem von der Baudirektion die Lage der Haltstelle

im Auackergut zu Oberwichtrach und die von den
Gemeinden Obcrwichtrach und Gerzensee auf dem rechten Aarnfer
auszuführen übernommenen Straßenkorrektionen eingezeichnet
worden sind, ist die Genehmigung ertheilt. Das Direktorium
der Centralbahn ist angewiesen, nach diesem Plane unverzüglich

den Detailbauplan für diese Station auszuarbeiten
und zur Genehmigung vorzulegen und, wenn immer möglich,
den Stationsdienst mit Anfang des nächsten Monats zu eröffnen.

Der Bauplan soll die nöthigen Einrichtungen zu einer
ausreichenden Personen- und Güterstation umfassen. Es sollen
Güter in Eil- und gewöhnlicher Fracht auf derselben spedirt
werden können." Man sagt also, wo die Station hinkommen
und was die Gemeinden zu leisten haben sollen. Art. 2 lautet:
„Das Anerbieten des Gemeindraths von Kirchdorf vom 22.
Mai 1863 für Verbesserung der Straße von Kirchdorf nach
dem Thalgut bis an die Gemeindsgrenze von Gerzensee ist
angenommen. Der Gemeindrath ist eingeladen, für diese
Arbeiten einen Devis aufnehmen zu lassen, der Baudirektion
denselben mit bezüglichem Berichte vorzulegen und die Arbeiten
innert den nächtcn zehn Monaten so auszuführen, daß sie als
zweckentsprechend anerkennt werden können. Die Verpflichtung

der Gemeinde Oberwichtrach vom 27. Mai 1863 zur
Korrektion der untern Straße von Oberwichtrach bis an die
Eisenbahn im Auackergute und zur Erstellung eines neuen
Fußweges vom dortigen Bahnübergang bis an den bereits
bestellenden Fußweg, der nach Nicderwichtrach führt, so wie
die Verpflichtung der Gemeinde Gerzensee vom 3. Juni 1863
zur Korrektion der Straße von Gerzensee bis zur Thalgutbrücke,

von der Thalgutbrücke bis zur Station im Auacker,
und von der Gemeindsgrenze von Kirchdorf bis zur Thalgutbrücke

sind gleichfalls angenommen. Der von der Gemeinde
Oberwichtrach zu erstellende Fußweg ist in der, in dem
genannten Situationsplan »erzeigten Richtung, zweckmäßig auf
eine Breite von sechs Fuß anzulegen und bis längstens Ende
September nächsthin fertig zu erstellen. Für die von den
Gemeinden Gerzensee und Kirchdorf auszuführen übernommenen

Straßenkorrektionen haben dieselben beförderlichst detaillirte
Baupläne in V,»»« Maßstabe für die Längen aufnehmen zu
lassen und dem Regierungsrath zur Genehmigung vorzulegen.
Die neuen Straßen sollen auf mindestens 16 Fuß Breite
projektirt werden mit ein Fuß breiten Banketten in den.Anf-
trägen und 1H, Fuß breiten Schalen in den Abträgen; ihre
Anlage soll kunstgerecht bewerkstelligt und den gesetzlichen An-
forderungen der dritten Straßenklasse vollkommen entsprechend
sein. Die Richtung der Straßen von Oberwichtrach und
Thalgut bis zur Station ist genau die in dem genannten
Situationsplane eingezeichnete. Zur Vollendung der Straßentrecken

von Oberwichtrach und Thalgut zur Station und der-
enigen von Thalgut nach Kiesen, soweit diese auf dem

Territorium der Gemeinde Gerzensee sich befindet, ist eine Frist
von.längstens 16 Monaten und für die Strecke von Thalgut
nach Gerzensee eine solche von 15 Monaten eingeräumt, alles
vom 11. Juli 1863 an zu zählen." Die Regierung hat mit
aller Sachkenntniß, in aller Ordnung gehandelt und entschieden,

und nun hätte man glauben sollen, die betreffenden
Gemeinden hätten wissen sollen, daß entschieden ist, und man
könne darauf fußen. Und in der That, fast ein ganzes Jahr
lang glaubten es auch die Gemeinden ; denn während fast eines
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Jahres wurde keinerlei Reklamation erhoben. Qberwichtrach
hat vielmehr sein Straßenstück ausgeführt. Die Centralbahn
hat die Pläne vollständig ausgefertigt; auch die andern Gemeinden

haben an die Straßenbauten Hand angelegt; freilich sollen
sie nur bis zur Aare ausgeführt sein, nicht aber in der Gemeinde
Wichtrach bis zur Eisenbahn; und auch Niederwichtrach fügte
sich, war einverstanden und hat damals durchaus nicht reklamirt,
und bis zur Stunde nicht reklamirt; und wenn heute von
Niederwichtrach die Rede ist, so redet immer nur Qberwichtrach,

Namens von Niederwichtrach. Jetzt kommt die Petition!
Es blieb alles still bis 15. Juni 1864, wo die Gemeinde
Qberwichtrach und Niederwichtrach sich mit einem Schreiben
an die Regierung wandten, worin man vlötzlich verlangt, daß

man eine Abweichung vom frühern Beschluß mache, und die

Station aus die Ostseite der Bahn verlege. Was thut die

Regierung? Sie sagt den Betheiligten nicht: „Die Sache ist
entschieden, und wenn Ihr keine Gründe gegen diesen Entscheid
habt, so bleib: es dabei! " sondern sie veranstaltet einen Augenschein.

Es werden zwei Regierungsräthe auf Ort und Stelle
abgeordnet und Herr Oberingenieur Dapples beigezogen. Dieser
gab über alle Fragen einen austührlichen und gründlichen
Bericht ab, entschied alle Fragen verneinend, fand nichteine einzige
Frage begründet und kam zum Schluß: es solle bei dem Beschluß
vom 17. Juli 1863 sein Bewenden haben. Man hatte folgende
Punkte vorgeschützt: „1 Das Terrain sei dießorts (östliche
günstiger als westlich der Bahn; 2) der Hauptzufluß zur Bahn
kommt von der Ostseite her; 3) Niederwichtrach mit etwa 7Ó9

Seelen wird der Station genähert; 4) die Bahnverkehrssicherhcit
gebietet die gewünschte Stationsanlage; 5) Christian Hirschi,
welcher das Land hergibt, ist mit der Abänderung einverstanden;
6) es ist endlich mit Rücksicht aus die großen Opfer, welche
Hirschi und Qberwichtrach bringen, gerecht und billig, daß
Wichtrach gleich wie andere Ortschaften an der Bahnlinie
behandelt und demzufolge die Station auf die Seite der nächsten

Dörfer placirt werde; 7) die Petenten sind überzeugt, daß bei

genauer Prüfung der Sachlage die Centralbahn ihrem Ansuchen
beistimmen wird". Was diesen Punkt, die Beistimmung der
Centralbahn anbetrifft, so kann ich nur bemerken, daß dieselbe

sagte: „Wir wollen uns neutral verhalten." Sie konnte aber
auch ganz gut rechnen, wo es besser für sie gewesen wäre, ob

rechts oder links? sagte jedoch: „Es ist uns gleich." Eines
indessen fügte sie bei: „Wenn Ihr uns jetzt noch einmal abändern

macht, so haben wir für die Station unsere Baupläne
ausgearbeitet, und Ihr müßt uns die daherigen Kosten vergüten."
Die Regierung theilte diese Antwort der Gemeinde Wichtrach
mit, und diese erwiderte: „Diese Mehrkosten von Fr. 750 wollen
wir vergüten." Also die Centralbahn sagte: „Wir wollen neutral
bleiben; wir sehen keinen erheblichen Grund zum Aendern, und
wenn Ihr ändern wollt, so zahlt Ihr die Kosten." Herr Dapples
nun erörtert in seinem Gutachten alle Fragen genau und kommt

zu dem Schlüsse: „Es solle die unter zwei Malen vom hohen
Rcgierungsrathe genehmigte Stationsanlage im Auacker, westlich
der Bahn und südlich vom Ucbergange festgehalten werden."
Nun hätte man in der That glauben sollen, jetzt werde die
Regierung sagen: Nachdem wir in aller Form, nach Anhörung
aller Bethciligtcn, nach eingegangenen rechtsgültigen Verpflichtungen

entschieden haben, daß die Station westlich der Bahn
zu stehen kommen solle, nachdem die Gemeinden ein ganzes Jahr
lang nicht reklamirt, im Gegentheil Hand angelegt, um die

Straßen herzustellen, nachdem die Centralbahn gesagt, es sei ihr
gleichgültig, Herr Oberingcnicur Dapples seine Meinung
ausgesprochen, es solle beim frühern Beschluß sein Verbleiben haben,
werde die Negierung auch sagen: „Ich bleibe dabei." Aber jetzt
plötzlich ändert die Regierung die Geschichte! Jetzt haben sich

wesentliche Schwierigkeiten herausgestellt, wenn westlich und nicht
östlich gebaut wird. Was für wesentliche Schwierigkeiten ist
nicht gesagt. Alles, was hier in dem ausführlichen Gutachten
gesagt wurde — die ganze Sachlage hat sich vom ersten bis
zum letzten Beschluß auch nicht um ein Jota zu Gunsten der

östlichen Seite verändert; vielmehr hätte man umgekehrt sagen
sollen: „es seien keine wesentlichen Gründe vom ersten Beschluß

abzugchen." Der Himmel weiß, wo die Regierung diese Gründe
hergenommen hat! Ich kann es ganz und gar nicht begreifen.
Bis zur Stunde habe ich sie nicht vernehmen, und in den Akten
nicht finden können. Es nimmt mich Wunder, sie zu vernehmen.
Der Berichterstalter hat Einiges angeführt: „Man sehe von
Weitem die Starion besser auf der Ostseite." Ja, wenn das ein
Grund ist, so soll man die Station dahin stellen, wo man st:
besser von Weitem sieht; aber ich glaube, die Hauptsache sei das
was der Große Rath in seinem frühern Beschlusse sagte: „Stell
die Station auf einen Punkt, wo sie einem möglichst
ausgedehnten Bezirk dient." Das hatte man damals gesunden, ohne
Rücksicht darauf, ob man die Station von der östlichen odei
westlichen Seite besser sieht. Herr Dapples sagt auch in seinem

Bericht: für die Zufahrt sei es vollkommen gleich, auf welche-'

Seite die Station stehe. — Man spricht von der Bevölkerungszahl
Ja, wenn die Volkszahl maßgebend ist, so wird es freilich so

sein, wie sämmtliche Gemeinden in ihrer Bittschrift vom Jahr
1853 sagten: „Für Gerzensee, Belpberg, Kirchdorf, Mühledorf,
Gelterfingcn, Thurnen und Rüggisberg zusammen 6338 Seelen
zählend, ist die Straße gegen Wichtrach die nächste Verbindung
nach dem Centrum KonolfingenS und in das Emmenthal und der

Bahnlokalverkehr wird bedeutend an Zufluß aus den genannten
Ortschaften gewinnen, wenn bei Wichtrach eine Station ist."
Und wenn sie hintenorein noch mit Dießbach, Buchholterbcrg
und Kurzenberg kommen, so ist mit Grund von Herrn DappleS
bemerkt worden, so weit könne man nicht gehen, sonst müßte
man auch auf der Seftigerscite noch eine Menge von Gemeinden
hinein ziehn. Auch daS sagte man: an allen Orten seien die

Stationen auf der Seite der Bahn zunächst den Dörfern, die

derselben den Namen geben, und nicht auf der andern Seite,
namentlich verhalte sich dieß so auf der Thunerlinie. Dieß ist
vielleicht nur richtig für die Linie Bern-Thun, und ich weiß
andere Stationen, wo es sich umgekehrt verhält, z. B. Hindelbank.
Die Hindelbanker müssen auch über die Bahn hinüber; wenn
es schon die S.ation Hindelbank ist, so ist nicht nur auf die

Hindelbanker Rücksicht zu nehmen, sondern auch auf andere
Ortschaften Alle diese Gründe dürfen nicht in Betracht kommen,
um einen förmlich gefaßten Beschluß nach Jahr und Tag, nachdem

man mit den Gemeinden verhandelt hat, zu ändern. —
Erstens war also in der Sache entschieden, und zweitens ist gar
kein Grund, kein öffentliches Interesse da, auf diesen Beschluß
zurückzukommen So weit waren die Mitglieder der Kommission
einig, es sei ungeschickt, daß die Regierung es nicht habe beim
ersten Beschluß bleiben lassen. — Aber jetzt geht die Kommission
auseinander. Die Mehrheit sagt: „Wir können den Beschluß
der Regierung nicht ändern er liegt in ihrer Kompetenz " Die
Minderheit sagt: „Ja freilich können wir ändern." Vor Allem
wird es sich uu» fragen, was man unter der Kompetenzfrage
versteht? Die Regierung hat sich hinter Art. 8 der Konzessionsakte
für die Centralbahn vom 24. Nov. 1852 verschanzt, welcher lautet:
„Bevor die Bauarbeiten begonnen werden können, soll die
Gesellschaft der Regierung die Pläne über den Bau auf diesseitigem
Territorium zur Genehmigung vorlegen. Nachherige Abweichungen

von diesen Plänen sind nur nach neuerdings eingeholter
Genehmigung der Negierung gestattet." Also, sagt die Regierung,
haben wir nach Art. 8 des Konzessionsaktes das Recht, die

Pläne der Bahngesellschaft zu genehmigen, und nach der
Genehmigung darf ohne unsere neue Genehmigung die Gesellschaft
von diesen Plänen nicht abweichen. Nun aber sah der Große
Rath, als er diesen Konzesstonsakt vereinbarte, gar wohl, daß
auch andere Personen über die Bauten anzuhören seien, namentlich
die Gemeinden, denen man mit Bezug auf Erstellung von
Zufahrten Zumuthungcn machen will, und darum heißt es im
zweiten Lemma von Art. 8, von welchem im Bericht de:

Regierung gar nicht die Rede ist: „Ueber die Lage der Bahnhöj
und die Vc^bindungsstraßen derselben hat außerdem eine

Verständigung mit den zuständigen Ortsbehörden Platz zu greifen."



Nun habt Ihr hier eine Bestimmung, welche sagt: Allerdings
hat die Regierung das Recht, die Baupläne zu genehmigen,
und wenn sie solche genehmigt, so kann die Gesellschaft davon
nicht abweichen. Aber daneben muß noch eine Verständigung
mit den zuständigen Ortsbehörden Platz greifen. Und diese

> Verständigung mit den Ortsbehörden? hat diese Platz gegriffen?
Ja! Da kommen die von der linken Seite der Aare und
verpflichten sich zu bauen, nicht nur auf ihrem Gebiet, sondern
auch auf dem Gebiet von Wichtrach, und Wichtrach sagt auch,
es verpflichte sich zu bauen. Jetzt ist aber die Frage die: wenn
also eine Verständigung mir den zuständigen Ortsbehörden

'stattgefunden hat, kann die Regierung im Widerspruch mit dieser

Verständigung diese abändern? Da sage ich: dazu hat die

Regierung das Recht nicht. Das ist nichts Anderes, als ein

Vertrag, zu dem sich die Regierung verpflichtet. Die Gemeinden

sagen: wir verpflichten uns zu diesen und jenen Leistungen, und

wenn sie sich verpflichtet haben, so kann man ohne Verständigung
mit diesen Gemeinden an diesen Verpflichtungen nichts mehr
ändern. Es wurde gesagt: „Diese Gemeinden würden sich

auch darin zu Erstellung von Straßen verpflichtet haben, wenn
man der Station die östliche Lage gegeben hätte." Es ist

möglich. Ich glaube es selbst. Aber ein Anderes ist es nun,
wenn die Gemeinden nachher kommen und sagen: „Die Lage
der Station ist festgesetzt; jetzt ändern wir nicht mehr. Jetzt
ändert Ihr die Sachlage und folglich sind wir unsern
Verpflichtungen los." Da wird man vielleicht antworten: „so habt

Ihr dann keine Straßen; dieß betrifft das öffentliche Interesse."
Das ist eine andere Frage. Ich will die Prozeßfrage auf der
Seite lassen, ob die Gemeinden die Regierung für ihren Beschluß
belangen könne; aber das öffentliche Wohl^ das hier auf dem

Spiele steht, wird man nicht läugnen wollen, da man zu
Erstellung dieser Straßen Beiträge leistet. Es liegt eben so gut
im öffentlichen Interesse von einer Eisenbahn hinweg Straßen
zu erstellen, als anderswo. Das ist also nicht gleichgültig.
Also soll die Regierung gegenüber den minimcn oder keinen

Gründen, aus welchen sie den Beschluß änderte, nicht so raison-
niren. Das wäre nicht eine väterliche Regierung! So väterlich,
wie man sich gegenüber Oberwichtrach bewiesen hat, würde sie

sich nicht beweisen. Ich sage also: erstens hatte die Regierung
das Recht nicht, von der Vereinbarung mit den Gemeinden
abzugehen, ohne deren Einwilligung, und wenn sie das Recht
nicht hatte, so hat sie ihre Befugniß und Kompetenz überschritten.
Das ist der eine Grund, warum ich sage: der Große Rath ist
befugt einzuschreiten. Der Regierungsrath war vollkommen
kompetent, zuerst die Lage der Station zu bestimmen, aber nicht
kompetent, nachdem dieß einmal geschehen war, zu sagen: „Jetzt
gehen wir zurück!" Da könnte man unter gewissen Umständen
die Gemeinden einfach betrügen. Z. B. man läßt eine
Gemeinde glauben: da wird eine Station erstellt, und diese

Gemeinde verpflichtet sich, dazu eine Straße zu bauen. Run würde
aber die Station an einem andern Ort gebaut, und die Regierung

würde sagen: „Jetzt müßt Ihr die Straße gleichwohl
bauen, und dann wird sie bis zur Station fortgesetzt." Das
wäre eine Unredlichkeit! Ich frage aber ferner: Wo ist das
Aufsichtsrecht über die Regierung. Die Mehrheit der Kommisston
faßt dieß so auf: „Der Große Räth kann Einsicht nehmen von
allen Beschlüssen der -Regierung; aber wenn es sich darum
handelt, ein Geschäft, das in die Kompetenz der Regierung fällt,
zu kritisiren, so bleibt es bei der Kritik." Freilich sagt man,
das Vcrantwortlichkeitsgesetz sei dann da für den Fall, wo arge
Nachläßigkeit vorliegt oder Schaden entsteht, und dann gibt es
einen Prozeß, wie er im Gesetz vorgeschrieben ist, und es ergeht
ein Entscheid, ob die Regierung zu Schadensersatz oder Strafe
verurthcilt werden soll. Das Aufstchtsrccht ist in diesem Fall
keinen Batzen werth; denn bis jetzt hat man es noch nie so

weit gebracht, und ich hätte auch noch nie dazu Hand bieten

wollen, weil ich überzeugt gewesen wäre, daß man leeres Stroh
dresche. Ich verstehe aber dieß Aufsichtsrecht nicht nur so: „Ich
muß zusehen, wie Ihr Eure Gewalt mißbraucht, kann es aber

?ckgblatt des Großen Rathes I8K5.
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nicht ändern"; sondern ich will auch sagen dürfen: „Das wird
aufgehoben! das wird nicht anerkannt!" und hier dürfen wir es
um so mehr, als wir der Regierung durch unsern frühern
Beschluß einen Fingerzeig gegeben haben. Wir dürfen sagen: Es
bleibt jetzt bei Euerm frühern Beschluß, weil hier schlechterdings
keine Gründe dafür sprechen, ihn zu ändern. Ich mache Sie
auf ein Antecedens aufmerksam. DaS betrifft das Thuner-
Bahnhof-Geschäft. Da war ungefähr die gleiche Geschichte.
Dort hat die Regierung auch in einem gewissen Sinn von ihrer
Kompetenz Gebrauch gemacht. Nun beschwerte man sich darüber
wegen Verletzung von Dritlmannsrcchtcn. Der Große Rath
gab den Petenten Recht und entschied gegen die Regierung.
Herr Dr. Manuel sagte heute: „es wäre gescheidter gewesen, es
bei dem letzten Beschluß der Regierung bewenden zu lassen."
Aber diese Zweckmäßigkeitsfrage hat gar nichts zu sagen mit
Bezug auf die Rechtsfrage, ob man nicht das Recht habe, den
Beschluß aufzuheben. So gut man in dem vorhergehenden Fall
sagte: „Was die Regierung that, wird nicht anerkannt", eben
so gut kann man es hier bei dem viel minimcrn Beschluß. Es
ist um so auffallender, als wir hier viel von der Selbständigkeit
der Regierung reden. Nun sollen wir sagen: „Ihr habt es

ganz recht gemacht, Ihr habt alle Betheiligten gehört, Alles in
Ordnung gethan. Wir wollen nun, was Ihr ganz in der

Ordnung gethan habt, über den Haufen werfen." Wer garantirt
der andern Partei, daß nicht übermorgen die von der Sestigen-
Seite in der Regierung gute Freunde finden, und es dann wieder
anders machen? Da ist ja gar keine Garantie und keine
Sicherheit mehr. Ich wiederhole: Im Interesse der Regierung
sogar wäre es zu sagen: „DaS Ding ist abgemacht worden, wie
man es abmachen konnte. Der Große Rath duldet das nicht,
daß man einen Beschluß, wie er hier vorliegt, nach einem Jahr
wieder ändere." Die Kompetenz der Regierung genirt mich gar
nicht. Ich sage: es sind keine Gründe, es anders zu machen;
folglich heben wir den Beschluß, der es anders macht, auf.
Ich wiederhole es, es ist mir ganz gleich, ob die Station linker
oder rechter Hand der Bahn liege? Aber die Prinzipienfrage
ist mir nicht gleich, besonders wenn wir alle glauben, es seien

noch Gründe zum letzten Beschluß vorhanden, die nicht in den
Motiven stehen. Ich trage daher darauf an, den Beschluß vom
7. September zu kassiren und eS bei dem vom 17. Juni 1864
bewenden zu lassen.

H Reichenbach, Fürsprecher. Ich ergreife das Wort
als Mitglied der Kommission nicht etwa, weil ich dem Gegenstande

große Wichtigkeit beilege, sondern weil, ich will es hier
offen bekennen, ich die Veranlassung bin, daß die Mehrheit der
Kommission den Antrag gestellt hat, die Beschwerde abzuweisen,
und ich es vorzüglich war, der in der Kommission die

Kompetenzfrage erhoben hat. Sie werden mich daher entschuldigen,
daß ich nun hier diese Frage vom Standpunkte der Kommissions-
mchrheit aus ebenfalls behandle. Ich kann es zwar nicht in
Abrede stellen, daß ich mit dem Gedankengang des Herrn
Vorredners ganz einig gehe und nur in einem einzigen Punkte von
ihm abweiche, dessen Consequenzen aber ganz ändere sind als
diejenigen, zu welchen er gelangt ist. Ich bin einig mit ihm in
dem Satze: die Regierung hatte zu entscheiden, wo die Station
hinzustehen kommen sollte, und sie hat auch in aller Form
entschieden, sie solle auf die westliche Seite kommen. Auch in
andern Fragen bin ich ganz mit Herrn Bützberger einig, namentlich,
daß kein erheblicher Grund für die Regierung vorgelegen, um
vom ersten Entscheide abzugehen. Das ist Alles richtig, allein
was die Kompetenzfrage betrifft, ob die Regierung nicht habe

gültig entscheiden können und ob der Große Rath gewissermaßen
als Appellationshof in die Kompetenzen der Regierung habe

eingreifen können, darüber bin ich anderer Meinung. Da kommt

zuerst Art 8, Conzesstonsakte vom Jahr l852. Der erste Satz
dieses Artikels legt es in die Hand der Regierung, zu entscheiden,

wo die Station zu stehen kommen solle. Es ist nun ganz richtig,

was Herr Bützberger hervorgehoben hat, daß bezüglich der
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Frage, wo die Lage der Station und Bahnhöfe hinkommen solle,
eine Verständigung der dabei betheiligten Gemeinden stattgefunden;
allein hier ist nun ein faktischer Irrthum, in welchem Herr
Bützberger befangen ist und worin wir auseinander gehen. Herr
Bützberger sagt, es habe eine Verständigung stattgefunden,
betreffend die Lage der Stationsgebäude. Wenn das richtig wäre,
so wären alle seine Konsequenzen ebenfalls richtig, allein diese

Thatsache ist eben nicht richtig. Es hat eine Verständigung
stattgefunden, daß eine Station Wichtrach errichtet werden solle,
das ist richtig, und es hat auch eine Verständigung stattgefunden
betreffend die Anlage von Straßen zur Station, allein betreffend
die Frage, ob die Stationsgebäude auf der linken oder rechten
Seite der Bahn zu erstellen seien, darüber hat keine Verständigung

stattgefunden. Es hat ein Streit obgewaltet und er ist
entschieden worden, ob die Station bei Ober- oder Niederwichtrach
zu erstellen sei; allein darüber hat kein Streit und auch keine

Verständigung stattgefunden, ob die Station östlich oder westlich
der Station bei Oberwichtrach zu erstellen sei, so daß man nicht
sagen kann, die Regierung sei von einer Verständigung
zurückgetreten, bei welcher die Beschwert eführer interessirt gewesen seien.
Wenn dieß richtig ist, so hindert auch der Vorbehalt, welcher
im Art. 8 der Conzessionsakte enthalten ist, die Regierung nicht
und schließt ihre Kompetenz nicht aus, die Stelle der Bahnhof-
gebäude da oder dort zu bezeichnen; deßhalb frage ich noch
einmal: Wer hatte zu entscheiden, wohin die Station kommen solle?
und antworte: Die Regierung! Darüber sind wir einig. Wenn
nun aber die Regierung die Kompetenz hatte zu verfügen, so

kann der Große Rath nur noch fragen: Sind bei diesem
Entscheide gesetzliche Formen verletzt worden? Ist die Untersuchung
nicht in Ordnung vor sich gegangen? Sind die Betheiligten
nicht gehört worden u. s. w. Man kann weder das Eine noch
das Andere bejahen, denn beide Theile sind angehört worden.
Das Gesuch der Gemeinde Oberwichtrach vom 12. Juni 1863
ist den betheiligten Gemeinden mitgetheilt worden, dieselben haben
sich darüber ausgesprochen. Erst darauf hin hat ein Augenschein
und ein Gutachten von Sachverständigen stattgesunden und erst
jetzt hat der Regierungsrath entschieden, so daß man nicht sagen
kann, es seien Formen in irgend einer Weise verletzt worden.
Man beruft sich auf den Entscheid des Großen Rathes betreffend
die Verlängerung der Bahn nach Scherzligen; allein in dieser

Motivirung liegt für unsere heutige Frage kein Fingerzeig und
kein Präjudiz, denn damals handelte es sich um die Frage, ob

überhaupt eine Station erstellt werden solle, allein die andere
Frage, ob die Gebäude links oder rechts von der Bahn gestellt
werden sollen, darüber war keine Rede. Der Vorgang in Thun
ist etwas ganz anderes. Da trifft daS Faktum zu, daß eine
ausdrückliche Verständigung bezüglich der Lage des Bahnhofes
mit der Ccntralbahn stattgefunden. Thun hat damals nur unter
speziell ausgesprochenen Bedingungen sich zur Uebernahme von
Aktien verpflichtet. Im vorliegenden Falle hingegen haben die
Beschwerde führenden Gemeinden sich nicht unter der ausdrücklichen

Bedingung, daß die Station auf die westliche Seite der
Bahn zu liegen komme, sich verpflichtet, eine Straße anzulegen.
Ich gebe zu, daß es möglicher Weise ebenfalls ein Motiv
gewesen sei, aber es ist nirgends ausdrücklich ausgesprochen worden,
daß sie deßwegen und nur unter der Bedingung, daß die
Station westlich der Bahn zu stehen komme, sich zur Korrektion
der Straße verpflichtet hätten. Ich muß daher wiederholt auf
den Irrthum aufmerksam machen, in welchem Herr Bützberger
befangen ist, daß eine wirkliche Verständigung über die Lage der
Stationsgebäude stattgefunden. Nein, sondern bloß über die

Laye der Station überhaupt, und daß eine Station Oberwichtrach
errichtet werden solle, allein ob östlich oder westlich, darüber
fehlt jede ausdrückliche Uebereinknnft. Dieß, Herr Präsident,
meine Herren, sind die wenigen Gründe, welche mich veranlaßt
haben, die Kompetenz des Regierungsrathes aufrecht zu erhalten.
Der Große Rath, die Regierung und die Gerichte, — alle diese
Behörden haben ihre Ressorts, ihre bestimmten Kreise für ihre
Amtsthätigkeit. Auf dem gerichtlichen Gebiete entscheidet der

Friedensrichter bis auf Fr. 25 a. W. Was er innerhalb dieser

Kompetenz entscheidet, sei es wohl oder übel, schlecht oder recht,
ist endgültig entschieden, eS sei denn, er habe Formen verletzt
und das gesetzliche Verfahren nicht beobachtet, z. B. nicht beide

Parteien angehört, dann kann allerdings sein Entscheid kassirt

werden, allein nicht etwa deßwegen, weil er ungerecht wäre.
So muß man auch in der Administration zu Werke gehen, wenn
man nicht den Großen Rath zum Appellationshof für alle
Verfügungen des Regierungsrathcs machen will. Ich stimme aus
diesen Gründen für die Mehrheitsanträge der Kommission.

5 En g iman n. Ich bin durch das Volum des Herrn
Fürsprecher Reichenbach veranlaßt, das Wort zu ergreisen. ES
wird nichts schaden, wenn auch ich, gleich wie Herr Reichenbach
die gewöhnliche Formel vorausschicke, daß ich nicht lange
aufhallen werde. Es ist auch nicht nöthig, lang zu sein, nachdem
Herr Fürsprech Bützberger in so eklatanter Weise dargelhan hat,
daß der Entscheid des Regierungsrathes zu kassiren sei. Herr
Fürsprech Reichenbach basirt sein Raisonnement daraus, daß er
sagt, die Frage über die Lage der Station sei im ersten Beschlusse
des Regicrungsrathes nicht behandelt worden. Ich bin nun
zufälliger Weise auch im Besitze einer Abschrift der eingereichten
Beschwerdeschrift und entnehme derselben, daß der Gemeinderath
von Oberwichtrach durch Herrn Geometer Schmalz einen Plan
im i/zgoo Maßstabe hatte aufnehmen lassen, daß in diesem Plane
die Station nebst den beiderseitigen Zufuhrstraßen durch Herrn
Oberingcnieur Ganguillet eingezeichnet war, und zwar so, daß
die Station auf der westlichen Seite der Bahn und südlich vom
Bahnübergang zu stehen kam, daß der Gemeinderath von
Oberwichtrach am 12. Juni 1863 gegen diese Stationslage eine
Opposition eingereicht und verlangt hat, daß die Station östlich
der Bahnlinie erstellt werde; daß aber dessen ungeachtet das
Projekt mit der westlichen Stationslage am 17. Juni 1863 vom
Regierungsrathe genehmigt worden ist. Wie man Angesichts
dieser Thatsachen sagen kann, der Regierungsralh habe damals
die Frage, ob östlich oder westlich, nicht entschieden, sondern
das sei eine offene Frage geblieben, das kann ich nicht begreifen.
Allein Herr Präsident, meine Herren! selbst angenommen eS

wäre richtig, daß damals nicht über die Lage der Stationsgebäude,

sondern nur über die Frage, ob die Station in der
Rufenerbesitzung oder im Auacker erstellt werden solle, Streit
obgewaltet, so sage ich, es hat nun einmal die Regierung
damals doch auch über die Frage, ob östlich oder westlich,
entschieden, und es kommt darauf, ob vorher darüber Streit
gewesen, gar nicht an. Die Regierung mußte über die Bahnhoflage

entscheiden, abgesehen davon, ob darüber Streit war, und
sie hat es damals gethan und damit ihr derartiges Pensum
erschöpft. Ich bin nun zwar mit Herrn Bützberger damit
einverstanden, daß unter Umständen eine Regierung von Beschlüssen,
die sie gefaßt, zurückkommen kann; allein dazu müssen doch Gründe
vorhanden sein. Hier kann ich aber in den Motiven des
Regierungsrathes total Nichts finden, was für eine solche Abänderung
spräche. Darüber sind wir Alle, die Regierung und alle
Mitglieder des Großen Rathes, einverstanden, daß der Streit an
sich ein ganz geringfügiger ist, so geringfügig, daß es auffallen
muß, wie derselbe vor den Großen Rath gebracht werden konnte.

In diesem Moment scheint mir nun gerade der allergewichtigste
Grund zu liegen, um zu sagen, die Regierung habe keinen Grund
gehabt, von ihrem einmal gefaßten Beschlusse abzugehen. Denn
wenn es vollständig von keiner Bedeutung war und ist, ob die
Station östlich oder westlich sei, warum wurde denn der frühere
Entscheid wieder abgeändert? Man sagt, der Große Rath sei
kein Appellhof. Einverstanden. Aber er ist die über der Regierung

stehende Aufsichtsbehörde und hat das Recht, zu sagen:
so wollen wir nicht, daß unsere Regierung handelt; wir wollen
nicht, daß sie von kompetent gefaßten Entscheiden ohne den
mindesten Grund wieder abgeht. Sämmtliche Kommissionsmitglieder
sind einverstanden, daß die Regierung besser gethan hätte, es
beim früheren Entscheide zu belassen. Jedermann fühlt, daß da



etwas gegangen sei, das nicht in der Ordnung sei. Man kommt
nothgedrungen zur Vermuthung, es haben gewisse, für die Sache
der Wichtracher eingenommene Personen ihren Einfluß allzusehr
geltend zu machen vermocht. Das ist nicht recht, ist nicht in
der Ordnung, verletzt das öffentliche Vertrauen und erzeugt
öffentliches Mißtrauen. Das Gefühl, nicht nach Recht behandelt
worden zu sein, ist ein äußerst verletzendes, das haben auch
wir Thuner bei Anlaß unseres Bahnhofstreites erfahren, wo wir
trotz der feierlichsten Zusicherungen der Kraft und Allgewalt der
Centralbahn unterliegen mußten. Aber, sagt man, der Große
Rath kann wohl die Regierung verantwortlich erklären, er kann
aber nicht von derselben gefaßte Entscheide abändern. Ich frage,
wäre es nicht geradezu lächerlich, wenn der Große Rath
aussprechen wolllte, er dürfe nicht einschreiten, obgleich er finde, daß
nicht recht gehandelt worden sei. Wenn der Große Rath findet,
der Regierungsrath habe in irgend einer Sache nicht gehörig
gehandelt, und er sich noch in der Lage befindet, die Sache
anders zu machen, so soll er es auch thun. Ich wüßte nicht,
warum der Große Rath nicht einschreiten sollte, wenn er das
allgemeine Gefühl hat, daß der Regierungsrath nicht gehandelt
hat, wie er hätte handeln sollen. Warum sollte er geschehenes
Unrecht nicht wieder gut machen, so lange er in der Lage dazu
ist? Mit der Abänderung des Beschlusses des Regicrungsrathes
sind zudem große Vortheile verbunden, indem man nicht Gefahr
läuft, daß die Gemeinden den Staat auf dem Civilwege zum
Schadensersatze anhalten. Ich wenigstens möchte es vor Gericht
nicht versuchen, z. B. die Gemeinde Gerzensee anzuhalten, von
der Thalgulbrücke hinweg bis zur Station, auf welcher Strecke
die Straße noch nicht fertig ist, die Korrektion zu vollenden.
Ich zweifle, daß ein Gericht die Gemeinde dazu verurtheilcn
würde. Es liegt natürlich im Interesse der Gemeinde Gerzensee
selbst, daß dieses Straßenstück erstellt werde, und sie wird eS

deßhalb gleichwohl erstellen; allein wollte sie es nicht thun, so

würde der Staat selbst in den Fall kommen, dieses Straßenstück
zu erstellen. Wenn ich Richter wäre, so würde ich entschieden
erklären: Nein die Gemeinde Gerzensee ist nicht schuldig, nun
noch Leistungen zu machen. Herr Präsident, meine Herren!
Ich habe zum Voraus erklärt, nicht lange aufhalten zu wollen
und ich schließe mich mit aller Entschiedenheit dem Antrage der
Minderheit der Kommission an.

* Herr Regierungspräsident Scherz. Herr Präsident, meine
Herren! Ich erinnere mich aus meiner Praxis als Anwalt,
daß wenn ein Rechtsgeschäft noch so übel stund, es doch in
der Regel noch eine Seite darbot, von welcher aus noch etwas!
dafür gesagt werden konnte, allein als diese Beschwerdeschrift
einlangte, so glaubte ich, es sei auch gar keine Seite zu
finden, von welcher aus etwas dafür gesagt werden könne. Auch
habe ich mich sehr verwundert, daß diese Beschwerde aus dem
Büreau eines gewesenen Eisenbahndirektors hervorgegangen
ist, allein als ich die Sache genau untersuchte, so habe ich
gesunde», daß der Verfasser selbst den Muth nicht hatte, seine
Arbeit zu unterzeichnen, sondern daß er sie durch die
Einwohnergemeindräthe der intèressirten Gemeinden hat
unterzeichnen lassen und als ich den Herrn Fürsprecher Sahli fragte,
wie er es als Anwalt über sich gebracht habe, dieses Aktenstück

zu verfassen, so erwiderte er mir, er habe der Gemeinde
erklärt, es sei nichts zu machen und er habe nur auf das Drängen

seiner Klienten das Aktenstück verfaßt, allein er habe es

nicht selbst unterzeichnen wollen. Nun haben wir aber gese-

hen, daß die Sache doch von anderer Seite her Vertheidigung
gefunden hat und zwar von Seite des Herrn Fürsprecher
Bützberger, welcher, wie es nicht anders zu erwarten war, die
Vertheidigung mit großer Gewandtheit geführt hat. Ich will
nun Namens der Regierung, deren Standpunkt auch
auseinandersetzen, und zwar ohne weitläufig zu sein. Die Station
Wichtrach hat die Regierung schon länger als seit diesem Jahre
beschäftigt und zwar schon unter drei verschiedenen Regierungsperioden.

Nachdem die Sache schon seit ungefähr 7 Jahren
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die Behörden in Anspruch genommen, glaubte nun die Regierung

durch ihren Beschluß vom 7. September 1864, dieselbe
fei nun einmal erledigt, allein sie hat sich geirrt, denn die
Sache mußte noch vor den Großen Rath gebracht werden.
Die Gemeinden Gerzensee, Kirchdorf und Mühledorf behaupten
in ihrer Beschwerde, wenn die Regierung einmal einen
Beschluß gefaßt habe, so dürfe sie nicht mehr auf den'Gegenstand
zurück kommen. Eine solche Bestimmung ist aber iu keinem
Gesetze enthalten und alle Regierungen haben es in vorkommenden

Fällen gleich gemacht, wie die gegenwärtige. Die
Gemeinde Gerzensee selbst hat wiederholt verlangt, daß man
auf die Sache zurückkomme. Ich will auch einen kurzen Blick
aus das Historische dieser Sache werfen. Durch Vorstellung
vom 5. April 1858 suchte die Gemeinde Oberwichtrach zum
ersten Male darum nach, es möchte bei der Genehmigung der
Baupläne für die Linie Bern-Thun dahin gewirkt werden,
daß in Oberwichtrach eine Station errichtet werde, allein der
damalige Regierungsrath beschloß am 11. Juni 1858 die
Abweisung dieses Gesuches mit dem Motive, es könne weder in
Ober- noch in Niederwichtrach eine Station errichtet werden,
wegen zu geringer Entfernung dieser Ortschaften von der
Station Münsingen. Eine fernere vom 29. Juni 1858
datirte, gemeinschaftlich von Ober- und Niederwichtrach
eingereichte Vorstellung um Erstellung einer passenden Station
wurde von der Regierung durch Beschluß vom 28. Juli 1858
abgewiesen, weil keine Gründe vorhanden seien, vom frühern
Beschlusse abzugehen. Unterm 9. September 1858 verlangte
eine neue Vorstellung der beiden genannten Gemeinden, zu
welchen jetzt voch Gerzensee gekommen war, daß die gleiche
Frage noch einmal geprüft werde, allein der Regierungsrath
erwiderte von Neuem durch Antwort vom 1. November 1858 :
Da die Gründe noch existiren, welche den frühern Beschluß
veranlaßt haben, so werden die Gemeinden einsehen, daß zur
Zeit ihrem Wunsche nicht entsprochen werden könne. Dabei
hatte es aber nicht sein Bewenden, sondern durch Vorstellung
vom 16. April 1859 langte eine neue Petition ein, unterzeichnet
von den Gemeinden Wichtrach, Gerzensee, Thurnen, Diesbach
und andern — es waren im Ganzen 16 Gemeinden) wovon
mehrere aus dem Amtsbezirke Seftigen, namentlich außer
Gerzensee noch Kirchdorf, Mühledorf, Kirchenthurnen,
Mühlethurnen, Gelterfingen rc., — dahin gehend, es möchte wenigstens
eine Personenstation errichtet werden. Hier trat nun endlich
die Regierung ein und übermittelte die Angelegenheit mit
Empfehlung an das Direktorium der Eentralbahn. Dieß
nur, um zu zeigen, daß die beschwerdeführenden Gemeinden
damals der Ansicht waren, die Regierung dürfe ja freilich auf
gefaßte Beschlüsse zurück kommen. Damals waren die
Beschwerdeführer mit der Regierung sehr zufrieden, daß sie wieder
auf die Sache zurückkam; heute freilich sind sie es nicht mehr.
Wie ist überhaupt der Streit entstanden, ob die Station nach
Ober- oder nach Niederwichtrach zu stehen kommen solle? Die
Centralbahn wollte zuerst die Station in Niederwichtrach
erstellen, weil dieser Punkt mehr in der Mitte sei zwischen Münsingen

und Kiesen und das Niveauverhältniß weniger Schwierigkeiten

darbiete für die Anlage der Haltstelle, als in Oberwichtrach.

Wenn ich Ihnen die betreffenden Verfügungen vorlese,
so werden Sie die Ueberzeugung gewinnen, daß die Gemeinde
Gerzensee ihre Leistungen durchaus nicht von dem Umstände
abhängig mache, daß die Station westlich der Bahn erstellt werde,
sondern daß sie die Bedingungen, wie der Regierungsrath sie

stellte, einfach talo czusle angenommen hat. Der daherige
Beschluß des Regierungsrathes ist datirt vom 4. Mai 1363 und
lautet wie folgt: „1) Es sei die Frage über die Stelle der

Station Wichtrach erst dann definitiv zu erledigen, wenn die

betreffenden Gemeinden und Privaten durch rechtsgültige Akte

sich für die förmliche Uebernahme der in Aussicht gestellten
Verpflichtungen werden ausgesprochen haben ; 2) es sei bezüglich

auf die Bahnstrecke Thun-Scherzligen in die daherige Verfügung
des Regierungsrathes die Bedingung aufzunehmen, daß er sich
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vorbehalte, eine eigentliche Station in Scherzligen zu beschließen,

sobald ihm hiezu das Bedürfniß vorhanden zu sein scheine." Ist
da mit einem Worte Etwas davon gesagt, daß die Station
östlich oder westlich der Bahn zu stehen kommen solle? Keineswegs!
Und was antwortete nun die Gemeinde Gerzensee, welche zu
diesem Zwecke am 3. Juni 1863 versammelt war: „In
Antwort auf Ihr Schreiben über eine abzugebende Erklärung

für die Seitens der Gemeinde Gerzensee, betreffend Errichtung

einer Eisenbahnstation im Auacker bei Oberwichtrach zu
übernehmenden Verbindlichkeiten und in der Voraussetzung, daß
alsdann diese Personen- und Güterstalion sofort erstellt werde,
verpflichtet sich hiemit die Einwohnergemeinde Gerzensee, die

Straße von Gerzensee bis zur Thalgutbrücke und von da bis

zur neu zu errichtenden Haltstellc im Auacker zu Oberwichtrach,
so wie diejenige von der Gemcindsgrenze Kirchdorf bis zur
Thalgutbrücke gehörig zu korrigiren." Das Schreiben fährt dann
fort: „Sie sehen, Herr Direktor, aus dieser Verpflichtung, daß
die Gemeinde Gerzensee ein Bedeutendes mehr leisten will, als
nun von ihr verlangt worden. Ist es Ihnen indeß möglich —
und die Gemeinde hofft zuversichtlich darauf, daß die h. Regierung

bei der Centralbahn ihre kräftige Verwendung eintreten
lassen kann, daß diese an die Kosten des Stückes Thalgutstation
einen Theil übernimmt, so wird ihr dafür die Gemeinde sehr
dankbar sein." Herr Präsident, meine Herren! Auch hier ist
kein Wort davon gesagt, daß die Gemeinde Gerzensee an ihre
Leistungen die Bedingung knüpfe, daß die Station auf der
westlichen Seite der Bahn erstellt werde. Kein Wort ist davon
gesagt und deßhalb kann die Gemeinde Gerzensee dermal nicht
behaupten, eS seien durch den Beschluß des Regierungsrathes
wohlerworbene Rechte beeinträchtigt und sie sei zum Glauben
veranlaßt worden, daß die Station westwärts der Bahn werde
erstellt werden. Ich bestreue daher alle hierauf bezüglichen
Argumente des Herrn Bützberger, daß irgendwie von der Ausführung

der Bauten auf der westlichen Seite die Rede gewesen sei.

Wäre das der Fall gewesen, so hätte es doch im Beschlusse des

Regicrungsralhes gesagt werden müssen, allein im daherigen
Vortrage ist diese Frage auf keine Weise berührt, sondern sie ist
offen geblieben. Nachdem nun mit den verschiedenen Gemeinden
Uebercinkünfte geschlossen worden waren und sie sich auf rechtsgültige

Weise zur Uebernahme von Leistungen verpflichtet halten für
den Fall, daß die Station in den Auacker zu stehen komme, so

beschloß der Regierungsrath am 17. Juni 1863 - siehe oben den auf
Seite 294 ausführlich mitgetheilten Beschluß im Vortrag des Herrn
Dr. Manuel. — Die Gemeinde Gerzensee hat am 3. Juni sogar
beschlossen, die Straße von der Gemembsgrenze Kirchdorf bis
zur Thalgutbrücke nicht nur wie eine Straßenanlage vierter
Klasse zu korrigiren, wie von ihr verlangt worden war, sondern
als eine Straße dritter Klasse, also mehrere Fuß breiter als
verlangt worden war. Die Gemeinde Gerzensee war damals
sehr bereitwillig zu allen Opfern, wenn nur die Station auf den
Auacker komme, und sie dachte nicht im Entferntesten daran, an
die Frage, ob östlich ober westlich, eine Bedingung zu knüpfen.
Man sagt zwar, die Station sei auf dem Plane westwärts
eingezeichnet gewesen und das ist allerdings richtig, allein bei diesem
Anlasse erlaube ich mir noch Etwas beizufügen. Während man
wußte, daß ich bei der Behandlung dieser Frage anwesend zu
sein wünsche, hat man doch eines Tages meine Abwesenheit
benutzt, um im Regicrungsrathe die Sache zu behandeln. Ich habe
dagegen bei Herrn Regierungsrath Stockmar reklamirt und
bemerkt, man hätte warten sollen, bis die betreffenden Mitglieder
anwesend seien. Er erwiderte mir indessen, er wisse es wohl,
allein man habe sehr pressirt. Ich hatte nicht geglaubt, baß es
so sehr pressire, und man hätte um so eher warten können, als
ich den Sitzungen des Regierungsrathes sehr regelmäßig
beizuwohnen pflege Man hat nun heute gefragt, was den Regie-
rungSrath bewogen haben könnte, wieder auf diese Sache zurück
zu kommen. Hierüber schwebt ein gewisses Dunkel. Von Seite
der Gemeinde Wichtrach wird behauptet, als man dort den Plan
zur Einsicht bekommen, sei die Station ostwärts eingezeichnet

gewesen und eine Persönlichkeit aus Wichtrach hat mir erklärt,
sie habe die Station auf diese Weise eingezeichnet gesehen und
deßhalb habe man geschwiegen, bis es zur Ausführung gekommen.
Wie dieß zu- und hergegangen, weiß ich nicht. Man muß
darüber den Abgeordneten von Gerzensee fragen und dea Sekretär
der Eisenbahndirektion Als die Gemeinde Oberwichtrach erfuhr,
daß die Station auf der westlichen Seite gebaut werden solle,
verlangte sie einen Augenschein, welcher dann auch stattfand.
Man wird gegen die Wirksamkeit dieses Augenscheines einwenden,

es sei kein Ingenieur bcigezvgen worden, allein zur
Beurtheilung der Frage/ob im Auackergut die Station besser ostwärts
ober aber westwärts der Bahn zu erstellen sei, braucht man kein

Ingenieur zu sein, sondern dazu genügt es, überhaupt die
Verhältnisse überblicken zu können. Wer auf Ort und Stelle
nachschaut, wirb bald eine Ueberzeugung haben. Herr Bützberger
hat gefragt, warum man die Station gerade auf die Seite des

Dorfes Wichtrach stellen wolle. Ich frage ihn dagegen, warum
die Station Langenthal auf der Seite der Bahn gegen Langen-
thal stehe und antworte ihm im Uebrigen: Weil der größte
Zufluß von der Seile von Wichtrach her zu erwarten ist und
weil überdieß auf der ganzen Thunerlinic die Stationen auf «

dieser Seite stehen. Auch auf der ganzen Linie der Centralbahn
durch das Land ab sind alle Stationen auf der Seite der Dörfer,
ausgenommen Hindelbank; allein diese Station dient im Grunde
mehr für andere Ortschaften, als für Hindelbank. Nun liegen
sowohl Ober- als Niederwichtrach auf der östlichen Seite der

Bahn, während auf der westlichen kein einziges Haus sich

befindet. ES würbe sich wirklich wunderhübsch und zweckmäßig
ausnehmen, die Station auf derjenigen Seite zu machen, wo
man kein Haus sieht, sondern nur unbewohntes Land und die

Abhänge gegen Gerzensee. Ich könnte mir nichts Verkehrteres
denken, als eine Station auf eine Seite zu stellen, wo keine

Häuser sind. Es wäre das etwas ganz Unsinniges. Was die

Frequenz der Bahn anbetrifft, so weisen die Zusammenstellungen,
welche Herr Dapples gemacht hat, nach, daß die Frequenz auf
Seite der Gemeinden Wichtrach jedenfalls größer ist, als auf
der andern Seite. Man hat sich auch aus Hirschi, Vater und
Sohn, berufen. Am 6. Juni 1863 erklärte Christian Hirschi,
Sohn, Namens seines Vaters, er wolle 42,090 Quadratfuß
Land unentgeldlich hergeben, unter der Bedingung, daß die Station

auf den Auacker komme, und namentlich das Aufnahmsgebäude

möglichst hart an dem untern Bahnübergang gegenüber
seinem dortigen Hause erstellt werde. Durch Vertrag zwischen
den Gemeinden Ober- und Niederwichtrach vom 28. Oktober
1861 und Chr. Hirschi einerseits, und der Centralbahn andererseits

wurde nun vereinbart, Hirschi soll dieses Land abtreten,
ausdrücklich wie der Art. l des Vertrages bemerkt, mit der
nähern Bestimmung, daß das Aufnahmsgebäude auf der Ostseite
der Babn ausgeführt werde. Am 7. März 1865 erklärte er

dagegen, baß er die daherige Erklärung seines Sohnes vom
6. Juni >863 für unentgeldliche Abtretung des Landes unter
dem ausdrücklichen Vorbehalte ausdrücklich gut heiße, daß die

Station gegenüber seinem dortigen Wohnhause erstellt werde,
daß er aber gegen alle ferneren Verhandlungen, zu denen sein

Sohn von Seite der Gemeinde Wichtrach veranlaßt wurde,
insoweit dieselben eine Verlegung der Station von der im Schreiben
vom 6. Juni bezeichneten Stelle bezwecken, hiermit förmlich und
des bestimmtesten protestirc. Diese Erklärung, in welcher Hirschi
das Gegentheil von demjenigen sagt, als wozu er sich im
Vertrage mit der Centralbahn verpflichtet hat, wurde ausgestellt im
Büreau des Herrn Fürsprecher Sahli und zwar in Anwesenheit
des Abgeordneten der Gemeinde Gerzensee. Auf diese

gegentheilige Erklärung gebe ich aber unter diesen Umständen nichts.
Herr Präsident, meine Herren! Wenn noch ein Zweifel übrig
bleiben sollte, auf welche Seite der Bahn die Station placirt
werden solle, so ist für mich Folgendes entscheidend. Wer hat
die Initiative ergriffen, damit in Wichtrach eine Station zu
Stande komme? Die beiden Gemeinden Ober- und Niederwichtrach.

Ihren Bemühungen und namentlich denjenigen des Herrn



Gemeindspräsidenten Stählt und des Herrn Großrath Gfeller
ist es zu verdanke», daß dort überhaupt eine Station ist.
Denjenigen nun, welche die Initiative ergriffen und denen das
Verdienst des Resultates zukommt, soll im Zweifelsfalle auch
die Station gegeben werden, — allein Zweifel sind nach meiner
Ansicht keine da. Herr Präsident, meine Herren! Nur noch
einige Worte über die Kompetenzfrage. Wenn der Große Rath
sich in die Lage versetzen will, selbst zu regieren und
Handlungen vorzunehmen, welche nach dem Gesetze der Regierung
zukommen, so mag er es thun, allein nach meiner Ansicht
ist es nicht zulässig. So bald der Große Rath glaubt, der

Regierungsrath mache nicht guten Gebrauch von seinen
Kompetenzen, so mag er diese gesetzlichen Kompetenzen ändern,
allein er soll die Verfügungen respektiren, welche der

Regierungsrath innerhalb der ihm übertragenen Befugnisse
getroffen hat. Der Artikel 8 der Konzession der Centralbahn
ist schon mehrfach angerufen worden. — Der Redner verliest
denselben. — Der Regierungsrath hat also zu entscheiden. Herr
Bützberger hat übrigens vergessen den Nachsatz dieses Paragraphen

abzulesen, welcher lautet: „Nachherige Abweichungen von
diesen Plänen sind nur nach neuerdings eingeholter Genehmigung

der Regierung gestattet. Ueber die Lage der Bahnhöfe
und die Verbmdungsstraßen derselben, hat außerdem eine

Verständigung mit den zuständigen Ortsbehörden Platz zu greifen."
Das ist nun allerdings geschehen in Bezug auf den Platz der
Station im Allgemeinen. Es ist lange darüber gestritten worden,
ob die Station in der Rufenerbesitzüng zu Nicderwichtrach oder
im Auackeraut zu Oberwichtrach zu erstellen sei; allein darüber
haben keine Verhandlungen stattgefunden, ob das Stationsgebäude
östlich oder westlich zu stehen kommen solle, weil man gesunden,
das sei wirklich indifferent, ob die Gebäude rechts oder links
der Bahn stehen. Ich glaube daher die Regierung habe
vollständig in ihrer Kompetenz gehandelt, und der Große Rath
sollte es, auch wenn er anderer Ansicht ist, dabei bewenden lassen.

Wenn der Große Rath sich darauf einlassen will, einzelne
Regierungsverhandlungen aufzuheben, so können Sie das ganze
Jahr Sitzung halten und Fürsprecher werden sich immer finden,
welche solche Beschwerden unterstützen. Gerade gegen Wahlen,
die der Regierungsrath trifft und mit welchen Persönlichkeiten in
den Bezirken nicht einverstanden sind, würde man ebensogut
Beschwerde führen und dem Regierungsrath den Auftrag geben,
eine andere Wahl zu treffen. Nein! die Kompetenzen müssen

ausgeschieden bleiben. Ich wollte noch nichts sagen, wenn die

Konzession die Kompetenz des Regierungsrathes nicht mit so

klaren Worten aufstellen würde, daß darüber kein Zweifel
obwalten kann. Man hat sich auch auf den Beschluß des Großen
Rathes berufen, betreffend die Station in Thun. Ich muß mich
ebenfalls auf diesen Beschluß stützen, gerade um zu zeigen, daß
der Regierungsrath diesem Beschlusse gemäß gehandelt hat, denn
der Große Rath hat ja damit dem Regierungsrath ausdrücklich
den Auftrag gegeben, die Haltstelle da zu planten, wo er es

am Zweckmäßigsten halte, also in Berücksichtigung der Gegend.
Das ist von der Regierung untersucht worden, und hierauf hat
sie die Station auf die Ostseite gestellt, weil sie gefunden, daß
mehr Betheiligte auf dieser Seite sind als auf der Westseite.

Ich will nicht länger aufhalten und erwarte zuversichtlich, daß
Sie über die Beschwerde zur Tagesordnung schreiten.

55- v. Werbt Herr Präsident, meine Herren! Die
Mehrheit der Kommisston, sowie speziell Herr Regierungspräsident

Scherz, stellen den Sachverhalt so dar, als wäre im
Regierungsbeschlusse, vom Juni 1863, in keinerlei Weise die

Stationsstelle genau bestimmt worden. Man habe nur festgesetzt,

daß die Station im Augute. weiter oben als früher zu erstellen
sei. Ob östlich oder westlich der Bahn, davon sei keine Rede
gewesen. Herr Großrath Bützberger hat bereits in beredtem

Vortrage diese Ansicht widerlegt. Nichts desto weniger möchte
ich Sie nochmals auf diesen regierungsräthlichen Beschluß, vom
Juni t863, aufmerksam machen. Es heißt darin wörtlich: „Der

Zagblatt des Großen Rathes 1865.
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Regierungsrath des Kantons Bern, in Vollziehung des
Beschlusses reS Großen Rathes, vom 19. Dezember t862, auf
die angeordneten Lokalbesichtigungen und die darüber eingeholten
Rapporte hin, nach Einsichtnahme eines Ansuchens der Gemeinde
Nicderwichtrach und gestützt auf die schriftlichen Anerbieten der
Gemeinden Kirchdorf, Oberwichtrach und Gerzensec, zur
Ausführung von Straßenkorrektionen, beschließt: Dem von der Ent-
sumpfungs- und Eisenbahndirektion vorgelegten Plane von Herrn
Geometer Schmalz, in welchem von der Baudirektion die Lage
der Haltstelle und die von den Gemeinden Oberwichtrach und
Gerzensee auf dem rechten Aarufer auszuführen übernommenen
Straßenkorrektionen eingezeichnet worden sind, ist die Genehmigung

ertheilt. Das Direktorium ist angewiesen, nach diesem
Plane den Detailbauplan für die Station auszuarbeiten und
zur Genehmigung vorzulegen." Es konnte demnach keinen Zweifel
unterworfen sein, wo die Station zu erstellen sei, ob westlich
ober östlich der Bahn. Die Einzeichnung im Plan ist klar und
deutlich; er liegt bei den Akten und ist mit den gehörigen
Unterschriften versehen. Es erfolgte dieselbe erst nach dem Bericht
des Regierungserperten, Oberingenieurs Ganguillet. Herr Gan-
guillet erklärt darin in deutlichster Weise, aus dem und dem

Grunde, Verkehrs- und Bevölkerungsverhältnissen rc. :c., habe

er die Stationsstelle westlich der Bahn eingetragen. Es könnte

um so mehr kein Zweifel darüber walten, in welcher Weise
jener Beschluß der Regierung zu verstehen sei, als bereits im
nämlichen Monat ein Gesuch der Gemeinde Oberwichtrach
abgewiesen wurde, worin diese um Erstellung der Station auf
ihrer, der östlichen Seite, eingekommen war. Ferner genehmigte
die Regierung im April 1864, den von der Centralbahn über die

Station eingereichten Detailbauplan, gegründet auf westliche

Lage der Station, nach sanktionirtem Plane, vom Juni 1863.
Darüber hin liegt eine fernere Bestätigung in einer Antwort der

Regierung, vom Juni 1864, worin der Gemeinde Gerzensee,

in Betreff auf das von ihr zur Ausführung übernommene
Straßenstück Thalgut-Station geschrieben wurde. Es sei die

neue Straße, von der Thalgutbrücke bis zur Station Wichtrach
und zum Bahnübergang daselbst, unter Beibehaltung der im
Beschlusse des Regierungsrathes, vom 17. Juni 1863, festgesetzten

Breite und übrigen Bestimmungen, nach der im Plane
eingetragenen Richtung I., auszuführen. Wahrhaftig nach allem
dem ist kaum zu begreifen, wie behauptet werden kann, es liege
über die Stationsstelle kein bestimmter Erlaß vor. Gerzensee

und Kaufbors arbeiteten nun an den von ihnen übernommenen
Straßcnkorrektionen, mit denen die Gegenleistungen Oberwich-
trach's in keinem Verhältnisse stehen. Um die erforderlichen
Summen zusammen zu bringen, wurden Privaten und
Korporationen unter Umreichen des Planes angesprochen, und
gestützt auf die für beide Ortschaften günstige Stationsstelle, zeichnete

man ansehnliche Beiträge. Ich habe eine darauf bezügliche

Liste in Händen und bin bereit, sie auf Verlangen vorzulegen.
Dem Amte Seftigen gegenüber, sollte schon aus Billigkeit die

Station möglichst nahe gerückt werden. Bei Kiesen müssen wir
bereits die Bahn überschreiten und bei Rubigen, der unserm
Amtssitze nächst gelegenen Haltstelle, ist die Station gerade am
andern Ende des Dorfes angebracht, als da, wo die Belpstraße
in die Bern-Thunstraße mündet. Auch ist anzunehmen, daß von
den wenigen Orten, wo unsere Seite mit der Bahn in Berührung

tritt, von der Seftigerseite die Bahn eher stärker als von
der andern alimentirt werde, da Konolfingen seinen Verkehr aus
weit größere Bahnlänge vermitteln kann. Was die hie, her
bezüglichen Bevölkerungsverhältnisse anbelangt, so hat bereits Herr
Bützberger nachgewiesen, daß diese sich jedenfalls seit dem

frühern Beschluß der Regierung nicht geändert haben werden, und
wenn jetzt zu Gunsten der Konolfingerseite andere Angaben
gemacht wurden, diese irrig sind. Herr Regierungspräsident Scherz
erwähnt des Abgeordneten der Gemeinde Gerzensee, wie wenw
sich derselbe in dieser Angelegenheit nicht der lautersten Mittel
bedient habe. Ich vermuthe, Herr Scherz meint hiermit Herrn
Müllermeister Gasser. Herr Gasser hat sich nun in allen Treuen
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für seine Gemeinde gewehrt und so gut er konnte; jedenfalls
aber sind die von dieser Seite angewandten Mittel mindestens
ebenso loyal, als die der andern. Auch äußert sich Herr Scherz,
beim Berathen und Vorgehen der Regierung hierin, seien ihm
zu wenig Rücksichten geschenkt worden. Ich glaube im Gegentheil,

es ist nur zu sehr Rücksicht auf ihn genommen worden.
Es liegt ein Schreiben bei den Akten, von Herrn Regierungsrath

Hartmann unterzeichnet, wenn ich nicht irre, worin Ober-
wichtrach, daS wegen der Haltstelle neuerdings einen Beschluß
verlangte, bedeutet wird, noch etwas zu warten, Herr Scherz
sei gerade abwesend. Herr Bützberger hat diese Angelegenheit
in so erschöpfender Weise behandelt, daß sich nichts Weiteres
beizufügen finde. Ich schließe mit dem Antrag der Kommisstons-
minderheit, den Regierungsbeschluß vom Juni 1863 aufrecht zu
erhalten und die Station Wichtrach auf der westlichen Bahnseite
zu erstellen.

Aebi. Herr Präsident, meine Herren! Die
Vertheidigung des Herrn Regierungspräsidenten hat mich in hohem
Grad erstaunt, das muß ich bekennen! In erster Linie beschuldigt

der Herr Regierungspräsident mehr oder weniger einen
Kollegen, der mit ihm früher in der Regierung saß, einen

Kollegen auch in Betreff des Berufs, indem er sagt: »Diese
Bittschrift ist durch Herrn Sahli verfaßt und bei ihm von den

Bittstellern unterschrieben worden, und mir selber hat er gestanden,

er habe sie nicht unterschreiben wollen, weil er der Sache
nicht getraut habe " Ich glaube es wäre anständiger gewesen,
wenn der Herr Regierungspräsident dieß nicht gethan hätte.
Ich bin nicht der Vertheidiger des Herrn Sahli; dennoch muß
ich meine Ansicht so aussprechen wie ich es that; denn erstens
gehörte diese Sache nicht hieher, und zweitens finde ich dieß
taktlos gegen einen Kollegen. Der zweite Punkt, der mir im
Vortrag beS Herrn Regierungspräsidenten nicht gefallen wollte,
ist die Art und Weise, wie von ihm über ein verstorbenes Mitglied

des Regierungsraths gesprochen wurde. Herr Scherz sagte:

Herr Stockmar habe seine eintägige Abwesenheit benutzt, um
emen einschlägigen Beschluß durchzudrücken, weil man gewußt
habe, daß der Regierungspräsident für Wichtrach gestimmt hätte.
Auch dieß hat mir einen peinlichen Eindruck geinacht, nicht nur,
daß man einem verstorbenen Kollegen die Schuld in dieser
Angelegenheit gibt, sondern daß man überhaupt solche Sachen aus
dem regierungsräthlichen Schooß hinaus und in die Oeffentlich-
keit wirst. Der dritte Punkt, der mir auffällt, ist, daß der
Plan, der vom Rathschreibcr unterzeichnet ist und die Station
auf der westlichen Seite eingezeichnet enthält, mehr oder weniger
gefälscht seiir soll. Die Eintragung, sagt man, sei ursprünglich
auf der östlichen Seite gewesen und man wisse nicht, wie es
gekommen, daß dieß geändert worden sei. Wenn der Herr
Regierungspräsident Zweifel über diesen Punkt hat, so hätte ich
gefunden, es wäre Pflicht der Regierung gewesen, diese Sache
zu untersuchen. Entweder hätte sich diese Behauptung als
begründet herausgestellt und wenn eS sich gefunden hätte, daß
Gemeinden die Angestellten des Staats mehr oder weniger
bestechen, in solchem Falle da gebe ich der Regierung unbedingt
das Recht, ihre Beschlüsse abzuändern. Da ist keine Regierung
an ihren Beschluß gebunden, sondern sie kann sagen: Wir sind
irre geführt worden. Oder die Sache hätte sich auf unverfängliche
Weise aufgeklärt. Nun aber ohne Untersuchung nur so wohlseil
im Schooße des Großen Rathes einen solchen Argwohn
auszusprechen, scheint mir nicht am Ort. Uebrigens glaube ich
nicht, daß dieser Argwohn gegründet sei. Es ist mehrfach
erwähnt worden, daß Herr Ganguillet in seinem Bericht
ausdrücklich gesagt hat: „ich betrachte die Haltstelle auf der Westseite

der Bahn als die richtige, und ich habe diese Haltstelle in
den Plan eingetragen", und es ist nachgewiesen worden, daß die
Baudirektion diese Eintragung sah und genehmigte; und darauf
wurde der Beschluß der Regierung gefaßt, daß die Station auf
die Westseite kommen solle. Auch diese Bemerkung halte ich für
nicht schicklich und für nicht richtig. — Herr Präsident, meine

Herren! Was die Frage anbetrifft, daß die Gemeinden ihre
Verpflichtungen eingegangen, Straßen zu erstellen, so muß ich

bekennen, ich habe die Akten nicht so genau geprüft; aber ich

verweise auf den Antrag des Eiscnbahndirektors vom 28. April
1863, in welchem eS heißt: »Diese Station ist auf dem Lande
des Herrn Hirschi im Auacker, unmittelbar unterhalb des
Bahnübergangs zunächst des Wohnhauses daselbst zu erstellen." Also
»unterhalb deS Bahnübergangs." Nun meine ich aber, das sei

auf der westlichen Seite (Herr Karrer und andere Mitglieder
unterbrechen den Redner mit der Bemerkung, er irre sich, es sei

thalabwärts, gegen Norden gemeint. Der Redner liest die Stelle
nochmals ab und es entspinnt sich ein kurzes Gespräch mit den
Unterbrechenden, infolge dessen der Redner mit diesem Gegenstand
abbricht — Nun muß ich noch den Punkt in Betreff der
Zuständigkeit berühren. Ich erinnere an die Thuner-Bahnhof-
Angelegenheit. Wie war damals die Sachlage? Die Stadt
Thun hatte sich verpflichtet, eine bestimmte Summe zum Bahnbau

beizutragen, unter der Bedingung, daß der Bahnhof und
die Bahnlinie auf die rechte Seite der Aar zu stehen kommen.

Später stellt es sich heraus, daß diese Bahnlinie nicht so

zweckmäßig sei. Die Centralbahn macht den Plan, die Linie auf die

linke Seite hinüber zu stellen. Die Stadt Thun wußte dieß.
Die Bahnlinie wird dort gebaut. Die Stadt Thun macht keinen

Einspruch dagegen, läßt die von ihm gestellte Bedingung fallen.
Die Bahnlinie wird bis Thun geführt, und nun fragt es sich,

wo soll der Bahnhof hinkommen? Die Stadt Thun verlangt,
daß dieß unterhalb bei der Allmend geschehe, die Centralbahn-
gesellschaft will ihn an den See legen. Der Reqierungsrath
befaßte sich mit dieser Frage und entschied weder für die
Centralbahn, noch für die Stadt Thun, sondern stellte den Bahnhof
zwischen die Stellen der beiden Entwürfe. Tbun reklamirte
dagegen. Das Gesetz gibt in der That der Regierung das
Recht, den Platz der Bahnhöfe zu bestimmen. Thun hatte die

Verpflichtungen der Centralbahn fallen lassen und von dem
Moment an hatte eö, wenn die Bahn auf die linke Seite der
Aare zu liegen kam, nichts dazu zu sagen. Damals wurde
dieser Beschluß von Ihnen kassirt. Ich war nicht der Meinung,
daß es geschehen solle; denn dort hatte die Regierung nicht zwei
widersprechende Beschlüsse, sondern nur einen Beschluß gefaßt.
Allein Sie kassirten den Beschluß, gestützt darauf, daß bestimmte
Verpflichtungen von Seiten der Stadt Thun eingegangen worden
seien. Heute aber haben Sie mit einem Fall zu tkun, wo die

Regierung zuerst in ihrer Kompetenz entschied, die Station solle

auf der Westseite stehen, aber nachträglich beschloß: die Stativ«
muß auf die andere Seite zu stehen kommen. Da muß ich
bekennen, theile ich entschieden die Anschauungen des Herrn
Bützberger: das erste Mal habe die Regierung kompetent
gehandelt, aber zum zweiten, dritten, vierten Mal anders zu
entscheiden, dazu sei sie nicht kompetent.

5»Herr Präsident. Ich muß darum ersuchen, die Sache nicht
zu übertreiben. Von Seiten des Herrn Regierungspräsidenten
habe ich das Wort „Fälschung" nicht gehört. Ich muß mir
diese Sprache durchaus verbitten. Sie steht im Gegensatz zum
parlamentarischen Anstand.

5 Herr Regierungspräsident. Die Sprache, welche uns
Herr Großrath Aebi hält, zwingt mich noch einmal das Wort
zu ergreifen. Er will ein taktloses Benehmen darin erblicken,
daß ich gesagt habe, der Verfasser der Beschwerdeschrift habe
dieselbe nicht unterzeichnen wollen. Ich kann wirklich nicht
glauben, daß selbst Herr Fürsprech Aebi annehme, ich habe Herrn
Fürsprecher Sahli mit dieser Aeußerung beleidigen wollen. Auch
was ich über den verstorbenen Herrn Regierungsrath Stockmar
gesagt habe, hat, ich bin es überzeugt, Niemand so aufgefaßt,
wie Herr Fürsprech Aebi, welcher meine Aeußerung eben so

auffassen will, um mir Etwas anzuhängen. Ich glaube nicht
irgendwie eine beleidigende Aeußerung über Herrn Regierungsrath
Stockmar gesagt zu haben. Ich habe im Fernern gesagt, es sei



mir behauptet worden, daß die Station seiner Zeit im Plane
eigentlich östlich eingezeichnet gewesen sei, und daß diese Behauptung

Mißtrauen in mir veranlaßt habe. Dabei hat man mir
keine Personen bezeichnet, oder auch nur angedeutet, wer Schuld
sein könnte. Uebrigens verbitte ich mir von Seite des Herrn
Aebi solche Bemerkungen auf das Höflichste. Ich bin durchaus
nicht im Falle, Lektionen von ihm anzunehmen.

5* Aebi. Ich für meinen Theil glaube, es müsse für
einen gewesenen Kollegen sehr unangenehm sein, wenn man sagt:
„Diese Beschwerde ist von diesem oder jenem Anwalt verfaßt
worden; er hat aber der Sache nicht getraut und sie der
betreffenden Partei zum Unterzeichnen zugeschickt." Nach meiner
Ansicht sollte ein Anwakt, wenn er einer Sache nicht traut, nicht
nur die betreffenden Schriftstücke nicht unterschreiben, sondern
auch nicht abfassen. Ueber Herrn Stockmar hat sich Herr Scherz
beklagt, daß man so schnell seine eintägige Abwesenheit benutzt
habe. Ich für mich habe auch darin kein Lob für den verstorbenen

Kollegen gesehen. Endlich sehe ich darin nicht viel
Anderes als der Vorwurs einer Fälschung, wenn der Vertreter einer
Regierung sagt: „Ursprünglich sei eine Station auf der rechten
Seite der Bahn «ingezeichnet gewesen, später aber auf der linken."
Ich habe wiederholt sagen hören, daß der Plan geändert worden
sei; aber eingezeichnet ist die Station von Herrn Ganguillet da
geworden, wo sie noch jetzt aus dem Plan steht, auf der
westlichen oder rechten, nicht auf der östlichen oder linken Seite.

5* vr. v. Gonzenbach. Herr Präsident, meine Herren!

Die Sache selbst, ob Sie den Bahnhof links oder rechts
von der Linie haben, östlich oder westlich? dünkt mich im höchsten
Grad gleichgültig und irrelevant, und über dies, über die Lage
des Bahnhofs sage ich kein Wort. Aber, Herr Präsident,
meine Herren! es ist im Laufe der Verhandlung ein Satz
ausgesprochenworden, und wiederholt ausgesprochen worden, gegen
den ich mich auflehnen muß; das ist der, daß wenn die Regierung

innerhalb ihrer Kompetenz gehandelt hat, dem Großen
Rath nichts anderes übrig bleibe, als Ja und Amen dazu zu
sagen; das ist meiner Ansicht nach eine komplet falsche Auffassung
in einer Republik. Das können Sie allenfalls in der Monarchie
gelten lassen; aber bedenken Sie, daß in der Monarchie über
der gesetzgebenden, richterlichen und vollziehenden Gewalt der
Souverän steht, der alle Augenblick und in jedem Stadium
gegen eine Schlußnahme so oder anders interveniren kann. In
der Republik Bern aber ist der Große Rath nicht nur legislative

Gewalt, sondern es sind ihm auch die Souveränitätsrechte
delegirt; er muß daher gegen eine Schlußnahme der vollziehenden
Gewalt jewcilen einschreiten können. Gleichmäßig kann in der
Schweiz im Allgemeinen betrachtet der Nationalrath, durch
Bittschriften veranläßt oder aus eigenem Antrieb Maßnahmen, die
der Bundesrath kompetent erlassen, revidiren. Auch Sie Tit.
thun dieß alle Tage, eben weil Sie nicht nur eine gesetzgebende,
sondern eine souveräne Behörde sind. Das Volk hat sich nur
einige wenige Souveränitätsakte vorbehalten. Die Auffassung
der Regierung gehört der alten Zeit an und ist antiquirt. Daß
es gegenwärtig aber im Kanton Bern nicht möglich sein soll,
gegen einen kompetent gefaßten Beschluß der Regierung
Einsprache zu erheben, selbst wenn dieser Beschluß materiell schädlich
sein sollte, das kann weder ihre Ueberzeugung noch ihr Wille
sein. Wenn daS Petitio.brecht eine Wahrheit sein soll, so sind
Sie verpflichtet, wenn der Geringste im Volk an Sie gelangt
und erklärt, er sei in seinem Recht verletzt, darüber zu entscheiden,

ohne zu fragen, ob der Beschluß der Regierung, gegen
welchen Beschwerde erhoben wird, innerhalb Ihrer Kompetenz
gelegen habe oder nicht. Sollte der Große Rath die Ansicht
der Regierung theilen, daß gegen einen kompetent gefaßten
Beschluß der Regierung keine Einwendungen mehr möglich sind,
so bliebe das einzige Remedium das dem Volke eingeräumte
Abberufungsrecht. Das Recht der Abberufung des Großen
Rathes und mittelbar der Regierung, ist aber nicht das Einzige,
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das die Verfassung dem Volke zur Wahrung seiner Freiheit
eingeräumt hat, vielmehr hat sie ihm auch das Beschwerde- und
Bittschriftenrecht eingeräumt. Soll dieß Recht nicht ganz
illusorisch sein, so muß es auch gegen innerhalb der Kompetenz
gefaßte Beschlüsse wirksam sein. Herr Scherz hat dagegen
eingewendet, wenn dieß Recht zu weit ausgedehnt werde, so

mache man das Regieren unmöglich. Das gebe ich vollständig
zu. Es bleibt eben dem Takt und der Einsicht des Großen
Rathes überlassen, zu entscheiden, wie weil er sein Jnterven-
tionsrecht ausdehnen wolle. Ich sage: er soll nur in großen
Angelegenheiten interveniren. Aber von vorneherein erklären,
gegen alle kompetent gefaßten Beschlüsse der Regierung gäbe es
kein Remedium, das heißt sich selbst nullifiziren, und das
Petitionsrecht kasstren ober wenigstens kastriren. Nein, meine Herren!

Das ist nicht die Aufgabe und Stellung eines Großen
Raths. Ich bin weit entfernt, und ich appellire an alle
Mitglieder der Versammlung, ob es meine Art ist, der Regierung
Schwierigkeiten zu bereiten und sie in unbedeutenden Dingen zu
geniren Nie thue ich das! Ich anerkenne durchaus die

Kompetenz der Regierung, und auch in diesem speziellen Fall will
ich durchaus nicht sagen, wie entschieden werden soll. Ich habe
aber das Wort nur darum ergriffen, um zu sagen: die hier
entwickelte Theorie sei in einer Republik nicht haltbar;
Bittschriften können auch eingegeben werden gegen Beschlüsse, die
kompetent gefaßt worden sind. Es ist sogar im Interesse der
Regierung selbst. Erlauben Sie mir,. Ihnen dieß an einem
Beispiel klar zu machen. Ein Marktreglement ist Sache der
Gemeindsbehörde. Nehmen Sie nun an, es würde in einem

solchen Reglement durch die kompetente Stelle festgesetzt: „Wer
am Dienstag zum Markt kommt, muß vor dem Christoffel seinen

Hut abziehen, wie AehnlicheS vor 500 Jahren in Altdorf
vorgeschrieben worden ist." Werden Sie nun, wenn sich Jemand
darüber beschwerte, einfach sagen: Dieß Reglement ist absurd,
aber die Gemeindsbehörde hat dre Kompetenz dazu gehabt. Glauben

Sie nicht, daß man darüber bei der nächsthöher» Behörde
Beschwerde führen könne? Soll diese höhere Behörde sich vor
jedem innerhalb der Kompetenz gefaßten Beschluß, mag derselbe

gut oder schlecht motivirt sein, verneigen? oder soll sie nicht
vielmehr die untere Behörde veranlassen können, zu bessern

Ansichten zu kommen. In der Christenheit gilt einzig der Pabst
als infallibel. Er ist die einzige Behörde, von der man gesagt

hat: Er kann sich nicht irren. Aber selbst die katholische Kirche
erlaubt a psp» male inkarmato aä papam melius inkormanckum

(vom übel unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Pabst)
zu appelliren. Darum soll man nicht gegenüber einer
irregeleiteten Regierung in einem republikanischen Staate sagen: Sie
hat innerhalb ihrer Kompetenz gehandelt; also seid so gut und
haltet Euch still, und sagt Ja und Amen! Sie würden sich

durch diese Theorie nicht nur selbst nullifiziren, sondern auch der
Regierung den allerschlechlesten Dienst dadurch leisten. Denn
darin könnte man sie durch kein anderes Mittel zur Ordnung
bringen, als durch das Verantwortlichkeitsgesetz oder die
Abberufung. Das ist nicht richtig gehandelt. Wir wollen innerhalb
der Verfassung die Rechte gebrauchen, die uns die Verfassung
gibt, und eines der preziosesten Rechte ist das Recht der
Bittschriften. Ich habe keinen Antrag zu stellen; sondern ich glaubte
nur diesen verfassungsmäßigen Satz hier entwickeln zu sollen,
damit nicht vielleicht einzelne Mitglieder aus lauter Loyalität
glauben, aus formellen Gründen mit der Regierung stimmen zu
sollen, auch wenn sie in der Sache selbst materiell ganz andere

Ansichten hätten.

5 G feller von Wichtrach. Ich erlaube mir ein paar
Worte in dieser Angelegenheit und bin dazu veranlaßt durch
das Votum des Herrn v. Werdt, welchem ich einige Irrthümer
berichtigen muß. Er hat namentlich Gewicht darauf gelegt, wie
die Gemeinde Gerzensee große Anstrengungen gemacht, damit die

Station auf die Thalgutseite zu stehen komme, und wie sie eine

Straße gebaut habe, die Fr. 15,000 gekostet habe. Hier habe ich
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nun aber ein Schreiben der Baudirektion in Händen, aus welchem

hervorgeht, daß die Gemeinde Gerzensee schon im Jahr 184 l
das Bedürfniß gefühlt hat, diese Straße zu bauen, resp, zu
verbessern, indem sie schon damals um einen Beilrag an die Kosten
pctitionirt hat. Daß übrigens dieser Straßenbau dringend
nothwendig war, davon wird sich Jedermann überzeugen, welcher
einmal dorr durchgereist ist. Es ist ein fernerer Irrthum, daß
die auf der westlichen Seite interessirte Bevölkerung zahlreicher
sei, als diejenige auf der östlichen; denn auf der Ostseite haben
wir die Kirchgemeinden Wichtrach mit 2999, Dießbach und
Kurzenberg mit 3983, und Buchholterberg mit 1889 Seelen,
zusammen 7872 Seelen Bevölkerung; auf der Westseite dagegen
die Kirchgemeinden Gerzensee, Thurnen und Kirchdorf mit 4799
Seelen. Hierüber will ich übrigens weiter nicht eintreten. Im
Fernern hat man geltend gemacht, der Staat laufe Gefahr,
Entschädigung bezahlen zu müssen, wenn die Station nicht auf
die Thalgutseite zu stehen komme. Aber die Gefahr, Entschädigung

bezahlen zu müssen, ist viel größer, wenn man den
gegenwärtigen Zustand ändert, denn die Bauten der Station sind
schon ziemlich weit vorgeschritten, so daß jedenfalls der
Unternehmer entschädigt werden müßte, und überdieß hat die Gemeinde
Oberwichtrach ihre Verpflichtungen bereits erfüllt. Wenn daher
Entschädigungen erfolgen sollten, so werden sie doch eher da zu
bezahlen sein, wo Leistungen stattgefunden haben, als da, wo
sie noch nicht stattgefunden haben. Die Gemeinde Kirchdorf
hätte ihre Straßenbauten bereits im Juni 1864 fertig haben
sollen, und doch war vor vierzehn Tagen noch kein Streich daran
gearbeitet. Auch die Strecke vom Thalgut bis zur Station sollte
bis Ende Juni 1864 fertig sein, und doch ist noch kein Streich
daran gearbeitet. Es ist daher wirklich lächerlich, wenn man
glauben machen will, es müssen Entschädigungen bezahlt werden.
Wenn die Gemeinde Gerzensee wirklich geglaubt hätte, verlangen
zu dürfen, daß die Station auf ihre Seite komme, so hätte sie

auch rechtzeitig bauen sollen. Alle Gemeinden von beiden
Aarufern sind von Anfang und später einverstanden gewesen, daß
die Station da zu stehen kommen soll, wo selbe jetzt erkannt und
zum Theil gebaut ist. Der Regicrungsrath ist in dieser Beziehung
hintergangen worden, denn die Gemeinden haben zwar Pflichten
übernommen, aber nicht erfüllt. Ich will nur noch mit ein paar
Worten zeigen, wie eigentlich diese Sache hieher gekommen ist.
Nach der Ertheilung der Konzession für die Linie Bern-Thun
haben die Gemeinden, durch welche die Linie führt, darum
nachgesucht, daß Stationen errichtet werden. Namentlich hat die
Gemeinde Oberwichtrach durch Bittschrift vom 5. April 1858 und
nachher die Gemeinden Ober- und Niederwichtrach durch Eingabe
vom 29. Juni 1853 Schritte gethan, um eine Station zu
erhalten. Die Gemeinde Gerzensee hat nichts anderes gemacht,
als einfach den Wunsch der Gemeinde Oberwichtrach unterstützt.
Das Gesuch der Gemeinde Gerzensee ging ausdrücklich dahin,
es möchte in Oberwichtrach ein Stationsplatz errichtet werden,
ohne daß die Petition daran dachte oder einen Antrag stellte, zu
verlangen, daß die Station westlich der Bahn errichtet werde.
Die Centralbahn wies alle diese Gesuche ab, allein die Gemeinden

Ober- und Niederwichtrach ließen sich dadurch nicht abhalten,
sondern reichten im Spätjahr wieder mehrere Gesuche ein, nämlich

am 9. September 1858, welchen die Gemeinde Gerzensee
ebenfalls beitrat. Da auch dieses Gesuch unberücksichtigt blieb,
so reichten die Gemeinden Ober- und Niederwichtrach ein neues
vom 16. April 1859 ein, welchem die Gemeinden von beiden

Aarufern, Gerzensee, Mühledorf, Mühlethurnen, Kirchcnthurnen
u. s. w. beitraten, so daß im Ganzen 18 Gemeinden unterschrieben,

worauf dann die Untersuchung angeordnet wurde, eine wie
große Bevölkerung bei der verlangten Station interessirt sei,
allein dessen ungeachtet wurde das Begehren wiederum
abgewiesen. Nachher stellte die Centralbahn das Gesuch an die

Regierung, es möchte ihr gestattet werden, den Personentransport

von Thun bis Scherzligen zu verlängern. Die Regierung
brachte diese Angelegenheit vor den Großen Rath, welcher die

Sache bewilligte, allein auf den Antrag des Regierungsrathes

die Bedingung daran knüpfte, daß in Wichtrach eine Station
errichret werde. Die Centralbahn erklärte sich einverstanden,
jedoch unter der Bedingung, daß die interesstrten Gemeinden
Leistungen übernehmen und namentlich ein Terrain von 42,999
Quadratfuß unentgeldlich für Errichtung einer Station zur
Verfügung stellen. Die Gemeinden bestellten einen Ausschuß, um
einen entsprechenden Vertrag mit der Centralbahn abzuschließen
und sie übernahmen dre Verpflichtung, das verlangte Terrain zu
geben und Zufahrtsstraßen zur Station zu bauen. Dagegen
übernahm die Centralbahn die Verpflichtung, einen Beitrag von
Fr. 1999 an die entstehenden Kosten zu leisten. — (Der Redner
durchgeht nun die Details des schon vom Herrn Berichterstatter
auseinander gesetzten Streites, ob die Station nach Nieder- oder
nach Oberwichtrach zu stehen kommen solle und fährt dann fort.)
— Die Gemeinde Oberwichtrach hatte zur Unterstützung ihres

Begehrens einen Plan aufnehmen lassen und in demselben den
Platz für die Haltstelle bezeichnet. Dieser Plan wurde nach
Bern geschickt. Ich wollte ihn daselbst einmal einsehen und ging
zu diesem Zwecke auf das Büreau der Eisenbahndirektion, wo
ich dem Plan nachfragte. Herr Flückiger antwortete mir, der
Plan sei nicht da, er habe ihn einem Ingenieur gegeben, allein
ein anderer Angestellter bemerkte, wohl, der Plan sei da und gab
mir ihn. Da sah ich denn, daß die Station nicht mehr auf der
gleichen Seite eingezeichnet war, auf welcher wir sie hatten
einzeichnen lassen, sondern auf der anderen Seite, und verlangte
Auskunft. Herr Flückiger erwiderte mir, das habe nichts zu
bedeuten, im Gegentheil, man habe nur zu erklären, wer die

Straße bauen wolle oder nicht und wenn die Gemeinden dieses

nicht übernehmen wollen, so werde die Station in Niederwichtrach

erstellt werde». Das erregte bei mir natürlich Mißtrauen.
Wie es mit dieser Aenderung dieses Planes zu- und hergegangen
ist, will ich noch deutlicher sagen. Ein Mitglied hat angedeutet,
es schwebe hier etwas Dunkels ob, und Herr Hirschi, Sohn,
Eigenthümer des Auackergutes hat gefaßt, er sei dabei gewesen,
wo die Station auf die andere Seite sei gezeichnet worden. Die
Gemeinde Wichtrach bekam daher natürlich Mißtrauen, allein
sie wollte warten, bis der Situationsplan aufgelegt werde, und
dann allsällig Einsprache zu erheben. Als dieß erfolgte,
überzeugte man sich, daß die Station nicht mehr auf die gleiche
Seite zu stehen komme, wie selbe auf dem Plan bezeichnet
gewesen, welchen Oberwichtrach eingegeben hatte, sondern auf der
andern Seite und überdieß ungefähr 189 Fuß weiter oben. So
konnten wir die Sache natürlich nicht annehmen, sondern erhoben
Einsprache. Die Gemeinden Ober- und Niederwichtrach wußten
kein Wort davon, daß die Regierung am 17. Juni 1863 einen
Beschluß gesaßt und den Plan genehmigt hatte, bis wir es in
den Zeitungen lasen, wonach die Station auf der andern Seite
der Bahn hätte zu stehen kommen sollen. Ich halte dafür, cS

sei hier auf sehr unloyale Weise gehandelt worden, denn wenigstens

Thatsache ist es, daß das Gebäude von der Stelle, wo
wir es eingezeichnet hatten, aus die andere Stelle eingezeichnet
worden ist. Ein solches Benehmen wird doch der Große Rath
nicht acceptiren wollen. Sie werden denken, dieses sei nicht
möglich, aber es war dieß der gleiche Herr, welcher die
Angelegenheit mit den zwei Millionen für Ostwestbahnaktien ebenfalls
zu „gattigen" gewußt hatte und wenn ihm das Eine möglich
war, so wird ihm das Andere auch möglich gewesen sein.
Jedenfalls ist so viel richtig, daß es den Bemühungen der
Gemeinden Ober- und Niederwichtrach zu verdanken ist, daß
überhaupt eine Station beschlossen worden ist, denn sie haben keine

Opfer gescheut und große Leistungen gemacht. Es ist daher nur
billig, daß sie bei der Lage des Stationsgebäudes berücksichtigt
werden.

5 Meyer, Oberst. Ich will nicht mehr lange aufhalten,
denn die Zeit ist vorgerückt und der Gegenstand ist bereits
gründlich und allseitig erörtert woeden, allein ich muß mir doch
einige Berichtigungen erlauben und namentlich auf die
Plangeschichte eintreten. Es ist behauptet worden, der von der Ge-



meinde Oberwichtrach eingereichte Plan sei gefälscht worden oder
es liege wenigstens ein sehr starker Verdacht vor, daß dieß
geschehen sein möchte. Ich habe mir die Mühe genommen, zu
Herrn Oberingenicur Ganguillet zu gehen und ihn zu fragen,
woher eS komme, daß die Station auf dem Plane da eingezeichnet

sei, wo sie jetzt auf demselben steht. Herr Ganguillet ist
übrigens anwesend und kann nöthigenfalls selbst Auskunft geben.
Er erklärte mir, er sei beauftragt worden, ein Gutachten darüber
abzugeben, welche Stelle für Sie Station die zweckmäßigste sei.

Er habe hierauf die Gründe für und gegen untersucht, ein
Gutachten ausgefertigt, die Station auf den Plan eingezeichnet und
den Plan mit dem Gutachten der Regierung vorgelegt. Dieser
Plan ist von Herrn Ganguillet so gezeichnet worden, wie er
heute vorliegt. Es ist ferner für jede Gemeinde ein Doppel
ausgefertigt und an jede Gemeinde versandt worden. Um mich
indessen zu überzeugen, wie die andern Doppel aussehen, habe

ich sie bereits in der frühern Session hierher kommen lassen und
unterdessen der Staatskanzlei zur Aufbewahrung übergeben, allein
sind sie -heute verlegt und Herr Standesweibel Rychener, dem

ich sie zugestellt habe, erklärte, er wisse nicht, wohin sie gekommen.

Allein alle diese Pläne find von jedem Verdachte frei,
und ich bin vollkommen sicher, daß an den Plänen, die man
mir gezeigt hat, nichts abgeändert worden ist. Die Pläne stimmen
übrigens ganz mit demjenigen überein, was Herr Oberingenieur
Ganguillet in seinem Gutachten selbst gesagt hat. Nun bloß
noch einige Worte über die Sache selbst. Die Gemeinde Ger-
zensee hat, als die Sache zum ersten Male zur Sprache kam,
sich zu Leistungen bereit erklärt und sich dahin geäußert, wenn
die Station auf die Thalgutseite zu stehen komme, so übernehme
sie, gewisse Straßenbauten auszuführen. Am ti. Mai beschloß

hierauf der Regierungsrath, es haben vor Allem aus die
Gemeinden über die von ihnen in Aussicht gestellten Leistungen
förmliche Verpflichtungen auszustellen, dann werde er ihren
Begehren entsprechen und die Station auf diejenige Stelle zu
erstellen beschließen, welche sie gewünscht haben. Diese Verpflichtungen

wurden förmlich gegeben, ebenfalls unter der Voraussetzung,

daß die Station auf die Thalgutseite zu stehen komme,
und daraufhin verfügte die Regierung wirklich so. Es ist daher
durchaus kein Zweifel, welchen Sinn die getroffenen Verständigungen

haben sollen. Bei diesem Anlasse will ich bloß noch

gegenüber Herrn Gfeller erwidern, warum die Gemeinden auf
dem linken Aarufer die übernommeneu Straßenbauten noch nicht
ausgeführt haben. Herr Gfeller hat gesagt, die Gemeinde Kirchdorf

habe die ihrigen noch nicht einmal angefangen. Ich bedaure,
daß er sich nicht besser informirt hat, denn wenn er sich besser

die Mühe gegeben hätte, an Ort und Stelle zu gehen, so hätte
er sich überzeugt, daß die Arbeiten in vollem Gange sind. Gerade
der obwaltende Streit war übrigens ein Hauptgrund an der

eingetretenen Verzögerung. Herr Präsident, meine Herren! Es
hat zuerst eine allseitige Verständigung stattgefunden und nachher
hat die Regierung zuerst einen Entscheid gefaßt im Sinne dieser

Verständigungen. Ich bedaure selzr, daß die Regierung sich hat
bestimmen lassen, durch ihren Entscheid vom 7. September 1864
jenen ersten Beschluß wieder zurückzunehmen. Man dürfte nach
den Vorgängen erwarten, daß was die Regierung gesprochen
habe, auch gesprochen sei. Ich wenigstens bin als Berner stolz

darauf, daß man von den Versprechungen unserer Regierung
sagen kann: „Ein Mann ein Wort." Der Herr Regierungspräsident

hat uns gesagt, es sei Uebung, das die Stationen
jeweilen auf der gleichen Seite der Bahn zu stehen kommen, aus
welcher die Dörfer stehen, nach welchen sie benannt werden, die

Station Hindelbank, bei welcher es sich anders verhalte, sei eine

Ausnahme. Das ist aber durchaus nicht richtig, denn gerade
bei der nächsten Station auf der Linie Bern-Olten, nämlich in
Zollikofen, ist die Sache anders, und der Herr Regierungspräsident,

welcber in der Nähe dieser Station eine Besitzung hat,
wird sich erinnern, daß diese Station auf der andern Seite der
Bahn steht, obgleich auch von der entgegengesetzten Seite her
ein großer Zufluß zur Station ist. Ebenso verhält es sich bei
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der Station Schüpfen und andern mehr. Zum Schlüsse bloß
noch zwei Worte bezüglich der Kompetenzfrage. Hier stelle ich
mich ganz auf den Standpunkt, welchen Herr v. Gonzenbach
erörtert hat, und halte dafür, das verfassungsmäßiege Aufsichtsrecht

des Großen Rathes über die Handlungen der Regierung
und das Recht der Beschwerdeführung des Volkes gegenüber
Verfügungen der Regierung seien unbedingt so zu verstehen, wie
er sich ausgesprochen hat, denn wenn eine solche Beschwerde mit
der einfachen Einrede beseitigt werden könnte, daß die Regierung
nur von ihrer Kompetenz Gebrauch gemacht habe, so müßte man
mit Recht fragen, welchen Werth das Petitionsrecht und daS
Recht der Beschwerdeführung noch habe. Ich will dieß übrigens
noch an einem Beispiele auseinandersetzen. Die Regierung hat
bekanntlich laut Gesetz zahlreiche Wahlen vorzunehmen, welche
selbstverständlich vollkommen in ihre Kompetenz fallen. Ich nehme
nun an, sie wähle heute einen Beamten und nach 8 Tagen hebe
sie diese Wahl wieder auf und wähle für die gleiche Stelle einen
Andern. Wenn sich nun der erst Gewählte beim Großen Rathe
beklagt, so wären wenig Mitglieder des Großen Rathes, welche

zum Verfahren der Regierung schweigen würden, weil sie innerhalb

ihrer Kompetenz gehandelt habe. Sie sehen also, Herr
Präsident, meine Herren! daß die Kompetenzfrage durchaus nicht
so zu verstehen ist, wie es heute darzustellen versucht wurde. ES
ist daher unbestreitbar in der Stellung des Großen Rathes, wenn
er dafür hält, die Regierung habe materiell unrecht gehandelt,
das geschehene Unrecht wieder gut zu machen, dadurch, daß er
von seinem Aufsichtsrecht Gebrauch macht.

5» Karr er. Herr Präsident, meine Herren! Ich will
mir auch recht Mühe geben, möglichst kurz zu sein, und ich
gedenke meine Ansicht in dieser Angelegenheit auf den Eindruck
der ganzen Verhandlung und den Eindruck der Akten, die ich
mit den Verhandlungen verglichen habe, zu begründen. Ich
will auch zuerst mit der Kompetenzfrage anfangen und glaube,
es wird kein Mitglied des Großen Rathes darüber im Zweifel
sein, das sich erinnert, welche Stellung in der Thuner-Bahnhoffrage

eingenommen wurde. Damals wurde diese Sache von
der Bittschriftenkommission vorberathen. Ein Theil derselben

war in der Mehrheit, wozu ich gehörte; der andere Theil blieb
in der Minderheit. Die Minderheit wollte die Kompetenz des

Großen Rathes nicht anerkennen, und bei dieser Minderheit
war mein Kollege, Herr Aebi, der, wie es scheint, seither seine

Ansicht geändert hat. Hingegen die Mehrheit nahm die

Kompetenz dès Großen Rathes in Anspruch und sagte: Der Große
Rath ist kompetent über jede Handlung des Regierungsrathes,
und auch über die unbedeutendsten Beschlüsse zu berathen und
Beschlüsse zu fassen. Wenn schon der Regierung ein endlicher
Entscheid in gewissen Sachen gegeben ist, so ist dieß nicht so zu
verstehen, als ob sie in allen Fragen entscheiden könne, wie sie

wolle; sondern der Große Rath hat das Oberaufsichtsrecht
vorbehalten, macht es jährlich bei Berathung des Geschäftsberichtes
geltend, und hat das Recht, zu untersuchen, ob der Regierungsrath

in den vorliegenden Fällen verfassungs- und gesetzgemäß

gehandelt habe, oder nicht Er kann es thun von sich aus oder

auf Anregung von unten. Damit will ich aber nicht sagen,

daß in allen Fällen so einläßlich untersucht wurde, wie es hier
in der Thuner- und Wichtracher-Bahnfrage geschehen ist und
geschieht. Denn dann wäre das Regieren für den Regierungsrath,

und die Stellung des Großen Rathes rein unmöglich.
Der Große Rath soll sich daher darauf beschränken, bloß in den

Fällen von seinem Aufsichtsrecht Gebrauch zu machen, wo er
findet, daß flagrant Rechte verletzt worden sind. — Und das führt
mich zu der zweiten Frage: Ist im vorliegenden Falle Grund
genug vorhanden, daß der Große Rath einen Beschluß fasse,

der den Beschluß des Regierungrathes in dieser Angelegenheit
kassirt. Herr Präsident, meine Herren! Dieser Streit ist materiell

der: Soll unter den obwaltenden Umständen Ober- und
Wederwichtrach über die Bahn zur Station kommen, oder nicht
über die Bahn zur Station kommen? und umgekehrt: Sollen
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die von Jenseits der Aare über die Bahn auf die Station kommen

oder nicht? Die Stellen, auf welchen die Station nach dem
einen oder andern Entscheid zu stehen kommen soll, sind bloß
ungefähr 30 Schritte von einander entfernt; und ich wünschte,

nur für andere Landesgegcndcn, sie hätten Eisenbahnen und
deßhalb solche Streitigkeiten, ob noch ein paar Tausend Fuß Weg
bis zur Station zurückgelegt werden müsse? Also materiell ist
es der Streit: Soll die eine oder die andere Gegend 30 Schritte
mehr oder weniger zum Bahnhof gehen, und darüber haben wir
bereits den ganzen Morgen verhandelt. — Man hat angeführt,
cS sei nicht richtig, daß die Stationen immer auf der Seite der

Ortschaft liegen, und hat Schlipsen genannt. Die Station
Schlipsen ist aber so angelegt, weil die Station auf der Seite
der großen Landstraße steht, und der andere Grund, um sie dort
anzubringen, ist ein pekuniärer, weil dort das Land wohlfeiler
zu haben war. Um sich über den Streit ganz klar zu machen,
muß man sich fragen, was ist streitig gewesen, als die Regierung
den angegriffenen Beschluß faßte? War damals streitig, ob der

Bahnhof links oder rechts der Bahn kommen solle? Nein,
sondern der Streit war der: Soll die Station zu Niederwichtrach
oder zu Oberwichtrach zu stehen kommen? Mit andern Worten:
Sollen die Leute von Oberwichtrach oder von Niederwichtrach
2000 Fuß weiter gehen, als sie nach .gegenwärtigem Entwurf
gehen müßten. In dieser Beziehung sind sehr interessiante Akten
vorhanden, wie in den Borstellungen der Gemeinden Gerzensee,
Kirchdorf, Mühledorf, Gelterfingen, Kaufdorf, Dießbach, Hauben,
Herbligen, an die Direktion der Schweizerischen Ccntralbahn-
gesellschaft vom 15. und 16. Februar >861. Da sagen sie:
»Dem Vernehmen nach soll die neue Station etwas obenher
Niederwichtrach erstellt werden, während die überwiegende Mehrzahl

der anwohnenden Bevölkerung die Erstellung derselben etwas
obenher Oberwichtrach wünschen muß. Dadurch würde die

Station in unmittelbare Nähe der Thalgutbrückc zu stehen kommen

und einer Bevölkerung von ungefähr 8000 Seelen um
volle acht Minuten näher gerückt werden, ohne deßhalb die
Interessen irgend Jemandes zu verletzen." Das war der Streit,
der damals waltete! Ferner ist da ein anderes Schreiben und
wenn ich nicht irre, von einem der Redner, der sich heute für
Kassation aussprach; Herr v. Werbt von Toffen verwendet sich

auf amtlichem Wege dafür, daß die Station nach Oberwichtrach
komme, indem er sagt, er berufe sich auf die Ansicht der
unbefangenen Leute in Wichtrach und namentlich auf die Ansicht des

Herrn Großrath Gfeller in Wichtrach. Er sagt: „Ihnen schließen
sich an die Ortschaften Dießbach, Herbligen, Brenzikofen, Hauben

u. s. w. des Obcramtes Konolfingen, und in letzter Zeit
in Folge des leidenschaftlichen Vorgehens einiger Persönlichkeiten
in Niederwichtrach auch Oberwichtrach, welches die Billigkeit
der Wünsche seiner Seftiger Nachbargemeinden einsteht und
dieselben nicht bloßen Wirthshausinteressen geopfert wissen möchte.
Ich verweise hierüber auf Herrn Großrath Gfeller." Nun ist
diese Frage eine außerordentlich viel bedeutendere als die, welche
gegenwärtig dem Großen Rathe vorliegt. Für diese Frage, ob
die Station nach Ober- oder Niederwichtrach komme, hat demnach

Herr von Werbt auf Herrn Gfeller verwiesen. Herr
von Werbt, der als Sachverständiger am besten urtheilen konnte,
drückt sich in dieser Beziehung in seinem Schreiben vom kl.
Februar 1863 so aus: „Niederwichtrach, ein Ort von 000 Seelen,
wünscht die Station in unmittelbarer Nähe, während sämmtliche
gegenüber liegende Ortschaften, so wie die obgenannten Gemeinden

des Oberamtes Konolfingen darauf dringen, es möchte die
Station 2000 Fuß weiter oben, dem Aarübergang so nahe als
möglich und in der Nähe des bisherigen Fahrweges vom Thalgut

nach Oberwichtrach, beim Haus des Hirschi, dem sogenannten
Auacker, erstellt werden." Und weiter unten sagt er: »Und ich
glaube nicht, daß hier die Ansicht Geltung finden sollte, die, wie
es scheint, in Herrn Dapples Referat vorherrscht, es sei am
Ende gleichgültig, ob man acht Minuten weiter fahre, wenn
man bereits eine Stunde oder mehr unterwegs." Herr Präsident,
meine Herren! Auch der Bericht von den Herren Dapples und

Ganguillet vom 9. und t l.Hornung 1803 in dieser Angelegenheit

spricht sich neuerdings darüber aus, ob die Station zu
Ober- oder zu Niederwichtrach liegen solle? und in dieser
Beziehung sagt auch Herr Dapples hier: »Für die Centralbahn-
gesellschaft ist die Haltstelle bei der Rufenerbesitzung aus mehreren
Gründen günstiger: 1) weil bereits ein günstiger Vertrag mit
Wichtrach abgeschlossen ist. (Die an der Auackcrhaltstelle inte-
resstrten Gemeinden würden jedoch wahrscheinlich auch ähnliche
Verpflichtungen eingehen.) 2) Weil bei der Rufenerbesitzung die

Bahn horizontal ist, während beim Auacker ein Gefälle von
2'/, ist. 3) Weil die Rufener Haltstelle in gleicher Entfernung

von den Stationen Münsingen und Kiesen liegen würde."
Man vergesse niemals, daß die Haltstelle zu Wichtrach damals
nicht mehr streitig war, sondern daß am Ende sich die Centralbahn
dazu verstanden hatte, zu Wichtrach eine Station zu erstellen.
Damals fragte man also nicht mehr, ob überhaupt eine Station
zu Wichtrach sein solle? sondern ob zu Nieder- oder Oberwichtrach

und darüber hatte die Regierung zu entscheiden, ob sie

zu Nieder- oder Oberwichtrach stehen solle, und auch Herr
Dapples sagt in dieser Beziehung: „Es hat sich von jeher um
eine Haltstelle in Wichtrach gehandelt. Wichtrach hat diese

Frage zuerst angeregt und ist hiefür Verpflichtungen eingegangen,"
und weil Wichtrach dieß zuerst angeregt hatte, fand er: »aus
Billigkeitsgründen solle man zuerst die Interessen der beiden
Gemeinden im Auge haben." Dann kömmt Herr Ganguillet mit
seinem Berichte und sagt: »Wenn man aber noch in Betracht
zieht, daß Niederwichtrach einzig an der unteren Haltstellc intc-
resstrt ist, während an der oberen mehrere Gemeinden eö sind
und zwar besonders solche aus dem Amtsbezirke Seftigen, der

jedenfalls durch die Eisenbahnanlagen bedeutend weniger Vortheile
zieht, als der Amtsbezirk Konolfingen, so muß man entschieden

sagen, es sei bezüglich der allgemeinen Interessen der Gegend mehr
Grund, die obere Haltstelle zu wünschen als die untere." Das
ist eben die Haltstelle, welche Oberwichtrach näher lag. Ich
könnte eine ganze Menge Aktenstücke vorlesen, die bis zum
Beschluß des Regierungsrathes reichen, und wo auch keine

Spur von einem Streit über die Lage der Station links oder

rechts der Bahn steht. Das Alles war eben in den Augen
der Betreffenden eine Kleinigkeit; sondern die große Frage
war damals: ob in Ober- oder Niederwichtrach? Der erste

Antrag der Eisenbahndirektion ist merkwürdiger Weise nicht

angenommen worden. Aus demselben ist die Stelle
entnommen, die vorhin Herr Aebi ablas, und die er in Folge
von Unkenntniß mit dem Sachverhalt unrichtig ausgelegt
hatte; derselbe lautet: „Vortrag vor Rcgierungsrath,
Projektschreiben an das Direktorium der schweizerischen Centralbahn in
Basel, vom 28. April >863: — 3) Der Streit um die Stations-
stelle hat also nur eine sachliche Bedeutung zwischen der Gemeinde
Niederwichtrach einerseits und den Gemeinden Kirchdorf,
Gerzensee, Mühledorf u. s. w., auf dem linken Aarufcr andrerseits,
doch handelt es sich hier keineswegs um eine Lebensfrage, da

unter Umständen die Einwohner von Niederwichtrach statt bloß
2000 auch 4000 Fuß weit zur Station gehen können, und die

Bewohner vom linken Aarufer statt 800Ó allsällig auch 10000
Fuß." Es sind eine ganze Menge von Gegenden, die weiter
als 10000 Fuß gehen müssen, und diese würden sich glücklich
schätzen, eine Station so nahe zu haben, Es ist interessant diese

Sache weiter zu verfolgen. Das fragliche Entwurfschrciben
lautet weiter: „Unsere Mitglieder, die genannten Herren
Regierungsräthe, Stockmar, Kilian und Karlen, sind bei ihren
Untersuchungen so zu sagen zu den gleichen Resultaten gelangt, so

daß für uns daorts die Motive des großräthlichen Beschlusses,

vom 19. Dezember 1862, den Ausschlag geben müssen, wonach
die Station an der Stelle errichtet werden soll, welche dem

Bedürfnisse eines möglichst ausgedehnten Bezirkes entspricht. Wo
nun diese Stelle sich befindet, geht aus dem oben Gesagten zur
Genüge hervor; bei der Station der Rufenerbesitzung ist wesentlich
einzig Niederwichtrach intercssirt, während für die große Zahl
der übrigen Gemeinden die Station im Auacker die meisten Vor-



theile gewährt." Gestützt auf diese Petitionen pro und contra
und die von Gerzensee gegenüber Niederwichtrach (Oberwichtrach
war unparteiisch, wahrscheinlich aus Kollegialität gegen
Niederwichtrach) wurde dem Regierungsrathe zu beschließen beantragt:
,,s) in Bezug auf die Station Wichtrach, 1. diese Station äst

auf dem Lande des Herrn Hirschi, im Auacker, unmittelbar
unterhalb des Bahnübergangs, zunächst des Wohnhauses
daselbst zu erstellen." Nun ist der Bauplatz, wo die Fundamente
angefangen sind, im Auacker und unterhalb der Zufahrt und
Wohnung des Hirschi. Die Bezeichnungen „oberhalb" oder

„unterhalb" nehme ich nach dem Aarelauf, und die Station ist
nach dem Aarelauf untenher der Wohnung deS Hirschi. Dieser
Beschluß ist nun noch nicht sofort ausgeführt worden. Es wurde
ferner zu besehließen vorgeschlagen: „Die Bahnverwaltung ist
angewiesen, unverzüglich den Bauplan für diese Station mit
entsprechenden Ansaht ten zur Genehmigung uns vorzulegen und
mit Beginn deS nächsten Sommerfahrtenplanes auch den
Stationsdienst zu eröffnen." Man sieht, daß bei diesem Antrag,
wie er hier aestellt wurde, die definitive Stellung der Station
nicht genehmigt wurde, sondern nur, daß die Station M9l) Fuß
weiter oben/zu Oberwichtrach stehen solle; aber ob links oder
rechts der Bahn, darüber sagt er kein Wort; und warum
wurde in diesem Vorschlag ein Plan gefedert? Um zu sehen,

welches der beste Ort für die Station sei. Der Entwurf lautet
weiter: „Der Bauplan soll die nöthigen Einrichtungen zu einer
ausreichenden Personen- und Güterstation umfassen 2. Die
Gemeinden Oberwichtrach, Kirchdorf und Gerzensee haben in
ihren Kosten folgende Straßcnkorrcktionen auszuführen u. s. w."
Der Regierungsrath trat damals in diesen Entwurf nicht ein;
er sagte: „Ehe wir einen rechtsgültigen Beschluß fassen, wollen
wir zuerst die Ergebnisse der Verhandlungen der Gemeinden
einholen." Die betreffenden Entscheide und Verhandlungen der
Gemeinden sind nun von Herrn Scherz abgelesen worden, und
diese berufen sich immer nur auf die Thatsache, daß die Station
im Auacker, statt in Niederwichtrach erstellt werden solle. Nun
komme ich auf den Beschluß vom 17. Januar 1863. Da heißt
eS 1) „Dem von der Entsumpfungs- und Eisenbahndirektion
vorgelegten Plan im Maßstabe, von Herrn Geometer
Schmalz, in welchem von der Baudirektion die Lage der Haltstelle

im Auackergut zu Oberwichtrach und die von der Gemeinde

zu Oberwichtrach und Gerzensee auf dem rechten Aarufer
auszuführen übernommenen Straßenkorrektionen eingezeichnet worden
sind, ist die ^Genehmigung ertheilt." Herr Präsident, meine

Herren! Wenn man die Vorgänge nicht sieht, wenn man nicht
Schritt für Schritt durchgeht, was streitig war? so konnte mau
zu der Auslegung gelangen: es sei nicht die Stelle zu
Oberwichtrach im Allgemeinen; sondern es sei die im Plan gewählte
Stelle von der Regierung genehmigt. Aber wenn man alle diese

Vorgänge liest, wenn man frägt: Was ist streitig? so kommt
man nur zur Ueberzeugung, daß dieser Beschluß nur den Sinn
haben sollte: die Station solle in'S Auackergut kommen und nicht
anderswo. Darum heißt es auch weiter: „Das Direktorium
der Centralbahn ist angewiesen, nach diesem Plan unverzüglich
den Detailbauplan für diese Station auszuarbeiten und zur
Genehmigung vorzulegen, und, wenn immer möglich, den Stativns-
dienst mit Anfang des nächsten Monats zu eröffnen. Der Bauplan

soll die nöthigen Einrichtungen zu einer ausreichenden
Personen- und Güterstation umfassen; es sollen Güter in Eil-
und gewöhnlicher Fracht aus demselben erpedirt werden können."
So hat denn die Centralbahn ihren Bauplan vorgelegt, damit
dann der Regierungsrath denselben untersuche, ob die
Baupläne für die Stelle im Auacker konveniren oder nicht, und auch
das hat sie gesagt: Wir wollen die Station lieber links haben.
Ich glaube, es sei damit über den Platz der Station im Auacker
nicht entschieden, sondern nur, daß die Station im Auacker sein

solle, und auf das hin wurde der Plan der Centralbahn, der
als Grunderstellungsplan gelten soll, entworfen und von der

Regierung genehmigt. Run sagt man: der frühere Plan sei

genehmigt. Ob nun daö Produkt der Gesellschaft angenommen

werde oder nicht, das ist eine entschiedene Frage. Denn der,
welcher zahlt befiehlt, und nicht der, welcher nicht zahlt. Und
deshalb hat nach faktisch und rechtlich bestehenden Konzessionen
und Gesetzen bloß der Plan Gültigkeit für die Betreffenden, der
von der betreffenden Gesellschaft vorgelegt und vom Regierungsrath

genehmigt ist. Den andern Plan, worauf die Station
vorläufig enthalten ist, habe ich nie zu Gesicht bekommen. Ich
weiß nicht, ob eine Genehmigung darauf steht; aber jedenfalls
hat die Genehmigung nicht Bezug auf die Station als solche,
sondern nur darauf, daß vie Station im Auacker gebaut werden
solle, und nicht im Rufener Gute. Es bestehen bestimmte
Vorschriften, in welchem Maßstab u. s. w. die Pläne für
Expropriationen zu Eisenbahnzwecken gemacht werden sollen. Es verhält

sich dabei in dieser Beziehung anders als bei gewöhnlichen
Expropriationen. Gestützt auf den Plan, der von Herrn Schmalz
vorliegt, könnten Sie daher auch nicht die allergeringste
Expropriation für die Eisenbahn vornehmen, sondern bloß auf den
Plan hin, ver von der Centralbahn aufgenommen wurde. In
dieser Beziehung also ermangelt der Plan des Herrn Schmalz
der einen Forderung, die unumgänglich nöthig ist zu seiner
Gültigkeit für die Bahngesellschaft. Dieser Plan könnte freilich
für die Expropriationen, welche die Gemeinden oder der
Regierungsrath vornehmen müssen, gültig sein. In diesem Falle
müßte er aber dem Großen Rathe vorgelegt werden. Dieß gilt
für Pläne, die für eine Behörde des Kantons Bern zu
Expropriationen dienen sollen. Herr Präsident, meine Herren! Es
ist nicht gut, wenn man in einer Sache von solcher Unbedeutendheit

wie die vorliegende ist, die allerschönsten und größten
Grundsätze der Verfassung anwendet. Wir hatten ähnliche
Diskusstonen, als es Brauch war, alle organisatorischen
Bestimmungen zu ordnen. Aber auf den heutigen Tag ist das nicht
mehr streitig. Darüber ist entschieden, daß der Große Rath auf
Beschlüsse des Regierungsrathes zurückkommen könne, wenn er
wolle. Auch darüber wollen wir nicht daö große Wort führen,
daß man wohlerworbene Rechte nicht verletzen dürfe. Wohlerworbene

Rechte dürfen wir nur bei Expropriationen verletzen.
Wenn man diese schönen Grundsätze hier anwenden will, so

klappt es nicht, es paßt nicht. Der ganze Streit ist: Wollen
die Betreffenden links over rechts der Bahn gehen? und die
andere Frage die: Will man um einer gewissen Gegend Recht
zu geben, Beschlüsse der Regierung abändern? Will man bei

solchen Dingen geltend machen, was man nur bei wichtigen
Verfassungsverletzungen berücksichtigen soll? Will man
deßhalb den Beschluß der Regierung ändern? Dazu könnte ich

nicht stimmen, und wenn man es thäte, so wäre es eine

Aufmunterung für Jedermann, der im Regierungsrath Unrecht zu
bekommen glaubt, daß er dann an den Großen Rath appellirt, und es

ist möglich, daß, wenn man in diesem unbedeutenden Fall den
Beschluß der Regierung aufhebt, weil es dem Großen Rath gefällt,
anders zu entscheiden, wir dann in Kurzem kaum Zeit mehr
finden werden, um alle die Rekurse, wie Sie wissen, daß sie

in der Bundesversammlung vorkommen, zu entscheiden. Aus
diesen Gründen wollen wir keine Formenreiterei treiben. Man
soll fragen: Was steht auf dem Spiel? Und ist es am Ort,
deshalb einen Beschluß der Regierung aufzuheben? Aus diesen

Gründen halte ich dafür: Man solle es bei dem Beschluß der

Regierung bleiben lassen.

Es wird Schluß verlangt.

Abstimmung.

Für Tagesordnung 68 Stimmen.
Für Kassation des regierungsräthlichen Beschlusses 38 „



312

°i° Herr Prä si de lit. Laut § 99 des Réglementes haben

nur diejenigen Mitglieder auf das Taggeld Anspruch, welche
beim Namensaufrufe anwesend find, oder sich innert zwei Stunden

nach det M Sitzung festgesetzten Zeit bei der Versammlung
eingefunden und am Bureau angemeldet haben. Es haben sich

nun einige Herren etwas zu spät beim Bureau gemeldet. Da
nun das Reglement erst heute ausgetheilt Morden ist, so wage
ich es nicht, diese Bestimmung in ihrer ganzen Strenge schon

heute anzuwenden, sondern nehme an, es solle erst in der nächsten

Session zur Anwendung kommen.

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden.

Schluß der Sitzung um Ih^ Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 26. April 1865.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorfitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Aebi, Freiburghaus,
Gfeller in Signau, Jaquet, Karlen, Lehmann in Langnau, Röth-
lisberger, Jsaak, in Walkringen, und Schertenleib; ohne Entschuldigung:

die Herren Biedermann, Buchmüller, Buhren, Crelier,
Engemann, Guenat, Lutz, Michel in Äarmühle, Monin, Probst,
Wyß, Zbinden in der Neumatt und Zingre.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung-
Steuerabrechnung zwischen dem alten und neuen

Kantonstheil für die zwei fünfjährigen Perioden
von 1853 bis 1857 und 1858 bis 1862.

Es liegen hierüber vor und sind den Mitgliedern des Großen
Rathes gedruckt mitgetheilt worden:

I. Ein ausführlicher Bericht des Regierungsrathes vom
21. Juni 1864 mit folgendem Schlüsse:

„Der neue Kantonstheil hat nach der in der Beilage
enthaltenen Abrechnung zu wenig bezahlt:
In der ersten Periode von 1853 bis 1857 Fr. 12,470. 52

„ „ zweiten „ „ 1858 „ 1862 „ 251,383. 42

Mithin hat derselbe nachzubezahlen Fr. 263,853. 94"
Dieser Bericht hat folgende Beilagen der Finanzdirektion

vom 31. Mai 1863, vom Regierungsrath genehmigt den 31. Juni
1863 mit drei Beilagen:

1) Entwurfabrechnung für die Periode von 1853 bis 1857.
2.1 Abrechnung der Periode 1858 bis 1862.
3) Tableau der Domänenverkäufe und Ankäufe von 1815

bis 1847.
4) Tableau betitelt-„Berichtigung und Ergänzung der Dar¬

stellung der Ergebnisse der Domänenliquidation."
5) Tableau betitelt „Vertheilung des Ertrages der Domänen

auf beide Kantonstheile."
6) Tableau betitelt »Ertrag der Slaatswaldungen auf beide

Kantonstheile vertheilt."

II. Kommissionsbericht über die Vorlage des Regierungs-
ratheS betreffend die Steuerabrechnung zwischen dem alten und
neuen Kantonstheil vom 18. Oktober 1864, unterzeichnet: Die
Mitglieder der Kommission: Stämpfli, Berichterstatter, v. Gon-
zenbach, Bützberger, Ganguillet, Gfeller, Kaiser von Laufen,
Revel, Schneider, Schmider! Der Schluß dieses Mehrheitsgutachtens

geht dahin: der neue Kantonstheil hat bezahlt:
In der ersten Periode zu viel Fr. 154,271. 33

In der zweiten Periode zu wenig „ 53,318. 3lZ

Derselbe bleibt also dem alten Kantonstheile
gegenüber im Vorschuß oder hat zn gut Fr. 100,953. 03
Der Bericht enthält die Schlußbemcrkung: „Die Mitglieder,
welche die Minderheitsanstchten vertreten haben, behalten

sich vor, solche im Großen Rathe selbst zu begründen."

III. Bericht der ersten Fraktion der Minderheit der
Großrathskommission über die Generalabrechnung zwischen dem alten
und neuen Kantonstheil, mit einer Beilage betitelt „Abrechnung
mit dem alten und neuen Kanton sthcile, aufgestellt in Gemäß-
heit der hier entwickelten Grundsätze." Dieser Bericht enthält
folgende Schlußanträge:

Es möchte dem Großen Rathe belieben zu dekretiern:
1) daß die Generalabrechnung zwischen dem alten und dem

neuen Kantonstheile sich auf die Jahre 1816 inklusive bis
und mit 1863 erstrecken und auch die indirekten Abgaben
umfassen solle;

2) daß der Regierungsrath einzuladen sei, diese Rechnung ohne
Verzug anzufertigen und das Ergebniß derselben dem Großen
Rathe in seiner nächsten Session vorzulegen.

IV. Bericht einer Minderheit der Kommission betreffend die
die Steuerverhältnisse zwischen dem alten und dem neuen
Kantonstheile, datirt vom November 1864 und unterzeichnet von
Herrn v Gonzenbach, mit dem Schlüsse, der Jura habe zu
wenig bezahlt:
Für die Periode vom Hlahr 1853 bis 1857 Fr. 220,616. 84
Für die Periode vom Jahr 1858 bis 1862 „ 76,440. —

Zusammen Fr. 297,054. 84



» Herr Finanzdireklor Scherz, als Berichterstatter deS

Regierungsrathes. Der Berichterstatter des Regierungsrethes
ist bei dem großen Material, welches vorliegt, und bei den
abweichenden Ansichten, welche sich bezüglich der materiellen Grundlagen

der Abrechnung geltend machen, gewissermaßen in
Verlegenheit, wie er seinen Rapport einreichen soll. Will er Alles
ausführlich und einläßlich behandeln, so müßte er Stunden lang
reden. Ich würde Sie ungebührlich lange aushalten und es
würde mir schwerlich gelingen, Ihnen durch den mündlichen
Vortrag eine klarere Darstellung zu geben, als diejenige, welche
im gedruckten Vortrage der Finanzdirektion an den Regierungsrath

enthalten ist. Ich will mich daher im Eingangsrapporte
möglichst der Kürze befleißen, mir vorbehaltend, je nachdem im
Laufe der Diskussion Anträge fallen und Ansichten geäußert
werden, dieselben noch zu berühren. Herr Präsident^ meine

Herren! Nach dem Beschlusse des Großen Rathes vom 2l.
Dezember 1853, betreffend die Steuerverhältnisse zwischen dem alten
und neuen Kantonstheile, soll je von 5 zu 5 Jahren eine
Abrechnung und Ausgleichung der Steuerbeträge beider Kantonstheile

vorgenommen werden. Der Anfang der ersten dieser
fünfjährigen Periode war auf den 1. Januar 1853 festgesetzt und
es hätte daher bereits auf 31. Dezember 1857 eine Abrechnung
eintreten sollen. Wirklich wurde am -4. Juni 1357 eine
Kommisston ernannt mit dem Auftrage, in Betreff der Persode von
1853 bis und mit l857 die Abrechnung vorzubereiten und für
die folgende Periode Anträge zu einer neuen Ausgleichung
einzubringen, allein diese Kommission hat sich während der damaligen
Amtsperiode nie versammelt und es wollte-auch Niemand die

Berichterstattung übernehmen, weil diese Arbeit wenigstens mehrere

Wochen in Anjpruch genommen hätte. Die Berichterstattung
wurde daher der Finanzdirektion überwiesen, welche denn auch
sofort die geeigneten Schritte zur Vorbereitung ihres Berichtes
gethan hat. Erst nach Ablauf dieser Amtsperiode ist diese

Kommission wieder zusammen getreten. Während geraumer Zeit
waren aber die Akten vermißt, welche dieser Steuerfrage zu
Grunde liegen, und die Finanzdirektion hatte noch andere
dringende Geschäfte, so daß die Vorlage des Berichtes sich verzögerte
und nun inzwischen bereits zwei Rechnungsperioden abgelaufen
sind. Der Beschluß des Großen Rathes vom 21. Dezember
1853 stellt für die Berechnung der Stenerguote beider Kantons-
thcilc folgende Grundsätze auf: l) Der Jura hat im Ganzen
nicht ein Mehrercs an die allgemeinen Verwaltungskostcn des

Staates beizutragen, als nach einem billigen Verhältniß zum
alten Kanton, und 2) die Grundsteuer des neuen Kantonstheils
ist als Ersatz der Zehnten und Dominialeinkünfte dieses Landes
anzusehen. Die im Jahr I8l9 von den damaligen Behörden
des Kantons Bern getroffene Festsetzung des Steuerbetrages des

Jura auf Fr. 16l),17l a. W. wurde ferner als diesen Normen
entsprechend und deßhalb nicht mehr in Erörterung fallend,
anerkannt und für die Zukunft die folgenden Grundsätze
angenommen :

g. Art. 4. „Nach den gleichen Normen hat nach mehr-
facber Veränderung der damals dem alten Kantonsthcile zu gut
geschriebenen Vermögenstheile, gegenwärtig eine Revision des

Stcuervcrhältnisses beider Kantonstheilc stattzufinden, in der

Weise, daß: g) die Lehengefälle und Dominialeinkünfte deS alten
Kantons ferner als die entsprechenden Einschüsse dieses Landes-

theilcs betrachtend, zunächst auözumittcln ist, welchen Kapital-
werth gegenwärtig der Rest dieser Einkünfte besitze und wie hoch

sich der Ertrag der als Equivalent für einen Theil derselben

eingeführten direkten (Grund-, Kapital- und Einkommens-) Steuer
belaufe und daß dann h) nach Ausmittlung dieses ch des Gc-
sammteinschusses des alten Kanlonstheils, bestehend aus I) dem

Rest des Zehnt- und Bodenzinskapitals (—a); 2) dem heutigen
Domänenkapital (—b) und 3) dem reinen Ertrag der direkten
Steuer des alten Kantons (— o), dem Jura das Beziehende an
Grundsteuer zugetheilt werde.

b. Art. 5. Dabei haben aber folgende nähere
Bestimmungen in Anwendung zu kommen: 1) seien dem Jura seine
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(Civil- und Pfrund-) Domänen — mit Ausschluß der
Waldungen — in gleicher Weise und nach gleicher Berechnungsart
zu gut zu schreiben, wie diejenigen des alten Kantons diesem
Landestheile; 2) sei vom Dominial- und Steuerkapital des alten
Kantons der Betrag der infolge s 85 der Verfassung vom
13. Juli 1846Zvcrmehrten Armenausgaben in Abzug zu bringen,
mit Abrechnung jedoch desjenigen Theils dieser Ausgaben, für
welche der Jura als mitgenießend zu betrachten ist; 3) sei die
Anno 1819 ohne Zweifel aus dem Populationsverhältnisse
hergenommene Proportion von 4 zu 1 als ihrer Natur nach
beweglich zu betrachten und also nach den jeweiligen PvpulationS-
verhältnissen festzusetzen.

o. Art. 6. Um die Rücksicht auf eine feste Verwaltung
mit derjenigen gegenseitiger Billigkeit möglichst zu vereinbaren,
wird festgesetzt, daß von nun an je von 5 zu 5 Jahren eine

neue Ausgleichung der Steuerbeträge beider Kantonstheile
stattzufinden habe, und zwar auf der doppelten Grundlage: a) der
letzten offiziellen seidHcnössischen oder kantonvlen) Volkszählung,
und b) der durchschnittlichen Rechnungsergcbnisse der fünf
vorhergehenden Jahre.

<1. Art. 7. Die erste dieser fünfjährigen Perioden beginnt
mit dem 1. Januar 1853, und da für dieses erste Mal die

zuletzt gedachte Berechnung nicht anwendbar ist, so wird vom
1. Januar 1853 hinweg der Grundsteuerbclrag des Jura
vorläufig auf Fr. 125,999 n. W. festgesetzt, unter Vorbehalt
nachträglicher Ausgleichung am Schlüsse der fünf Jahre, je nachdem
der dannzumalige Durchschnitt der Rechnungsergebnisse dieser

Periode den Steueransatz von Fr. 125,999 als zu hoch oder zu
niedrig erscheinen lassen wird.

v Art. 8. Zur zweiten Grundlage dient die eidgenössische

Volkszählung von 1859, und darnach wird für die allgemeine
Steuerproportion für die nächste Periode von 1853 bis 1858
das Verhältniß von 9 zu 2 angenommen, wonach das neue

Erträgniß der jurassischen Grundsteuer zwei Eilftel des entsprechende»

Guthabens des alten Kantonstheils zu betragen hätte.
k. Art. 9. Falls in einzelnen Jahren das gewöhnliche

Maß der direkten Steuern des alten Kantonstheils erhöht oder

in demselben außer den gewöhnlichen, außerordentlicher Weise
weitere direkte Steuern bezogen würden, so ist das entsprechende

Betrcffniß des Jura nach den gleichen Grundsätzen, wie sein

ordentliches Steuermaß in der nächsten fünfjährigen Periode,
also im Verhältniß von zu zu bestimmen."

Herr Präsident, meine Herren! Man sollte glauben, nachdem

diese Faktoren festgestellt worden, sei es nun eine ganz
einfache Sache, diese Abrechnung vorzunehmen, allein, wie Sie
schon aus dem Umstände ersehen, daß die Kommission drei
verschiedene Berichte erstattet, sind dennoch die Ansichten sehr

verschieden. Sie gehen nämlich auseinander je nach den materiellen

Grundlagen, welche man für die Abrechnung annimmt. Schon
die Mehrheit der Kommisston ist in ihren Ansichten von
denjenigen der Regierung abgewichen; denn während die Regierung
den Betrag der Loskaufskapitalien auf Fr. 3,971,982. 98V^
festsetzt, hat die Mehrheit der Kommisston
sie festgesetzt auf „ 1,121,493. 43'/-

so daß sich eine Differenz ergibt von Fr. 2,859,488. 65.

Woher kommt dieser Unterschied? Zunächst hat der Rcgicrungs-
rath bei seinen Berechnungen auch die Loskaufskapitalien von
1893 bis 1815 berechnet und dem alten Kanton zu gut
geschrieben, jvon der Ansicht ausgehend, daß diese Loskaufssummen

zur Vermehrung des bei der Vereinigung vorhandenen
Staatsvermögens des alten Kantonstheilö gedient habe, das
nunmehr auch dem neuen Kantonstheil zu gut komme, so daß
eine Gegenleistung des letztern gerechtfertigt sei. Diese
Loskaufskapitalien von 1815 bis 1893 belaufen sich nun auf
Fr. 1,979,579. 36. Die Kommission ging dagegen von der

Ansicht aus, es sei bei der Berechnung nicht weiter zurück zu
gehen als bis zum Jahr 1815, weil, wenn man diefen

Zeitpunkt verlasse, man keinen sichern Anhaltspunkt mehr habe, und



man ebenso gut die Loskaufe in der helvetischen Periode in
Betrachtung ziehen könnte. Dafür läßt sich nun allerdings Etwas
sagen, und der Regierungsrath hat denn auch bei der Berathung
des neuen Skeucrgesetzes bereits eine andere Ansicht gewonnen
und will in Zukunft nicht weiter zurückgehen als bis zum Jahr
5815. Ein fernerer Punkt, in welchem die Mehrheit der
Kommission von der Ansicht des Regicrungsrathes abweicht, ist

folgender: Vom Ncgierungsrathe werden die Zehnt- und
Bodenzinsankäufe von 5856 bis 5845 im Kapitalbelaufe von
Fr. 536,156. 67h^ als auf Rechnung des ganzen Kantons
gemacht, behandelt, und deßhalb der durch die Liquidation von
1845 und 4846 darauf gemachte Perlust von Fr. 96,975. 16
dem ganzen, nicht bloß dem alten Kanton zur Last geschrieben.
Der Regicrungsrath hat geglaubt, da diese Operationen, die

Ankäufe von Zehnten und Bodenzinscn, seit der Vereinigung
stattgefunden haben, so seien sie als Kapitalanlagen für ven

ganzen Kanton zu betrachten; die Kommission dagegen sagt,
diese Berechnungsweise stehe im Widerspruche mit dem Verfahren,
welches der Regicrungsrath bezüglich auf die Domänen befolge,
denn bei diesen behandle er die Ankäufe und Verkäufe seit dem

Jahr 5816 nicht als Kapitalopcrationen für Rechnung des

ganzen Kantons, sondern je des betreffenden KanwnStheils, in
welchem die Domäne liegt. Die dritte Differenz liegt darin,
daß der Regierungsrath die Rückerstattungen an frühere
Loskäufer von ZelMen und Bvdenziiisen von Fr. 869,3l 7. 45 und
die Entschädigungen an die Inhaber der noch bestehenden
Privat-Zehnten und Bodenzinse von Fr. 864,616. 75 ebenfalls
dem ganzen und nicht bloß dem alten Kantonstheile zur Last
schreibt, weil diese Opfer aus allgemeinen, kantonspolitischen
Gründen gebracht wurden. Diese Rückerstattungen und
Entschädigungen machen zusammen wieder einen Betrag von
Fr. 5,673,934. 19. Die Kommission glaubt dagegen, auch dieser

Betrag sei ausschließlich auf die Schultern des alten Kantonstheils

zu legen, weil diese Rückerstattungen und Entschädigungen
einen inhärirenden Bestandtheil der Zehnt- und Bodenzinsliquidation

fei und von dem Ergebniß dieser letztern nicht
ausgeschieden werden könne. Auch hierüber kann man verschiedener
Ansicht sein und Sie werden auch in diesem Punkte beschließen,
was Sie für recht und billig erachten. Wenn Sie nach dem
Antrage der KommsssionSmchrheit entscheiden, so wird das
Vermögen, welches der alte Kantvnstheil anrechnen kann, um so

viel kleiner und die Summe, welche der Jura zu bezahlen hat,
wird um so geringer. Herr Präsident, meine Herren! Sie
werden aus dem Berichte der Mehrheit der Kommission
gesehen haben, daß der alte Kantvnstheil gegenüber dem Jura
Fr. 566,953. 63 herausschuldig wird, respektive daß der Jura
auf 5. Januar 5 863 Fr 566,953. 63 gegenüber dem alten
Kantvnstheil im Vorschuß ist und zu gut hat. Der Regierungsrath

ist dagegen bei den Grundlagen, aus welche er gerechnet
hat, zum Resultate gekommen, der Jura habe für die Periode
von 1853 bis 1857 zu wenig bezahlt Fr. 12,476. 52
in der zweiten Periode von 5858 bis 5862 „ 255,383. 42

Mithin habe derselbe nachzubezahlen Fr. 263,853. 94

Herr Präsident, meine Herren! Es haben aber neben der
Mehrheit der Kommission noch einzelne Mitglieder Gutachten
abgegeben und so namentlich Herr Großrath v. Gonzenbach,
welcher seiner Berechnung eine ganz andere Grundlage gibt als
die Mehrheit der Kommission und der Regierungsrath. Er geht
nämlich von der Ansicht aus, daß die Festsetzung'der Grundsteuer
des Jura auf Fr. 166,171 a. W. oder Fr. 232,531. 88 n. W. eine
definitive gewesen sei, und es ist nicht zu verkennen, daß sich für
diese Ansicht Vieles sagen läßt. Weun es sich darum handeln
würde, die Grundlagen der Abrechnung neuerdings festzustellen,
so könnte man, glaube ich, auf diese Anschauungsweise eintreten,
allein jetzt geht eö nicht mehr an, der Abrechnung diese Ansicht
zu Grunde zu legen, weil der Große Rath durch den Beschluß
vom Jahr 1853 von ganz andern Ansichten ausgegangen ist
und ausdrücklich ausgesprochen hat, daß diese Summe als eine

bewegliche zu betrachten sei. Indem Herr v. Gonzenbach seine

Berechnung auf die angegebene Anstchr gründet, weicht er noch
in andern Beziehungen von den Berechnungen des Regierungsrathes

und vcr Koinmisstonsmehrhcit ab, nämlich in Bezug auf
die Domänen des Jura. Der Regicrungsrath und die
Finanzdirektion haben nämlich angenommen, daß im Zeitpunkte der

Vereinigung der Jura ein Domänenkapital gehabt habe von
Fr. 472,553 n. W., was zu 4 "/v einen jährlichen Zins
abgeworfen hätte von Fr. 58,962 ewer in 5 Jahren von Fr. 91,516.
Diese Annahme beruhte auf einer Mittheilung der Buchhalters
der Domänen- und Forstenverwaltung, und die Finanzdirektion
nahm dieselbe als richtig an, ohne diese Zahlen persönlich
genauer zu untersuchen. Bei weiterer Nachforschung dieses
Verhältnisses durch Hemr v. Gonzenbach stellte es sich aber heraus,
daß diese Voraussetzung eine irrige sei. Nicht als ob im
Zeitpunkte der Vereinigung der Jura nicht so viele Domänen besessen

hätte, denn er besaß viele Domänen und namentlich solche, die

nicht rentirten, allein die KantonSbuchhalterei gab durch Schreiben

vom 5. August folgende nähere Auskunft: „Die Ausmitt-
lung, welche Gebäude oder Domänen, die Fr. 472,553. 68 deS

Jura (Seite 25 des Berichtes) betreffen, ist Sache des
Buchhalters der Domänendirektion, auf dessen Berechnungen und
Angaben sich jene Zahl stützt. Derselbe befaßt sich mit der Sache
und wird Ihnen nach geschehener Ausmittelung einbenchtcn."
Der Buchhalter der Forst- und Domainendirektion wurde hierauf
ebenfalls befragt und ertheilte durch Schreiben vom 3. September
folgende Auskunft: „Nach genauer Nachschlagung reduzirt sich

das Domänenkapital, welches der neue Kantvnstheil bei seiner

Vereinigung eingebracht hat, auf Folgendes:
Delsberg. Gefangenschaften mit Landjägerkaserne Fr. 14,492. 75

Schloßgebäude mit Dependenzen „ 35,556. 72
Neuenstadt. Zollstatt mit Landjägerwohnung „ 33,333. 33
Pruntrut. lAiâteau ckvs snviens l'rinoes mit

Dependenzen „ 18,266. 87
isolons cko« «à avoo jaiclin et
verier „ 26,376. 86
Uaison cke leres avee enlise „ 26,666. —
Oasernv <ie Is ^eniîck'ai merie „ 5,672. 46

Die Kapitalschatzung der Liegenschaften beträgt Fr. 549,686. 93."

Die Buchhalter« der Domänen- und Forstdirektion fügt
diesem Ausweis noch wörtlich bei: „Ohne auf Vollständigkeit
Anspruch machen zu wollen, darf ich doch in Betracht der zu
Rathe gezogenen Hülfsmittel die Ueberzeugung hegen, daß nichts
entgangen sein kann und daß folglich der neue LandeStheil dem

Kanton Bern ein Domänenkapital eingekehrt hak von größten-
theils unabträglichem Werthe von Fr. 149,686. 93." Da diese

Domänen durchaus keinm Ertrag liefern, so ist es natürlich,
daß dieselben nicht in Rechnung gebracht wurden. Es wäre zu
wünschen gewesen, daß die Buchhalter« der Domänen und Forsten
schon das erste Mal diese genauere Auskunft ertheilt hätte. Es
sind zwar allerdings mehr Domänen vorhanden, allein diese sind

erst seit der Vereinigung angekauft worden, und zwar aus dem

allgemeinen Staatsvermögen, und dürfen daher dem Jura nicht
ausschließlich in Rechnung gebracht werden. Die Zinse der

Domänen, welche irrthümlicher Weise zu Gunsten des Jura in
Anrechnung gebracht worden, belaufen sich somit innerhalb der

letzten zehn Jahre auf Fr. 189,663. 56. Herr v. Gonzenbach
ist in seinem Rapporte zum Resultate gekommen, der Jura habe
seit dem Jahre 5853 zu wenig bezahlt, in der Periode von
5853 bis 1857 Fr. 226,654. 84
und in derjenigen von 5858 bis 5862 „ .76,446. —

Zusammen Fr. 297,654. 84

Diese Summe ist etwas größer als die von der Finanzdirektion
und dem Regierungsrathe angenommene, welche bloß auf
gr. 263,853. 42 steigt. Es hat indessen noch eine andere
Minorität die Sache untersucht und einen besondern Bericht
ausgearbeitet, und ich gestehe aufrichtig, daß dieser „Bericht der
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ersten Fraktion" und der Geist, welcher in demselben weht, ganz
abgesehen von den Einzclnheiten des Inhaltes, mir einen etwas
bemühenden Eindruck gemacht hat, denn es kommen in demselben
Stellen vor, welche für den alten Kantonsthcil sehr stoßend sind.
Ich will hier nur zwei Citate ablesen. Ans Seite 9 heißt es:
„Jedenfalls aber könnte der Jura - entgegen dem Berichte der
Finanzdirektion — nicht angehalten werden, das Equivalent der
in der Vercinigungsurkunde nicht spezifizirten Gegenstände zu
bezahlen, wie namentlich die öffentlichen Gebäude, die speziell

für verschiedene Administralionszweige angewiesenen Gelder, die

Kapitalien u. s. w. Vor seiner Lostrcnnung von Frankreich
hatte das Bisthum seinen Antheil an Allem, was die öffentliche
Verwaltung betraf, und stand in einem Verhältniß, welches einen
bei Weitem höhern Werth repräsentirte als der relative, den das
Bisthum in Bern gefunden hat, als es mit diesem Kanton
vereinigt wurde." Diese Behauptung ist total irrig. Ein anderer
Passus, welcher mich gestoßen hat, steht auf Seite 33 und 34
und lautet: „Wenn nun andererseits Herr v, Gonzenbach sein
Bedauern ausdrückt und seine Kritik dahin zielt, daß die kapi-
talisirte Steucrsumme der Fr. 166,171 nicht in den bernerischen
StaatszinSrodcl aufgenommen wurde, — welche unter der Rubrik
„Einkaufssumme" hätte erscheinen sollen, - so erlauben wir uns
dagegen einzuwenden, daß der neue Kantonstheil die bernische
Nationalität nicht gekauft hat, sondern daß im Gegentheil Alles
zu dem Glauben berechtigt — man muß eS zur Schande der
damaligen Zeit sagen — daß die Regierung von Bern den Jura
gekauft hat und daß die verbündeten Mächte denselben verkauft
haben; glücklicher Weise noch unter den Bedingungen, wovon
wir oben gesprochen und in denen gar Nichts von der Kaufs-
summc enthalten ist, deren Herr v Gonzenbach erwähnt." Dann
fährt der Bericht fort: „Wir wollen sogar noch hinzusetzen, daß
wenn damals das Bisthum die freie Wahl gehabt hätte,
entweder um den Preis von vier, Millionen Franken a. W. das
Recht zu erkaufen, bernisches Unterthanenland zu werden, oder
einen abgesonderten Kanton zu bilden, daß der Jura dieser
letztern Alternative gewiß den Vorzug gegeben hätte, selbst in dem
Falle, wenn man nicht zur Bezahlung der vier Millionen als
Anncrionsbedingnisse gefordert hätte." Herr Präsident, meine

Herren! Ich will mich bei diesen Phrasen des „Berichtes der
ersten Fraktion" nicht länger aufhalten, allein ich kann den
bemühenden Eindruck nicht verschweigen, welchen solche Stellen
mir gemacht haben. Herr Großrath Kaiser in Delsberg, welcher
diesen Bericht abgefaßt hat, stellt sich dabei auf einen ganz andern
Boden als der Rcgierungsrath und die Kommission. Nachdem
man nämlich angenommen, daß die Abrechnung nach den Grundsätzen

des Beschlusses des Großen Rathes vom 2t. Dezember
1853 vorzunehmen, und daß jede andere Abrechnungswcise un-
thunlich sei, kommt nun Herr Kaiser und geht mit seiner
Abrechnung zurück bis zum Jahr 1815; er berechnet nicht bloß
die direkten, sondern auch die indirekten Steuern und kommt zu
dem merkwürdigen Resultate, daß der Jura zwölf Millionen
Franken zu viel bezahlt habe. Es kann nicht in meiner Aufgabe

liegen, Ziffer für Ziffer nachzuweisen, daß seine Zahlcn-
angaben unrichtig und unvollständig seien, sondern nur das will
ich bemerken, daß es unmöglich ist, hier auch die indirekten
Abgaben in Berechnung zu ziehen. Der Herr Berichterstatter oder
die Minorität, welche er vertritt, haben die Sache sich übrigens
leicht gemacht; sie haben z. B. angenommen, daß das Ohmgeld,
welches bei jurassischen Büreaur bezahlt worden ist, durchaus
von Jurassiern bezahlt worden sei, allein das ist noch keineswegs
festgestellt, weil man nicht weiß, ob alle dort eingeführten
Getränke auch dort konsumirt worden sind. Gerade z. B. der größte
Theil der Getränke, die in Angcnstein eingeführt werden, werden
im alten Kantone konsumirt. Auf gleiche Weise berechnet Herr
Kaiser den Ertrag der Posten, indem er auch hier annimmt,
was im Jura bezahlt worden sei, sei von Jurassiern bezahlt.
Darf man aber als gewiß annehmen, daß diejenigen
Postgebühren, welche in Delsberg bezahlt worden sind, ausschließlich

„ „ dritten „
„ „ vierten „

von Jurasstern bezahlt worden seien? Keineswegs, denn wenn
Jemand in Delsberg ein Postbillet auf Bern nahm, so wurde
ein großer Theil der daherigen Posteinnahme auf der Straße
des alten Kantons verdient. Diese Abrechnung von indirekten
Steuern ist überhaupt ganz unzulässig und reimt sich weder mit
der Vereinigungsurkunde noch mit der Verfassung, wie es denn
auch bis zur heutigen Stunde sonst Niemanden eingefallen ist,
auch die indirekten Steuern in Berechnung ziehen zu wollen.
Im Uebrigen rechnet Herr Kaiser, der Jura habe an direkten
Steuern zu viel bezahlt:
In der ersten Periode von I8l6 bis 1819 Fr. 788,823. —
„ „ zweiten „ „ >829 „ 1832 „ 624,297. -

„ 1833 „ 1837 „ 368P6l. -
„ 1838 „ 1845 „ 534,188. —

„ „ fünften „ „ 1846 „ 1852 „ 45 l,322. 37

„ „ sechsten „ „ 1853 „ 1858 „ 186,716. 72

Zu viel bezahlt Fr. 2,894,268. 69
In der siebenten Periode dagegen von 1859

bis 1863 habe er zu wenig bezahlt „ 53,318. 36

so daß er im Ganzen zu viel bezahlt habe Fr. 2,846,889. 79
Daß der Jura in der Periode von 1859

bis 1863 Fr. 53,318. 36 zu wenig bezahlt
habe, mag bei dieser Berechnung der Wahrheit

am nächsten kommen.

Zu dieser Summe soll aber noch kommen
die Differenz zwischen dem Normalpreis und
dem Marktpreis der Zehnten und Bodenzinse
von 182«) bis 1845, somit während 26 Jahren.
Diese Differenz ergebe per Jahr in alter Währung

Fr. 18,241 oder in neuer Währung
Fr. 27,296. 37, also für die 26 Jahre „ 769,549. 62

Dann berechnet er ferner den Ertrag
der Waldungen, wie folgt: „Aus dem
Berichte der Finanzdirektion geht hervor, daß die

Waldungen während den verschiedenen Perioden

von 5 Jahren, durchschnittlich abgetragen
haben:
Im alten Kantonstheile : Im neuen Kantonstheile:
Fr. 381,228. 21 was per Fr. 363,693. 47

Fr. 75,956. 72 ergibt: 66,738. 69
Da das Aequivalent des

Jura, nämlich des Ertrages

im alten Kantonstheile,
eine Summe ausweist von Fr. 18,989. 18

so kömmt dem neuen
KantonStheile jährlich zu Fr. 41,749. 51

Was für 48 Jahre, von 1816 bis 1863 ergibt Fr. 2,663,976. 48

Demnach hat der neue Kantonstheil während

ven verschiedenen Perioden bis im Jahr
1863 an direkten Steuern und Einkünften
über seinen verhältnißmäßigcn Antheil hinaus
bezahlt die Summe von Fr. 5,554,414. 89"

Hier erlaube ich mir doch aufmerksam zu machen, daß im
Jahr 1819 die Ausgaben für die Forstbüreaur bedeutend größer
waren, als der Nettoertrag der Waldungen, allein dessen

ungeachtet bringt er hier dem Jura jährlich Fr. 41,749. 51 in
Rechnung. Betrachtet man überhaupt den Bericht des Herrn
Kaiser, so ist es nicht schwer zu begreifen, wie er zu einer so

erorbitanten Summe gekommen ist; denn bei der Berechnung
von indirekten Abgaben geht er ebenso oberflächlich, ich erlaube
mir den Ausdruck, zu Werke. Er berechnet, an Ohmgeld seien

im Jahr 1862 im alten Kantonstheile bezogen worden Fr. 621,915
und im neuen Kantonstheile „ 369,573

Zusammen Fr. 991,486
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Dann fährt er in seiner Berechnung folgendermaßen fort:
„Zufolge eines Rechnungsauszuges der Ohmgeldverwaltung

wurden im Jahre 1862 bezogen:
im alten Kantonstheile Fr. 621,915. —
im neuen Kantonstheilc „ 369,573. —

Zusammen Fr. 991,489. —
Die Volkszählung von 1869 ergibt für den alten Kantons -

theil eine Bevölkerung von 369,583 Seelen, und für den neuen
Kantonstheil eine Bevölkerung von 97,558, so daß das Ohmgeld
im alten Kantonstheile Fr. i/«^- ^ eingetragen hat.

Der Jura hat bezahlt Fr. 369,573. —
Nach Maßgabe der Bevölkerung unv im Ver¬

hältniß von Fr. l/SS» per Kopf im alten
Kanton hätte der Jura bezahlen sollen „ 164,165. —

So daß er im genannten Jahre zu viel be¬

zahlt hat Fr. 295,498. —
Da der Verbrauch in den frühern Jahren weniger stark

war, so nehmen wir als Durchschnitt bloß die Hälfte dieser
Summe an, und glauben damit unter dem Ergebnisse zu bleiben,
welches eine ganz genaue Berechnung liefern würde. Wir würden

sonach einen jährlichen Durchschnittsbetrag von Fr. 192,794
erhalten, was für die 48 Jahre (von 1816 bis 1863) ein Totale
von Fr. 4,929,792 ergeben würde." Diese Rechnungsweise ist
höchst sonderbar, denn es ist merkwürdig, das Ohmgeld auf die

Köpfe zu vertheilen. Ja, wenn man auch den Wein auf die

Köpfe vertheilen könnte, so wäre es etwas anderes, allein während

die Einen nicht einmal ihren bescheidenen Theil bekommen,
bekommen Andere zu viel. Herr Kaiser wird selber mit mir
einverstanden sein, daß man nicht so rechnen kann. Er ist zwar
so billig, zu sagen: Da der Verbrauch in den frühern Jahren
weniger stark gewesen sei, so nehme er als Durchschnitt bloß die

Hälfte dieser Summe an und glaube damit unter dem Ergebniß
zu bleiben, welches eine ganz neue Rechnung liefern würde.
Er kommt sonach zu einem jährlichen Durchschnittsbetrag von
Fr. 192,794, was für die 48 Jahre, von 1816 bis 1863, ein
Total ergeben würde von Fr. 4,929,792
Somit, Herr Präsident, meine Herren! hätten

wir dem Jura noch Ohmgeld zu vergüten,
für Wein, haben wir denselben getrunken
oder nickst. Auch an indirekten Abgaben
bezüglichwer Posten, der Zölle, deö Salzregals,

der Einregistrirungsgebühr:c. soll der

Jura in. runder Summe zu viel bezahlt haben „ 1,579,298

Der Jura soll demnach an indirekten Abgaben
über seinen verhältnißmäßigen Antheil hinaus
bezahlt haben Fr. 6,599,999

Die Sache ist so eingerichtet, daß es gerade eine runde Summe
gibt. Die Schlußanträgc, welche diese Faktion der Kommisstons-
minderheit stellt, gehen dahin, es möchte dem Großen Rath
belieben zu dekretiren:
1) daß die Generalabrechnung zwischen dem alten und neuen

Kantonötheile sich auf die Jahre 1816 inklus. bis und mit
1863 erstrecken und auch die indirekten Abgaben umfassen solle;

2) daß der Regierungsrath einzuladen sei, diese Rechnung ohne
Verzug anzufertigen, und das Ergebniß derselben dem Großen
Rathe in seiner "nächsten Session vorzulegen."

Ich halte dafür, daß auf diese Anträge nicht eingetreten werden
dürfe und könne, denn wir haben uns hier an den Beschluß des
Großen Rathes vom 21. Dezember 1853 zu halten, welcher als
Anfangspunkt der Abrechnung ausdrücklich den 1. Januar 1853
bezeichnet. Es ist daher schlechterdings keine Rede mehr davon, mit der
Abrechnung noch weiter zurückzugehen. Es ist damals ausdrücklich

ausgesprochen worden, es werde angenommen, es sei für die

Zeit vorher weder dem alten Kantonstheil, noch dem Jura
Unrecht geschehen. Ich bestreike aber auch die Möglichkeit, hier
eine richtige Rechnung anzufertigen, denn die frühern Staats-
rechnungcn, welche man doch als Grundlage annehmen müßte,

sind nicht so detaillirt, wie die spätern. Es wäre unmöglich zu
einem genauen Resultate zu gelangen. Beim Ohmgcld könnte
man z. B. noch ermitteln, was auf den jurassischen Büreaur
und was auf denjenigen des alten Kantons bezahlt worden,
allein das wäre nicht maßgebend, weil nicht ermittelt werden
kann, daß der Wein auch in demjenigen Landestheil konsumirt
worden, in welchem er das Ohmgeld bezahlt hat. Es ist daher
eine reine Unmöglichkeit, die Abrechnung auch auf die indirekten
Abgaben auszudehnen, und ich stelle den Antrag, es sei auf die

Schlußanträge dieser Fraktion der Kommisstonsminderheit nicht
einzutreten. Ich will Sie nicht länger aufhalten, sondern halte
einfach in erster Linie fest an denjenigen Anträgen und
Auseinandersetzungen, welche der Vortrag der Finanzdirektion und des

Regierungsrathes enthält. Sollten Sie aber mit der Mehrheit
der Kommisston finden, daß bezüglich der von mir angegebenen
drei Differenzpunkte eine Abänderung eintreten solle, so müssen

jedenfalls zugeschlagen werden diejenigen Summen, welche irrthüm-
lieh als Ertrag der Domänen dem neuen Kantonstheil zu gut
geschrieben worden find.

^ Stämpfli, Bankprästdcnl, als Berichterstatter der
Kommission. Herr Präsident, meine Herren! Ich bin von der
Mehrheit der Kommission beauftragt, ihre Ansicht hier zu
vertreten. Das ganze Thema, das wir heute zu behandeln haben,
ist zwar ein ungefreutes, weil es der Ausdruck eines bcklagens-
werthen Zustandes ist, der seit 1853, ja seit 1815 eristirt, und
der sich nicht verbessert, sondern verschlimmert hat. Es muß aber
dieses Verhältniß einmal reglirt werden. Es handelt sich heute
nicht darum, zu untersuchen: „wie könnte es besser eingerichtet
werden?" sondern nur darum, den Beschluß von 1853 nun zur
Anwendung zu bringen. Und über die Anwendung dieses
Beschlusses herrschen Meinungsverschiedenheiten, einerseits zwischen
der Regierung und der Mehrheit der Kommission, und andererseits

in der Kommission selbst, indem sich dort zwei oder mehr
Minderheiten geltend machen. — Die Abweichungen zwischen der
Kommisston und der Regierung sind folgende: Erstens: die

Regierung will für die Lvskaufskapitalien der Zehnten und Bodenzinse

bis 1894 zurückgehen, also auch die Jahre 1894 — 1815
in Rechnung bringen und dem alten Kanton zu gut schreiben,
während die Mehrheit der Kommission sagt: „Nein, eS soll nur
bis 1815i zurück gegangen werden." Es betrifft dieß ein Kapital
von Fr. 1,979,579. 36. Nämlich von >894 — 18! 5 sind für
diesen Betrag Zehnten und Bodcnzinse losgekauft worden, so

daß, wenn Sie dieß dem alten Kauton zu gut schreiben, der

Jura daran im Verhältniß beitragen muß. Die Kommission ist
aber der Ansicht, der Jura solle daran nicht beitragen. Denn
vorerst ist in allen frühern Abrechnungen jene Periode nicht in
Rechnung gekommen. - Der Art. 23 der Vereinigungsurkunde
bestimmt nämlich: „Die Grundsteuer, welche als Ersatz der

Zehnten und Dominial-Einkünfte des ehemaligen Fürst-Bischofs
eingeführt ward, soll beibehalten werden, doch wird man sie erst
nach einer vorzunehmenden Berichtigung definitiv festsetzen Die
Regierung behaltet sich die Befugniß vor, dasjenige, was sie

allfällig zu wenig abwerfen möchte, durch eine andere Abgabe
zu vervollständigen; übrigens erklärt sie, daß das Bisthum im
Ganzen nicht ein mehreres zu den allgemeinen Verwaltungskoftcn
des Staates beizutragen haben wird, als nach einem billigen
Verhältniß gegen den alten Kanton. Die unter französischer
Herrschaft eingeführten indirekten Abgaben sollen abgeschafft und
durch die Regalien und diejenigen indirekten Abgaben ersetzt

werden, die im Kanton Bern bestehen, oder in Zukunft eingeführt

werden könnten. Die Abschaffung der erstem und die

Einführung der letztem soll vom Zeitpunkt an statthaben, da die
bernerische Finanzverwaltung im BiSthum eingeführt sein wird,
und dieses soll im Laufe des Jahres 1816 geschehen." Also
davon wird ausgegangen, die Grundsteuer soll beibehalten werden

als Ersatz der Zehnten und Domainen-Einkünfte des Fürst-
Bischofs. Dieß wurde in der Vcreinigungsurkunde bloß als eine

historische Bemerkung gesagt, die aber zu dem Mißverständniß



geführt hat, die Grundsteuer soll nach dem Maßstabe bestimmt
werden, daß sie den verhältnißmäßigen Gegenwerth von dem

betrage, was die Zehnten und Bodenzinse im alten Kanton
abwerfen. — Im Jahr 1816 berechnete man die Grundsteuer
folgendermaßen: Man sagte vorerst, wenn der Ertrag der Zehnten,
Bodenzinse und Domänen der Gegenwerth der Grundsteuer sein

soll, so sei der Ertrag der Domänen, Zehnten und Bvdenzinse
des alten Kantons Fr. 564,985 a. W. Dabei zog man nur
die Naturaldomänen in Rechnung und nahm keine Rücksicht auf
die Kapitalien der früher verkauften Domänen. Ebenso berechnete

man nur die wirklich eristicenden Zehnten und Bvdenzinse
und zog die Kapitalien von den frühern Loskäufen her nicht in
Rechnung. Davon ging man im Jahr 1816 aus, und fand
nun, wenn diese Einkünfte des alten Kantons von daher
Fr. 564,985 a. W. betragen, so solle der Jura im Verhältniß
der Bevölkerung Fr. 185,266 a. W. beitragen. Die betreffenden
Einkünfte, auf die Bevölkerung im alten Kanton vertheilt, warf
3 Fr. n. W. aus, und die Grundsteuer machte auch per Kopf
Fr. 3 aus. Dieß ist also ein Beweis, daß man 1816 die Be-
völkerungözahl als Hauptbasis annahm, in Verbindung mit
den beiden andern Faktoren, der Grundsteuer einerseits und den

Zehnten und Bodenzinsen andererseits. In den Jahren 1818
und 1819 ging man wieder von ganz ähnlichen Grundlagen
aus. Man berechnete im alten Kanton die betreffenden
Einkommen und brachte sie auf Fr. 636,166 a. W., das macht für
den neuen Kantonstheil Fr. 157,525; und im Jahr 1819 setzte

man die Grundsteuer auf die Summe von Fr. 166,171, oder

per Kopf auf Fr. 3. 46, fest, so daß der Jura um 5 Rappen
per Kopf mehr belastet wurde, als im alten Kanton. Ich führe
dieses alles nur an, um zu sagen, daß man 1816 und 1818
nur bis 1815 zurückging. Ganz gleich wurde im Jahr 1845
verfahren. Auch dort, 1845 oder 1846 im Hornung, ging man
durchaus mit der Berechnung nur auf 1315 zurück, und ließ
Alles andere bei Seite. Auch 1849 führte man alle
Berechnungen nur auf 1815 zurück, und endlich 1853 in den
Vorberechnungen und Vorberathungen und in der Versammlung des
Großen Rathes ging man immer nur auf 1815 zurück, und der

ganze damalige Beschluß geht nur darauf hinaus, daß man
diese Abrechnungsweise zur Anwendung bringen folle. Man
soll also jetzt nicht auf einmal einen neuen Faktor hinein ziehen.
— Nun' aber ist ein zweiter Punkt folgender: DaS Kapital der
Loskäufe von 1864-^1815, im Betrage von über einer Million
alte Franken war in der That und Wahrheit bei der Vereinigung
beider Kantonstheile nicht mehr vorhanden, sondern verbrauchl.
Die Domänenkasse-Rechnung von 1864—1815 gibt folgenden
Aufschluß, nämlich aus der Rekapitulation aller Verhandlungen
ergibt sich, daß stattgefunden haben:

I. Einnahmen:
Verkäufe von Liegenschaften für alte Fr. ' 423,911, 57 s z
Loskäufe von Zehnten Fr. 938,276. 21
Bodenzinse und Ehrschätze „ 116,311. 14

„ 1,654,587.35

Zusammen alte Fr. 1,478,498. 92"/z
II. Ausgaben:

Ankäufe von Liegenschaften Fr. 325,833. 53

„ „ Zehnten und
Bodenzinsen „ 366,627. 65

Ankäufe von Zollgerechtigkeiten

„ 614,268. 35
Leskäufe von Pasfivschul-

Agkeiten „ 62,748.18/2
Erjqttungen „ 14,387.12'/^

"alte Fr. 1,377,254. 24/z

Mehrv>àlf an Kapital der Domänenkasse alte Fr. 161,244. 68
Also mr.se ma,, dann jedenfalls diese Gegenausgabe in Rechnung

bn^„ Bei den Dominialausgaben thut eö die Regie-
îagdxj des Großen Rathes 1865.

rung, aber bei denen für Ankauf von Zehnten und Bodenzinsen
nicht. Bei den Zollgerechtigkeitcn kann man die Frage
aufstellen: Ist es billig, daß der alte Kanton die Ausgaben für die
Loskäufe seit 1816 allein trage? Alle diese Loskäufe wurden
auf Rechnung des alte r Kantons gemacht. Bei Büren im
Jahr 1818, ebenso bei Thun und bei Viel. Alles dieß wurde
bisher als Sache des ganzen Kantons berechnet. Nun aber,
wenn 1815 beide Landestheile zusammen kamen, um Gleichheit

herzustellen, so kam der Jura mit keinen solchen Servituten
zu Bern, oder mit einer einzigen, nämlich der des Zoll's
von Viel, der minim war. Wenn nun der alte Kanton ein
zollfreies Gebiet zugebracht hätte, so wäre Gleichheit vorhanden
gewesen. Aber Bern hat 1815 einen sehr wesentlichen Betrag
an Zollgerechtigkeiten in das Staatsvermögen gebracht, so daß
es nicht unbillig wäre, diese Zollgerechtigkeiten in Rechnung zu
bringen. Aus den angegebenen Gründen schließt die Mehrheit
der Kommission dahin, was 1815 nicht mehr vorhanden war,
soll hintendrein nicht mehr dem Jura angerechnet werden. —
Ein fernerer Grund dafür ist der, daß die Regierung in ihrem
neuern Vorschlag selbst ausdrücklich sagt,. nur die Periode von
1815 an sei in Betracht zu ziehen; eö heißt in dem für die
Zukunft bestimmten Projektgcsetz über die Steuerverhältnisse
zwischen dem alten und neuen Kantonstheile vom 27. Februar 1865
und 23. April 1865: Art. 3, Satz 2. „Dagegen sind dem alten
Kantonstheil gut zu schreiben: a. Der Ertrag ver

'
infolge deö

Loskaufes und der Liquidation der Zehnten, Bodenzinfe und
sonstigen Feudallasten seit dem Jahr 1815 in die Staatskasse
geflossenen Kapitalien." Dieß ist der erste Dißerenzpunkt. Die
ganze Frage resümirt sich so : Will man auf früher zurückgehen, als
1815, oder will man es belassen, wie bisher? Der zweite
Differenzpunkt zwischen der Regierung und der Konmissivnsmehrheit
ist folgender: Seit 1815 sind Zehnten und Bodmzinse angekauft
worden, im Ganzen im Betrage von Fr. 136,1 t6. 76'/z. Diefe
wurden 1845 und 1846 auch liquidirt, und das verursachte einen
Verlust von Fr. 96,975. 16. Nun sagt die Regierung: der
Ankauf von Zehnten und Bodenzinsen war eine Operation des

ganzen Kantons, also eine Spekulation auf Rechnuig des ganzen
Kamons; den Verlust muß also der ganze Kantor tragen, und
nicht der alte allein. Dann hätte aber die Regierrgg konsequent
sein sollen, nämlich bei den Ankäufen, wo sich einGewinn
ergab, dasselbe sagen. Domänen wurden nämlich abkauft und
verkauft Wenn also die Operationen, betreffend Ztznten und
Bodcnzins, auf Rechnung des ganzen Kantons ging«, so muß
man hier gleich raisonniren. Auch der Ankauf der Domänen
ging dann auf Rechnung des ganzen Kantons. Da ergibt sich

ein sehr bedeutender Gewinn. Durch die Verkäufe vm Domänen

hat sich der Ertrag so gesteigert, daß der Ertrag vor
Domänen und Domänenkapitalien, der im Jahr 1816 und 1819
Fr. 152,595 n. W. betrug, sich nun (1862) beläuft auf 25V445
Franken, also nahezu 166,606 Franken mehr. Wenn man also

bei den Zehnten und Bodenzinsen den Jura für den Verlest
belasten will, so muß man ihn auch hier bei den Domänen am
Gewinn participiren lassen. — Die dritte Differenz betrifft die

Rückerstattungen an frühere LoSkäufer von Privatzehnten und

Bodenzinsen. Diese Erstattungen betragen Fr. 809,317. 44.

Ebenso sicherte man den Inhabern der noch bestehenden Privatzehnten

und Bodenzinse eine Entschädigung zu, welche ausmachte

Fr. 864,616. 75. Diese beiden Beträge belaufen sich also auf
ein Kapital von Fr. 1,673,934. 19. Nun sagt die Regierung:
diese Operation wurde auf Rechnung und im Interesse des

ganzen Kantons vorgenommen; die Gesammtpolitik des Kantons
erheischte dieß. Wenn man so raisonniren wollte, so käme man

zu einem ganz andern Standpunkte, nämlich zu dem des Herrn
v. Gonzenbach. Wenn man sagt: alle Operationen in Zehnten
und Bodenzinsen sind Operationen für den ganzen Kanton ge-
wefen, so würde man dahin kommen, wo er. Es ist seit 1864
unendlich viel gethan worden, das die Zehnten- und Bodenzins-
Verhältnisse ganz geändert hat. Alle diese Veränderungen haben
den Werth der Zehnten und Bodenzinse herabgedrückt, und die
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Liquidation von 1846 ist daS höchste Maß davon. Wenn man

dieß nicht in Betracht ziehen will, so verrückt man die Faktoren

vollständig. Wenn man alle Veränderungen an Zehnten und

Bodenzinsen als zum Besten des ganzen Kantons geschehen,

betrachten würde, so würde es dahin führen, daß die Grundsteuer
unverändert so bleiben müßte, wie >815. Sie war damals der

Gegcnwerth der Zehnten und Bodenzinse und Dominialeinkünfte
des Fürst-Bischofs und müßte es also bleiben. Das wäre aber

erstens ganz ungerecht und würde zweitens den Jura und den

alten Kanton finanziell noch mehr auseinander treiben. Wenn
die Grundsteuer eingeführt wurde aus dem Grunde, daß der

Jura in billigem Verhältniß beilragen sollte, so wäre es ungerecht,

wenn man sagen wollte: „Die Zehnten und Bodenzinse

mußten weg! Aber du, Jura, mußt gleich bezahlen!" Dieß geht

aber auch deßhalb nicht, weil es nicht mit dem Beschluß von
>853 zusammen stimmt. Dieser sagt, man solle den Rest der

noch vorhandeiren Zehnten, Bodenszins- und Domänenkapitalien
berechnen. Die Rückerstattungen von Loskäufen wurden aus
der Zehnten- und Bodenzinskasse des alten Kantons genommen.
Wenn man dieselben dem ganzen Kanton zur Last schreiben

wollte, käme der Jura mit doppelter Belastung weg. Am Platz
dieser Zehnten und Bodenzinse wurde die Vermögenssteuer
eingeführt, und diese wird dem Jura auch in Rechnung gebracht.

Wenn man also sage» wollte, die Loskäufe gehen den ganzen
Kanton an, und durch die Vermögens« und Einkommenssteuer
müsse der Jura auch seine Quote daran über die Grundsteuer

hinaus bezahlen so würde man ihn doppelt belasten. UebrigenS
gibt auch das gesunde Gefühl mit sich, daß dafür nur der alte
Kanton belastet werden müsse. — Das ist also der dritte Punkt,
wo die Mehrheit der Kommission mit der Regierung nicht
einverstanden ist. Nach diesen drei Punkten kommt noch ein vierter.
Bei Berechnung deS Ertrages der Domänen will die Regierung
bis 1894 zurüc gehen. Aus dem gleichen Grunde aber, warum
die Kommission bei den Zehnten und Bodenzinscn nicht bis >894
zurückgehen w-llte, so wollte sie es auch bei den Domänen nicht
thun. Es erzibt sich auS den Domäne» ein bedeutender Mehrerlös.

Diesen will die Regierung zu Gunsten des alten Kantons

Rechnmg tragen. Aber aus dem gleichen Grunde, warum
man die Zynten und Bodenzinse aus früherer Zeit nicht in
Rechnung dingen wollte, will es die Kommisston auch hier mit
dem Erlös der Domänen nicht thun. — Noch ist ein besonderes
Dekret voa gleichen Tage wie der Beschluß vom 2t. Dezember
>853 zu erwähnen, welches sagt: Art. t. „Die Summe von
Fr. 25,»2, um welche die Grundsteuer deS Jura durch Beschluß
des Greßm Rathes vom heutigen Tage provisorisch tiefer
bestimmt worden ist, oder diejenige Summe, um welche sie später
dcfinitv tiefer bestimmt weiden mag, wird, diesen Entscheidungen
unbe/chadet, einstweilen sortbezogen, um außer demjenigen, waS
es von den jurassischen Bezirken nach Verhältniß der
allgemeinen. Staatöausgaben bezieht, ausschließlich auf das jurassische
Straßenwesen verwendet zu werden." Art. 2. „Die nähere
Bestimmung dieser Verwendung bleibt besondern Entscheidungen deS

Großen Rathes vorbehalten." Art. 3. „Sollte eine Erhöhung
dessen, was der alte Kantonstheil zu den Bedürfnissen des
allgemeinen Staatshaushaltes beiträgt, die Nothwendigkeit
herbeiführen, auch das Betreffniß deS Jura wieder höher zu bestimmen,

so ist das Beziehende vor Allem von dem Ueberschusse zu
nehmen, welcher nach Art. > besonderer Verwendung für den
Jura anheim fällt, und demnach zu einer wirklichen Erhöhung
der jurassischen Grundsteuer erst bann zu schreiten, wenn dieser
Ucberschuß nicht ausreichen würde, um die Ausgleichung
herzustellen." Dieser Beschluß scheint bisher nicht vollzogen worden
zu sein. — Für den Zeitraum von >853 bis >858 stellt sich nun
das Verhältniß nach dem Vorschlage der Kommission so, daß
der Jura auch noch zu viel bezahlt hätte, nämlich Fr. 154,27 t. 33
oder jährlich etwas über Fr. 39,099. Die Kommission stellt sich
dabei auf den Standpunkt, auf den sich der Große Rath von
>853 stellte, weil die Faktoren ganz die gleichen sind, mit
Ausnahme der Bevölkerungszahlen. Damals nahm man keine be¬

stimmte Volkszahl an. Nach dem Beschluß von <853 gilt aber

für die Zeit von >858 bis >892 die Volkszählung von >899,
wonach der Jura 97,558 Seelen gegen 399,583 Seelen deS

alten Kantons zählt. Nun stellt sich für diesen Zeitraum die

Sache schon anders. Seit 1858 hat nämlich der Jura Franken
53,318. 39, oder jährlich ungefähr Fr. >9,999 zu wenig gezahlt.
Dieß gilt für die zweite Periode Warum stellt sich daS Verhältniß
anders? Weil dafür die Volkszählung von >899 in Rechnung kam
und die Volkszahl im Ganzen im Jura von >8>5—>869 viel
mehr stieg, als im alten Kanton. Im Jura nahm die Bevölkerung
ungefähr um 36,999 Seelen zu, und davon fallen fast >7,999
auf den Zeitraum von >859—1869. Im alten Kanton
vermehrte sich die Volkszahl von 279,999 auf 399,099 Seelen;
oder in Prozenten ausgedrückt, vermehrte sich die Bevölkerung
im ganzen Kanton um 49 'X>, im Jura aber um 58 "/«, im alten
Kanton nur um 35° j>. Ein Beweis, daß wenn die Volkszahl ein
Faktor der Steuer wird, sie sich im Jura erhöhen muß. Dieß
zu Begründung der Anträge der Kommisston. — Ich will nun
noch einige kurze Bemerkungen über die Abweichungen der
Mitglieder der Kommission anbringen. Einen Punkt im Bericht
des Herrn v. Gonzenbach muß ich berühren, der auch vom Herrn
Berichterstatter Scherz angeführt wurde, nämlich daß die
jurassischen Domänen zu hoch angeschlagen wurden. Herr v.
Gonzenbach sagt in seinem gedruckten Bericht irrig, die Regierung
stütze sich bei den Berechnungen der Domanialeinküufte auf den

Bericht des Herrn Kantonsbuchhalters. Die Regierung nimmt
in ihren Berechnungen nicht diesen Bericht als Grundlage,
sondern berechnet nur Fr. 29,8 >3. 27 für die ersten fünf Jahre,
nicht Fr. 94,519. 75, wie der Herr Kantonsbuchhalter eS that,
und wie Herr v. Gonzenbach glaubt, daß es auch die
Finanzdirektion und der Regierungsrath thue. Ebenso in der zweiten
Periode sind von der Regierung nur Fr. 2 >,337. 78 in Rechnung

gebracht, so daß der ganze faktische Irrthum, den er rügt,
im Bericht der Regierung und der Kommission nicht vorhanden
ist. Ein zweiter Irrthum ist in der Berechnung der Steuerlast
zwischen dem alten und neuen Kanton. Herr v. Gonzenbach findet,
daß die Steuerlast im alten Kanton zugenommen, im Jura
abgenommen habe. (Der Redner gibt in Zahlen die Belastung
auf den Kopf für jeden der zwei KantonStbeile für daS Jahr
>814 an, wenn die Zehnten und Bodenzinsc auf einer Seite
und die Grundstreuer auf der andern Seite in Berechnung
gezogen werden; so wie den Betrag auf den Kopf, den im Jahr >869
der alte Kanton an Vermögens- und Einkommenssteuer und waS

von Zehnten und Bodenzins-Restkapitalien in Berechnung fällt und
der Jura an Grundsteuer zahlte. 1 Es haben sich also die Lasten
vermehrt; aber im alten und neuen Kanton ungefähr im gleichen

Verhältniß. Ein Faktor ist nicht in Berechnung gezogen,
nämlich die Armenlasten des alten Kantons sind bei dieser
Berechnung nicht Inbegriffen. Der Jura berechnete die Armenlastcn
tale gunlk. Der alte Kanton muß aber die Armenlasten auch

tragen. Das Ergebniß ist, daß der alte Kanton also wirklich mehr
auf den Kopf bezahlt als der Jura; aber das rührt einzig von
der Armenlast her, nach der Verfassung dem alten Kantonsthcil
auferlegt. Dieß nur zur Berichtigung der Anschauungsweise deS

Herrn v. Gonzenbach, als ob im einen Kantonsthcil die Last

abgenommen habe, im Jura nämlich, und im andern zugenommen.

Herr v. Gonzenbach schreibt daS Kapitalvermögen dem

alten Kanton zu gut. Diesen Standpunkt können wir hier nicht
mehr einnehmen, wenn wir die Idee der Gleichheit zu Grunde
legen wollen. Im Jahr >815 war der eine Theil arm, der

andere reich. Und diesem soll nun zeitlebens Rechnung gctragel
werden? Nein! Das soll man nicht! Wie es bei einer vol-
gültigcn und herzlichen Ehe der Fall ist, sollen wir auf ks
keine Rücksicht nehmen, was von jeder Seite zugebracht w'à
Dieß gegenüber Herrn v. Gonzenbach. Seine Anträge undAn-
sichten fallen ganz außerhalb den Beschluß von >853 "d so

lang dieser Beschluß eristirt, von >853 an, so lange köw'N die

Ansichten des Herrn v. Gonzenbach nicht in Frage 'mmen.
Was das betrifft, was Herr Kaiser in seiner Broschü geltend



macht, so hat cr ein unfruchtbares Feld betreten. So wenig
ich zugeben möchte, daß der alte Kanton mit seinem ganzen
Vermögen eintrete, so wenig möchte ich mit Herrn Kaiser auf <8l6
zurückgehen. Einige kurze Bemerkungen gegenüber Herrn Kaiser :

er sagt zunächst: An Handänderungsgebühren, ErbschaftSgebüh-
rcn u. s. w. zahle der Jura zu viel. Dieß ist unrichtig; er
bezahlt zu wenig, nämlich in den betreffenden vier Amtsbezirken,
wo diese Gebühren bezahlt werden Jene vier Aemter haben
an Erbschaftsabgabcn im Jahr 1863 Fr. 7644 bezahlt, davon
den Bezirken abgeliefert worden Fr. 2039, und dem Staat
geblieben Fr. 5605. Dieß beträgt in jenen vier Amtsbezirken
24 Centimes per Kopf. Im alten Kanton beträgt die entsprechende

Abgabe mehr. Aehnlich kann man es bei der Handän-
derungssteücr u, s. w. berechnen. Es ist dieß ein ungesundes
Verhältniß, daß die Einrcgistrirungsgebühr besteht und mit den
andern Gebühren vermengt ist. Ein Vierthcil der Erbschaftsabgabe

wird den Gemeinden abgegeben. Diese Verhältnisse müssen

aufhören. Herr Kaiser berührt auch die Posten für den Falk,
daß man bis 18>6 zurückgehen wollte. In einer Beziehung hat
er Recht, weil der alte Kanton, so lange die Posten Regal waren,
die Straße durch den Jura fur den Verkehr mit Basel gegenüber
derjenigen über den Hauenstein begünstigte, und es sich zeigte,
daß es die zweitstärkst befahrene Route in der ganzen Schweiz
war, und im Jahr 1844 24,0A> Personen darauf befördert wurden.

Warum? weil Bern die Verbindung mit Solothmn und
Basel umfahren wollte. Daß man dieß dem Jura zu Gut
schreiben will, das ist nicht billig. Freilich hat der Jura durch
die Hauensteinbahn sehr viel verloren. Ohmgcld, sagt Herr
Kaiser, zahle der Jura viel mehr, als der alte Kanton, Ich
ließ mir die dahcrigen Berechnungen auch geben und allerdings
wenn man die Einfuhrstationen des Jura ins Auge faßt, so

fallen auf dieselben Fr. 460,000 im Jahr. Der Gcsammtertrag ist
über eine Million. Also stark ein Drittel fällt auf die jurassischen
Stationen. Allein bloß der über die Stationen Angcnstcin, Fahy
und Miêcourt hereinkommende Wein wird im Jura getrunken.
Von diesen Stationen kommt kein Wein in's Seeland oder Mittcl-
land. Ganz anders ist es aber mit der Station Viel, die die
zweitstärkste ist. Der größte Theil des hier eingeführten Weines
wird nicht in Viel, sondern in den umliegenden seeländischcn
Gemeinden getrunken. Der Herr Ohmgeldverwalter hat mir
übrigens gesagt, er habe sieb überzeugt, daß man im Jura mehr
Wein trinke, als im alten Kanton. Ich resumire die Differenzpunkte

dahin: t) Sollen die Zehnten- und Bodenzinsloskaus-
kapitalien vor 18l5in Berechnung gezogen werden? Die Regierung

sagt: Ja, die Kommisston: Nein! 2) Sollen die Verluste
der Zehnt- und Bodenzinsliquidationsmasse vom alten Kanton
getragen werden, oder vom ganzen Kanton, also auch vom Jura?
Die Regierung sagt: Ja, letzteres, die Kommission: Nein! 3) Sollen
die Rückerstattungen an frühere LoSkäufer und die Entschädigung
an Privatzehnt- und Bodenzinsinhaber aus der Zehnt- und
Bodenzinsliquidationsmasse vom ganzen Kanton getragen werden,
oder vom alten Kanton? Die Kommission sagt: aus der Zehnt-
und Bodenzinömasse, also vom alten Kanton allein, die Regierung

sagt: Nein, vom ganzen Kanton! 4) Sollen die Operationen

der Domänenkasse aus der Zeit vor 1816 in Rechnung
kommen? Die Kommission sagt: nein, die Regierung sagt: wohl.

5 Kaiser in Delsberg. Sie erlauben mir, daß ich
Namens der ersten Fraktion der Minderheit der Großrathskom-
misston den Antrag stelle, es möchte Ihnen belieben, zu dekrelircn:

1t Daß die Generalabrechnung zwischen dem alten und
dem neuen Kantonsthcile sich auf dre Jahre 1816 inklusive bis
und mit 1863 erstrecken und auch die indirekten Abgaben
umfassen solle.

2) Daß der Regierungsrath einzuladen sei, diese Rechnung
ohne Verzug anzufertigen und das Ergebniß derselben dem
Großen Rathe in seiner nächsten Session vorzulegen. — Einen
bestimmtern Antrag wage ich nicht, Namens dieser Minderheit
der Kommission, zu stellen, denn das Material ist in der That
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so großartig, daß eS außerordentlich schwierig ist, sich einen
vollständigen, richtigen Blick über die Situation zu verschaffen. Ich
habe mir daher nicht getraut und ich hatte nicht den Muth,
wie der Regierungsrath, die Mehrheit und die zweite Minderheit

der Kommission, aus eine feste Summe abzustellen, und zwar
namentlich auch deßhalb nicht, weil ich viel weiter zurückgehe,
als die übrigen Antragsteller, lausgenommen Herrn v. Gonzcn-
bach, welcher ebenfalls bis zum Jahr 1816 zurückgehen will.
Wenn ich Ihnen die Gründe anführen soll, welche die erste
Kommisstdnsminderheit zu ihren Anträgen bewegen, so muß ich
Ihnen vor allem sagen, daß man im Jura mit dem Großralhs-
beschlusse vom 21. Dezember 1853 durchaus nicht einverstanden
ist, daß man die Grundsätze desselben als unbillig ansieht und
daß man namentlich darüber ungehalten ist, daß die Mehrheit
des Großen Rathes einfach, ohne Berücksichtigung der Minderheit,

beschlossen hat, über alles früher Geschehene wegzugehen,
abgesehen davon, ob der Jura zu viel oder zu wenig bezahlt
habe. Schon damals herrschte nämlich im Jura die Ansicht, er
habe bedeutend zu viel bezahlt. Eine vom Regierungsrathe zur
Untersuchung der Sache niedergesetzte Kommission hat nur mit
Slichentscheid den Antrag gestellt, es solle über Alles früher
Vorgefallene hinweggegangen werden. Sie hat ferner, mit
Stichentscheid ihres Präsidenten, den Antrag gestellt, es solle der
Ertrag der jurassischen Waldungen mrr denjenigen des alten
Kai,tons nicht in Rechnung gebracht werden, während der alte
Kantonstheil seine Gütervvmänen in Rechnung brachte.
Bekanntlich hat nämlich der Jura mehr Waldungen, der alte
Kantonstheil dagegen mehr Güterdomänen. Im Jura hat man
gefunden, es sollen entweder keine Domänen in Rechnung
gebracht werden, oder aber alle, inbcgriffen die Waldungen. Dieß
war der hauptsächliche Grund, warum in der Kommission eine
erste Minderheits-Fraktion, aus Jurassiern bestehend, auch auf
die Zeit vor dem 1. Januar 1853 zurückgehen will. — Der vom
Regierungsrathe angenommene Bericht der Finanzdirektion hat
die Jurasster durchaus nicht überzeugen könne», ldaß man bei
dieser Abrechnung etwa billiger handeln wolle, als dieses bei
Berathung und Aufstellung des Gesetzes von 1853 der Fall
war. Man hat gefunden, dieser Bericht sei zu sehr fiskalisch
und die Finanzdirektion sei einigermaßen zu weit gegangen, um
beweisen zu können, daß der Jura noch herausschuldig sei.
Ueberhaupt macht der ganze Bericht den Eindruck, als wolle die
Finanzdirektion absolut beweisen, daß der Jura etwas herausschuldig

sei. Ich erinnere mich, daß der Herr Finanzdirektor
gesagt hat, wenn eS sich um die Abrechnung handle, so wolle
er nachweisen, was für eine Unbilligkeit im Großrathsbefchlusse
vom 21 Dezember 1853 liege, allein in seinem heutigen Rapporte

hat cr nichts derartiges mehr zu finden gewußt. Im
Gegentheil, obgleich er früher diesen Beschluß als unbillig
erklärte, will er heute streng an diesem festhalten. — Ich hätte
erwartet, daß der Herr Finanzdirektor zu beweisen suche, die
einen oder die andern Zahlen meines Berichtes seien falsch,
allein statt dessen hat er einfach Witze darüber gerissen. Damit
widerlegt man aber nichts. Ich bin ein Partikular, der 20
Stunden von Bern wohnt, wenn ich in der Nähe des
Staatsarchives hätte sein und über Fr. 1100 zu verfügen gehabt hätte, '
so wäre mein Bericht vielleicht auch gründlicher ausgefallen. —
In der Kommission hat ein ganz anderer Geist gewaltet. Ich
habe mich überzeugt, daß wenigstens die Mehrheit der
Kommission durchaus nicht darauf ausgehe, absolut ein ?Ius oder
Z-Iinus für den Jura heraus zu finden, sondern daß es ihr nur
darum zu thun ist, wirklich billig zu sein. Die Art und Weise,
wie man in der Kommission dem Jura entgegen gekommen, hätte
mich denn auch bestimmt, keinen besondern Bericht zu redigiren,
wenn nicht eine andere Minderheit ebenfalls einen Bericht
ausgearbeitet und Herr v. Gonzenbach darin zu beweisen gesucht
hätte, daß der Jura eine Million Franken heraus schuldig sei,
daß man ihm aber davon 600,000 Franken schenken wolle. DaS
hat mich veranlaßt, durch einen besondern Rapport zu beweisen,
daß die Behauptungen des Herrn v. Gonzenbach unrichtig sind.
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Er reitet namentlich auf dem Werte „definitiv" gegenüber dem

Worte „provisorisch" herum. Lieber Gott, auf der Welt ist alles
provisorisch, oder auch definitiv, je nachdem man es ansteht, —
allein niemals werden Sie ein Gesetz erlassen können, welches,
es mag auch noch so definitiv sein, nicht abgeändert werden
könnte. Das ist auch der Fall mit der Festsetzung der Grunv-
steuer auf Fr. >69,171 a, W. im Jahr 1819. Das Gesetz vom
22. März 1834 hat allerdings den Zehnt- und Bovenzinspflich-
ligen des alten Kantonstheils bedeutende Erleichterungen gewährt,
allein es hat dadurch auch die Einkünfte des alten Kantonstheils,

deren Betrag im Jahr t819 auf Fr. 630,199 festgesetzt

war, bedeutend vermindert, während man dagegen den Betrag
der Grundsteuer im Jura auf dem gleichen Fuße bestehen ließ,
obgleich die Grundsteuer des Jura das Equivalent des soeben

angegebenen Betrages der Einkünfte des alten Kantons bildet.
Der Jura erhob umsonst Reklamationen. Der Staat fuhr dessen

ungeachtet fort, die Grundsteuer im Jura zu erheben, wie sie im
Jahr 1819 festgesetzt worden war. Erst als durch das Gesetz

vom 29. Dezember 1845 die Zehnt- und Bodenzinspflichtigen
des alten Kantonstheils neuerdings begünstigt, die Einkünfte
desselben aber dadurch auch neuerdings herabgesetzt wurden,
und zwar auf Fr. 429,591. 31 a. W. ließ der Staat dem

neuen Kantonstheil Gerechtigkeit wiederfahren, indem er die

Grundsteuer auf Fr. 112,119. 70 a. W. herabsetzte, nebst

Hinzusetzung von 5 zu Deckung der Bezugskosten. Der
Große Rath hat schon durch diese Herabsetzung anerkannt,
daß die Grundsteuer nicht definitiv, für ewige Zeiten,
festgesetzt sein solle. Ein solcher Beschluß wäre übrigens auch
im Widerspruch mit dem Sinn und Geist der Vereinigungsurkunde,

welche im Artikel 23 ausdrücklich sagt, der Jura solle

zu den allgemeinen Verwaltungskosten des Staates nicht ein
Mehreres beizutragen haben, als nach einem billigen Verhältniß

zum alten Kanton. Es wundert mich deßhalb nur, wie
Herr v. Gonzenbach seine Ansicht mit diesem Artikel 23 der
Vereinigungsurkunde in Einklang bringen und nach seiner
gewandten Weise den Beweis versuchen kann, daß die
Festsetzung der Grundsteuer des Jura im Jahr 1819 eine

endgültige gewesen sei. Hätte das der Fall sein sollen, so hätte
öas Gesetz es klar und deutlich sagen müssen, und es ist nicht
zulässig, dieses heute durch Muthmaßungen beweisen zu wollen.
Wenn übrigens zur Zeit der Vereinigung eine solche Absicht
gewaltet hätte, so wäre eine daherige Bestimmung in die
Vereinigungsurkunde selbst aufgenommen worden. Hätte übrigens

das Btsthum die freie Wahl gehabt, sich um den kapi-
talisirten Betrag der Grundsteuer, also ungefähr 4 Millionen
Franken a. W. das Recht zu erkaufen, ein bernisches
Unterthanenland zu werden, oder aber einen eigenen Kanton zu
bilden, so hätte es gewiß das Letztere gethan, denn, ich wiederhole

es, man hatte damals nicht die Freiheiten wie jetzt,
sondern wir wurden Unterthanen der gnädigen Herren von Bern.
Im Staatsverbande, aus welchem wir damals traten, hatten
wir mehr bürgerliche und politische Freiheiten als bei der
bernischen Oligarchie. Wenigstens war in Frankreich die
Intelligenz geachtet, nicht aber hier in Bern; denn in Frankreich
konnte es die Intelligenz bis zum Minister und zum Marschall

und selbst bis zum Throne bringen. — Herr Präsident,
meine Herren, man hat im Jahre 1819 das Bevölkernngs-
verhältniß als Basis angenommen für die Festsetzung des

Betrages der Grundsteuer. Der Art. 23 der Vereinigungsurkunde

bestimmt hierüber nur, daß die Regierung sich die Be-
fugniß vorbehalte, dasjenige, was die Grundsteuer allfällig zu
wenig abwerfen möchte, durch eine andere Abgabe zu
vervollständigen, und daß im Uebrigen das „Bisthum im Ganzen
nicht ein Mehreres zu den allgemeinen Verwaltungskosten des
Staates beizutragen haben wird, als nach einem billigen
Verhältniß gegen den alten Kanton. " Es fragt sich nun bloß,
ob die Bevölkerungszahl ein „billiges" Prinzip sei für die
Feststellung der Grundsteuerquote, und da werden sie mit mir
sagen müssen: nein. Während den 22 Jahren wo der Jura

unter französischer Herrschaft stund, b sand sich diese Macht
in den ungünstigsten Zeitverhältnissen; sie war in beständige '

Kriege verwickelt und der Jura wurde durch die Lasten und
Kriegskontributionen fast erdrückt und die Konskription hatte
die Bevölkerung mehr als dezimirt. Die Folge davon war
die, daß die Landwirthschaft bedeutend litt und die wenige
Industrie, welche damals vorhanden war, darnieder lag. Es
ist daher natürlich, daß der Jura sich nicht im gleichen Wohlstande

befand, wie der alte Kantonstheil, welcher von den
Kriegen, der Konskription und den Verlusten aller Art, welche
der Jura durchmachen mußte, nicht betroffen worden war.
Dessen ungeachtet wurde nicht etwa der Nationalreichthum,
sondern die Bevölkerungszahl zur Grundlage des isteuerbei-
trages gemacht, ^ie werden mir zugeben, daß dieses an die
Ungerechtigkeit streift; allein überdieß hat man noch den Jura
verschiedene bedeutende Summen zu bezahlen genöthigt, welche
im alten Kantonstheil nie besonders bezahlt, sondern stets aus
der allgemeinen Staatskasse bestritten wurden. Bis zum Jahr
1820 wurden namentlich besonders bezahlt, mittelst Zusatz-
Centimes zur Grundsteuer : die jährliche Summe von Fr. 18,300
für geistliche Pensionen; Fr. 25,750 für Militärpensionen und
Fr. 54,900 Civilpensionen für den Fürst-Bischof und seinen
Hof. Dieser letztere Punkt ist kochst auffallend, weil die Ver-
einigungsurknnde im Art. 9 klar und deutlich sagt: „der
Kanton Bern verpflichtet sich förmlich, dem ehemaligen Fürst-
Bischof von Basel, von dem Tage der Vereinigung des Bis-
thums mit dem Kanton Bern den ihm beziehenden Antheil
der Summe von 12,000 Reichsgulden zu bezahlen, welche
durch die Erklärung des Wienerkongresses als Erhöhung der
lebenslänglichen Pension des genannten Fürst-Bischofs, sowie
zur Unterstützung der Chorherren der ehemaligen Kathedrale
von Basel stipulât worden sind." Klarer kann ein Artikel
nicht lauten; allein dessen ungeachtet bezahlen ausschließlich
der Jura durch Zusatz-Cent, diese und alle andern Pensionen,
was zusammen nicht weniger ausmacht als die Summe von
Fr. 203,111 per Jahr. Während diese Lasten exklusiv vom
Jura durch Zusatz-Centimes bestricken werden mußten, wurden
im alten Kantonstheil gleichartige Pensionen aus der allge-
meinen Staatskasse bestritten. So wurden von 1807 bis 1830
im alten Kanton an Jnvalidenpensionen Fr. 273,698. 70
bezahlt und ferner in den Jahren 1823 bis 1830 Fr. 3000
an alte Militärs ausgerichtet, welche am 10. August 1792
am Kampfe in den Tuilerien zu Paris Theil genommen hatten.
Der Jura mußte fernermittelst Zusatz-Centimes an seine öffentlichen

Unterrichtsanstalten und Spitäler jährlich Fr. 17,500
bezahlen, während ähnliche aber weit beträchtlichere Anstalten
im alten Kantonstheile aus der Staatskasse ausschließlich unterstützt

wurden. iL?o hat z. B. von 1814 bis 1830 der Jnsel-
spital eine Summe erhalten von Fr. 499,636. 84
und das äußere Krankenhaus „ 201,000. —

Zusammen Fr. 700,726. 84
oder über eine Million neue Franken, während im gleichen
Zeitraume dagegen der Spital in Pruntrut aus der Staatskasse

nur die geringe Summe von Fr. 35,382. 17 erhielt.
Ebenso wurde die Akademie von Bern, welche vom Jura schon
wegen der Verschiedenheit der Sprache nicht einmal benutzt
werden konnte, im Jahr 1821 mit einer jährlichen Summe
von Fr. 53,600 dotirt. Aus der Staatskasse wurden ferner
eine Menge anderer Ausgaben geleistet, welche ausschließlich
den alten Kanton betrafen und dem Jura nie und nimmer
zu Gut kommen konnten. In dieser Beziehung führe ich na-
mentlich an: Fr. 276,271. 77 für Schwellenarbeitrn an der
Aare, von 1824—1830; Fr. 38,000 für die Korrektion der

Zihl; Fr. 26,000 für Entsumpfung der seeländischen Mööser;
Fr. 10,500 für die Korrektion der Saane; außer diesen
speziellen Krediten gab die Staatskasse noch für die allgemeinen
Schwellenarbeiten im alten Kanton die ^ummc aus von
Fr. 78,841. 76. Endlich wurden aus der Staatskasse noch



in der Periode von 1814—1830 für Beiträge an die Land-
saßenkorporation des alten Kantonstheils bezahlt Fr. 380,029
und überdießMoch Fr. 23,194 für ihre Einbürgerung. Alles
dieses sind Ausgaben, welche im Jura nie vorgekommen sind,
sondern nur im alten Kanton und die dessen ungeachtet aus
der allgemeinen Staatskasse bezahlt wurden, während man
solche ausnahmsweise Ausgaben im Jura durch Zusatz-Centimen
zur Grundsteuer bestreiten mußte. Wenn deßhalb derartige
außerordentliche und ausschließlich dem Jura auferlegte Steuern
in der Abrechnung ebenfalls mitgerechnet werden, so ist das
gewiß nur recht und billig. Eine fernere Unbilligkeit wurde
am Jura begangen durch die Fixation des Durchschnittspreises
der in nstuis zu beziehen berechtigten Einkünfte, wie er sich
aus dem Marktverkehr ergibt, start nach dem Normalpreise.
Man mußte in der That Muth haben so Etwas zu machen.
Die Regierung bestimmte nämlich jedes Jahr den Normalpreis,

nach welchem die Zehnt- und Bodenzinspflichtigen die
Zehnten und Bodenzinse in baar entrichten konnten, statt in
»stürm Als es nun um die Feststellung der Einkünfte des
alten Kantonstheils zu thun war, um die Grundsteuer des
Jura als verhältnißmäßiges Equivalent zu bestimmen, wurden
die Marktpreise von 1787 bis 1817 ausgemittelt, wodurch sich,

wegen der Theurungsjahre von 1794, 1795 und 1817 ein
Durchschnitt von 113 Btz. per Malter Korn ergab während
der Staat in Wirklichkeit während jenen 30 Jahren nur
100 Btz. als fixirter Normalpreis bezogen hatte. Die Grund-
steuerquote des Jura hat in Folge dieser willkürlichen Erhöhung

des Durchschnittspreises der Zehnten und Bodenzinse:c.
eine jährliche Zunahme erfahren von Fr. 18,121, so daß die
Grundsteuer des Jura von Fr. 141,750 auf Fr. 160,171
gestiegen ist. Diese Summe wurde ungeachtet zahlreicher
Reklamationen bis zum Jahre 1846 bezahlt. Wenn bei der
Abrechnung auch diese zu viel bezahlte Summe in Rechnung
gebracht wird, so wird auch gegen dieses Niemand Etwas
einzuwenden haben. Herr Präsident, meine Herren, ich gehe
nun von der eigentlichen Steuerfrage über zu der Frage der
Domänen und Waldungen. In dieser Bezeichnung werden
wir um so eher uns verständigen können, daß die Waldungen
in Rechnung gebracht werden sollen, als auch die Regierung
selbst in ihrem letzten Berichte zugibt, daß in Zukunft das
Domänenkapital dem Jura in Rechnung zu bringen sei. Was
uun für die Zukunft billig und recht ist, muß much für die
Vergangenheit als recht und billig anerkannt werden. Es
wurde bisdahin gegen die Mitberechnung des Ertrages der
jurassischen Wälder stets angeführt, im Jahr 1819 sei der
Ertrag der Waldungen bei der Berechnung der Grundsteuer
auch nicht in Rechnung gebracht worden und es folge hieraus,
daß er auch für die Zukunft .nicht in Rechnung fallen solle.
Hiergegen ist einzuwenden, daß allerdings der Ertrag der
jurassischen Waldungen während der ersten Jahre nicht in
Rechnung gebracht worden ist, allein das hat seinen einfachen
Grund darin, daß sie damals nicht nur keinen Ertrag lieferten,

sondern im Gegentheil ein Defizit von Fr. 17,711 während

den ersten 4 Jahren veranlaßt hatten. Weil kein
Ertrag da war, so konnte natürlich auch keine Einnahme
verrechnet werden; allein das ist kein Grund, die wirklichen
Einkünfte der Waldungen in den spätern Jahren ebenfalls nicht
in Rechnung zu tragen. Der Herr Finanzdirektor führt in
seinem Berichte über den Ertrag der Waldungen Normaljahre
an; diese nehme ich auch an und ziehe aus denselben den

Durchschnittsertrag, welcher per Jahr Fr. 41,749. 51 zu Gunsten

des Jura ausweist. Wenn ich nun verlange, daß der
Ertrag der Waldungen nach dieser Basis berechnet und die
Sache der Regierung zur Ausstellung einer definitiven
Berechnung zurüchgewiesen werde, so werden Sie, Herr Präsident,

meine Herren, auch in diesem Punkte finden müssen,
daß dieses nur recht und billig sei. Herr Präsident, meine
Herren, ich gehe nun zu den indirekten Abgaben über. Es

TaMaît des àoàeu Ratbes !M5.

32!

ist ganz richtig, daß man bisdahin von den indirekten
Abgaben nicht viel gesprochen hat, wenn es sich darum handelte,
das Steuerverhältniß zwischen dem alten und neuen Kantonstheil

zu regliren, allein das ist kein Grund nicht anerkennen
zu wollen, daß im Jura die indirekten Abgaben viel mehr
eintragen und eintragen müssen als im alten Kantonstheil,
und daß dieser im gleichen Verhältniß gewinnt, wie der Jura
bei den indirekten Steuern mehr bezahtt. Die indirekten
Abgaben sind Steuern welche das Volk ebenfalls bezahlt, und
je höher sie steigen oder je tiefer sie fallen, desto höher oder
tiefer müssen auch die direkten Abgaben gestellt werden. Wenn
der alte Kantonstheil z. B. verhältnißmäßig ebenso viel Ohmgeld

"bezahlt hätte wie der neue Kantonstheil, so wären
800,000 Fr. mehr in die Staatskasse gefallen und man hätte
die direkten Abgaben um ebenso viel reduziren können. Wenn
uun der Herr Finanzdirektor sagt, der alte Kanton müßte
nach meinem Antrage sich vom Jura das Ohmgeld anrechnen
lassen für Wein, welchen der Jura getrunken, so führe ich

ihm die Thatsache entgegen, daß der Jura nicht nur das
Ohmgeld bezahlt hat, wohl aber auch noch den Wein selbst.
Was aber den Jura speziell drückt ist der Umstand, daß während

man im alten Kantonstheil schweizerischen Wein
einführt/für den man bloß 7 Fr. bezahlt per Saum, wir im
Jura franz. Wein trinken und 8 Fr. Ohmgeld bezahlen müssen
und überdem den eidgenössischen Zoll von 5 Fr. Zusammen
also Fr. 13. Die Summe ist zwar einigermaßen bedeutend,
allein es handelt sich gar nicht darum dieselbe in Baar dem
Volke zurückzugeben und förmlich zu restituiren. Diese Absicht
waltet weder bei den Mitgliedern des Großen Rathes noch
beim Antragsteller. Die geographischen Verhältnisse des Jura
sind nun einmal der Art, daß man das nicht ändern kann.
Allein der Druck, welchen der Jura deßwegen leidet, ist gleichwohl

ein sehr bedeutender. Ich gebe gar gerne zu, daß man
Nicht genau ermitteln kann, wie viel von dem im Jura ver-
obmgeldeten Wein auch dort getrunken worden ist, und will
nicht behaupten, daß nicht bisweilen ein Fäßchen in den alten
Kanton gekommen ist, allein so viel ist richtig, daß von dem
anderswo im Jura als Biel verohmgeldeten Wein kein Tropfen
in den alten Känton kommt. Ich muß daher darauf beharren,

daß die Sache untersucht wird, um so mehr, da eine
Untersuchung nie etwas schadet. Ich weiß sehr wohl, daß
wenn man auch Millionen von Franken herausfindet, welche
der Jura zu viel bezahlt hat, man sie ihm doch nicht wieder
zurückgeben wird. Allein wenn Sie sich überzeugt haben
werden, daß der Jura wirklich Millionen zu viel bezahlt hat,
so wird der alte Kàntonstheil im gegebenen Augenblicke auch

geneigter sein, etwas für den Jura zu thun, namentlich für
Eisenbahnen, damit derselbe, welcher dermal im blühenden
Wohlstande ist, nicht zu Grunde gehe. Der Jura hat bis
jetzt bezahlt ohne zu Widerreden nnd wird auch ferner bezahlen,
sofern man ihn nicht etwas bezahlen machen will, was andere
nicht bezahlen. Unbilligkeit thut weh, billige Steuern dagegen
trägt man leicht. Deßhalb, Herr Präsident, meine Herren,
möchte ich Ihnen sehr empfehlen, den Antrag welchen ich
gestellt habe, zum Beschlusse zu erheben.

»5 v. G s n zen b ach. Herr Präsident, meine Herren!
Es liegt mir heute eine schwere Aufgabe ob. Verwickelte
Rechnungsverhältnisse, die auf 50 Jahre zurückgehen, einer zahlreichen
Versammlung, wie der Große Rath ist, klar zu machen, ist kein

Leichtes. Mit den Zahlen, die auch mir zu Gebote stehen, will
ich Sie möglichst verschonen und mich darauf beschränken, einige
Hauptgrundsätze, worin wir differiren, klar vorzulegen. Dadurch
werden Sie in den Stand gesctzr werden, sich selbst ein klares
Bild über das ganze Verhältniß zu entwerfen, von welchem ich

hoffe, es werde ungefähr Das sein, das ich mir gemacht habe.
Ich wollte weder mich selbst, noch Sie täuschen, und ging an

dl
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diese Arbeit mit Ernst und Aufrichtigkeit. Ich brachte viele
Stunden im A chive zu, und habe mir Noten gemacht aus den

zahlreichen, die leberbergischen Aemter berührenden Aktenbändcn.
Bevor ich beginne, Ihnen meine selbstständige Ueberzeugung
vorzulegen, muß ich ein paar Worte, wenigstens an die andere
Minderheit der Kommission, richten, ohne mich bei diesem Minder

hcitsbericht allzu lange aufhalten zu wollen. Der Herr
Regierungspräsident und Finanzdirektor hat Ihnen schon gesagt,
wie er denselben beurtheilt. Wenn ich Ihnen mein Urtheil
sagen wollte, so wäre es ein noch viel strengeres. Es thut mir
leid, daß ein Mann, wie Herr Kaiser, der laut der Verfassung
als Repräsentant des ganzen Kantons das Bestreben haben
muß, den neuen Kantonsthcil mit dem alten Kanton zu
verschmelzen, die schwere Verantwortung übernimmt, Zahlen in die

Bevölkerung hinaus zu werfen, die grundfalsch sind. Ich will
ihm auch mit Zahlen antworten, und Sie sollen sehen, ob mein
Vorwurf gegründet ist oder nicht. — Zuerst jedoch ein paar

- Worte an den Historiker Herr Kaiser. Ich weiß nicht, wer
mehr irrt, der Historiker oder der Nationalökonom. Herr Kaiser
wagt zu behaupten: Bern habe den Jura gekauft. Das ist eiue
schwere Beschuldigung, und zeugt von unbegreiflicher Unkenntniß
der damaligen politischen Verhältnisse und Stimmungen. Die
Regierung von Bern, der man als Ersatz für das ichöne Waadt-
land und den reichen Aargau den Jura anerbot, war damals
sehr zweifelhaft, ob sie dieß Geschenk annehmen sollte? Wenn
Herr Kaiser behaupten will, Bern habe den Jura gekauft, so

soll er dem Großen Rathe beweisen, um welche Summe er den

Jura gekauft hat; wenn er dieß nicht kann, so bleibt diese

Behauptung eine sehr leichtfertige. Herr Kaiser hat sich nicht
entblödet, ferner zu sagen: Der Jura sei von einem freien Lande

zu einem Unrerthanenland erniedrigt worden, er sei von einer
geistreichen Regierung zu einer nicht geistreichen hinübergekommen.
Auch solche Aeußerungen kann ich nur mit tiefster Betrübniß,
um nicht zu sagen Entrüstung, anhören, und muß bedauern, daß
dieß im Großen Rathe gesagt werden durfte. Es gibt einen
gerechten Stolz auf sein Vaterland, der darin besteht, mit Freuden

das Gute in seinen Eigenschaften anzuerkennen. Diesen
Stolz scheint Herr Kaiser nicht zu besitzen ; es wird mir daher
erlaubt sein, gegenüber seinen Aeußerungen anzuführen, daß im
Jahr 1798 der spätere helvetische Minister des Innern, Herr
Rengger, der ein wenigstens eben so liberaler Mann war wie
Herr Kaiser, gesagt hat: „Wenn vom Standpunkt der Freiheit
in diesem Lande Manches zu wünschen ist, so ist es vom Stand,
punkt der Verwaltung und ihrer Redlichkeit das erste Land, nicht
nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa." — Ist es aber
wahr, was Herr Kaiser auch behauptete: daß der Jura ein
Untcrthanenland wurde, als er an Bern kam? Ist es wahr,
daß in Frankreich seine Söhne Minister und Marschälle wurden

Er soll mir sagen, wer aus dem Jura Minister und wer
Marschall wurde? Ich will ihm aber sagen, wer aus dem
Jura, sogleich bei der Vereinigung mit Bern, Mitglied des

Berner-Regierungsrathes wurde: das ist Herr von Billeur. —
Behandelt man so ein Unterthanenland, daß man sogleich ein
Mitglied aus demselben als gleichberechtigt in die Regierung
aufnimmt? Auch in's Obergericht wurden zwei Mitglieder aus
dem Jura aufgenommen und andere wurden bald zu den höchsten

bcrnerischen und eidgenössischen Militärgraden berufen. Es
sind dieß daher gewagte Aeußerungen, die Herr Kaiser laut
werden ließ, und eine Art Aufreizung liegt darin, wenn man
seinem Lande zuruft: „Es ist traurig, daß du als gleichberechtigtes

Familienglied der großen Nation herabgestiegen bist zum
Unterthanenland einer kleinen Republik." Freilich klingt es
dann sonderbar genug, wenn Herr Kaiser einerseits darüber
klagt, daß der Jura während der französischen Herrschaft seine
Söhne auf den Schlachtfeldern von ganz Europa bluten gesehen
habe und dann im gleichen Athemzuge beifügt: „Wir waren
freie Leute in Frankreich und sind Unterthanen geworden in
Bern!" — So viel gegenüber Herrn Kaiser, als Historiker. Ich

gehe nun über zu Herrn Kaiser, als Nationalökonom. Auf alle
seine Zahlen zu antworten, würde zu weit führen, ich will daher
nur einige davon berühren. In seiner Broschüre beklagt sich

Herr Kaiser darüber, daß bei Berechnung der vom Jura zu
leistenden Grundsteuer der Marktpreis und nicht der Normalpreis

des Getreides zur Basis genommen worden sei. Die
Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Normalpreis
berechnet Herr Kaiser dann folgendermaßen: „Die Differenz
zwischen dem Normalpreis und dem Marktpreis der Zehnten und
Bodcnzinse, von 1820 bis 1845, somit während 26 Jahren.
Diese Differenz ergibt per Jahr in alter Währung Fr. t8,42k,
oder in neuer Währung zu wo» Fr. 27,299. 37, also für
die 26 Jahre Fr. 799,549. 62." Herr Kaiser will damit
andeuten, es habe in Folge dieser unbilligen Berechnungsweise der

Jura im Laufe von 26 Jahren nicht weniger als Fr. 799,549
zu viel bezahlt. Es wäre zu wünschen gewesen, Herr Kaiser
hätte vorher ein wenig nachgeschaut, wie es sich damit verhalte,
bevor er eine so unbegründete Behauptung in's Volk geworfen
hat. Mit weit mehr Recht, als Herr Kaiser die alte Berner-
Regierung verdächtigt unv ihr nicht einmal Ehrlichkeit zutraut,
könnte ich sagen: Derjenige, der seinem Land einen solchen

Pfahl in's Fleisch jagt, und solche Behauptungen aufstellt, ohne
sich nur die Mühe zu geben, sich selbst das Verhältniß klar zu
machen, kann wenigstens nicht auf Gewissenhaftigkeit Anspruch
machen. Ich will Ihnen nun sagen, wie es sich mit diesem

Marktpreise und Normalpreise und dem Unterschied zwischen beiden

verhält. Die Besoldungen wurden bis i83l zu ^ in Geld
und zu '/» in Naturalien bezahlt. Dafür stellte man einen
Normalpreis auf zu hundert alten Batzen der Mütt. Den später
erzielten wirklichen Erlös nannte man den Marktpreis. Gemäß
diesem Marktpreis wurden dann die Besoldungen unter
Umständen aufgebessert in der Weise, daß, wenn aus dem Mütl
Korn mehr als 199 Batzen erlöst worden war, jeder geistliche
oder wellliche Staatsbeamte den betreffenden Zusatz zu dem ihm
angerechneten Normalpreis erhielt. Dagegen wurde, wenn der
Mütt weniger als 199 Batzen galt, kein Abzug gemacht. Der
alte Kanton hatte daher vollkommen Recht, zu ermitteln: Wie
viel betrug nach dem Marktpreis der Ertrag der Zehnten und
Bodenzinse während der letzten 39 Jahre? Herr Kaiser hätte
bei einem einigermaßen gründlichen Untersuche von seiner Seite
sich überzeugen müssen, daß dieser Marktpreis keine Fiction ist,
wie er es anzunehmen scheint, sondern daß er das ist, was der
alte Kanton Bern in Form von Zehnten und Bodenzinsen wirklich

bezahlt hat. Da der dreißigjährige Durchschnitt einen Preis
von t>3 Batzen per Mütt ausweist, so hat der alte Kanton
auch um so viel mehr als den Normalpreis bezahlt und dürfte
dieß demnach auch in Berechnung setzen. Also sind diese 709,999
Franken, die Herr Kaiser als zu viel bezahlt anrechnet, mit der
allergrößten Leichtfertigkeit aufgeführt worden. Herr Kaiser, von
der irrigen Ansicht ausgehend, man habe den Jura Übervortheilen,

d. h. ihm eine höhere Staatssteuer als dem alten Kanton

aufbürden wollen, fügt denn bei, man wäre zu ganz andern
Resultaten gekommen, wenn man auch die indirekten Abgaben
und den Ertrag der Waldungen mit in Berechnung gezogen
hätte. Wäre dieß geschehen, meint er, so würde sich ergeben,
daß der Jura seit seiner Vereinigung mit Bern viel zu viel
bezahlt habe. Wie hoch sich diese zu viel bezahlten Summen
belaufen, könne er allerdings für einmal nicht angeben, da hiezu
die nöthigen Ausweise fehlen. Ich will dem Herrn Kaiser und
Ihnen, Tit., nun einige Urkunden vorlegen, die Ihnen zeigen
werden, daß die Ausweise, die Herr Kaiser angebracht zu sehen

wünscht, für die drei ersten Jahre nach der Vereinigung der
beiden Landestheile wirklich vorliegen. Die Regierung von Bern
wollte nämlich wissen: Was kostet mich der Jura? Und stellte
dieß dar in einer Rechnung der ganzen Staatsverwaltung, so

weit es den Leberberg betraf, von 1816 bis Ende i8l8. Daraus
ergibt sich, daß der Jura im Ganzen während dieser Zeit in die



ordentliche Staatsverwaltung bezahlt hat Fr. 966,075.97^ a. W.
Ausgegeben wurden für den Jura „ 1,127,033. 13 „
Also hat der Kanton in dieser Beziehung

dem Jura aus seinen Mitteln
zugegeben Fr. 160,957. >5'/, „

Im außerordentlichen Budget
gestaltet sich das Verhältniß noch ganz
anders. Da ist das Ausgeben für
den Jura „ 531,175. 76^ „
Das Einnehmen „ 112,070. 12 „

Also Mehrausgeben Fr. 419,105. 64Vz a. W.

Das Einnehmen und Ausgeben der ordentlichen und
außerordentlichen Verwaltung gestaltet sich zu Fr. 580,062. 80 a. W.,
die der Kanton Bern für den Jura mehr ausgab, als er von
ihm einnahm. Aus diesen Zahlen können Sie sehen, auf wie
leichtem Boden das ganze Echaffaudage des Herrn Kaiser steht.
Alle die Ausweise, die Herr Kaiser gewünscht, rücksichtlich der
indirekten Abgaben, des Enregistrements, der Grundsteuer, des
Ertrages der lebcrbergischen Salzhandlung, des Ohmgeldcö, der
lcbcrbergischen Zölle, des Stempels, der Bergwerke, der
Forsteinkünfte, Jagdpatente, Fischezen, Pachtzinse und Ertrag von
liegenden Gütern, Patenlgebühren und Emolument?,
Wirthschafts- und andere Konzessionsabgaben, Audienzen- und
amtsgerichtlichen Emolument?, Stipulationsgebühren, Ertrag der Posten,
kurz alle direkten und indirekten Abgaben, sie liegen vor. Und
in den drei ersten Jahren ergibt sich den Ausgaben gegenüber
ein Defizit für den alten Kanton von Fr. 580,000 a. W. Und
bei solchen Vorlagen darf man Ihnen sagen, Sie seien dem

Jura 6^/2 Millionen schuldig, die er an indirekten Abgaben zu
viel bezahlt habe! Nachdem ich Ihnen, Tit, diese amtlichen
Rechnungen vorgelegt habe, die dem Herr Kaiser so gut zugänglich

gewesen wären, wie mir, finde ich mich nicht bemüßigt, auf
alle die irrthümlichcn Angaben des Herrn Kaiser weiter
einzugehen. — Diese Rechnungen, die ich auf den Kanzleitisch niederlege,

stehen dem Herrn Kaiser zu Gebote. Wenn er dieselben
einsehen will, so wird er sich davon überzeugen, daß die
Ausgaben für den Jura eben so gewissenhaft berechnet wurden als
die Einnahmen, die datier flössen; er wird darin verzeiht finden:
die Besoldung für einen Regierungsrath und zwei Obernchter aus
dem Jura, die Civilbcamten, das Zoll- und Forstdepartement,
die Baukommission u. s. w. Das Facit bleibt aber immer
dasjenige, daß während der drei ersten Jahre der jurassischen
Verwaltung bei Anrechnung der direkten und indirekten Abgaben
sich ein Defizit von Fr. 580,000 a. W. ergeben hat, das der
alte Kanton somit aus seinen eigenen Mitteln decken mußte. -
Nach diesen paar Bemerkungen kann ich Herrn Kaiser und seine

Broschüre verlassen, wobei ich bemerke: daß ich nicht andeuten
wollte, als habe Herr Kaiser die Sache anders darstellen wollen,
als er sie selbst glaubte; aber sein Glaube war ein falscher und
ist um so weniger zu entschuldigen, als er die Mittel gehabt,
die Wahrheit zu erfahren. Nun erlaube ich mir überzugehen zu
meinem eigenen Antrag und in dieser Beziehung will ich
denselben Weg befolgen, wie Herr Stämpfli, und Ihnen mittheilen,
wo ich mit der Regierung übereinstimme, und wo nicht. Der
erste Punkt ist der Zeitpunkt, von dem an gerechnet werden soll.
Dießfalls bestanden im Schooßc der Kommission verschiedene
Ansichten, die sich heute noch nicht alle geltend gemacht haben.
Es besteht nämlich noch eine andere Kommissionsminderheit,
welche also raisonnirte: Da die Rückvergütung für die Zehnt-
und Bodenzins-Loökäufe bis zum Jahr 1804 ausgedehnt worden
ist, so soll auch der Bestand der Domänen nicht nur bis 18t5
zurückgeführt werden, sondern bis 1804. — Diese Ansicht konnte ich
nicht theilen, sondern gehe in diesem Punkt mit Herr Stämpfli
einig. Man muß bei jeder Rechnung vor Allem den Isrminus
» quo bestimmen. Nun hat es mir wirklich geschienen, nachdem

der Jura erst im Jahr 1815 zu Bern gekommen ist, lo
wäre es unbillig, wenn eine Abrechnung gemacht würde, die bis
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zum Jahr >804 zurückginge, um dadurch eine Verbesserung der
Domänenkasse zu erzielen. In diesem Punkte gehe ich also mit
Herrn Stämpfli einig, und sage, wir wollen unsere Rechnung
nicht bis 1804 zurückstellen. - Der zweite Punkt ist derjenige der
Zehntliquidation. In dieser Beziehung gehe ich nun noch viel
weiter, als die Regierung geht, und argumentire so: die Zehnt-
liquidarion, wie sie 1846 beschlossen und nachher ausgeführt
wurde, ist Sache des ganzen Kantons und daher durchaus nicht
durch die Domänenkasse zu tragen. Da liegt der ganze Unterschied

meiner Auffassung. Es frägt sich, meiner Ansicht nach,
müssen die Verluste, die auf der Zehntliquidation gemacht worden

sind, von der Staatskasse oder von der Domänenkassc des
alten Kantons getragen werden? Das ist der Standpunkt, den
ich einnehme. Es ist dieß ein wichtiger Punkt! Ich möchte
sehen, was die Herren von Jnterlaken, Sestigen, ja was das
ganze Amt Frutigen, das seine Zehnten und Bodenzinse längst
losgekauft hatte, dazu sagen würde, wenn man ihnen so rai-
sonnircn würde: „Die Zehntliquidation profitirt zwar zunächst
denjenigen Landestheilen, wo noch Zehnten und Bodenzinse
bestanden haben, so namentlich dem Seeland. Da aber der Jura
keine Zehnten und Bobenzinse mehr hatte, so profitirte bei dieser
Zehntliquidation nur der alte Kanton und eS ist daher billig,
daß er die .dahcrigen Kosten auch allein trage. Weil nun aber
die Aemter Frutigen, Jnterlaken, Oberhasle und Obersimmenthal,

die zwar keine Zehnten und Bodcnzinse mehr entrichteten
und daher bei deren Liquidation auch nicht profitirte», schon
lange mit dem alten Kanton vereinigt sind, so müssen sie die
Kosten mittragen helfen und durch direkte Steuern die Lücken
ausfüllen, dje dadurch in den Renten des Staates entstanden sind.
Der Jura aber, der erst seit 30 Jahren zu Bern gehört, muß,
da er keine Zehnten mehr gehabt, nichts am Ausfall der
Zehntliquidation beitragen, sondern sein Steuerbeitrag wird niedriger
gestellt als bisher." Besorgen Sie nun nicht, das Amt Frutiger?
und die übrigen zehntfreien Aemter würden darauf antworten:
„Auch wir haben keine Zehnten mehr gehabt, und zwar haben
wir dieselben mit schweren Opfern losgekauft; es ist daher sehr
auffallend, daß wir anders behandelt werden sollen als der zehnt-
sreic Jura, zumal die Verfassung sagt, die Lasten der
Zehntliquidation trage der Staat." Wer ist nun der Staat? Ist es
der alte Kanton? oder der ganze Kanton? Der Jura hat die
Verfassung auch machen helfen, und jetzt soll der Ausfall, der
durch die Zehntliquidation entstanden ist, ihn deßhalb nicht
berühren, weil die Nationalversammlung zu Paris seiner Zeit die
jurassischen Zehnten und Bodenzinse abgeschafft hat? Was könnten

Sie, Tit., den zchntfreicn Aemtern des alten KantonS hierauf

antworten mit der Verfassung in der Hand, die offenbar
wollte, daß der Ausfall, der durch die Zehnten- und Bodenzinsliquidation

entstehe, nicht nur den alten Kanton treffe, sondern
daß der ganze Kanton davon die Folgen trage? Ich weiß eS

nicht! Denn ich theile die Ansicht, daß die Staatskasse die Lücke,
welche durch die Zehnt- und Bodenzinsliquidation in der
Domänenkasse entstanden ist, decken sollte. Wenn der Verfassungs-
rath so generös sein wollte, die Zehnten und Bodenzinsc zu
niedrigerm Preise als bisher loskaufen zu lassen, und wenn er
den frühern Loskäufern die betreffenden zu viel bezahlten Summen

zurückvergüten lassen wollte, in wessen Namen konnte er
so großmüthig sein? Konnte man nur auf Rechnung des alten
Kantons so großmüthig sein? Jeb weiß gar nicht, was für ein
Organ dießfalls kompetent gewesen wäre! Denn der Verfassungs-
ralh repräsentirte den ganzen Kanton und konnte daher nur in
dessen Namen großmüthig sein. Der ganze Kanton konnte
beschließen, den frühern Loskäufern einen Theil der Loskaufssumme
wieder zu vergüten. Das konnte aber nicht der alte Kanton
und seine Vertreter allein. Darum soll den Ausfall auf der

Zehnt- und Bodenzinsliquidation denn auch nicht die Domänenkassc,

sondern die Staatskasse tragen. Der Herr Finanzdirektor
wird dieß, wie ich hoffe, zugeben und daher auf meine Basis
der Berechnung zurückkommen. — Noch einen Grund, der mich

zu der Ueberzeugung brachte, daß es so sein soll, erlaube ich mir
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anzuführen; ick entnehme ihn den Bestimmungen über daS

Armenwesen. Die Verfassung sagt nämlich: „Die Armenlast
bescklage den neuen Kantonstheil in keiner Weise," Hätte der

Verfassungsrath nun das Gleiche rücksichtlich der Zehnt- und
Bodcnzinsliquidation bestimmen wollen, so würde die Verfassung
wahrscheinlich analog erklärt haben: „Die durch die Zehnt- und
Bodenzinsliquidation verursachten Ausfälle berühren den Jura
nicht." Hat sie nun dieß gethan? Nein, sie hat dieß nicht
gethan, fondern schreibt vor, daß der „Staat" diese Kosten

trage. Ich kenne nun keinen andern „Staat Bern", als den

Gesammt-Kanlon, zu dem auch die lcberbergischen Bezirke
gehören. Wenn der Staat also generös sein wollte, so war der

Jura mit generös und soll die Konsequenzen mit tragen helfen.
* Das ist also unsere Hauptdifferenz. Bezüglich der Domänen

werden wir wahrscheinlich zum gleichen Resultate kommen. Der
Beschluß vom 21. Dezember 1853, an dessen Hand wir die

Abrechnung machen müssen, spricht auch von jurassischen Domänen
und sagt: „k. Art. 5 Dabei haben aber folgende nähere
Bestimmungen in Anwendung zu kommen: 1) Seien dem Jura
seine s Civil- undPfrund-) Domänen, mit Ausschluß der
Waldungen, in gleicher Weise und nach gleicher Berechnungsart zu
gut zu schreiben, wie diejenigen des alten Kantons diesem
Landestheile." Verstund der Gesetzgeber unter den Domänen deS

Jura diejenigen Domänen, welche zufälliger Weisein den
jurassischen Amtsbezirken liegen? Nein, der Staat kann Domänen
haben im Kanton Aargau, in Algier, in China, ohne daß es

aargauische u. s. w. Domänen sind, sondern sie bleiben bernische
Domänen. Der Bericht der Finanzdirektion und des
Regierungsraths zieht nun merkwürdiger Weise diese Domänen auch
in die Abrechnung, wahrscheinlich nur aus dem Grund, iveil die

jurassischen Steuereinnehmer die Einnahmen von diesen Domänen
beziehen, oder ich weiß nicht aus welchem andern Grunde. Ich
nehme aber an, es seien unter den Domänen des Jura nur
diejenigen Domänen verstanden worden, welche der Jura im
Jahr 1815 besessen hatte oder die aus dem Erlöse solcher
Domänen acquirirl worden sind. Die Vereinigungsurkunde scheint
scheint aber angenommen zu haben, daß im Jahr 1815 keine
solchen Domänen vorhanden gewesen seien und bestimmte im
Uebrigcn, daß wenn solche noch gefunden werden sollten, sie zu
Handen der Regierung vorbehalten bleiben. Der Art. 24 der
Vcreinigungsurkunde sagt nämlich in rieser Beziehung: „Die
Gebäude, Dominialwaldungen, rückständige Zahlungen und
anderes Eigenthum der vorhergehenden Regierungen, das noch im
BiSthum Basel vorhanden sein könnte, wird zu Handen der
Regierung von Bern vorbehalten." Es scheint mir um so weniger,

baß eigentliche Domänen vorhanden gewesen seien, als weder
die jurassischen Deputirten, welche bei der Vereinigungsverhandlung

thätig waren, noch diejenigen, welche im Jahr 1816 die
Grundstcuerquotcn festsetzen halfen, solcher Domänen des Jura
erwähnten, und als auch später Jurasster, die, wie Herr Stock-
mar, die Verhältnisse des Jura genau kannten, nie etwas von
Domänen sagten, obgleich die jurassischen Repräsentanten sonst
stets alles Mögliche herbeizogen, um etne Herabsetzung der Grundsteuer

zu motiviren. Ick schrieb daher an die Domänenverwaltung
mir der Bitte um Auskunft, welche Domänen der Jura

im Jahr 18>5 besessen habe, und da ertheilte der Buchhalter der
Forst- und Dvmänenvcrwaltung durch Schreiben vom 3.
September 1864 folgende Auskunft: „Nach genauer Nachschlagung
reduzirt sich das Domänenkapiral, welches der neue Kantonsthcil
bei seiner Vereinigung eingebracht hat, auf Folgendes:
Delsberg. Gefangenschaften mit Landjägerkascrne Fr. 14,492. 75

Schloßgebäude mit Dependenzcn „ 31,550. 72
Neuenstadl. Zollstatt mit Landjägerwohnung „ 33,333. 33
Pruntrut. Lluttmiu «los ancion« llrinood, mit

Dependenzen „ 18,260. 87
Quoten in elos «e lk iie eo jardin ei
vorder „ 26,376. 80
Uuisem de tn:ce aveo o»lj«o „ 20,000. —
(licorne do lu ^onsd'aruwrie „ 5,072. 46

Die Kapitalschatzung der Liegenschaften beträgt Fr. >49,086. 93."

Die Buchhalter« der Domänen- und Forstdirektion fügt
diesem Ausweis noch wörtlich bei: „Ohne aus Vollständigkeit
Anspruch machen zu wollen, darf ich doch in Betracht der zu
Rathe gezogenen Hülfsmittel die Ueberzeugung hegen, daß nichts
entgangen sein kann und baß folglich der neue Landcstheil dem
Kanton Bern ein Domäncnkapital eingekehrt hat von größten-
theils unablräglichem Werthe von Fr. 149,036. 93." Im Vortrage

der Finanzbireklion an den Regiernngörath wird nun aber
das jurassische Domänenkapiral mit Ausschluß der Waldungen
berechnet auf Fr. 472,553. 86, mit jährlichem Zins zu 4 "/«,
von Fr. 18,902. 15. Diese Angabe muß daher auf Irrthum
beruhen. Ich komme nun aus eine Behauptung des Herrn
Stämpffi, welcher sagt, die Anträge des Herrn v. Gonzenbach
seien zwar konsequent, àin sie fallen außerhalb den Bereich
des Beschlusses vom 21. Dezember 1853; das bestreike ich nun
durchaus. Es ist zwar, das gebe ich zu, eine ziemlich schwierige
Schlußfolgerung, die man aus dem Beschluß von 1853 ziehen
muß, um meine Anträge auf denselben zu gründen, indem hier
Alles auf ein einziges Wort abkommt, nämlich alls das Wort
„der Rest". Die Revision deS Sreuerverhältnisscs beider Kan-
tonöthciie sollte nämlich gemäß Dekret vom 2l. Dezember 1853
in der Weise stattfinden, daß „die Lehensgefälle und Dominial-
einkünste des alten Kantons ferner als die entsprechenden
Einschüsse des Landestheiles betrachtend, zunächst auszumitteln ist,
welchen Kapitalwerth gegenwärtig der Rest dieser Einkünfte
besitze und wie hoch sich dieser Ertrag der als Aequivalent für
einen Theil derselben eingeführten direkten Grund-, Kapital- und
Einkommenssteuer belaufe ic." Was ist nun dieser „Rest" dieser
Einkünfte? Wenn wir die Zehnt- und Bodenzinsliquidation
dem Gesammtkanton auferlegen, so ist der Rest natürlich ein
ganz anderer, als wenn wir die bezüglichen Kosten durch die
Domänenkasse tragen lassen, und somit dem allen Kanton allein
anrechnen Zur Zeit als der Jura mit dem allen Kanton
vereinigt wurde, sollte, wie sich der Verwaltungsbericht von 1814
bis 1830 ausspricht, „nach den Grundgesetzen des Staates daS
Domänenvermögen d. h. die dem Staate gehörigen Liegenschaften,
Zehnten und Lehengcrechtigkeiten in ihrem Kapitalwerth nie
vermindert werden." Der Verlust, den die Domänenkasse durch die

Zehnt- und Bodenzinsliquidation erlitt, hätte ihr daher von der
Staatskasse vergütet werden sollen. Meine Auffassungsweise ist
nämlich die, baß der Aussall, welcher sich bei der Zehnt- und
Bodenzinsliquidation ergeben hat, nicht einzig dem alten Kan-
tonstheil zur Last falle, sondern vom gesammlen Kanton zu tragen
sei, denn die Verfassung strebt nicht nur im Allgemeinen eine
billige Vertheilung der öffentlichen Lasten an, sondern schreibt
noch ausdrücklich vor, daß der Staat, also nicht ein einzelner
Kantonstheil, die Privatinhaber von Gefallen solcher Art und
die frühern Zehntloskäufer zu entschädigen habe. Läge es übrigens

in der Absicht der Verfassung, die Lasten einzig durch den
allen KantonStheil tragen zu lassen, so müßte dieß ausdrücklich
ausgesprochen sein, wie es bei einer andern, ausschließlich dem
alten Kanton auffallenden Ausgabe ebenfalls ausdrücklich gesagt
ist, nämlich bei den Ausgaben für das Ärmenwescn, bezüglich
welcher die Verfassung sagt: „Die vermehrten Ausgaben für das
Armenwesen un alten Kantonstheile berühren ihn — d. h. den
Jura — nicht " Wenn man nun aber den ganzen Staat diese

Kosten tragen läßt, so fällt meine Berechnung durchaus nickt
außer den Beschluß vom 2l. Dezember 1853, denn decken Sie die
Ausfälle, welche durch die Zehnt- und Bodcnzinsliquidation
herbeigeführt worden sind, aus der Staatskasse, so kommen Sie zu
einem ganz andern Resultate, als die Berechnung der Finanzdirektion
und des Regiernngsrathes, indem dannzumal eben die Zuschüsse
der Domänenkasse zu den allgemeinen Verwaltungsausgaben
dieselben blieben wie im Jahr 1816, demnach auch die Grundsteuer

des Jura gleich bleiben soll. Herr Präsident, meine
Herren, erlauben sie mir noch, den Standpunkt auseinander
zu setzen, von welchem aus ich dazu gekommen bin zu sagen,
die Grundsteuer des Jura sei eigentlich nichts Anderes als
seine Einkaufsnmme in das bernische Staatsvermögen. Wenn
der Jura im Jahr 1815 noch Zehnten und Bodenzinse ge-



Habt hätte, so wäre die Sache sehr einfach gewesen und die
Steuerverhältnisse beider Kantonstheile wären ganz die gleichen
geworden; allein er hatte eben die Lchengefälle und die
Zehnten nicht mehr und sie durften auch sowohl nach der
Vereinigungsurkunde als nach dem Art. 42 der Erklärung des

Wienerkongresses über die Angelegenheiten der Schweiz vom
20. März 1815 nicht wieder eingeführt werden. Der alte
Kantonstheil dagegen hatte im Zeitpunkt der Vereinigung
keine andern direkten Steuern als die Zehnten und Bodenzinse.

Man behandelte daher zunächst bezüglich der indirekten
Abgaben den neuen Kantonstheil wie den alten, indem man
im neuen ebenfalls das Salzregal, Ohmgeld u. s. w.
einführte. Darüber kann sich der neue Kantonstheil doch gewiß
nicht beklagen. Herr Kaiser hat daher Unrecht sich darüber
zu beschweren, daß der Jura mehr Ohmgeld bezahlt habe als
der alte Kanton; denn hat er mehr Ohmgeld bezahlt, so hat
er eben auch mehr Wein getrunken. Man muß annehmen,
sobald bezüglich der indirekten Abgaben beide Kantonstheile
gleichgestellt gewesen, beide auch gleich gehalten worden seien. Wer
gewohnt ist viel Wein ßu trinken, wie es an der französischen
Grenze der Fall ist, well es dort wohlfeilen Wein gibt, oder
wer mehr Salz braucht, wie die Gegenden des Kantons, die
einen starken Viehstand haben, darf sich gewiß nicht beklagen
gegenüber den Andern in Gegenden die keinen Wein trinken
und keine Käse fabriziren. Wie ging man nun im Uebrigen
zu Werke? Hat da etwa der alte Kantonstheil das Rathhaus,
die Kirchen und andere öffentliche Gebäude, das Zeughaus
und'die Kriegsvorräthe angeschlagen und als altes bernisches
Stäsvermögen in Rechnung gebracht? Nein! sondern er
hat Einfach gesagt: der Ertrag der Domänen, der Zehnten
und Bodenzinse bildet den Einschuß des alten Kantons an
direkten Abgaben. Man hat sogar nicht einmal die
Zinsschriften, welche damals vorhanden waren, in Rechnung
gebracht, sondern einfach die Renten berechnet, welche der alt-
bernische Grund und Boden jährlich direkt an die
Staatsverwaltung abgeben, nämlich den Ertrag der Zehnten und
Bodenzinse rc. und die Lehenzinse von dem Staate gehörendem

Grundeigenthum. Diese betrugen Fr. 657,600 und
davon sollte der Jura den vierten Theil mit Fr. 160,171
bezahlen. Herr Kaiser hat mit einer mir unbegreiflich scheinenden

Logik gesagt, es sei schon eine große Ungerechtigkeit
gewesen daß man die Bevölkerun^szahl als Maßstab für die
Steuerquote angenommen habe. Einen irrigern Schluß konnte
er nicht ziehen, denn das war gerade das größte Glück für
den Jura. Wenn auf 100 Jucharten Land im alten
Kantonstheil zehn Familien wohnen, auf 100 Jucharten im
neuen Kantonstheil aber, da dessen Bevölkerung durch die
Konskription dezimirt worden ist, nur zwei oder drei Familien,
so sollten diese sich nicht beklagen wenn man die Bevölkerungszahl

zum Maßstabe der Steuer nimmt und nicht den
Güterkomplex; denn Sie werden mir zugeben, daß- diejenigen
Familien, welche ein größeres Areal um sich haben und benutzen
können, besser daran sind und daher die auffallende Steuer auch
leichter bezahle» können als diejenigen, welche nur ein gerin-
geres Areal haben. Hätte man die Juchartenzahl besteuert, ohne
Rücksicht aus die Bevölkerung, so wäre die Sache für den Jura
viel schlimmer herausgekommen. Herr Kaiser glaubt, es sei
schrecklich daß der alte Kantonstheil dem Jura bei 16 Millionen

Liv. Staatsvermögen angerechnet habe, die er nur in
Renten, in Dominial- und Lehengefällen besaß. Allein so

macht man es ja beim Einkaufe eines Jeden, der in eine

neue Bürgerschaft eintritt. War das bernische Staatsvermögen

vom Himmel herabgeschneit? Die Geschichte sagt kein
Wort davon, sondern es bestund in Ersparnissen aus frühern
Zeiten, in demjenigen, was die Bürger zusammengelegt
hatten, namentlich auch in Loskäusen von Zehnten und Bodenzinsen.

Dieß Vermögen gehörte dem alten Kantonsthcil und
zwar ihm allein. AIs nun der neue Kantonstheil mit dem
alten vereinigt wurde, war es doch wohl ganz natürlich, daß

Tagblatt des Großen Rathes 18K5,

:;Z3

dieser Letztere zu ihm sagte: wenn du mitgenießen willst, so
sollst du das Deinige auch mitbezahlen. Wenn ich aber dem
Herrn Kaiser vollends berechnen wollte, wie viel der Jura
hätte bezahlen müssen, wenn er bei Frankreich geblieben wäre,
so würde er erstaunen. HDer Redner setzt auseinander, in
welcher Finanzverlegenheit damals Frankreich gewesen und daß
es namentlich 700 Millionen Franken an die kriegführenden
Armeen habe bezahlen müssen und es eine Milliarde an die
Emigranten auszurichten hatte.) Da nun die Bevölkerung
des Jura beilaufend den fünfzigsten Theil der Bevölkerung
Frankreichs ausmacht, so hätte es wohl auch den fünfzigsten
Theil an der Kriegs- und Emigrantensteuer zu tragen gehabt,
dieser fünfzigste Theil hätte aber 34 Millionen betragen.
Dieser verhältnißmäßige Antheil des Jura hatte daher ungefähr

dreimal so viel ausgemacht, als er während der ganzen
Zeit, während welcher er nunmehr mit Bern vereinigt ist, an
Steuern bezahlt hat. Ich zweifle daher nicht, daß wenn man
vom Jura damals verlangt hätte, er solle gegenüber dem
Kapital von 16 Millionen, deren Renten der alte Kanton in
Lehengefällen besaß, 4 Millionen Kapital, sei es in Domäne»
oder Schuldverschreibungen, an die bernische Staatsverwaltung

entrichten, wogegen er dann keinerlei Steuern zu
entrichten gehabt hätte als die indirekten Abgaben, die man im
alten Kanton auch bezahlte, er dieß wahrscheinlich gerne
gethan haben würde, zumal er dadurch Antheilhaber an einem
entsprechenden Vermögen des Kantons Bern geworden wäre.
Glauben Sie nun aber, daß wenn s. Z. so verfahren worden
wäre, man dem Jura, wenn dann später unter seiner
Mitwirkung die Zehut- und Bodenzinsliquidation erfolgt wäre,
man dem Jura seinen Zuschuß an Domänen und
Schuldverschreibungen pro rata zurückgegeben hätte? Ich zweifle daran,
zumal man immerhin berechtigt gewesen wäre, bei der
Vereinigung zu erklären, da Frankreich das vormalige
Staatsvermögen des Bisthums Basel nicht zurückgegeben hat, viele
Gemeinden des Jura aber ehemalige Staatsdomänen als
Gemeindsgüter besitzen, so wollen wir nun 4 Millionen Ge-
nieindsgüter wieder in Staatsvermögen umwandeln. Die
^sache wäre darum nicht so ungerecht gewesen, weil im Jura
jetzt noch eine Menge Gemeindegüter, namentlich Wälder,
existiren, die früher dem Fürstbischöfe gehört hatten und welche,
um sie vor der französischen Rapacität zu schützen, als
Gemeindegüter erklärt worden waren. Glauben Sie, daß, wenn dieß
s. Z. so gemacht worden wäre, man an diesen jurassischen
Domänen im Jahre 1846 etwas geändert hätte? Nein, gewiß
nicht. Darum sagte ich, die jurassische Grundsteuer sei im
Grunde nichts anderes, als der Einkauf in das bernische
Staatsvermögen. Herr Kaiser erklärte, meine ganze Beweisführung

beruhe auf dem Worte „definitiv," allein dieß
„definitiv" beziehe sich nur auf die Stenerquote, die gegenüber
derjenigen festgestellt worden, welche die in Viel zusammengetretene

Kommission, bestehend aus den Herren Seckelmeister
von Jenner, Rathsherr von Mutach :c. allein festgesetzt
hat. Diese Kommisstou war im Jahr 1816 nach Viel
zusammenberufen worden, um provisorisch den Betrag der Grundsteuer

festzustellen. Allein dieses Provisorium ist vom Jahr
1816, während das Wort „definitiv" in der Vereinigungsurkunde

vom Jahr 1815 steht. Das Frühere kann sich aber
nicht auf das Spätere beziehen, sondern das Spätere muß
sich aus das Frühere beziehen, sonst ginge es wie in der Fabel

vom Wolf und vom Lamm, welches deni weiter oben am
Bache stehenden Wolf das Waffer getrübt haben sollte. Nun,
Herr Präsident, meine Herren, noch ein paar Worte über
dieses „definitiv." Man glaubt, dieses Wort sei nicht so

wichtig, allein je mehr ich darüber Nachforschungen angestellt
habe, desto mehr habe ich mich überzeugt, daß dieses Wort
einen tiefen Sinn hat. Der Jura bezahlte vor der Vereinigung

die Fenster- und Thürsteuer, durch welche die Häuserbesitzer

betroffen wurden. I.es ciroits réunis, welche dem Volke
odios waren, so daß es die Einzieher los rats lle oaves nannte,



weil sie Alles untersuchten, und !n luxe poitionnello, die jeder
Franzvs bezahlte und die gegenwärtig Fr. 1. 5t) Ct. bis Fr. 4.
5t) Ct. je nach den verschiedenen Gemeinden beträgt. Die
Regierung von Bern versprach nun dem Jura, alle diese
Steuern sollen fallen, und an den Platz die Grundsteuer von
Fr. 160,171 als einzige direkte Abgabe treten. Und was sagten
dazu die Bauern im Jura? Ich verwundere mich jetzt nur,
daß sie jetzt nicht Laut von sich geben, denn damals
anerkannten fie, die Regierung von Bern sei eine mildere Regierung

als die französische "und die bernischen Steuern seien
milder und kleiner als die unter französischer Herrschaft
bezahlten; allein verschiedene Stimmen aus dem Jura ließen
sich gleichzeitig dahin vernehmen, die bernischen Steuern seieil
nicht gerechter und zwar deßhalb nicht, weil die französische
Regierung durch die Fenstersteuer auch von den Häuserbesitzern

und durch die cleoils räum« und die lnxo poi^onnoile
gleichsam die Gesammtbevölkerung, d. h. alle Besitzenden
besteuert habe, während jetzt die Regierung von Bern mit
ihren Steuern nur den Bauer treffe. Ein Memorial des
Freiherrn von Billieux und noch ein anderes aus dem Jura
erinnerte daran, daß man die Grundsteuer nicht zu hoch treiben
dürfe, weil sie nnr so lange geduldig ertragen werde, als
sie nicht zu schwer drücke, denn sonst werde der Ackerbauer
un Jura, zumal kein Schuldenabzug besteht, endlich sagen:
Es ist sonderbar, daß ich Alles bezahlen muß, während die
Kapitalisten, Industriellen, Notarien neben mir nichts
bezahlen; es ist doch sonderbar, daß wer ein Haus hat, das
eine Million werth ist, nur ein paar Centimes Steuer bezahlt
für den Grund und Boden auf dem es steht. Dainit nun
diese Grundsteuer nicht exagerirt, nicht übertrieben werde,
wurde beschlossen, sie solle definitiv festgesetzt werden. Allein
wenn diese definitive Grundsteuer nicht genügt hätte, was
denn? Herr Präsident Carlin glaubte letzthin, man müsse für
diesen Fall Zusatz-Centimes zur Grundsteuer erheben, allein
das ist nicht der Fall, sondern nach Mitgabe der
Vereinigungsurkunde soll dasjenige, was die Grundsteuer zu wenig
abwerfen möchte, durch eine „andere" Abgabe vervollständigt
werden, durch eine solche nämlich, welche nicht auf dem Bauern
allein, sondern auch auf dem Kaufmann, dem Industriellen,
deni Häuserbcsitzer rc. lastet. ES liegen im bernerischen Staatsarchiv

in einer Reihe von Bänden mit der Ueberschrift
Leberbergische Aemter höchst interessante Memoriale, die von Männern

aus dem jurassischen Landestheile herrühren und welche
über die damalige Anschauungsweise sehr interessante Auskunft
ertheilen. Wenn die jurassischen Deputirten diese konsultirt
hätten, so wären sie über Vieles aufgeklärt worden. Als der
Jura zum Kanton Bern geschlagen wurde, fragte man zuerst:
Was kostet uns der Juta? Man befragte namentlich die Herren
v. Grandvillers und v. Jenner, Oberamimann in Pruntrut. Diese
erwiderten, die Administrmionökostcn werden auf zirka Fr. 5VV,V»V
zu stehen kommen. Dann wurde weiter berechnet, man bekomme
durch die indirekten Steuern, aus dem gleichen Fuß wie im alten
Kanton erhoben, beiläufig Fr. >8v,vvv; der Ertrag der
jurassischen Forsten wurde zu Fr. 24,VVV angeschlagen, und die
Grundsteuer zu Fr. 230,411. 50, wie sie unter Frankreich
bezahlt worden war. Das war also die Grundsteuer, von welcher
die VereinigungSurkunde sagt: „Die Grundsteuer, welche als
Ersatz der Zehnten- und Tcminialeinkünste des ehemaligen Fürst-
Bischof's eingeführt ward, soll beibehalten werden, doch wird
man sie erst nach einer vorzunehmenden Besichtigung festsetzen."
Man sagte nun: Wie kommen wir nun heraus, nachdem alle
die französischen odiosen Abgaben, wie Fenstcrsteuer ic geschenkt
und an deren Play die bernischen indirekten Abgaben und
Regalien eingeführt sind? Es erzeigte sich bei der Ausstellung dieser
Berechnung ein Dcssizit von beiläufig Fr. 6V,VVV. So'konnte
natürlich die Sache nicht bleiben, lind man mußte daher die
Sieucin equilibiiren. So kam man auf die Grundsteuer von
Fr. 16»,>71 a. W. oder Fr. 232,131. M n. W,, also nur Fr. 2VVV
mehr als der Jura früher an Frankreich bezahlt halte, während er

dagegen von allen andern, früher bestandenen lästigen direkten
«Steuern entlastet wurde und bloß an Ohmgeld, Salzregal und
den andern indirekten Slcueln in gleichem Verhältniß zu zahlen
verpflichtet wurde, wie der alle Kanton. So wurde damals die
Sache gemacht und das Wort „definitiv" hat daher die Bedeutung,

daß wenn vom Jura mehr als Fr. 232,l3I. 88 verlangt
werden sollten, das Fehlende durch eine „andere" Abgabe und
nicht durch die Grundsteuer beigebracht werden solle. Herr
Stämpslt bemerkt gegen mcme Berechnung, sie basire nicht auf
dem Beschluß vom Jahr >853. Wie ich indessen schon gesagt
habe, anerkenne ich durchaus die Basis dieses Beschlusses und
blop rn Bezug aus die Interpretation, was eigentlich der „Rest"
der Lehengesälle und Domnualeinkünste sei, sind wir verschiedener
Meinung. Wie wäre es aber gekommen, wenn der Große
Rath auch den Rest der Lchengesälle erlassen hätte? hätte dann
der Jura keine Grundsteuer'mehr zu bezahlen gehabt, da man
die>e nur uns als Gegenwerth der bernischen Zehenten und
Bodenzinse will gelten lassen? Gewiß nicht! Da kein Staat ohne
Gelb administrât werden kann, so mußten andere Hülfsquellen
eröffnet werden, und deßhalb sagt der Beschluß vom Jahr 1853,
daß zunächst auszumitteln sei, welchen Kapitalwerth gegenwärtig
der „Rest" oie,er Einkünfte besitze, und wie hoch sich der Ertrag
des Equivalentes der für einen Theil derselben eingeführten direkten
Grund-, Kapital- und Elnkommensstcuer belaufe, :c. Gerade
wie un Jura die Grundsteuer als Ersatz der Zehnt- und Do-
mrnialeinküns.e des ehemaligen Fürst-Bischoff's eingeführt worden
ist, so ist im alten Kanton seil >846 an die Stelle der frühern
Lehensgesalle, die Grund-, Kapital- und Einkommenssteuer
getreten. Ich sage daher nichts Unbilliges, wenn ich sage, der
Jura ,oli ,einc im Jahr >819 „definilv" festgesetzte Grundsteuer
auch jetzt noch bezahlen, obschon der Ertrag der altbcrnischen
JahreögesäUe sich nicht mehr so hoch wie damals belauft.
Niemanden kann es in den Sinn kommen, daß bei den Fortschritten
der Civilisation im Allgemeinen die Administration nunmehr
weniger kosten werde als bis dahin. Niemand dachte etwas
Anderes, als daß der Jura auch in Zukunft die Fr. 16V, >71,
also den vierten Theil der damaligen LehenSgefälle des alten
KantonötheilS bezahle Allein wie gestaltete sich die Sache in
Wirklichkeil? Der Jura ist seit seine? Vereinigung mit Bern,
wenn nicht reich, doch wohlhabend geworden. Seine Bevölkerung
ist von 6V,VVV Seelen auf mehr als 9V,VVV angewachsen. Die
staatliche Administration muß daher schon von diesem Standpunkt
aus jetzt mehr kosten als damals. Dem Lande selbst muß es
aber viel leichter werden, die damals festgesetzte Grundsteuer zu
entrichten. Im Jahr 1816 fanden die jurassischen Deputirten,
und zwar gewissenhaste Deputirle, Leute, die etwas wußten und
zivar Männer, die ihr Vaterland wahrten und seine Verhältnisse

genau kannten, — dafür zeugen alle von ihnen gemachten
schriftlichen Eingaben, — es sei eine Grundsteuer von Fr. 232,000
jährlich nicht drückend. Damals betrug aber das Staatsbüdget
beiläufig drei Millionen; dermalen beträgt es fünf Millionen
Franken und jetzt soll der Jura als gewöhnliche Steuer à 1 pro
millo nur Fr. >25,VVV und wenn 1 pro luillv bezahlt wird
Fr. >86,6VV bezahlen, also dermal viel weniger als im Jahr
>816! Zeigen Sie mir doch ein Land in der Well, welches so

behandelt wird und das dessenungeachtet nicht zufrieden ist. Nun
Herr Präsident, meine Herren! noch ein Wort darüber, was
unter „Domänen" zu verstehen sei. Im Kanton Bern verstund
man unter dem Ausdruck „Domänen" die „Domänenkasse" ; allein
unter Domänen wird im Allgemeinen verstanden: Alles Eigenthum,

das der Staat mit wesentlich gleichem Rechte und zu
gleichen Zwecken wie Privatleute, d. h. zum Zwecke des
Erwerbes besitzt; zder Redner erörtert, waS eigentlich Domänen
seien, und kommt bei dieser Gelegenheit auf die englischen Gelder
und aus die Staatsrcchnung vom Jahr >814 zu sprechen, und
theilte der Versammlung Folgendes mit:) Es liegt hier vor mir
ein Etat dcS bcrnischen Staatsvermögens auf 1. Oktober >803
auf den 3l. Dezember >8>3, auf den 31. Dezember >817 und
auf den 3l. Dezember 1818; ich lege ihn zu Jedermanns Einsicht



vor. Am 10. Oktober betrug die Totalsumme des beweglichen
Staatsvermögens in Kapitalien, Handlungsfonds u. s. w.
L. 2,943.719. Btz. 2 Rp. 6; am 3t. Dez. t8>3 betrug dieß
bewegliche Staatsvermögen, wozu demnach die Domänenkasse
nicht gerechnet wurde L. 2,82t,067. Btz. 6. Rpp. 2 dann
sagt die Rechnung wörtlich: Im Jahr 1814 ist zu dem
Staatsvermögen gelegt worden, das, infolge der Verfügungen des

Wienerkongresses restituirte Kapital von L. 291,960 S. 16 P. tO,
welches nach dem Anschlag von 65 "

» und die L. zu t6
Schweizerfranken, beträgt eine Summe von L. 3,036,392. 6. 5. Diese
Summe wuchs denn durch Zinsen und durch Verkauf zu bessern,

Kurs an, auf L. 5,260,407. 8 >/z Rpp. Am 3l. Dez. 1817
betrug das bewegliche Staatsvermögen L. 5,474,850. Btz. 9. R t.
Ich habe wiederholt gehört behaupten, dieser Zuwachs des ber-
nischcn Staatsvermögens sei erst seit der Vereinigung mit dem

Jura eingetreten und könne daher nicht als altbernisches
Kapital betrachtet werden. ES ist dieß ganz irrig, wie Sie Tit.
aus obiger Rechnung ersehen, wo schon im Jahr 1814
L. 3,036,392. 6. 5 englische Gelder als Aktiva erscheinen, während

die Vereinigung des Jura erst im November i815 statt
gefunden hat. Ich könnte noch viel weiter zurück gehen und

lagen: Als Kapital waren die englischen Staatsgelder schon zur
Zeit der Mcdiationsregierung vorhanden, und wurden sogar in
Art. 5 und 6 der VollziehungSverordnung zur Mediationöakte
erwähnt, indem dieselbe sagt, wie diese Gelder zwischen Bern,
Aargau und Waadt vertheilt werden sollen. Im Art. IX. des
Endbeschlusses der schweizerischen Liquidationskommission vom
1. November 1804 werden dann aber die ausländischen Schuldtitel

ausdrücklich erwähnt, welche nach Abzahlung der zu
8. 3,757,031 Btz. 3 Rpp. festgesetzten helvetischen Schuld
zwischen den Kantonen Bern, Aargau und Waadt vertheilt werden
sollen; unter diesen Titeln werden aber namentlich angeführt:
„») Pfund Sterling 222,960. 16. 10, Bank- und Südsee-An-
nuitäten, nebst rückständigen Zinsen seit 1798." Es ist daher
irrig zu behaupten, daß diese Fonds erst seit der Vereinigung
mit dem Jura erworben worden seien. Das mußte ich noch
berühren. Unter Domänen wird also AlleS verstanden, was der
Staat mit wesentlich gleichem Rechte, und zu gleichem Zwecke
benutzt, wie Privatleute, und dahin gehören namentlich auch
die zinstragenden Kapitalien. Herr Präsident, meine Herren!
Ich habe wahrscheinlich Manches vergessen, bin aber dessenungeachtet

viel weitläufiger geworden, als es meine Absicht war.
Ich behalte mir vor, wenn Einwendungen gegen die Richtigkeit
der von mir gebrauchten Zahlen gemacht werden, noch als
Mitglied des Großen' Rathes das Wort zu ergreifen. Ich lege
keinen Werth darauf, ob der Jura einige Franken mehr oder
weniger bezahle, sondern ich lege Werth darauf, daß als Basis
der Abrechnung angenommen werde : Die Liquidation der Zehnt-
und Bodenzinse geht auf Kosten deS ganzen Kantons, nicht
bloß des alten Kantonstheils, die Domänen werden bloß insofern
berechnet, als sie im Jahr t8>5 vorhanden waren; der Rest der
Domänenkasse wird so berechnet, daß der Ausfall, welcher durch
die Zehnt- und Bodenzinsliquidation herbeigeführt worden ist,
durch die Staatskasse getragen und der Domänenkasse von dieser

vergütet wird. Mit dieser Erklärung schließe ich nun diesen

Vortrag.

^ Kaiser von Delsberg. Ich muß mir eine kleine

Berichtigung des Votums des Herrn v. Gonzenbach erlauben.
Er fällt über meinen gedruckten Bericht* her, als wenn derselbe
nichts als Unwahrheiten und Entstellungen enthielte. Ich habe
von Herrn v. Gonzenbach nichts besseres erwartet; hätte er mir
selbst vorgeworfen, ich sei ein Revolutionär, ich würde mich
darüber nicht verwundert haben. Ick habe, Herr Präsident,
meine Herren, einfach Geschichte gemacht; Herr v. Gonzenbach
hat mich hierin nicht widerlegen können. Daß, als der Jura
dem Kanton Bern einverleibt wurde, hier nur die regimentsfähigen

Familien die Regierung geführt, während damals und
vorher in Frankreich die Staatsdevise „Freiheit und Gleichheit"
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war, wird er nicht läugnen wollen. — Wenn Herr v. Gonzenbach
anführt, daß Herr von Billieur im Kleinen Rath gesessen, so

ist dieses eher einen Beweis gegen ihn, denn nur weil es der
Herr Baron von Billieur war, kam er in die Regierung. Wir
alle, die wir vom Lande kommen, wären wir wohl einmal in die
damalige Regierung gekommen? Die Stelle aus meinem Bericht,
die er anführt, lautet: „Sondern daß im Gegentheile Alles zu dem
Glauben berechtigt (man muß es zur Schande der damaligen
Zeit sagen —), daß die Regierung von Bern den Jura gekauft
hat und daß die verbündeten Mächte denselben verkauft haben;
glücklicher Weise noch unter den Bedingungen, wovon wir weiter
oben gesprochen und in denen gar nichts von der Kaufssummc
enthalten ist, deren Herr v. Gonzenbach erwähnt. Wir wollen
sogar noch hinzusetzen, daß, wenn damals das Bisthum die freie
Wahl gehabt hätte, entweder um den Preis von vier Millionen
Franken alte Währung das Recht zu erkaufen, bernisches
Unterthanenland zu werden, oder einen abgesonderten Kanton zu
bilden, daß der Jura dieser letztern Alternative gewiß den Vorzug
gegeben hätte, selbst in dem Falle, wenn man nicht die Bezahlung

der vier Millionen als Annerionsbedingniß gefordert haben
würde." Diese Stelle, gestützt auf welche Herr v. Gonzenbach
sich berechtigt glaubte, über mich herzufallen, ist höchst unschuldig
und bezieht sich vorzüglich auf die Schuld, die der Kanton an
die allirten Mächte zu zahlen übernahm, über die ich ebenfalls
eine andere Stelle meines Berichtes wörtlich anzuführen mir
erlaube. Diese Stelle lautet: „In Anwendung des Prinzipes,
das wir soeben angeführt haben, finden wir, daß der Bericht
der Finanzdirektion sehr Unrecht thut, indem er die Meinung des

Herrn Stockmar kritistrt, welche dahin geht, daß die an die
verbündeten Mächte geleistete Zahlung»von Fr. 326,670. 09 a. W.
den Jura nicht betreffe." — Dieselben Grundlagen, worauf der
fragliche Bericht sich beruft, hauptsächlich aber die Natur der
Schuld, heißen uns, diese Kritik, als jeder Begründung entbehrend,

zurück zu weisen. Wir gehen noch weiter und sagen, daß
der im Jura stattgehabte Bezug von Fr. 367,691. 07 a. W.,
in Abrechnung von der Gesammtschuld, ungerecht war. Wir
sind der Ansicht, ohne Solches jedoch durch Belege beweisen zu
können, daß die Fr. 694,634. 16 a. W. oder ungefähr 1 Million

neue Franken auf ungerechte Weise gefordert wurden, und
daß die Regierung von Bern, indem sie gegenüber den alliirten
Mächten sich so willfährig erzeigte, die Götter für ihre Wünsche
günstig zu stimmen gedachte. Denn wir können uns die

Verbindlichkeit für den Jura, nach erfolgtem Friedensschlüsse und
nachdem dieses Land von Frankreich losgetrennt war, nicht
erklären, daß seinen Angehörigen z. B. Fr. 151,030. 73 a. W.
für Konskriplionsbußen, Fr. 47,822. 75 a. W. für Desertionsbußen

zu bezahlen auferlegt worden. Uehngens erscheint der

größte Theil dieser Summen bloß als nachgelassene Schulden zu
Gunsten Derjenigen, welche dieselben individuell zu tragen hatten;
und wenn die bernischen Staatsbehörden so nrtig gewesen sind,
auf ihre Forderungen zu verzichten, so sollten sie ihre Großmuth
nicht nur dem Jura, sondern dem ganzen Kanton entgelten
lassen. — Aus dem Berichte über die Staatsverwaltung während

den Jahren 1814 bis 1830 ergibt sich zudem, daß jene

Schuld eigentlich eine Staatsschuld war; denn wir lesen auf
Seite 242: „Bei der Vereinigung des Landes forderten die

alliirten Mächte von dem Stande Bern die Bezahlung einer
Summe von Fr. 694,634. 16 a. W." — Es ist natürlich dieses

eine reine Supposition, und diese Supposition beruht darauf,
daß man sich sonst nicht erklären kann, wie Bern diese Schuld
übernehmen konnte. Billig war diese Schuld nicht, gerecht auch
nicht; folglich mußte irgend ein Grund sein, warum Bern die

Schuld übernahm, 1 Million neue Franken an die alliirten
Mächte zu bezahlen. —Wenn bis zum Jahr 1831 der Zustand
des Kantons Bern war, wie ich ihn bezeichnete, so hat der Jura
nicht wenig dazu beigetragen, daß damals die politischen
Zustände anders wurden. Unser zu früh abgeschiedene, hochverehrte

Freund, Herr Stockmar, ein Jurassier, war der einzige Mann
im Kanton, auf dessen Kopf 6000 Franken von der alten patri-
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zischen Regierung gesetzt wurde, wegen Theilnahme an der

Bewegung der 1836ger Jahre. — Wenn deßhalb heute der Bürger
des Kantons Bern vollständige politische Freiheit genießt, so

kann also der alte Kanton dem Jura dieselbe nicht anrechnen,
da dieser zu Eriingung dieser Freiheit soviel als der alte Kanton

geleistet hat. Der Jura, der sich denn auch heute in seinem

politischen Zustande glücklich fühlt, denkt natürlich nicht mehr

an die Vorzüge der französischen Zustände früherer Zeiten; und
ich fühle mich gedrungen, Ihnen hier zu erklären, daß, wenn
es sich je um eine Anncrion des Jura handeln würde, ich der

erste wäre, der sich ein stilles Plätzchen in der freien Schweiz
suchen würde. — Nachdem Herr v. Gonzenbach erklärte, die

Zahlen in meiner Schrift seien von vornen bis hinten falsch, so

hätte ich wenigstens von ihm erwartet, daß er dieses beweisen

würde; Herr v. Gonzenbach leistet aber über keine einzige meiner

Zahlen diesen Beweis; übrigens war es ihm auch schlechterdings
unmöglich, da meine Zahlen alles offizielle Zahlen find, sowohl
diejenigen der Volkszählungen als die der bezahlten Steuern des

alten und neuen KantonS seit 1816 bis heute. Er will mir
beweisen, daß der Jurä in den drei ersten Jahren der Verwaltung

mehr gekostet, als er bezahlt habe. Dieses ist aber durchaus

keinen Beweis gegen meine Angaben; es können da
verschiedene Faktoren anders aufgefaßt worden sein u. s. w. Was
behaupte ich in meiner Schrift? Dieses, daß der Jura im
Verhältniß der Bevölkerung gleich viel hätte angelegt werden sollen,
wie der alte Kanton. - Ich acceptire nun die amtlichen Zahlen,
wie sie in den Staalsberichten enthalten sind. Ueber den Ertrag
der Abgaben im alten und über denselben im neuen Kanton;
berechne denselben nach der Kopfzahl und finde als Resultat
eben die mehreren Millionen/ die der Jura zu viel bezahlt hat.
— Diese Rechnung hätte mir Herr v. Gonzenbach widerlegen
sollen.— Ich habe Ihnen übrigens bereits erklärt, daß im Jahr
1816 der Jura arm war und der Beweis hiefür liegt schon im
Beitrag an die Eidgenössische Kasse, nach der Geldscala; während

nämlich der Jura für nur Fr. 12,466 belastet wurde, hatte
der alte Kanton Fr. 91,686 zu bezahlen. Die damalige Volkszahl

wird nun wie 2 zu 9 angenommen; wären wir Jurassier
deßhalb verhältnißmäßig damals so reich als der alte Kanton
gewesen, so hätten wir über Fr. 26,000 und nicht nur 12,466
Franken bezahlen müssen. — Eben so geht es Herr v. Gonzenbach

in Bezug auf die Markt- oder Normalpreise der Zehnten.
Ich habe gar nichts Anderes gethan, als einen Auszug aus
dem Bericht der Regierung über die Staatsverwaltung von 1314
bis 1831 benutzt. Er lautet: „Die Grundsteuer im Leberberg
bildet nach Maßgabe der Vereinigungsurkunde einen verhält-
nißmäßigen Gegenwerth für diejenigen Einkommen, welche der
alte Kanton aus seinen Domänen, Zehnten und Lehengerechtigkeiten

bezieht. Bei ihrer Berechnung wurde der Reinertrag obiger

Einkünfte so viel als möglich ausgemittelt und nun das
Verhältniß der Grundsteuer zu dieser erhaltenen Summe nach
der ungefähren gegenseitigen Bevölkerung beider Landestheile,
d h. auf 1 zu 4'festgesetzt, — sie beträgt gegenwärtig 166,171
Franken a. W. Im Anfang war sie nur auf Fr. 141,756 a. W.
berechnet, und der Unterschied beider Summen kommt daher, daß
die frühere, kleinere Summe die Werthung der Naturaleinkünfte
nach den Normalpreisen, die seitherige Grundsteuer aber ihre
Werthung nach dem Durchschnitt der Marktpreise in den 36
nächsten Jahren von der Vereinigung zur Grundlage hat. Da
die Abrechnung übrigens auf ganz reinen Ertragenheiten des
alten Kantons beruht, so soll auch die Grundsteuer ebenso rein
eingehen und deßwegen werden die Bezugskosten durch Zusatz-
Rappen erhoben." — Zeigt nun dieser Bericht klar und deutlich
die Unbilligkeit der Anwendung der Markt-, statt der Normalpreise,

so spricht sich der Bericht der dermaligen Regierung nicht
minder im gleichen Sinne aus. Dieser Bericht sagt auf Seite
13: „In Betreff dieses Punktes sind wir einverstanden, daß die
Schätzung der Naturalbodenzinse und Zehnten insofern zu hoch

war, als zu den ursprünglich berechneten Preisen, gestützt auf
einen dreißigjährigen Durchschnitt, noch 13 "s, hinzu geschlagen

wurden." Also auch die dermalige Finanzdirektion und die
Regierung geben meine Behauptung zu, und da kommt dennoch

Herr v. Gonzenbach und bezüchtiget mich der Flüchtigkeit! Ich
glaube, eine solche Anschuldigung sei sehr übel am Orte. Wenn
uns Herr v. Gonzenbach ferner sagt, wie viel man zu zahlen
hätte, wenn der Jura noch französisch wäre, so sage ich: um
das handelt es sich gar nicht. Es war im Jahr 1816 eine
einzige Eventualität für den Jura vorhanden: entweder sich init
einem andern Kanton zu vereinigen, oder aber einen eigenen
Kanton der Schweiz zu bilden. Heute muß man deßhalb
berechnen, was der Jura zu bezahlen hätte, wenn er einen eigenen
Kanton bilden würde? Andern Falls müßten au h Vergleiche
im alten Kanton zwischen den heutigen Zuständen und
denjenigen vor 1798 gemacht werden; namentlich wenn Herr von
Gonzenbach noch von sechs Millionen, als Aequivalent, das
der Jura dem alten Kanton für sein Staatsvermögen schulde,
spricht.

».Gonzenbach (unterbrechend). Die hat man
herausgegeben.

Kaiser. Man hat sie nicht mehr gehabt, darum
hat man sie auch nicht mehr herausgeben können. Dieses,
Herr Präsident, meine Herren! sind die einigen Bemerkungen,
die ich gegenüber dem Votum des Herrn v. Gonzenbach glaubte
machen zu sollen.

** Ganguillet. Herr Präsident, meine Herren! Wenn
es nicht Gewissenssache wäre, als Mitglied der Kommission
meine Ansicht auszusprechen, so würde ich es nicht thun, aber
ich bin um so mehr dazu verpflichtet, als ich der Einzige bin,
der in der Kommission zum Antrag der Regierung stimmte.
Hingegen kann ich unmöglich die Raisonnements gelten lassen,
die hier gehalten wurden von Seite der Herren Kaiser und
vou Gonzenbach. — Die Kommission in ihrer großen Mehrheit

war einig über die Grundsätze der Abrechnung mit dem

Jura. Eine Minderheit bildete Herr von Gonzenbach, und
eine andere Minderheit entstand in den Personen der Herren
Kaiser und Schneider. Die Ansicht der Minderheit ist
begründet worden. Aber es sei mir erlaubt zu zeigen, wie es

sich damit gegenüber den Gesetzen und der Verfassung verhält.
Herr von Gonzenbach hat die curiose Behauptung aufgestellt,
die Zehntliquidation von 1846 sei ein Gegenstand, der den

ganzen Kanton Bern berühre und nicht bloß den alten Kanton.
Herr Präsident, meine Herren, ich weiß nicht, warum Herr
von Gonzenbach bei allen diesen Verhältnissen zwischen dem
alten Kanton und dem Jura die Verfassung von 1846 durchaus

ignorirt, und auf diesen Standpunkt kann ich mich
unmöglich stellen. — Herr Präsident, meine Herren, was die
Berechnungen der Herren Kaiser und von Gonzenbach betrifft,
so wäre diejenige des Herrn von Gonzenbach eigentlich eine

Trennungs- und nicht eine Vereinigungsrechnung, und Herrn
Kaisers Rechnung wäre ein Budget für den neuen Kanton
Jura. Aber diese beiden Rechnungen betrachten das Verhältniß

zwischen beiden Landestheilen nicht, wie man es wünscht
und behalten will, daß nämlich beide Kantonstheile Eines
ausmachen sollen. In allen Fragen, wo es den Jura anbetrifft,
begreife ich Herrn von Gonzenbach nicht. Ich glaube zwar
nicht, daß er dahin strebe, den Jura vom alten Kanton zu
trennen, aber ein solches Verfahren gegenüber dem neuen
Kantonstheil betrachte ich als dazu geeignet, während es mein
Bestreben ist, den neuen Kantonstheil mit dem alten Kanton
je länger je mehr innicz zu verbinden. Herr von Gonzenbach
behauptet, die Liquidation von 1846 betreffe den ganzen Kanton

und sagt: dieß war ein Akt der Politik. Man hat die
Zehnten liquidirt in Gegenden, wo sie nicht ezistirten, während
in anderen Gegenden dieselben längst abgelöst waren. Aber
warum kann man z. B. dem Frutiger sagen: „Ihr sollt
zahlen, während der Jura nichts zahlt?" Dieser Einwurf ist



nicht begründet. Der Jura bezahlt nicht nichts von daher,
sondern er soll nachher wie vorher seine Grundsteuer bezahlen.
Nun kommt Herr von Gonzenbach zu folgendem Raisonnement.

Er sagt.- „die Grundsteuer im Jura solle der Einkauf
des Jura in das Staatsvermögen des alten Kantons sein.
Diese Grundsteuer ist definitiv festgesetzt worden und diese
Steuer bleibt für den Jura immer bestehen, wenn auch der
alte Kanton seine Domänen und den Ertrag seiner Domänen
verliert." Ich frage: gibt es ein einziges Mitglied des

Verfassungsrathes, das dieses Raisonnement annehmen will?
Einen Punkt kann man nicht läugnen : wenn der Jura nicht
eine gewisse Autonomie gehabt hätte, wenn nicht für ihn eine

Ausnahme gemacht worden wäre, so könnte man diese Ansicht
geltend machen. Aber Herr von Gonzenbach stellt den Jura
als Bestandtheil des ganzen Kantons dar und will den
Verhältnissen durchaus keine Rechnung tragen. Wenn das richtig
wäre, so müßte er zu ganz anderen Schlüssen gelangen. Er
kommt zu dem Schlüsse, daß der neue Kanton Fr. 297054 84 Rp.
zu wenig bezahlt habe. Allein nach seiner Argumentation
müßte der Jura seine Grundsteuer, wie solche 1819 festgesetzt,
als Einkauf fortbezahlen; ferner eine neue Grundsteuer wie
er sie jetzt im Verhältniß der Abgaben im alten Kanton bezahlt.
Er berechnet dieß nicht, und ich frage: warum nicht? Wenn
er das Eine will, so kann er das Andere konsequenter Weise
nicht bei Seite lassen. — Herr von Gonzenbach behauptet
also, die Grundsteuer sei der Einkauf in das Vermögen des
alten Kantons. Herr von Gonzenbach ignorirt complet den

§ 85 der Verfassung, worin es unter anderem heißt: die
Grundsteuer solle das Aequivalent bilden der direkten Abgaben
des alten Kantons. Was war nun nach den eigenen Worten
des Herrn von Gonzenbach der Ertrag des Vermögens des

alten Kantons? „Im Jahre 1814 bestand aber das
Staatsvermögen des Kantons Bern: an Kassarestanzen, Naturalien,
Münzfouds, Handelsfonds, Zinsrödel und verschiedenen
Ansprachen nach Abzug der Schulden aus 8. 2,330,981 30 Rp.,"
also nicht 2'/. Millionen, und dann kommt er zum Schluß,
daß der Einkauf des neuen Kantonstheils in das Vermögen
des alten Kantons Fr. 4,004,275 betragen solle! Allein wenn
das Vermögen des alten .Kantons damals nicht einmal 2>/z

Millionen betrug, wie ist es möglich zu behaupten, daß der
Einkauf des neuen Kantonstheils 4 Millionen betragen habe?
So behauptet Herr von Gonzenbach dieß ganz deutlich auf
Seite 18 seines Berichtes. Später, sagt Herr von Gonzenbach,

habe sich das Staatsvermögen bedeutend vermehrt:
,,1) durch Rückerstattung der sogenannten englischen Gelder

sammt Zinsen (1822).
Diese warfen rein ab nach j Abwicklung der darauf

angewiesenen helvetischen Liquidation L. 3,695,550. 25
2) Die in Folge des zweiten Pariser¬

friedens dem bernischen Staatsschatze
gemachte Rückerstattung betrug „ 469,529. 90

3) Die im Jahre 1821 zurückerstatteten,
im Jahre 1798 geretteten Gelder
betrugen „ 692,959. 96

Summa L. 4,858,040. 11"
Rechnen Sie die 2 Millionen des Staatsvermögens von

1814 dazu, so haben Sie ungefähr Fr. 7,000,000. Allein
1322 haben die ersten Rückerstattungen der englischen Gelder,
dagegen schon 1819 die definitive Festsetzung der Grundsteuer
im Jura stattgefunden. Damals hat man also noch gar nichts
davon gewußt, daß sich das Staatsvermögen von 2 auf 7
Millionen vermehren werde, und doch hat dieß damals ein
Einkauf sein sollen in dieß Vermögen des alten Kantonstheils?
Wenn dieß nicht ein Widerspruch ist, so weiß ich nicht, was
Widerspruch ist. Drei Jahre vorher erfolgte ein Beschluß
und diese 3 Jahre nachher erfolgte etwas, das man vorher
gar nicht gekannt hat, und das Erstere soll ein Einkauf sein
für das Letztere? 1821 hat sich nun das Staatsvermögen
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allerdings vermehrt. Aber hat es sich nur vermehrt aus den
Abgaben des alten Kantons? Ich habe mir vom Herrn
Kantonsbuchhalter die bezüglichen Angaben geben lassen. Im
Jahr 1820 wurde eine Konsumosteuer im Kanton Bern
eingeführt, um das für die Kriegskosten von 1313 — 15
verbrauchte Staatsvermögen wieder zu refundiren. Diese
Konsumosteuer wurde im ganzen Kanton bezahlt, im Jura wie
im alten Kanton. Dazu trug also der Jura so gut bei als
der alte Kanton. Ich kann nicht begreifen, wie Herr von
Gonzenbach diese Thatsache, auf welche ich ihn schon öfters
aufmerksam gemacht, ignoriren will. Der Jura hat also seit
1820 bis 1830 das Staatsvermögen refundiren helfen. Herr
Präsident, meine Herren, ich sage daher: als der Jura zu
Bern kam, hat das Staatsvermögen eigentlich nur 2/z
Millionen betragen. Es wuchs freilich nachher an durch die
zurückerstatteten Gelder, Ersparnisse u. s. w. Von den
zurückerstatteten Geldern könnte man allerdings sagen, sie stammen
aus dem frühern Jahrhundert, denn sie kamen 1798 weg und
gehören dem alten Kanton an. Dieß bestreik ich nicht. Der
neue Kanton hätte vielleicht darauf keinen Anspruch gehabt.
Aber, Herr Präsident, meine Herren, wollte man dieß eigentlich

und lag es in den Absichten der damaligen Regierung,
daß dieß so sei? Durchaus nicht! Die Regierung von 1815
stellte sich durchaus nicht auf diesen Standpunkt, sondern
sagte einfach : „der Jura soll so viel Grundsteuer zahlen, in
keinem Fall aber mehr als im billigen Verhältniß zu den
Abgaben des alten Kantons." Die Regierung wollte, daß ein
Kopf im Jura gleich viel zahle, wie ein Kopf im alten Kanton
im Verhältniß zu dessen Abgaben. Wenn Herr von Gonzenbach

kommt und in seiner Broschüre sagt: der Jura habe so
viel bezahlt und der alte Kanton so viel, so rechnet er die
Renten mit, nicht bloß die Abgaben. Das ist aber ganz
unrichtig und ich kann dieß unmöglich gelten lassen. Man sollte
also sagen, und Herr von Gonzenbach sagt dieß selber: die
Einnahme im alten Kanton von der Domänenkasse, Zehnten
und Bödenzinsen u. s. w. macht so und so viel und der Jura
zahlt dafür die Grundsteuer; so sind die Verhältnisse 1819
definitiv reglirt worden. Herr von Gonzenbach legt großes
Gewicht auf das Wort „definitiv". Ja, Herr Präsident, meine

Herren, „definitiv" ist gemeint in Bezug auf damalige
Verhältnisse. Es konnte damit nicht gemeint sein, daß es alle
möglichen Verfassungen überleben sollte; und kein Mensch als
Herr von Gonzenbach wird diesem Ausdruck eine andere
Auslegung geben können. Herr Präsident, meine Herren, Herr
von Gonzenbach macht es sich mit der Domänenkasse Hanz
bequem. 1846 als man die Verhältnisse mit dem neuen
Kantonstheil feststellte hieß es: man solle den Zins der Domänenkasse

den Rest der Zehnten und Bodenzinse und die direkten

Steuern des alten Kantons minus die Ausgaben für
das Armenwesen als Faktor in Betracht ziehen und dann
wurde beschlossen, daß der Jura im Verhältniß zur Bevölkerung

seinen Antheil zur Grundsteuer bezahle. Wenn Sie die

Staatsrechnung nehmen, so werden L-ie verschiedene Rubriken
treffen, die beweisen, was man unter Domänenkasse
versteht. Nun wirft Herr von Gonzenbach in diese Domänen-
kassc alles Vermögen, die englischen Gelder, französischen
Gelder u. s. w. Ja, wenn es in der Verfassung oder im
Gesetz so wäre, so könnte ich nichts dagegen haben. Aber
die Verfassung bestimmt gerade das Gegentheil, und das
Gegentheil steht in der Vereinigungsurkunde, und dessen

ungeachtet will Herr von Gonzenbach aus seiner eigenen Imagination

Verhältnisse gründen, die gar nicht stichhaltig find.
Herrn von Gonzenbachs Imagination ist sehr reichhaltig, sehr
bilderreichen Geistes. Er zeigte dieß gestern, als er die
Möglichkeit annahm, der Gemeinderath von Bern hätte befehlen
können, „Jeder der beim Ehristoffel vorbeigeht, soll einen
Serviteur machen." Ich kann aber die Eingaben seiner
Imagination in Rechnungsverhältnissen, wo Gesetze sprechen,
unmöglich zugeben. Ja, wenn man so die Verhältnisse ver-
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wirren will, so kann man Alles behaupten, aber doch nicht
beweisen. Aber er führt es nicht konsequent durch. So sage
man doch lieber : „Ihr Herren vom Jura, passe? la krontiörv! "
(geht über die Grenze!) aber kreire man nicht Verhältnisse,
die bewirken, daß beide Landestheile fort und fort mit
einander im Streit leben müssen! Wolle man doch nicht etwas
erzwingen, das nicht billig und gerecht ist! Ich will, daß der
Jura seinen Antheil an den Lasten des ganzen Kantons zahle.
Aber ich will nicht, daß dieß einseitig geschehe und auf eine

Art, die nicht einmal billig und verfassungsmäßig ist. Ich
hänge daran, daß der Jura bei Bern bleibe und innig
verbrüdert sei. Es führt aber nicht dazu, wenn man so ver-
fährt, wie Herr von Gonzenbach. Man sollte glauben, er

trachte den Jura zu verstoßen.

llr. v. Gonzenbach (unterbrechend). Ich protestire.

** Ganguillet. Ich sage nicht „er will es", aber
es führt dazu und das sage ich; ich hänge daran, daß Bern
einig bleibe mit dem Jura. Die Kommission besteht aus
Mitgliedern von allen Kanronstheilen, nämlich den Herren
Stämpfli, von Gonzenbach, Bützberger, Gfeller und I. Schneider

aus dem alten Kanton und den Herren Kaiser, Revel,
Schneider aus dem Jura. Meine Wenigkett gehört beiden
Kantonstheilen an und ist vielleicht deßhalb am Unbefangensten.

Wir haben die Verhältnisse ganz sicher unbefangen
angesehen, und wenn ich schon nicht die Behauptung aufstellen
will, daß unsere Rechnung absolut richtig sei, so glaube ich

doch, sie sei annähernd richtig. Absolute Richtigkeit ist es

mit so verschiedenen Faktoren nicht möglich zu erlangen. Aber
richtig ist sie, so weit als möglich; und ich möchte den Großen
Rath bitten, daß er diese Abrechnung annehmen möchte. — Noch
ein Wort an Herrn Kaiser. Seine Behauptungen sind mir
auffallend vorgekommen. Ich will ihm nur eine Zahl
berühren. Er berechnet, daß der neue Kantonstheil 12 Millionen
neue Franken zu viel bezahlt hätte, und wenn er die ganze
direkte Steuer für die Zeit von 50 Jahren, seit denen der Jura
zu Bern gehört, zu Fr. 160,171 a. W. oder Fr. 262,161. 88 n.
W., wie sie im Jahr 1819 festgesetzt wurde, rechnet, so würde
dieß allein schon 11 sz Millionen neue Franken ausmachen;
also Alles das, was der Jura an direkten Steuern bezahlt
hat, und noch Million mehr, hätte nach Herrn Kaisers
Rechnung der Jura zu viel bezahlt! (fui <iit trop, no M rien.
Man sieht, wohin eine einseitige Rechnungsweise führt, und
einseitig ist die Rechnung des Herrn Kaiser, einseitig die Rechnung

des Herrn von Gonzenbach. Nehmen Sie die Rechnung

der Kommission an. Beschließen Sie in gerechter Weise,
gegründet auf die gesetzlichen Faktoren! Ganz absolut richtig
wird unsere Rechnung auch nicht sein. Aber ich wiederhole,
es ist gar nicht möglich eine Rechnung aufzustellen, die absolut
richtig ist.

* Bützberger. Herr Präsident, meine Herren! Wir
haben nunmehr 4 Berichterstatter gehört, erstens denjenigen
des Regierungsrathes, welcher den Antrag stellt, es habe der
Jura für die erste Periode von 1856 —1857 Fr. 12,470. 52
und für die zweite Periode von 1858—1862 „ 251,686. 42

zusammen mithin Fr. 266,853. 94
zu bezahlen ; zweitens denjenigen der'Mehrheit der Kommission,
welcher hingegen glaubt, der Jura bleibe auf 1. Jenner 1866
gegenüber dem alten Kantonstheile im Vorschuß oder habe zu
gut Fr. 100,956. 6; drittens denjenigen der ersten Fraktion
der Minderheit, welcher für den Jura nicht weniger als 12
Millionen Franken herausfordert und viertens denjenigen einer
zweiten Minderheit, welcher glaubt, der Jura habe für die
beiden Perioden von 1856—1857 und Von 1858 —1862 im
Ganzen zu wenig bezahlt Fr. 297,054. 84. Ob nun jetzt,
Herr Präsident, meine Herren, nach allen diesen Vorträgen

und Berechnungen der Große Rath Klarheit erhalten hat,
möchte ich bezweifeln. Wenigstens mir, obgleich ich Mitglied
der Kommission bin und mir alle Mühe gegeben habe, das
Verhältniß genau zu untersuchen, ist dieses Glück nicht zu Theil
geworden. Schon in der Kommission habe ich über verschiedene

Punkte Ansichten äußern müssen, welche in keinem der
vier vorliegenden Berichte vertreten sind. Ich wäre daher
eigentlich im Falle, einen fernern Minderheitsantrag zu mo-
tiviren, allein davon will ich abstrahiren, denn das würde
die ganze Angelegenheit nur noch mehr verwickeln. Hingegen
habe ich die Ansicht gewonnen und bin in derselben stets mehr
bestärkt, je mehr ich die verschiedenen Rechenmeister sich in die
Haare gerathen sehe; ich habe also die Ansicht gewonnen,
daß auf die Grundlage der vorliegenden Berichte eine billige
und gerechte Abrechnung nicht möglich ist. Bei der einen
Berechnung sind die Grundlagen unbillig, bei der andern
hingegen ist die Art und Weise nicht richtig, wie man die Grundlagen

benutzt. Daher die großartigen Verschiedenheiten im
Facit, je nachdem man so oder anders rechnet. Woher konimt
die Hauptdifferenz? Daher, daß bei einer an und für sich sehr
gesunden, billigen und gerechten Grundlage sofort bei der ersten
Rechnung Irrthümer mitgelaufen sind, welche sich später
wiederholt und zuletzt durch den Beschluß vom 21. Dezember 1856
einen gesetzlichen Ausdruck gefunden haben. Und nun sollen
wir, gestützt auf diesen Beschluß, eine Endabrechnung machen?
Da begreise ich ganz gut, daß der Jura sagt- so wollen wir
nicht abrechnen, sondern wir wollen zurückgehen bis zum
Jahr 1816 und auf die Grundlage der Vereinigungsurkundc
abrechnen. Ich gehe auf diesen Gedanken ganz vollständig
ein und bin im Falle, daherige Anträge zu stellen, welche
indessen von denjenigen des Herrn Kaiser sehr abweichen. Ich
bin mit ihm einverstanden, der Große Rath möchte beschließen,
daß die Generalabrechnung zwischen dem alten und dem neuen
Kantonstheile sich aus die Jahre 1816 inklusive bis und mit
1866 erstrecken solle. Bei diesem ersten Antrage des Herrn Kaiser
bin ich nur insofern anderer Ansicht, als er auch die indirekten
Abgaben in diese Abrechnung bringen will. Was gehört in diese
Abrechnung? Für den Jura nichts anderes als die Grundsteuer,
welche er seit der Vereinigung mit dem alten Kanton bezahlt had
und für den alten Kanton nichts anderes, als die von ihm
bezahlten direkten Steuern und diese sind! die Zehnten, Bodcnzinse,
Ehrschätze und andere dergleichen Gefalle, und ferner die Kapital-,
die Grund- und die Einkommenssteuer, — sonst aber nichts.
In diesem Sinne möchte ich den zweiten Artikel des Beschlusses
beantragen. Der dritte Artikel, welchen ich vorschlagen will,
würbe nun bereits die Summen gewissermaßen präzifiren, welche
von beiden Kanronstheilen durch die soeben angegebenen Steuern
bezahlt worden sind. Nach dem s 85 der Verfassung gibt eS

eine Ausgabe, welche nicht in die Abrechnung gezogen werden
kann, sondern vom alten Kantonstheil allein zu tragen ist, nämlich

die Ausgaben, welche seit der Einführung der Verfassung
von 1816 für das Armenwesen gemacht worden sind. Nachdem
wir auf diese Weise festgesetzt haben auf der einen Seite, wie
viel der alte Kantonstheil, abzüglich der Ausgaben für das
Armenwesen, und auf der andern Seite, wie viel der Jura
bezahlt hat, käme nun der Art. 4, welcher festsetzen müßte, eS

solle das Bezahlte repartirt werden nach der Bevölkerungszahl,
wie die Volkszählungen sie aufweisen. Einen andern Faktor
haben wir für die Berechnung der beidseitigen Stcuerquoten nicht,
weil wir keine sichere Grundlage haben, gestützt aus welche wir
den Wohlstand im allen und im neuen Kantonstheil bemessen

können. Das, Herr Präsident, meine Herren, sind dem Grundsatze

nach die Anträge, welche ich stellen will. Wo liegt nun
der Unterschied znnschen diesen Anträgen, gegenüber denjenigen
der Regierung, so wie der Mehrheit und der durch Herrn
v. Gonzenbach repräsentirten Minderheit der Kommission. Der
Unterschied liegt darin, daß alle diese drei Berichte als Grundlage

annehmen, es sei bei der Ausmittlung des Betrages, welcher
vom Jura bezahlt werden soll, zu ermitteln, wie viel Vermögen



dcs alten Kantons in Rechnung zu bringen sei und wie sich
dasselbe verhalte zu der vom Jura bezahlten Grundsteuer. Das
ist nach meinem Dafürhalten irrig und zwar wegen der
Vereinigungsurkunde. Es ist ein Irrthum, wenn Herr v. Gonzenbach
glaubt, die Grundsteuer des neuen Kantons sei die Einkaufssumme

desselben in das Vermögen des alten Kantons. Dagegen
eben protestiren die Juraffier. In allen vorliegenden Berichten
wird es als ein maßgebender Hauptpunkt betrachtet, welche
Kapitalien und welche Domänen in die Abrechnung gezogen werden
sollen. Das ist ein irrthümlicher Standpunkt. Ich gehe vom
folgenden Standpunkt aus: Als es sich im Jahr 18!5 darum
handelte, den Jura mit dem alten Kantonstheil zu vereinigen,
fragten die alliirtcn Mächte durchaus nicht darnach, wie reich
der alte und wie reich der neue Kantonstheil sei, und sie fragten
durchaus nicht nach den gegenseitigen zukünftigen Stcuerverhält-
nissen. Setzen wir den Fall, der alte Kanton habe gar keine

Steuern gehabt, der neue dagegen die Grundsteuer, so bin ich

überzeugt, wir hätten nach der Vereinigung gesagt: Weil im
alten Kantonstheil gar keine Steuern bezahlt werden, sondern
die Ertragnisse des StaatSvermögens hinreichen, umdie Auslagen
des.Staates zu bestreiken, so ist die Grundsteuer im Jura
abgeschafft Unglücklicherweise war aber die Sache nicht so, denn
obgleich noch ein schönes Staatsvermögcn vorhanden war, so

hatte der alte Kantvnstheil dennoch Steuern, nämlich die Zehnten,

Bodcnzinse und andere derartige lehenrechtliche Abgaben,
welche eigentlich nichts anders waren, als direkte Steuern. Am
Platze dieser Zehnten und Bodenzinse und anderer lehenrechtlicher
Gcsälle hatte der Jura eine Grundsteuer, und da war es wahrhaftig

sehr erklärlich, daß man sagte: Weil der alte Kanton
vermittelst Zehnten und Bodcnzinsen und der Jura mittelst der

Grundsteuer Steuer bezahlt, so soll der Jura am Platz der

Zehnten und Dominialeinkünfte des ehemaligen Fürst-Bischofs
die Grundsteuer bezahlen, wie schon längere Zeit vor der
Vereinigung, nur soll sie in ein billiges Verhältniß gebracht werden
zu demjenigen, was der alte Kantonstheil an Zehnten und
Bodenzinsen bezahlt. Dieß ist ganz deutlich ausgesprochen in den

Art. 21, 22 und 23 der Vcrcinigungsurkunde. Art. 21 sagt:
„Der Verkauf der Nationalgüter wird gehandhabt und die Lehens-
gefälle und Zehnten sollen nicht wieder hergestellt werden." Dann
sagt der Art. 22: „Die Städte und Gemeinden des Bisthums
Basel sollen dem Staat keine andern Leistungen zu machen, als
diejenigen, denen die übrigen Städte und Gemeinden des Kantons

unterworfen sind, oder die sich auf Titel und Verpflichtungen

gründen, welche schon vor der französischen Herrschaft
bestünden." Nachdem in diesen beiden Artikeln das Prinzip
ausgesprochen ist, daß die unter der französischen Herrschast abge-
schaftcn Lehensgefälle und Zehnten nicht wieder eingeführt werben
dürfen, und daß die Städte und Gemeinden in beiden Kantons-
theilcn gleich gehalten werden sollen, sagt dann ferner der Art.
23: „Die Grundsteuer, welche als Ersatz der Zehnten und
Dominialeinkünfte des ehemaligen Fmst-Bischafs eingeführt ward,
soll beibehalten werden. Doch wird man sie erst nach einer

vorzunehmenden Berichtigung definitiv festsetzen. Die Regierung
behält sich die Befugniß vor, dasjenige, was sie allfällig zu wenig
abwerfen möchte, durch eine andere Abgabe zu vervollständigen;
übrigens erklärt sie, daß das Bisthum im Ganzen nicht ein

Mehreres zu den allgemeinen Verwaltungskosten des Staates
beizutragen haben wird, als nach einem billigen Verhältniß gegen
den alten Kanton." Sie sehen also hier den Grundsatz, daß der

Jura an die allgemeine Staatsverwaltung nie mehr bezahlen

soll, als nach einem billigen Verhältniß zum alten Kanton, —
ein Beweis, daß beide Kantonstheile verhältnißmäßig gleich
viel bezahlen sollten und daß ein Unterschied bloß in der Form
bestehen sollte, indem die Einen in der Form von Zehnten und
Bodenzinsen, die Andern in der Forin der Grundsteuer bezahlen

sollten. Daraus sagt der Art. 2-1: „Die Gebäude, Dominial-
waldungcn, rückständige Zahlungen und anderes Eigenthum der

vorhergehenden Regierungen, das noch im Bisthum Basel vor-
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Handen sein könnte, wird zu Handen der Regierung von Bern
vorbehalten." Hier wird also im Wcitern der Grundsatz
ausgesprochen, daß das allfällig im Jura noch vorhandene
Staatsvermögcn allgemeines Staatsvermögen werden solle. Herr Präsident,

meine Herren! Hätte man anders rechnen oder hätte die

Vcreinigungsurkunde ein anderes Prinzip ausstellen wollen, wie
dasjenige, welches jetzt in den verschiedenen Rapporten als
maßgebend erklärt werden soll, so hätte man in der Vereinigungs-
urkunde nicht sagen können: die Gebäude, Dominialwaldungen
und alles andere im Bisthum Basel noch vorhandene Eigenthum

der frühern Regierungen wird dem Staate vorbehalten,
sondern man hätte dieses Vermögen dem Jura anrechnen und
ausdrücklich sagen müssen, daß es ihm in Rechnung gebracht
werde. Ich bin heilig überzeugt, daß wenn man das hätte
thun und wenn man hätte untersuchen wollen, wie viel
Vermögen der neue Kantcmsthcil einkehrt, man auch untersucht
hätte, wie viel der alte Kantonsthcil einbringt, und in diesem
Falle hätte man nicht bloß den Ertrag der Domänen, sondern
auch denjenigen der Kapitalien in Rechnung setzen müssen,
was aber nicht geschehen ist. Was hat Veranlassung gegeben,

die Domänen in die Berechnung hinein zu ziehen? Ohne
Zweifel die Bestimmung des Art. 23 der V. U., daß die Grundsteuer

als Ersatz der Zehnten und „Dominialeinkünfte" des
ehemaligen Fürst-Bischoss beibehalten werden sollte. Diese Stelle
will aber nur erstens sagen, daß die Grundsteuer beibehalten
werde, und zweitens erklären, warum sie seiner Zeit eingeführt
worden sei, nämlich als Ersatz der Zehnten und Dominialeinkünfte

des ehemaligen Fürst-Bischoss, allein diese historische Notiz
soll durchaus keinen Einfluß ausüben auf die Berechnung der
Steuerquote des Jura, sondern bei dieser Berechnung soll bloß
das Prinzip maßgebend sein, daß der Jura an Grundsteuern
verhältnißmäßig nur so viel zu bezahlen habe, als wir an Zehnten
und Bodenzinsen bezahlten. Wenn dieß richtig ist, so kommen
wir zum ersten Hauptpunkte, zur Frage: Welche Zehnten,
Bodenzinse, Ehrschätze u. s. w. müssen in Rechnung fallen? und
da sage ich: die Grundsteuer ist eine jährliche Abgabe, welche
ein gewisses Kapital im neuen KantonStheil repräsenürt, und die

Zehnten und Bodenzinse sind gleichsam eine Grundsteuer, welche
im alten Kanton ein Kapital repräsentiren. Allein da, wo sie

losgekauft sind, können sie nicht mehr bezahlt werden; da muß
nun der alte Kantonsthcil billig und gerecht sein und nur den
Ertrag der Loskaufssummen in Betracht ziehen, allein den
Ertrag welcher Loskausssummen? Hier muß man nun allerdings
einen gewissen lorinmus s quo festsetzen, und um diesen zu
bestimmen, gehe ich zurück bis zum Ende der Helvetik, wo der
Kanton Bern wieder ein eigener Kanton geworden ist. Ich sage

da, wenn von diesem Zeitpunkte an Jemand Zehnten, Bodenzinse

u. s. w. losgekauft hat, so hat der Staat das Loskaufskapital

einkassirt und dieses muß daher bei der Abrechnung
maßgebend sein, bei den nicht losgekauften Gefallen dagegen ihr
wirklicher Ertrag. Es ist nun ganz leicht auszumitteln, wie
viel auf der einen Seite an Grundsteuer und auf der andern
Zehnten- und Bodenzins-Loskaufskapitalien bezahlt worden sind,
so wie ferner, wie viel diese Kapitalien und wie viel hinwieder
die nicht losgekauften Zehnten abgeworfen haben. Die
spitzfindigen Fragen, was bernische und was jurassische
Staatsdomänen seien, ob die vom bernischen Fiskus nach der Vereinigung
im neuen Kanton angekauften Domänen jurassische Domänen
seien oder nicht, fallen auf diese Weise als unwichtig ganz außer
Betracht, denn es ist den Steuerpflichtigen ganz gleichgültig, wie
der Staat die eingegangenen LvSkaufskapitalicn angelegt und
woher er das Geld genommen habe, um Domänen zu kaufen.
Ebenso ist es ganz gleichgültig, wo allfällig angekaufte Domänen
liegen und ob sie viel abtragen oder wenig, und auch die Frage
ist gleichgültig, wie viel Vermögen jeder Kantvnstheil bei der

Vereinigung besessen habe. In der V. U. wird überhaupt einfach

das jurassische Staatsvermögen als allgemeines
Staatsvermögen erklärt, ohne daß gefragt wird, wie viel es betrage.

ì
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Durch meinen Vorschlag rückt man der Vereinigung in finanzieller

Beziehung viel näher, denn man macht auf diese Weise

bloß noch einen Unterschied, insofern als man fragt, wie viel
Steuern der alte und wie viel der neue Kantonstheil bezahlt

habe. Herr Präsident, meine Herren! Werden diese Grundlagen
angenommen, so werden wir natürlich heute nicht fertig, sondern

man müßte meine Anträge an die Regierung oder an die

Kommisston überweisen und inzwischen die Abrechnung sistiren, denn

das sind ganz neue Grundlagen, welche, ich verhehle es mir
durchaus nicht, im Widerspruche stehen mit dem Beschluß vom
21. Dezember 1853. Allein wir würden auch sonst heute nicht

fertig und wir können um so eher zurückweisen, als auch die

jurassischen Mitglieder darüber einig sind, daß die Grundlagen
des Beschlusses vom 2l. Dezember 1853 nicht richtig und nicht
billig sind.

»H P. Schneider, Sekretär des eidgenössischen Finanz-
departcments. Herr Präsident, meine Herren! Ich will
ungefähr mit demjenigen anfangen, was von Herrn Bützberger
gesagt wurde. Er rst mit Herrn Kaiser darin einig, daß man
in der Abrechnung auf t8l5 zurückgehen soll. Ich möchte dieß

nicht thun. Sie wissen, was für Differenzen sich darbieten, nur
um bis auf 1853 zurückzugehen. Sie wissen, wie weit die

Meinungen auseinander gehen! Wenn Sie auf andere Grundlagen
übergehen wollen, so glaube ich, wir werden in diesem

Jahrhundert mit diesem Traktandum nicht mehr fertig. Als Mitglied
der Kommission glaube ich, und theilte auch immer diese Ansicht,
daß man vor Allem aus die Grundlagen annehmen soll, die

von der betreffenden Kommission im Gesetz vom 21. Dezember
1853 aufgestellt wurden. Dieses Gesetz ist der Ausfluß der

Berathung von zwei Kommissionen, welche die Grundlagen sehr

genau geprüft haben. Denn die eine Kommission war bereits
1819 mit dieser Arbeit beschäftigt; sie hat die Grundsätze der

Abrechnung sorgfältig untersucht; die andere Kommission hat im
Jahr >853 auf den gleichen Grundlagen fortgebaut und kam

zu den Faktoren, die in dem erwähnten Gesetz von 1853 bestimmt
sind. Für den Großen Rath ist also nach meiner Ansicht keine

andere Grundlage möglich, als die des Gesetzes von 1853. Nun
war die Kommisston, die letzthin gesessen ist, um die Abrechnung
vorzunehmen, in Bezug auf die Faktoren allerdings ziemlich
einig; bloß differirtcn in einigen Punkten die Ansichten: 1) in
Bezug auf die Zehnt- und Bodenzins-Kapitalien, namentlich auf
die Liquidation der Kapitalien, die von 1803 bis 1815 losgekauft

wurden; 2) mit Bezug auf die Verluste auf der Zehnt-
und Bodenzinsliquidation von 1815 und 1846; 3) mit Bezug
auf die Rückerstattungen an frühere Loskäufer und Entschädigungen

an Privaten. In allen übrigen Punkten war die
Kommission vollständig einig mit der Regierung. Es waren
verschiedener Ansicht die Herren Bützberger und Gfeller. Sie
sagten: Man müsse rückwärts rechnen, wie es der Regierungsrath

für einzelne Gegenstände gethan hat. Wenn man sich

nun so weit vereinigte, daß man für eine Abrechnungsperiode
von 1l) Jahren kein größerer Unterschied als im Ganzen zirka
100,000 Franken herausfinden kann, so solle man sich nicht lang
um die Grundlagen zanken und dieselben so annehmen, wie sie

im Gesetz von 1853 festgesetzt sind, ohne fremdartiges hinein
zu ziehen. Ob der Jura hcrauszahlen soll oder der alle Kanton,

das ist in meinen Augen ganz gleichgültig. Schaue man
doch in die Zukunft und strebe mit allen Kräften darnach, dieser

lästigen Abrechnerei einmal ein Ende zu machen, das ist für
mich die Hauptsache. — Ich komme nun zum Vorschlag des

Herrn v. Gonzenbach und sage: ich bin im Allgemeinen materiell

einverstanden, daß der Jura nicht genug bezahlt hat; ich
sage materiell; aber nicht formell, sondern formell allerdings zu
viel. Wenn ich aber dieß anerkenne, so sage ich nicht, daß man
deßwegen die bisherigen Grundlagen verlassen solle, wie Herr
v. Gonzenbach es gethan hat. Herr v. Gonzenbach irrt voll¬

ständig, wenn er sagt, die Grundsteuer des Jura sei die
Einkaufssumme in das bernische Staalsvermögen. Hm Jahr 1816
oder 1819, als die Grundsteuer firirt wurde, ging man von
ganz anderer Anschauung aus. Man sagte: sie sei das Acqui-
valent der Zehnten, Bodcnzinse und Domanial-Einkünfte des
allen Kantonstheils und ich halte dafür, diese Annahme sei auch
bestätigt durch den Staatsverwaltungsbericht von 1814 — 1831.
Darin wurde unter der Abtheilung: „Grundsteuer im Leberberg",
Seite 270, ausdrücklich gesagt: „Diese Grundsteuer bildet nach
Maßgabe der Vereinigungsurkundc einen verhältnißmäßigen
Gegenwcrth für diejenigen Einkünfte, welche der alte Kanton
aus seinen Domänen, Zehnten und Lehengerechtigkeiten bezieht.
Bei ihrer Berechnung wurde der reine Ertrag obiger Einkünfte
so genau als möglich ausgemittell, und nun das Verhältniß der
Grundsteuer zu dieser erhaltenen Stimme nach der ungefähren
gegenseitigen Bevölkerung beider Landcötheile, d. h. auf 1 zu 4
festgesetzt." Also dannzumal hatte man doch alle frühern
Vorgänge viel besser in Erinnerung, als später. Man wußte noch
sehr gut, was gegangen war. ES ist auch bereits auf eine
Behauptung dcS Herrn Kaiser geantwortet worden, welcher
sagte: man hätte andere Einkünfte hineinziehen sollen, z. B. das
Ohmgeld. Ich verweise in dieser Beziehung auf den oben
erwähnten Verwaltungsbericht. Ganz deutlich sagt derselbe auf
Seite 272: „Der Leberberg trägt alle indirekten Abgaben mit
dem alten Kanton gleich; er gibt seine Grundsteuer als
Kompensation der Dominial-Einkünfte, Zehnten und Bodcnzinse.
Die Waldungen des Jura tragen nach dem hievvr enthaltenen
Berichte der Forstverwaltung etwas mehr ab, als sie im
Verhältniß von 1 zu 4 gegen den alten Kanton eintragen sollten;
und bisher gab er noch an Holzausfuhr-Gebühren ungefähr
Fr. 3700 jährlich, die der alte Kanton nicht gab. Dagegen
lieferte der alte Kanton ausschließlich und ohne Kompensation
des Leberberges, die Zinse seiner, wie oben gezeigt worden, sehr
bedeutenden Geldkapitalien, und die Zinse, nicht die Benefizien der
Salzhandlung und der übrigen Handelsfonds, so wie denn auch
die lcberbcrgischc Liquidation mit ihrem Verlust ganz von dem alten
Kanton bestritten worden ist." So geht es fort. Es ist also aus
diesem Berichte ganz genau ersichtlich, daß die Grundsteuer des
Jura nicht die Einkaufssumme in das bernische Staatsvermögen
war. Wenn es sich also so verhält, so ist denn natürlich auch
die weitere Rechnung des Herrn v. Gonzenbach ganz unrichtig,
weil man dann nicht die alte Grundsteuer von 1814 bis 1853
in Rechnung bringen kann, sondern man den Verhältnissen
Rechnung tragen muß, wie sie damals gegolten haben. — Herr
v. Gonzenbach ist aber auch nicht konsequent, wenn er sagt:
„Die Grundsteuer ist der Einkauf des Jura in das bernische
Staatsvermögen;" sonst hätte die betreffende Summe bis auf
den heutigen Tag unverändert fortbestehen müssen und der neue
Kantonstheil wäre dann in den Fall gekommen, ein Verhältnißmäßiges

an die übrigen Einkünfte des Staates beizutragen und
Alles, waS man bisher gethan, wäre vollständig unrichtig
gewesen. Ich möchte also davor warnen, den Grundsatz
aufzustellen: die Grundsteuer sei der Einkauf in das bernischc
Staatsvermögen. — Den Herrn Kaiser möchte ich bitten, mir nicht zu
verübeln, wenn ich sage, es habe mich bemüht, zu hören, was
er behauptet hat; so etwas ist wahrlich nicht die Stimme eines
bernischen Angehörigen. Man soll die Sachen nicht giftiger zu
machen suchen, als sie schon sind. Aber wenn er sagt, man sei

Unterthan, und man habe es unter der französischen Herrschaft
viel besser gehabt, so thut er unrecht. Ich halte dafür, wenn
der Jura im Jahr 1816 besser in Stand gewesen wäre, so hätte
er wahrscheinlich eine andere Steuerquote bekommen. Aber Bern
hatte damals ungemeine Rücksicht gegen den neuen Kanton und
setzte deßhalb die Grundsteuer so weit herunter. — Heute, wo
der Jura so sehr an Wohlstand und die Bevölkerung zugenommen

hat, kann man füglich sagen: er zahlt zu wenig; indessen
ist das kein Grund für mich, die gesetzlichen Grundlagen für
die Abrechnung für die Vergangenheit willkürlich zu verlassen.



5k Stämpfli, Bankpräsident. Herr Präsident! Ich
verlange das Wort für eine Orbnungsmotion, Herr Präsident,
meine Herren! Ich glaube, es liege im Interesse der Sache selbst,
daß die Sache an die Kommission zurückgewiesen werde. Meine
Gründe dazu sind folgende: Es ist zwar stark, den Großen
Rath noch einmal bei Eiden einzuberufen. Aber, nachdem Sie die

Ansicht der Regierung haben verfechten hören, diejenige der
Kommissionsmehrheit, die des Herrn Kaiser, des Herrn v. Gon-
zenbach und des Herrn Bützberger, so ist es für den Großen
Ratb fast nicht möglich, wenn diese Ansichten mit Konsequenz
festgehalten werden, sich ein richtiges Urtheil über die Sache zu
bilden; und wenn man vielleicht den Zweck erreichen könnte, im
Schooße der Kommission, in Verbindung mit der Regierung,
eine Vereinigung zu erlangen, so könnte der Große Rath mit
viel größerer Beruhigung berathen. — Ferner ist der Antrag von
Herrn Bützberger auch nichts Anderes, als der aus Zurückweisung

an die Kommisston, weil er die Grundlagen des Beschlusses
von 1853 ganz bei Seite setzen will. Vor Allem aus müßte
also nach seinem Antrag dieser Beschluß aufgehoben werden —
Der dritte Grund ist, daß die Regierung einen Beschluß-Entwurf

ausgetheilt hat, wie es in Zukunft gehalten werden soll.
Wenn man nun den Beschluß von 1853 aufheben und den

neuen Beschluß rückwirkend machen wollte, so hinge der Gegenstand

unserer heutigen Berathung dann mit dem neuen Beschluß
zusammen. Es ist möglich, daß man dann Grundlagen findet,
die alle weitern Differenzen verschwinden machen werden. Wenn
nach Herrn Bützbergcr's Antrag abgerechnet würde, so könnte
sich der Jura die Hände reiben; er wäre weit besser daran, als
jetzt, weil im Domanial-Vermögen des alten Kantons, das
Fr. 1,265,935 96 für die ersten — und Fr. 1,252,246. 47
für die zweiten fünf Jahre beträgt, und wovon also ungefähr
255,000 Franken dem Jura zur Last fallen, dann diesem gar
nichts zur Last fallen würde. — Der Antrag des Herrn
Bützberger würde zu Konsequenzen führen, die für den Jura sehr

günstig wären, für das Ganze aber nicht; deßhalb ist es
wünschenswert!), daß man das Ganze noch einmal prüfe und in der
Kommission versuche, ob man nicht beim gleichen Anlaß, wo
man die Basis für die Zukunft legt, das Alte mit einem Federstrich

durchstreichen könnte. Diese Kommisston könnte sich heute
schon versammeln. Aber es wird nicht möglich sein, in dieser

Sitzungszeit Bericht zu erstatten. Es könnte dieß in der Mai-
sttzung geschehen. Es ist Hoffnung vorhanden, daß dieß für
beide Zeitabschnitte, für die Vergangenheit und für die Zukunft,
geschehen könnte, und es ist vielleicht besser, wenn man sich über
das Zukünftige vorher vereinigt. Die Einkaufötheorie des Herrn
v. Gonzenbach muß verworfen werden, namentlich den heutigen
Zeitansichten nach. Diese Theorie entspricht den Anschauungen,
welche den Einkauf der Ehefrauen in die Burgerschaft durch
Einzugsgelder bewerkstelligen will. Im Staatsleben und nach
den heutigen Anschauungen können wir solche Ansichten früherer
Zeiten nicht mehr gelten lassen. Dann käme auch der Jura
doppelt schlimm darein, er müßte dann doppelt zahlen, nämlich
er müßte die Grundsteuer zahlen und seinen Antheil an allen
sonstigen Abgaben, namentlich an der Vermögens- und
Einkommenssteuer. Ich stelle also meinen Antrag dahin, die Sache an
die Kommission zurückzuweisen, um dann dieselbe bei Anlaß der
Vorberathung für die künftige Reglirung der Stcuerabrechnung
zu behandeln.

5 Herr Regierungspräsident ». .Finänzdirektor Scherz, als
Berichterstatter. Mit der Ordnungsmotion, wie sie von Herrn
Großrath Stämpfli gestellt worden ist, erkläre ich mich
einverstanden, wünsche aber, daß sie auseinander gehalten werde
von derjenigen des Herrn Großrath Kaiser, welcher will, daß
die Generalabrechnung sich bis auf das Jahr 1816 zurückerstrecken

und auch die indirekten Abgaben umfassen solle, und
daß die Angelegenheit an den Regierungsrath zurückzuweisen
sei, damit er in diesem Sinne eine Rechnung anfertige. In
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diesem Antrage des Herrn Kaiser liegt etwas, was im An-
trage des Herrn Siämpfli nicht liegt, indem dieser dem
Regierungsrath keine spezielle Weisung ertheilen will, daß die
Abrechnung sich auch auf die indirekten Abgaben uusdehnen
solle.

* Dr. v. Gonzenbach. Etwas derartiges, wie Herr
Stämpfli es beantragt, wird beschlossen werden müssen, denn
es ist nicht wahrscheinlich, daß der Große Rath bei den so
außerordentlich divergirenden Ansichten des Regierungsrathes
und der .Kommission' mit ihren verschiedenen Fraktionen sich
eine bestimmte Ansicht werde bilden könne. Es ist eine
wahre Literatur von Berichten vorhanden. Ich halte es
namentlich für richtig, wenn er sagt, man müsse beides, die
Zukunft und die Vergangenheit des ^steuerwefens zusammen
behandeln, und vielleicht ist es sogar besser, zuerst die
Zukunft zu behandeln, allein in diesem Falle müssen wir noch
einen schritt weiter gehen und beschließen, die Kommisston
solle nicht an die Schranken des Beschlusses von 1853
gebunden sein, denn so lange das der Fall ist, könnte man den
Antrag des Herrn Bützberger gar nicht in Betracht ziehen.
Ich kann mich daher der Ordnungsmotion des Herrn Stämpfli
anschließen, wünsche aber, daß der Große Rath sich geradezu
dahin ausspreche, daß wir nicht in die Schranken des
Gesetzes vom Jahr 1853 gebannt seien, sonst gibt es wieder
die gleichen Meinungsverschiedenheiten, wie wir sie jetzt haben.

Carlin, nachdem das Präsidium an Herrn Niggeler
übergeben. Ich glaube das richtige Mittel gefunden zu haben,
um der Absicht, welche Herr v. Gonzenbach ausgesprochen hat,
Ausdruck zu geben. Man sagt uns, man wolle die Abrechnung
auf gütliche, für alle interessirten Parteien befriedigende Weise
zu Ende führen, und das ist offenbar sehr gut, allein ich frage:
wie wollen Sie zu diesem Ziele kommen? Ist es uns möglich,
uns, heute« sogleich, etwas Bestimmtes zu beschließen? Wissen
wir, ob Herr v. Gonzenbach Recht hat, wenn er behauptet, der
Jura sei Fr. 906,760 heraus schuldig, oder ist es richtig, daß er
bloß Fr. 250,000 herausschuldet? Hat Herr Kaiser Recht, wenn
er behauptet, daß der alte Kantonstheils 12 Millionen
herausschuldig sei, wovon die eine Hälfte in direkten und die andere
in indirekten Steuern zu wenig bezahlt worden seien? Oder hat
die Regierung Recht, welche behauptet, der Jura sei Fr. 300,000
herausschuldig, » oder die Majorität der Kommission, welche
sagt, der alte Kantonstheil habe dem neuen Fr. 100,000 zu
vergüten? Ich frage: Ist das Geschäft plädirt? Wv sind die
Anwälte? Es sind hier 4, 5, 10, und es walten überhaupt
zwei verschiedene Interesse ob, dasjenige des alten und dasjenige
des neuen Kantonstheiles, welche mit einander Prozeß führen.
Und wer soll urtheilen? Der neue KantonStheil? Er kann nicht,
wegen der Arbeit des Herrn Kaiser und wegen seinen
historischen und national-ökonomischen Untersuchungen. Und Sie im
alten KantonStheil, was wollen Sie thun? Sie müssen auch

zugeben, daß Sie sich nicht selber Recht verschaffen können, denn
welches System wollen Sie zur Anwendung bringen? Sie
wollen gewiß nicht den Knoten einfach zerhauen, indem Sie
durch das Handmehr entscheiden, denn das ist nicht möglich, so

bald zwei Parteien da sind. Suchen wir daher einen Richter,
der unbetheiligt ist in der Frage. Die Ordnungsmotion, welche
gestellt worden ist, beabsichtigt, die Angelegenheit zu einer neuen

Prüfung zurückzuweisen. Damit bin ich einverstanden und kann
mich diesem Antrage anschließen, allein die neue Prüfung ist
noch nicht die Lösung, sondern diese werden wir finden im
Vorschlage, den ich stelle. Ich möchte auch zur neuen Prüfung
zurückweisen, allein nicht zur Prüfung durch eine Kommission,
sondern ick möchte Zurückweisung an das Bundesgericht. Ja,
an das Bundesgericht! Kommt Ihnen das unerwartet? Oder
wollen Sie, daß man ein Schiedsgericht aufstelle? Fürchten Sie
sich vor der Gerechtigkeit? Ich für meine Person erkläre, daß
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wenn ich zum alten Kantonsthcil gehörte, ich diesen Antrag
stellen würde, um mich nicht dem Verwürfe auszusetzen, etwas
gethan zu haben, das nicht recht wäre. Nach meinem
Vorschlage hätten wir einen unbetheiligten Richter zum Urtheilen.
Man wird mir vielleicht antworten, der Stand Bern brauche
keinen Riebter zu suchen, der Große Rath sei Richter genug unc>

man solle ihn loyal seine Souveränität zur Anwendung bringen
lassen. Allein bier handelt es sich nicht darum, die Souveränität
auszuüben, sondern darum, die Steuern beider Kantonstheile
festzusetzen, um eine einzige Administration zu bilden. Sie haben

zwei abgesonderte Theile, aus welchen der Kanton Bern gebildet
worden ist. Ich behaupte daher, in Uebereinstimmung mit dem

Beschlusse vom Jahr 1853, welcher diese Grundlage aufstellt
und die Vereinigungsurkunde anführt, in Uebereinstimmung mit
der Verfassung vom Jahr 1816, welche nur die Huuptbestim-
mungcn der Vcrcinigungsurkunde wiederholt, daß wir nach

fünfzigjährigem Zusammensein diesen gegenseitigen Vertrag nicht
brechen können. Wenn man zugibt, daß ein Vertrag vorhanden
ist, so dürfen Sie ihn nicht auf die Seite stellen. Habe ich

Recht, mit dem Beschlusse vom Jahr 1853 zu sagen, daß eine

Uebcrcinkunft vorhanden ist? Hören Sie nur zwei Worte. Die
Vereinigungsurkunde schreibt vor, was folgt: „In Folge der am
26. März 1815 unterzeichneten Erklärung deö Kongresses zu
Wien, durch welche die daselbst zur Vervollständigung des Frie-
dcnstraktates von Paris vom 30. Mai 1811, versammelten
hohen verbündeten Mächte festgesetzt haben, daß die Länder, die

das Bisthum Basel nebst der Stadt und dem Territorium von
Biel bildeten, mit alleiniger Ausnahme eines dem Kanton Basel
einverleibten Bezirks, und eines kleinen Stücks eingeschlossenen
Landes, das mit voller Landeshoheit dem Fürstenthum Neuenburg

übergeben ward, in Zukunft ein Bestandtheil des Kantons
Bern ausmachen sollen; mit der fernern Verfügung, daß die

betreffenden Vereinigungsurkunden den in genannter Erklärung
bestimmten Grundsätzen gemäß durch Kommissionen errichtet werden

sollen, die aus einer gleichen Anzahl von Abgeordneten
beider interessirter Theile — ich betone die Worte: beider inte-
ressirter Theile — gebildet seien, da dann diejenigen für das
Bisthum Basel durch den Direktorialkanton aus den angesehensten

Bürgern des Landes ernannt werden sollen. Vermöge der
Beitrittsakte der Tagsatzung der schweizerischen Eidqcnossemchaft
zu Zürich, vom 27. Mai 1815, auf welche die wirkliche Übergabe

des Bisthums Basel durch das Generalgouvernement der
verbündeten Mächte in die Hände der schwciz. Eidgenossenschaft
stattfand, haben einerseits die Hochwohlgebornen Gnädigen Herren
Schultheiß und Kleine Rath der Stadt und Republik Bern,
dazu mit Vollmachten des souveränen Rathes versehen, zu
Kommissarien für den Kanton Bern ernannt:" :c. Wenn die
Eidgenossenschaft damals dazwischen trat, warum sollte sie nicht
auch auf den heutigen Tag dazwischen treten, wenn wir an die
Bundesautorität rekurriren und sie bitten, uns ihre Hülfe und
ihren Beistand zu leisten? — Die Herren von Bern ernannten
nun „einerseits, dazu mit Vollmacht des souveränen Rathes
versehen, zu Kommissarien für den Kanton Bern die Herren:
Abraham Friedrich von Mutach, Staatsrath und Kanzler der
Akademie; David Rudolf von Fellenberg, Staatsrath, Präsident
des obersten Ehegerichts; Karl Rudolf von Kirchbergcr, von
Roll, gewesener Staatsrath; Gottlieb von Jenner, gewesener
Staatsrath, Oberamtmann zu Jnterlaken; Emanuel Ludwig von
Ougsburgcr, des souveränen RathcS und gewesener Oberamtmann

zu Nidau; Carl Ludwig von Haller, des souveränen
Rathes, und Professor der Staatswissenschaftcn; Albrecht Friedr.
von May, von Schadau, des souveränen Rathes, Lebenskom-
missarius. Andererseits hat der Direktorial-Kanton Zürich, zu
Deputaten für das Bisthum Basel ernannt, die Herren: Ursann
Joseph Conrad, Freiherr von Billicur, Statthalter des Gcneral-
kvmmissariats der Eidgenossenschaft im Bisthum Basel, gewesener
Stabsoffizier in den Garden Sr. Allerchristl. Majestät von
Frankreich; Peter Joseph Gerlach Arnour, Meier der Stadt
Pruntrut, und Rath am Gerichte dieser Stadt; Anton v. Gran-

villers, Meier der Stadt Delsberg, schweizerischer Oberstlieutenant,

Ritter des Militärordens des Heil. Ludwigs; Jakob
Gobat, gewesener Meier und Notar zu Crcmine, Friedensrichter
und Präsident des erstinstanzlichen Gerichtes des Distrikts
Münsterthal; Johann Heinrich Belrichard, Meier und Notar zu
Courtelary, gewesener Hauptmann in Königl. Preußischen Diensten;

Jakob Georg Chiffelle, Präsident des Rathes der Stadt
Ncuenstadt; Friedrich Heilmann, von Biel, Mitglied der vom
Großen und Kleinen Rath der Stadt ernennten Regiern ngs-
kommission. Nachdem nun Dieselben sich am 3. November in
Biel versammelt haben, um die Vereinigungsurkunde zwischen
dem Kanton Bern und dem BiSthum Basel abzuschließen, so

sind sie, von gleicher Gesinnung belebt, die Vereinigung beider
Länder in ein gemeinsames Vaterland auf feste Grundlagen zu
stützen und zur wechselseitigen Zufriedenheit zu bewerkstelligen,
in weiterer Entwicklung der in der Erklärung des Wienerkon-
gresscs bestimmten Grundsätze, unter Vorbehalt der Ratifikation,
über folgende Artikel übereingekommen." Sie haben gehört „sind
übereingekommen," — und wir haben daher hier eine lleberein-
kunft. Und über was sind sie übereingekommen? Der Art. 23
theilt es folgendermaßen mit: „Uebrigens erklärt sie — die
Regierung — daß das Bisthum im Ganzen nicht ein Mehreres
zu den allgemeinen Verwaltungskosten des Staates beizutragen
haben wird, als nach einem billigen Verhältniß gegen den alten
Kanton." Damit ist deutlich ausgedrückt, der Jura soll nicht
mehr bezahlen, als der alte Kantonstheil. Bezahlt er nun aber
mehr oder weniger? Sie sind im Begriffe, eine Rechnung
aufzustellen, die nicht einmal als Grundlage — (Herr Vizepräsident
Niggelcr bemerkt dem Redner, daß es sich bloß um die
Ordnungsmotion handle) — Der Redner fährt fort: Ich weiche von
der Frage nicht ab, denn ich bin mit Herrn Stämpfli über die

Zurückweisung einverstanden, nur möchte ich statt einer
Kommission die eidgenössische Behörde, das Bundesgericht, bezeichnen.
Das ist der Antrag, den ich stelle, denn ich glaube, wir sollen
uns in dieser Sache nicht selber zum Richter aufwerfen, weil,
der Entscheid mag ausfallen, wie er wolle, stets die eine oder
die andere der interesstrten Parteien sich verletzt glauben wird.
Gerade damit eine solche Verletzung weder in Wirklichkeit, noch
auch bloß zum Schein vorkomme, wünsche ich, daß man in dieser
Sache eine unbetheiligte Behörde wähle. In diesem Vorfahren
liegt nichts, wodurch der Würde des Großen Rathes zu nahe
getreten würde.

Stämpfli, Bankpräsident. Herr Präsident, meine
Herren! Ich hätte sehr gewünscht, Herr Carlin hätte einen
solchen Antrag im Großen Rathe des Kantons Bern nicht
gestellt. Denn das hieße abdiciren in einer sehr wichtigen
Verrichtung, derjenigen der gesetzgeberischen Gewalt. Wir
haben ein rein administratives und gesetzgeberisches Verhältniß
zu regliren. Aber um dieß in Ordnung zu bringen, dieß zu
regliren, dafür ist der Große Rath des Kantons Bern da und
nicht das eidgen. Bundesgericht; und wenn man sagt: es seien
zwei Parteien da, so sage ich: als die zwei Landestheile
zusammenkamen, waren zwei Parteien, aber seit sie vereinigt
sind, sind sie Eins. Es ist mir leid, daß der Präsident des
Großen Rathes diesen Antrag gestellt hat. — Aus den
Vorschlag des Herrn von Gonzenbach, auf den Beschluß von 1853
zurückzukommen, bemerke ich: in dem Auftrag an die
Kommission, den ich beantrage, ist der Auftrag auf den Beschluß
von 1853 zurückzukommen, schon enthalten. Die Kommission
kann erörtern und untersuchen, ob man auf die darin
ausgestellten Grundsätze zurückkommen kann oder nicht.

Carlin. Ich will mit zwei Worten antworten. Ich
sehe nicht ein, wie der Große Rath seine Gewalt niederlegen
würde, wenn er bezüglich einer Steuerfrage vor einer
eidgenössischen Behörde erscheinen würde. Wenn der Stand Bern
einen Beweis von Wohlwollen, von väterlicher Gesinnung
gegenüber seinen Kindern geben will, so liegt darin nichts, was



die Würde der souveränen Behörde des Kantons verletzt. Meine
Absicht ist es ebenfalls, diese Würde zu wahren, allein wenn
das von mir vorgeschlagene Mittel nicht angenommen wird,
dann behüt' uns Gott.

Girard. WaS mich betrifft, so konnte ich mich einer

Zurückweisung an den Regierungsrath nicht anschließen, weil
nach meiner Ansicht unsere Würde es verlangt, daß wir irgend
einen Beschluß fassen, was möglich ist. Indem ich den

Verhandlungen aufmerksam gefolgt bin, habe ich unter den verschiedenen

Rednern, die ihre Ansicht ausgesprochen, einen entdeckt,

der die Frage mit vieler Klarheit auseinander gesetzt Hag nämlich

Herrn Bützberger, welcher soeben hinausgegangen ist, um
seine Anträge zu redigiren. Dieselben sollen so bald als möglich
abgelesen werden, damit wir sehen, ob wir sie nicht annehmen
können. Wir haben uns mit diesen Schwierigkeiten ebenfalls
beschäftigt und sind ebenfalls auf den Gedanken gekommen, daß
es in einer Frage, wo zwei Interessen sich gegenüber stehen, das

Angemessenste ist, einen unparteiischen, unbetheiligken Richter zu
finden. Es ist mir auch der Gedanke gekommen, daß man das

Bundesgericht beauftragen könnte, einen ode: zwei Schiedsrichter
zu ernennen, welche über diese Finanzfrage zu entscheiden hätten,
allein vorher muß man eine feste Grundlage aufstellen, auf
welche das Schiedsgericht seine Arbeit machen könnte. Auf die

Grundlage der Rapporte, welche vor uns liegen, kann man sich

unmöglich basircn, eben so wenig als auf den Beschluß vom
Jahr 4853. Es ist daher durchaus nöthig, zu diesem Zwecke
einen neuen Boden zu schaffen, wie es He» Bützberger gethan
hat, und dabei namentlich grundsätzlich die Steuern beider Kan-
tonstheilc zu berücksichtigen. Indessen möchte ich den Anträgen
des Herrn Bützberger etwas beifügen, und das ist der Gedanke,
den Beschluß vom Jahr 1853, der nicht ausführbar ist, und der

bis dahin niemals seine Vollziehung hat finden können, weder

durch die Regierung, noch durch die damit beauftragte Kommission,

aufzuheben. 'Obgleich der fragliche Beschluß sagt, daß

man nicht über das Jahr 1819 zurück gehen solle, und obgleich
die Zahl der Fr. 160,171 a. W. den Grundsätzen der Billigkeit
entspricht, so findet man doch einerseits, daß der Jura zu viel
bezahlt hat, während man andererseits zweifelt, ob er genug
bezahlt habe. Das beweist, daß dieser Beschluß nicht ausführbar
ist und daß man ihn außer Kraft setzen muß. Wenn wir übcr-
dieß das Bundesgericht beauftragen, Sachverständige zu ernennen,

so wird es gelingen, die Sache in's Reine zu bringen. Es
scheint mir, dieß sei ein versöhnlicher Vorschlag, welcher die

Würde des Großen Rathes in keiner Weise beeinträchtigt. Man
wird es den Jurassicrn nicht auS dem Kopfe bringen, daß sie

nicht zu viel bezahlen, während, wenn ein unparteiischer und

unbetheiligter Richter in dieser Sache urtheilt, man nichts mehr
einwenden kann. Ich glaube, die Nothwendigkeit dargethan zu
haben, nicht zu weit zu gehen, weder von der einen, noch von
der andern Seite, wie Herr v. Gonzenbach eö in seinem Rapporte

gethan hat, wo er eine ganze Menge fremder Dinge in
die Frage zieht. — Ich wünsche daher, daß der'Vorschlag des

Herrn Bützberger vervollständigt werde in dem Sinne, daß man
den Beschluß vom Jahre 1853 aufhebe und daß man die Regli-
rung dieser Finanzsache an ein eidgenössisches Schiedsgericht
bringe. —

* Flück. Herr Präsident, meine Herren! Sie werden
sich ohne Zweifel verwundern, wenn, nachdem die besten Redner

des Kantons gesprochen haben, noch ein Mann vom Lande
das Wort ergreift, allein ich fühle mich dazu gedrängt, das
Wort zu ergreifen. Ich bin viel in allen Landcstheilen des
Kantons Bern herumgereist, muß aber aufrichtig bekennen,
daß mir das vielgehörte Wort der „neue" oder der „alte"
Kantonstheil stets unangenehm in den Ohren klingt und mir
stets einen Stich in das Herz gibt. Je mehr ich es höre, desto
mehr beleidigt es mein Gefühl. Wenn wir daher einmal
eineu Ausweg finden könnten, um diesen Unterschied verschwur-
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den zu lassen, so sollten wir es thun. Wenn keine Ordnungsmotion

gestellt worden wäre, so hätte ich eine gestellt und
gesucht, auf diese Weise einen Ausweg zu finden. Was den
Antrag des Herrn Großrathspräsidenten Earlin betrifft, ein
eidgenössisches Schiedsgericht anzusprechen, so ist dieser
Antrag gewiß gut gemeint, allein dessen ungeachtet muß ich
davor warnen. Denn wenn wir heute den Grundsatz ausstellen,
derartige Differenzen eidgenössischen Schiedsgerichten zu
übertragen, so werden wir später gewiß in den Fall kommen,
ähnliche Anträge anzuhören, und es werden in folgender Zeit
gewiß eine ganze Menge von Fragen auftauchen, bei denen
wir folgerichtig sagen müßten, bloß ein eidgenössisches Schiedsgericht

könne zur allseitigen Zufriedenheit entscheiden. Wenn
ich genau untersuche, was eigentlich auf dem Spiele steht, so
scheint es mir, es sei nicht schwer, ein Opfer zu bringen, mit
welchem dieser so stoßende Unterschied der Vergessenheit
übergeben werden und dieses Wort, welches zu hören so
sehrschmerzt, ganz verschwinden könnte. Wäre die Ordnungsmotion

nicht gestellt worden und müßte in Folge derselben
die Sache nicht ohnehin noch einmal hieher kommen, so würde
ich den Antrag stellen, es solle kein Kantonsiheil dem andern
Etwas nachzubezahlen haben, sondern es solle, da wir gerade
an der Steuerrevision für den ganzen Kanton sind, die
Vergangenheit bleiben wie sie ist. Verliert der neue Kantonstheil

Etwas, so wird er es verschmerzen, und verliert der alte
Kantonstheil Etwas, so wird er es auch verschmerzen, und
das Wort, welches stets an eine Verschiedenheit erinnert, wird
ganz verschwinden. Das wäre meine Meinung und ich glaube
ganz gewiß, das Land werde uns für eine solche Erledigung
Dank wissen. Dann haben wir keinen eidgenössischen Schiedsrichter

nöthig, sondern können, als oberste Landesbehörde des
Kantons Bern, die Sache ohne fremde Hülfe erledigen.

v. Känel, Negotiant. Wenn Nachmittags um 1'/z Uhr
ein Verschiebungsantrag gestellt wird, so hat er schon wegen
der vorgerückten Zeit die beste Chance, angenommen zu werden,
allein dessen ungeachtet muß ich mich dagegen aussprechen,
theils weil ich die Ueberzeugung habe, daß eine Verschiebung
nicht viel nützt, theils aus finanziellen Gründen. Nichts
nützen wird die Verschiebung, weil Herr Bützberger und ein
Theil der Kommission vorschlagen, die Abrechnung weiter
auszudehnen, als der Beschluß vom Jahr 1853 es vorschreibt.
Herr von Gonzenbach hat bereits einen Antrag gestellt, im
Falle der Verschiebung solle die Kommission in ihren Anträgen

sich nicht an den Beschluß vom Jahr 1853 zu halten
brauchen; allein wenn das der Fall sein soll, so werden wir ein
neues Gesetz machen müssen und der Große Rath wird sich

auf dem Wege der Gesetzgebung und einer zweimaligen
Berathung aussprechen müssen, welches die neuen Grundlagen
der Abrechnung sein sollen. Sie haben bereits eine Stimme,
diejenige des Herrn Flück, in einem ganz neuen Tone gehört
und ich glaube, es werde später allgemein in diesem Tone
gesprochen werden und das Ende des Liedes werde das sein,
daß von keiner Seite Etwas nachbezahlt werde. Eine
Verschiebung ist daher aus finanziellen Gründen gar nicht der
Mühe werth. Die Bedeutung der heutigen Berathung ist
nicht die, daß man den Jura, wenn man findet, er habe zu
wenig bezahlt, nachzubezahlen nöthigt, sondern man wird auf
den Jura das Sprichwort anwenden: Was dahinten ist, ist
gemäht. Wenn die Frage kommt, wie die Steuervcrhältnisse
für die Zukunft reglirt werden sollen, so ist dann die Sache
ganz anders und alsdann hat unsere heutige Berathung die
Bedeutung, daß wir die Vergangenheit richtig sollen
beurtheilen können. Eine andere Bedeutung kann unsere heutige
Verhandlung nicht haben. Wenn wir verschieben, so haben
wir wieder einen ganzen Tag umsonst zugebracht und verloren.

Jo lissa int. Nachdem ich die vier, über diese Frage
uns ausgetheilten Rapporte gelesen, war mein erster Gedanke
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diesen Morgen der, eine OrdnungSmotion anzubringen, allein
ich habe dieselbe verschoben, weil ich glaubte, die heutige
Diskussion werde mir Aufklärung geben. Nun aber hat diese ganze
lange Verhandlung, weit entfernt mir Aufklärung zu geben, mir
die Frage noch undeutlicher gemacht. Ich halte dafür, eS sei

dem Großen Rathe unmöglich, sie mit Sachkcnntniß zu entscheiden,

denn ich bin überzeugt, daß wenigstens drei Viertel der

Mitglieder keine fest begründete Ansicht über die Abrechnungs-
sragc haben. Man braucht bloß die Berichte aufzuschlagen, so

steht man eine Sündfluth von Zahlen, aber die Grundlagen für
dieselben sind nicht die nämltchen. Ueber das Prinzip ist man
nicht einverstanden und die Konsequenzen, welche man aus diesen

verschiedenen Prinzipien zieht, stehen sich diametral entgegen. Ich
für meine Person gestehe, daß ich mich in diesem Haufen von Zahlen,
die aufeinander gethürmt sind, wie der Pelion auf den Oela, nicht
zurechtfinde. Was bleibt uns übrig, um aus dieser wahrhaft
babylonischen Verwirrung heraus zu kommen? Man muß eine der

stellten Ordnungsmotionen annehmen, und ich für meine Person
schließe mich derjenigen des Herrn Carlin an. Es handelt sich

hier um eine Frage des Privatinteresses zwischen beiden KantonS-
thcilen. Nun frage ich Sie: haben Sie einen einzigen /Redner
des alten Kantonsthciles den Jura auf energische Weise
unterstützen sehen? Es handelt sich daher hier um eine Frage über
Mein und Dein, welche man hier auf unparteiische Weise nicht
beurtheilen kann. Man wirb sagen, es werde stets Mißtrauen
herrschen. Wenn das wirkst h wahr ist, so haben wir ja ein

Mittel, damit der zu erlassende Entscheid vom Jura ohne
Mißtrauen aufgenommen werde, und dieses Mittel will ich Ihnen
vorschlagen. ES besteht darin, daß man die Prüfung dieser
Dokumente an eine Kommission von Sachverständigen überweist,
bestehend aus drei Mitgliedern, von denen eines durch den alten
Kanton, ein anderes durch den Jura und das dritte durch die

Eidgenossenschaft bezeichnet würde. Diese Sachverständigen würden

einen Bericht ausarbeiten, den wir wenigstens als unpar-
thciisch betrachten würden, weil er von dritten Personen käme.

Auf diesen Rapport hin würde man dann entscheiden. Es ist
keine Gefahr im Verzüge und es ist nicht nöthig, sofort über
diesen Gegenstand einen Beschluß zu fassen. Ich schließe, indem
ich vorschlage, aus die angegebene Weise Sachverständige zur
Prüfung der Frage zu ernennen.

* Dr. v. Gonzeubach. Es gibt Sachen, bei welchen
die Form wichtiger ist als das Wesen, und eine solche ist
diejenige, welche wir heute behandeln. Vor einer Uebertragung
der Angelegenheit an eine eidgenössische Behörde möchte ich
wirklich warnen, denn wenn Sie nicht mehr behalten, was
Sie seit dem Jahr 1815 gehabt und behauptet haben, nämlich

die Einheit in der Gesetzgebung, so thun Sie den ersten
Schritt zur Lostrennung des Jura. Im Jahre 1815 stunden
wir uns noch als zwei verschiedene Theile gegenüber, allein
seit dem 23. November des Jahres 1815, als dem Tage der
von Seite des Schultheiß, Klein und Große Räthe der Stadt
und Republik Bern ertheilten Gratifikation zur Vercinigungs-
urkunde, sind wir nicht mehr zwei Theile. Seit das Land der
Eidgenossenschaft und dem Kanton Bern übergeben worden,
hat sich der Kanton Bern in legislatorischer Beziehung nie
interveniren lassen, seither sind nie zwei Parteien da gestanden

nnd es wäre ein Verstoß gegen die Konstitution) zwei
Parteien anzunehmen. Herr Großrath Carlin ist hier nicht
Repräsentant des Jura, sondern des alten Kantons wie des
Jura, und ich vindizire und reklamire mir die Eigenschaft,
ebenso gut Repräsentant des Jura zu sein, wie ich Repräsentant

des alten Kantons bin. Wenn Sie es dahin kommen
lassen, sich als Repräsentanten dieses oder jenes Kantonstheils
zu bettachten, so gerathen Sie auf Abwege. Ich muß daher
beantragen, auf den Vorschlag des Herrn Carlin nicht
einzutreten, und kann zu Nichts stimmen, wodurch beabsichtigt wird,
einen dem Großen Rath zustehenden legislatorischen Akt in
die Hand einer nichtbernerischen Behörde zu legen.

5 Ganguillet. Ich habe zwar nicht die Ehre
gehabt, den Vorrrag des Herrn Fürsprech Bützberger zu hören,
weil ich abwesend war, allein wie man mir sagt, will pr mit
der Abrechnung zurückgehen bis zum Jahr 181ti oder 18V.
Ich möchte nun sehr davor warnen, für die vorzunehmende
Abrechnung neue Faktoren zu suchen. Reguliren wir das
Geschehene bis auf den heutigen Tag. Es liegt bereits ein Projekt
vor, um die Verhältnisse auch für die Zukunft zu reguliren und
die bereits bestehende Kommission ist gestern mit der Vorbcrathung
beauftragt worden. Suchen Sie ja nicht nach neuen Faktoren.
Ich habe schon in meinem frühern Vortrage gesagt, ganz positiv
richtig werde oie Abrechnung nicht gemacht werden können, allein
die Anträge der Mehrheit der Kommission sind doch annähernd
richtig. Es kann wohl eine andere, allein nicht eine absolut
richtige Rechnung gemacht werben. Ich stimme daher gegen
jede OrdnungSmotion und glaube, der Große Rath solle sich

zutrauenövoll den Beschlüssen der Mehrheit der Kommission
anschließen.

Dr. Tiôche. Es ist eine nicht zu bestreitende Thatsache,

daß seit dem letzten Entscheid, 'welcher gegenüber dem Jura
gefaßt worden ist, eine gewisse gereizte Stimmung unter der
Bevölkerung dieser Gegend herrscht. Seien Sie auch überzeugt,
daß die Reden, welche heute im Großen Rathe gehalten worden
sind, ebenfalls einen großen Wiederhat! finden werden. Der
Jura wünscht nur Eines, nämlich enge mit dem alten Kantons-
thcilc verbunden zu werden, sowohl vom Gesichtspunkte der
materiellen Interessen aus, als vom Standpunkte des Patriotismus,

und wenn heute die politischen Verhältnisse uns nöthigen,
eine Rechnungsfrage an die Hand zu nehmen, so wünschen wir
nichts desto weniger, daß zwischen beiden Landestheilen die
Harmonie und daS gute Etnverständniß herrschen, welche zur
Förderung der Wohlfahrt und der Entwicklung des gemeinsamen
Vaterlandes beitragen. Heute sollen wir nach Mitgabe des
Beschlusses vom Jahr 1853 und der Vereinigungsurkunde zu
einer Abrechnung schreiten. Das ist eine Nothwendigkeit, die
wir nicht abwenden können, so sehr es für den Jura unangenehm
ist, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen. Wir haben ein
Gesetz, welches unser Große Rath im Jahr 1853 festgestellt hat;
ferner ein anderes, welches den Beitrag des Jura auf die Summe
von 135,20t) französische Francs sinne. Nachher kam das Gesetz

vom Jahr 1819, welches die Grundsteuer des Jura für
das Jahr 1820 auf die Summe von Fr. 160,171 a. W. oder
Fr. 232,131 n. W. festsetzte. Diese Auflage wurde im Jahr
1845 auf Fr. 112,119 a. W. herabgesetzt, mit Hinzufügung von
5 als Erhebungskosten. Endlich wurde am 21. Dezember
>853 diese Steuer auf Fr. 125,000 n. W. festgesetzt. Der
Jura bezahlt daher diesen Betrag, und nicht mehr, so lange im
alten Kantonstheil die Steuern nicht über 1 vom Tausend gehen.
Gehen Sie über diese Summe hinaus, so muß der Jura
verhältnißmäßig seinen Steueranthcil erhöhen. — Seit dem Jahr
1853 haben wir. stets nach diesem Maßstabe bezahlt, und für die

Zukunft wollen wir mit der Erfüllung unserer Pflichten nicht
zurückbleiben. Wir wollen dem Staate geben, was ihm gehört,
allein unsere Ehre erlaubt uns nicht, über dasjenige hinaus zu
gehen, was durch den Beschluß vom Jahr 1853 und die
Vereinigungsurkunde festgesetzt worden ist, — und noch weniger
erlaubt uns unsere Ehre, den Vorschlag des Herrn v. Gonzcnbach
anzunehmen. Dotiren Sie uns mit den gleichen öffentlichen
Anstalten und mir den gleichen Einrichtungen, die Sie im alten
Kantonstheile besitzen, und geben Sie uns Eisenbahnen, und
unter dieser Bedingung, — ja alsdann werden wir Ihre
Ausgaben tragen helfen. Ich kann mich auch nicht der Ansicht des

Herrn Ganguillet anschließen — — —

Herr Präsident bemerkt dem Redner, daß es sich dermal
bloß um die OrdnungSmotion handle.

(Dr. Tloche fährt fort:) Nun! bei dieser Sachlage muß
der Jura glauben, daß wir unter dem Drucke der gleichen Majo-



rität stehrn, welche uns bereits das Einkommenssteuergesetz
auferlegt hat, welches verfassungsgemäß auf uns nicht angewendet
werden àf Auf den heutigen Tag fürchtet der Jura, daß die

gleiche Mehrheit von Neuem beschließe, wir sollen, trotz der
Vereinigungsurkunde und trotz der Gesetz«, welche unsere Situation

festgesetzt haben, mehr bezahlen. Die beiden betheiligten
Parteien können daher, wie es bereits gesagt worden ist, in emer
materiellen Frage von dieser Tragweite nicht entscheiden. Richtig
ist es, was Herr Stämpfli bemerkt hat, daß diese beiden Parteien

nur im Augenblicke der Vertragsunterzeichnung bestanden
haben, allein dessen ungeachtet macht sich ihr Bestehen noch dermal

bemerkbar und sie müssen daher ihre Vertretung haben.
Zwei Fraktionen können aber nicht über eine Frage entscheiden,

wo beide interessirt sind, sondern es muß zu diesem Zwecke ein
unparteiischer Richter vorhanden sein. Ich schließe mich daher
dem Antrage des Herrn Carlin an, welcher mir vom Standpunkte

der Verfassungsmäßigkeit aus angemessener erscheint, als
derjenige des Herrn Jolissaint. In zweiter Linie stimme ich zum
Antrage des Herrn Bützberger.

(Wird vom Herrn Präsidenten mit der Bemerkung
unterbrochen, daß es sich zunächst bloß um die OrdnungSmotion
handle.)

5 Bützberger. Ich erkläre, daß ich mich dem Antrage
des Herrn Carlin ebenfalls widersetzen muß, weil der Große
Rath nach Mitgabe der Verfassung nicht befugt ist, eine ihm
durch die Verfassung namentlich zugewiesene Verrichtung an eine

andere Behörde zu übertragen. Im Uebrigen stimme ich zum
Antrage des Herrn Stämpfli, weil ich, nach den verschiedenen

Anträgen, dafür halte, daß die Kommission ohnehin noch einmal
zusammen kommen müsse, um die Sache näher zu betrachten.

A v. Gonzenbach zieht seinen Antrag zurück, daß die

Kommission nicht an den Beschluß vom Jahr 1853 gebunden
sein solle.

» Jolissaint erläutert seinen Antrag dahin, es sollen

nur Sachverständige, nicht Schiedsrichter gewählt werden.

A b st i m m u n g.

Für RückWeisung an die Kommission 15t Stimmen.
Für Verweisung an das Bundesgericht 35 „
Für Verweisung an ein Schiedsgericht Minderheit.
Für Rückweisung an die Kommission im Sinne

der Ordnungsmotion, dahin gehend, alle
gefallenen Anträge einer neuen sorgfältigen
Prüfung zu unterwerfen,, damit die des
Gesetzesentwurfs über vas künftige Steuerverhältniß

zwischen dem alten und dem neuen
KantonStheile zu verbinden und bis zur
nächsten Session des Großen Rathes eine
hierauf bezügliche Vorlage einzubringen 14 Stimmen.

Für Nichtrückweisung 3l> „

Schluß der Sitzung um 2V» Uhr.

Für die Redaktion:

K a rl Schärer, Fürsprecher.

Tagblatt des Großen Rathes I8KS,
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 37. April 1865.

Vormittags um 8 Uhr,

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carltn.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Acbi, Buhren, Egger
in Aarwangen, Fankhauser, Freiburghaus, Gfeller in Signau,
Jaquet, Röthlisberger, Jsaak, in Walkringen, Noth in Erstgen
und Rothcnbühler; ohne Entschuldigung: die Herren Bärtschi,
Blösch in Viel, Bucher, Bühlmann, Bützberger, Burn in Hettis-
wyl, Buri in Unenen, Crelier, Dähler, Glaus, Gruber, Guenat,
Gygar, Hauswirth, Jost, Kaiser in Büren, v. Känel, Fürsprech,
Kehrst, Keller in Wyl, Klaye, Lanz, Lüthi, Manuel, Messerli
in Rümligen, Michaud, Monin, Probst, Rätz, Reichenbach,
Renfer, Rössel, Röthlisberger, Gustav, in Walkringen, Röthlisberger

in Herzogenbuchsee, Ruchti, Rutsch, Rytz, Schären,
Scheidegger, Schmid in Eriswyl, Schmutz von Vechigen, Schnee-
berger, Schüpbach, Spring, Spycher, Stetster, Streit im Groß-
gscheit, Stucki, Thönen, Tscharner, Wagner, v. Werbt, Wyß,
Zbinden in Schwarzenburg und Zingre.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Wahlen und zwar:

1) Eines Ohmgeld- und Steuervcrwalters.

^ Herr Vizepräsident des Regierungsrathes, als
Berichterstatter. In Abwesenheit des Herrn Finanzbirektors schlage
ich Ihnen Namens des Regierungsrathes als Steuer- und
Ohmgeldverwalter vor: den Herrn Jakob Jmobersteg, den
bisherigen Beamten. Als es sich im Regierungsrath darum
handelte, den Vorschlag zu machen, gab ihm Herr Finanzdirektor
Scherz über seine Amtsführung das beste Zeugniß und auch der
Regierungsrath hat nie etwas anders als LobenSwerlhes von
ihm vernommen. Dieser Vorschlag zur Wiederwahl ist ein
einstimmiger.

ES wird im ersten Wahlgange mit ill Stimmen von 113
Stimmenden ernannt: Herr Jakob Jmobersteg, der bisherige,
neben Herrn Großrath Lüthi mit 1 Stimme.

2) Zweier Kommandanten der Infanterie des Auszugs,
am Platz der zu eidgenössischen Oberstlieutenants beförderten
Herren Kommandanten v. Büren und v. Greierz.

85
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^ Herr Militärd ircktor, als Berichterstatter. Durch
die ehrenvolle Beförderung der Herren Kommandanten v. Buren
und v. Greierz zu Oberstlieutenants im eidgenössischen Generalstab
find zwei Stellen von Bataillonskommandanten freigeworden.
Ich bedaure zwar, daß zwei der besten Kommandanten ihren
Bataillonen entzogen worden sind, allein für einen Kanton, welcher

zur eidgenössischen Armee ein so großes Kontingent liefert, wie
der Kanton Bern, ist es sehr wichtig, daß er bei den höhern
Stabsoffizieren vertreten sei, und die Militärdirektion hat daher
auch Alles gethan, um die genannten Herren zur Annahme ihrer
Wahl zu bewegen. An ihrer Stelle werden nunmehr
vorgeschlagen: die beiden ältesten Majors Jndermühle und Renaud,
welche alle Eigenschaften besitzen, um tüchtige Kommandanten
zu werden. Für die durch ihre Wahl vakant werdenden Majors-
stellcn schlägt Ihnen die Militärdirektion vor: die Herren Hauptleute

Luder und Buchmüller, welche beide schon lange Dienstjahre
zählen. Herr Buchmüller wäre schon bei Gelegenheit der letzten

Wahl zur Beförderung vorgeschlagen worden, wenn ich nicht
vorgesehen hätte, daß im Bataillon 37, zu welchem er eingetheilt
ist und bei welchem er stets war, bald eine Stabsoffiziersstclle
erledigt würde, indem ich ihn gerne bei diesem Bataillon behalten
habe. Zwei Majorsstellen in der Reserve sind dadurch ledig
geworden, daß Herr Rcber wegen Gesundheitsrücksichten gänzlich
vom Waffendienst befreit werden mußte und Herr Marschand
längere Zeit nicht Dienst thun kann. Es werben an deren Platz
vorgeschlagen: Herr Hauptmann Burger von Laufen, ein tüchtiger
Hauptmann, und Herr Gottlieb Schneider von Frutigen, welcher
schon früh vom Auszug in die Reserve übergetreten ist und
sonst schon im Auszug zum Stabsoffizier befördert worden wäre.

Es werden ernannt:

a. Herr Major Friedr. Bernh. Jndermühle von Amsoldingen
im ersten Wahlgang mit 107 Stimmen von 1k l
Stimmenden, neben Herrn Großrath Herrmann, Herrn Großrath

Niggeler und Herrn Großralh Henzelin mit je I St.

b. Herr Major Albert Renaud von Neuenstadt im ersten
Wahlgang mit 98 Stimmen von 102 Stimmenden, neben

Herrn Karl Friedr. Lehmann und Herrn Marggi mit je
1 Stimme.

3) Zweier Majoren der Infanterie des AuSzugS. Ernannt:

g. Herr Hauptmann Samuel Luder von Büren zum Hof
im ersten Wahlgang mit 7l Stimmen von 92 Stimmenden,

neben Herrn Buchmüller mit 3 Stimmen, Herrn
Uhlmann und Herrn Dubi je mit 2 Stimmen.

d. Herr Hauptmann Friedr. Buchmüller von Lotzwyl mit 83
Stimmen von 93 Stimmenden, neben Herrn Schneider,
Herrn Sommer und Herrn Studer je mit i Stimme.

4) Zweier Majore der Reserveinfantere. Ernannt:

a. Herr Hauptmann Abraham Engel von Twann im zweiten
Mahlgange mit 56 Stimmen von 1V7 Stimmenden, neben
Herrn Hauptmann Burger mit 51 Stimmen.

b. Herr Hauptmann Gottlieb Schneider von Frutigen im
ersten Wahlgang mit 76 Stimmen von 79 Stimmenden,
neben Herrn Burger mit 2 Stimmen und Herrn Botteron
mit 1 Stimme.

5) Eines Ersatzmannes des Verwaltungsrathes der beimischen

StaatSbahn.

Der Regierungsrath zeigt an, daß er den daherigen
Vorschlag zurückgezogen habe. Die Wahl bleibt also bis zur
Einbringung eines neuen Vorschlages verschoben.

6) Eines Gerichtspräsidenten von Biel. Vorgeschlagen sind:

Von der Amtswahlversammlung:

Herr Philipp Ritter, Fürsprecher in Biel.

„ Rudokf Hoffmann, der bisherige.

Vom Obergcricht:

Herr Fürsprecher Züricher in Bern.

„ » Weber „ „

Der Große Rath ernennt den Herrn Fürsprecher Ritter in
Biel im ersten Wahlgang mit 6 t Stimmen von 88 Stimmenden,

neben Herrn Fürsprecher Hoffmann mit 19 Stimmen und
Herrn Fürsprecher Züricher mit 8 Simmen.

Petition der Schulkommissionen von Rüderswyl
und Lauperswyl, mit den Schlüssen, daß die 88 15
und 16 des Schulgesetzes vom 1 Dezember 1860 inter-
pretirt werden möchten.

5-i- Der Regierungsrath beantragt, es sei auf
dieselben, in Betracht der örtlichen Natur der betreffenden Streitfrage,

nicht einzutreten.

Es liegt vor der nachfolgende Beschlußentwurf der Spezial-
kommisston:

Der Große Rath des Kantons Lern.
nach Anhörung einer Vorstellung der Schulkommisston von
Rüderswyl über die vom Richtcramt Signau dem Ausdrucke "volle
Beweiskraft" im 8 16 des Primarschülgesetzes vom 1. Dezember
1860 in einigen Fällen gegebene Auslegung und Prüfung der
bezüglichen Akten, namentlich der Berichte des Richteramtes
Signau d. d. 18. und der Anklagekammer d. d. 24. April 1864;

auf den Antrag der zur Begutachtung der Frage bestellten
Kommission,

erklärt:
s 1.

Der 8 16 des PrimarschulgesetzeS ist so zu verstehen und
anzuwenden, daß es in der amtlichen Pflicht der Schulkommisston
liege, nicht nur die Thatsachen eingetretener Schulversäumnisse
zu konstatiren, sondern auch die Gründe derselben zu untersuchen
und zu würdigen, und daß es dagegen dem Richter und diesem
allein zukomme auf Grundlage des Berichtes der Schulkommisston
die gesetzliche Strafe zu verhängen, also auch in jedem Einzelfalle

das Strafmaß zrz bestimmen und über Umwandlung oder

NichtUmwandlung der Strafe nach 8 23 des Strafverfahrens
zu erkennen.

8 2.

Der Regierungsrath ist beauftragt, diese authentische
Interpretation den Betreffenden zur Kenntniß zu bringen, dieselbe
auch sonst in geeigneter Weise bekannt zu machen und sie in die

Sammlung der Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Herr Erziehungsdirektor Kummer, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Herr Präsident, meine Herren!
Wenn ich mich einfach darauf beschränken wollte, zu berichten,
was die Regierung in dieser Angelegenheit beschlossen hat, so

wäre meine Sache kurz. Sie hat nämlich beschlossen, Sie mögen
in die Beschwerde nicht eintreten, weil Sie sich nicht mit jedem
richterlichen Entscheide befassen können und die Streitfrage allzu



örtlicher Natur sei. Die Erzichungsdirektion hatte derselben aber
einen andern Antrag gebracht, und sie wird das Recht haben,
Ihnen denselben mitzutheilen. Ich behalte mir vor, diesen
Antrag erst im Laufe der Diskussion zu behandeln, weil ich in erster
Linie Berichterstatter der Regierung sein soll. — Die große Mehrzahl

der Mitglieder des Großen Rathes weiß, wie es sich mit
den Schulabscnzen verhält, und zwar seit vielen Jahren. Die
Schulkommissionen haben diese Abscnzen geprüft, und das
Richteramt hat die Strafen ausgesprochen. In meiner frühern
Erfahrung kam es mir vor, daß dort Entschuldigungen vorgebracht
wurden; das aber kam mir nicht vor, daß der Richter von sich

aus frei sprach, sondern in solchen Fällen, wo erhebliche Ent-
sebuldigungsgründe angebracht wurden, fragte er die Schulkommission

an, was daran wahr sei, und sprach dann je nach dem

dahcrigen Bericht der letztern und je nach den Umständen frei.
Deßhalb stellte auch in gegenwärtiger Angelegenheit die Erzic-
hungsdirektion den Antrag, der Große Rath möge beschließen:
„Art. 1. Die im § 16 des Gesetzes vom 1. Dezember 186t)
den Anzeigen der Schulkommissivn zugeschriebene volle Beweiskraft

ist eine durchaus unbedingtes — Art. 2. Wenn aber
nachträglich dem Richteramte der Anzeige widersprechende Entschuldigungen

oder sonstige Angaben vorgebracht werden, hat das
Richteramt die Anzeige der betreffenden Schulkommission
zurückzuweisen und eine zweite Anzeige zu verlangen." Das war,
wie ich sage, an einzelnen Orten Praris, wo die Richterämtcr
und Schulkommissionen einander verstehen wollten, und man mit
einander auskam. An andern Orten waren die Richterämter
und Schulkommissioncn nicht so einverstanden und da gab es

Widerspruch. Das Schulgesetz sagt ausdrücklich: „8 15. Die
Schulkommission hat im Sommer-Halbjahr je nach dem Ablauf
von vier Schulwochcn, im Winter-Halbjahr je nach dem Ablauf
eines Monats innert den nächsten acht Tagen die im Schulrodel
vom Lehrer bezeichneten Abwesenheiten zu prüfen und zu berathen
und sofort die gesetzlichen Mahnungen oder Anzeigen an den
Regicrungsstatthalter zu machen; dieselben sind vom Präsidenten
und Sekretär zu unterzeichnen, und mit dem Datum im Schul-
rodcl anzumerken. Saumselige Schulkommissioncn sind an ihre
Pflicht zu erinnern. 8 16. Die Anzeigen der Schulkommisstonen
an die Regicrungsstatthalter haben volle Beweiskraft und sind
ohne Zögerung zur Beurtheilung zu überweisen u. f. w." Da
glaubten nun die Schulkommissionen, nach dem Wortlaut und
der bisherigen Praxis seien Anzeigen, worüber sie sich einigen,
maßgebend, und die Richter haben nicht mehr Untersuchungen
anzustellen, wie eS sich mit deren Richtigkeit verhalte. Einzelne
Richterämtcr glaubten, es sei möglich, daß die Schulkommisstonen
sich in einzelnen Anzeigen irren; aber deßwegen sollen sie nicht
selber untersuchen. Dieselben haben dafür das Gesetz über das
Strafverfahren, 88 357 und 366 angezogen, ein Gesetz, das
allerdings - seine gehörige Geltung hat. Der 8 357 desselben

sagt nämlich: „Jede öffentliche, mit den gesetzlichen Formen
versehene Urkunde verdient in Betreff von Thatsachen, welche der
Verfasser in seinen Amtsverrichtungen unmittelbar wahrgenommen
oder von deren Wahrheit er sich offiziell überzeugt hat, so lange
vollen Glauben, als nicht die Unächtheit oder die Unvollständig-
keit derselben nachgewiesen ist." Sie haben noch 8 366 angeführt

: „Die Protokolle und Anzeigen der Angestellten der gerichtlichen

Polizei verdienen bis zu ihrer Fälschung vollen Glauben
über solche Thatsachen, welche ihr Aussteller in der Ausübung
seiner Amtsbefugnisse durch unmittelbare Sinneswahrnehmung
kennen gelernt hat, wenn diese Thatsachen sich auf Vergehen
oder Uebertretungen beziehen, für welche der Polizeirichter
zuständig ist. Der Richter und alle Bethätigten können verlangen,
daß ihr Inhalt von dem Aussteller erläutert und bekräftigt
werde," unter Umständen also auch eidlich bekräftigt. - Nun
sind darüber verschiedene Richterämter, nicht bloß das von Signa»,

mit den Schulkommisstonen in Konflikt gekommen. So
ward mir unter Anderem auch von Saancn geklagt, der Gerichtspräsident

habe einige Kinder freigesprochen, die von der
Schulkommission angezeigt worden seien, und das sei um so ärgerlicher,
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als er selbst Mitglied der Schulkommission sei. Daraufhin schickte

ich die Anzeige zurück und sagte der Schulkommisston, sie solle
eS mit dem Gerichtspräsidenten ausmachen. Der Gerichtspräsident

von Nidau dagegen zitirte in einem vorgekommenen Falle
die Schulkommisston und die Lehrer und wollte dem Lehrer sogar
den Eid auferlegen. Der Regierungsrath übermachte den Fall
an die Anklagekammcr beö Obcrgerichts durch folgendes Schreiben

vom 26. September 1862: „Der Schulinspektor des See-
landcs hat sich bei der Direktion der Erziehung beklagt, daß
der Gerichtspräsident von Nidau bei der Beurtheilung von
Anzeigen wegen Schulunfleiß entgegen der ausdrücklichen Vorschrift
von 8 16 des Gesetzes vom 1. Dezember 1866 die anzeigende
Schulkommission, so wie den Lehrer als Partei behandle und
zitire, sogar Letzterem eine eidliche Bewährung seines Rodels
zumuthe, womit er die Schulkommission in ihrer Pflichterfüllung
ermüde und schon wiederholt den Rücktritt tüchtiger, energischer
Mitglieder derselben veranlaßt habe. — Auf den Antrag der
Erziehungsdirektion ersuchen wir Sie, diejenigen Schritte zu thun,
welche geeignet sind, einem solchen gesetzwidrigen und für die
Schule höchst nachtheiligen Verfahren des Gerichtspräsidenten
von Nidau ein Ende zu machen." - Was hat darauf die

Anklagekammcr oder mit andern Worten die Polizcikammcr gethan.
Diese hat Folgendes beschlossen: „In Betrachtung: 1) daß es

sich im vorliegenden Falle frägt, ob Lehrer Keutsch angehalten
werden könne, die von der Primarschul-Kommisston von Nidau
gestützt auf dessen Schulrodel und die 8s 15 und t6 des
Gesetzes über die Primärschulen vom 1. Dezember 1866 eingereichte
Anzeige gegen Jakob Morf, Vater, wegen Schulversäumniß
seines Knaben eidlich zu bekräftigen, resp, die Vorschrift des

Art. 376 St. V. auf solche Fälle anwendbar sei; 2» daß diese

Frage Angesichts der im 8 16 des zitirten Primarschulgesetzes
enthaltenen Vorschrift, wonach die Anzeigen der Schulkommissionen

an den Regierungsstatthalter volle Beweiskraft haben, zu
verneinen ist, indem daraus hervorgeht, daß diese Anzeigen unter
die Kategorie von öffentlichen Urkunden fallen, deren Inhalt
ohne Weiteres vollen Glauben verdient (Art. 357 St. V.), mithin

von einer Anwendung der im Art. 366 St. V. dem Richter
ertheilten Befugniß hier nicht die Rede sein kann, abgesehen
davon, daß Schulkommissionen und Lehrer kaum als Angestellte
der gerichtlichen Polizei, welchen nach Art. 366 einzig die Pflicht
zur eidlichen Bekräftigung auffallen kann, aufgefordert werden
dürften; 3) daß demnach die fragliche Verfügung deS Polizeirichters

von Nidau gesetzwidrig ist, erkennt: 1) Es ist die
Verfügung des Gerichtspräsidenten von Nidau vom 26. September
1861, so weit es die Eidesleistung des Lehrers Keutsch betrifft,
kassirt, demnach Lehrer Keutsch nicht schuldig, den Eid über die

fragliche Anzeige zu leisten und das Richteramt Nidau
angewiesen, den Straffall sofort nach gesetzlicher Borschrift zu erledigen.

Die Kosten dieses Incidentes sind dem Staate auferlegt,
diejenigen, welche die Nichtigkeitskläger, Primarschul-Kommission
von Nidau und Lehrer Keutsch daselbst, von daher zu fordern
haben, sind bestimmt auf Fr. 16." Nachher kam der Konflikt
des Gerichtspräsidenten von Signau mit den Schulkommissionen
von Lauperswyl und Rüderswyl. Es wurde bei der Erziehungsdirektion

geklagt. Diese provozirte wiederum vom Regierungsrath
eine Anzeige und Klage an die Anklagekammer über das

Verfahren des Gerichtspräsidenten von Signau. Was war die

Antwort? Sie war ziemlich viel verwickelter und lautet
überhaupt anders, als die ebenerwähnte. „Die Anklagekammer des

Kantons Bern an den hohen Regierungrath des Kantons Bern.
Herr Präsident, Herren Regierungsräthe! Die Anklagckammer
hat nicht ermangelt, die Beschwerde des Schulinspcktor's des

Emmcnthales gegen den Herrn Gerichtspräsidenten von Signau,
betreffend das Verfahren dieses Beamten in Fällen von
Schulversäumniß, welche Sie ihr mittelst Schreiben vom 6. April
Übermacht haben, einer nähern Untersuchung zu unterwerfen.
Zu diesem Ende wurde vorerst dem beklagten Beamten Gelegenheit

gegeben, seine Gegenbemerkungen über die fragliche
Beschwerde einzureichen. Die Anklagekammer beehrt sich nun,
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Ihnen diesen Bericht nebst den darin verzeichneten Beilagen zur
Kennlnißnahme mitzutheilen, indem sie dafür hält, es habe sich

der Herr Gerichtspräsident von Signau genügend gerechtfertigt
und es gebe sein Verfahren bei den ihm überwiesenen Anzeigen
wegen Schulunfleiß weder im Allgemeinen noch in Beziehung
auf die angefochtenen Spezialfälle gegründeten Stoff zu irgend
welchen Beschwerden oder Bemerkungen. Vielmehr muß die

Anklagekammer im Allgemeinen die Anschauungsweise dieses
Beamten vollständig theilen, indem sie sich darauf beschränkt, Ihnen
über die Bedeutung und Tragweite des § 16 des Gesetzes über
die öffentlichen Primärschulen des Kantons Bern vom 1.

Dezember l866, worin sie demselben beimißt, folgende Bemerkungen
beizufügen. — Wenn der angeführte 8 16 den Altzeigen der
Schulkommission an den Regierungsstatthalter „volle Beweiskraft"

verleiht, so stellt er diese Anzeigen hinsichtlich ihrer
Glaubwürdigkeit in die gleiche Kategorie mit den öffentlichen Urkunden

(Art 357 deS Strafverfahrens), oder besser mit den Anzeigen
der Angestellten der gerichtlichen Polizei, sofern es sich um
Polizeiübertretungen handelt (Art 366 St. V.)" (Der Redner:)
Wie Sie hörten, sagte die Polizei- oder Anklagekammer ein

Jahr vorher gerade das Gegentheil. (Der Redner liest weiter:)
„Auch diese verdienen nach dem deutlichen Wortlaute der
angeführten Gesetzcsstellen volle Beweiskraft. Die Letztere ist aber

an zwei Bedingungen geknüpft; erstens verdient eine öffentliche
Urkunde nur in Betreff von Thatsachen vollen Glauben, welche
der Verfasser in seinen Amtsverrichtungen unmittelbar
wahrgenommen oder von deren Wahrheit er sich offiziell überzeugt hat.
Ein Protokoll oder eine Anzeige eines Angestellten der gerichtlichen

Polizei verdient gleichermaßen nur über solche Thatsachen
vollen Glauben, welche ihr Aussteller in der Ausübung seiner
Amlöbefugnisse durch unmittelbare Sinneswahrnehmung kennen

gelernt hat, wenn diese Thatsachen sich auf Vergehen oder
Polizeiübertretungen beziehen, für welche der Polizeirichter zuständig
ist. Zudem können der Richter und alle betheiligten Parteien
verlangen, daß ihr Inhalt von dem Aussteller erläutert und
bekräftigt werde." (Der Redner:) Also auch wieder ein Eid.
(Der Redner liest weiter:) „Zweitens verdient eine öffentliche
Urkunde nur so lange vollen Glauben, als nicht die Unächtheit
oder Unvollständigkeit derselben nachgewiesen ist, und ein
Protokoll oder eine Anzeige eines Polizeiangestellten bis zu ihrer
allfälligen Fälschung. — Auf eine mehrere Glaubwürdigkeit werden

nun wohl die Anzeigen der Schulkommissionen wegen Schul-
versäumniß nicht Anspruch zu machen haben, und daß auch Sie,
hochgeachtete Herren, diesem keinen höhern Werth beilegen, geht
daraus hervor, daß Sie in Ihrem Schreiben vom 6. April
ausdrücklich auf Art. 357 St. V. Hinwiesen. — Aus eigener
sinnlicher Wahrnehmung können nun die Schulkommisstonen nicht
einmal das Ausbleiben der Kinder von der Schule, geschweige
denn die Begründthcit oder Unbegründtheit der von den Eltern
oder Vormündern angebrachten Entschuldigungen beurkunden. Sie
sind vielmehr an die Aufzeichnungen der Lehrer im Schulrodel
gewiesen. Wenn nun auch zugegeben werden muß, daß diese

Aufzeichnungen, so weit es die Abwesenheit der Kinder aus der
Schule betrifft, Regel machen müssen (obschon, wie die Erfahrung

zeigt, sich hin und wieder Unrichtigkeiten in die Schulrödel
einschleichen), so verhält es sich dagegen gerade umgekehrt mit
den Entschuldigungsgründen, welche von den Eltern oder
Vormündern vorgebracht werden. Diese können nur in sehr seltenen
Fällen ans der eigenen Sinneswahrnehmung der anzeigenden
Behörde beruhen und setzen im Gegentheil ein Urtheil voraus.
Zudem lassen die angeführten Artikel des Strafverfahrens unter
gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit zu, einen Gegenbeweis
zu leisten. ^ Es kann somit der 8 >6 des Schulgesetzes nach
hierseitigcr Ansicht wenigstens nicht den Sinn haben, daß der
Richter bei Anzeigen auf Schulvcrsäumniß keine andere Wahl
habe, als die Betreffenden zu strafen. Er hat vielmehr jeden
Spezialfall, gleich wie bei andern Polizeiübertretungen, zu
untersuchen, die vorgebrachten Entschuldigungsgründe zu würdigen
und je nach seinem Ermessen entweder zu strafen oder freizu¬

sprechen, wobei er indessen den Anzeigen der Schulkommission,
insoweit es das Faktum des Ausbleibens von der Schule
anbetrifft, diejenige Beweiskraft zugestehen soll und wird, auf welche
sie nach den oben angeführten Auseinandersetzungen Anspruch
zu machen haben." — Damit hat nun die Anklagekammer
allerdings die Sache auf den gleichen prinzipiellen Boden gestellt,
wie der Gerichtspräsident von Signau, aber nicht gedacht, lote
weit das führt, wenn ein Richter sich das Recht nimmt, alle
solche Fälle zu untersuchen,, so daß die Anzeigen nicht für alle
Fälle gültig sind. Es gab aber Schulkommisstonen, die auch
Juristen an der Hand hatten, und sagten: „Gut! der Richter
soll alle Fälle prüfen! Warum soll denn die Schulkommisfion
untersuchen? Kann sie nicht dem Gerichtspräsidenten alle Fälle
schicken, wenn dieser soll beurtheilen können, ob z. B. die

Angaben eines Vaters, der 4 bis 5 Stunden entfernt wohnt, richtig

seien?" Der Erziehungsdircktion kam es vor, als ob diese

Alternative richtig sei. Die Anzeigen der Schulkommission prä-
judiziren aber doch noch. Es sind gewöhnlich nur einige wenige
Fälle, wo der Richter noch untersucht. Sonst würde kein Richter
begehren, alle Fälle zu untersuchen, und auch der von signau
würde dieß nicht gethan haben. — Aber alle Fälle untersuchen
— es sind 86,66(1 Schulkinder in den dreißig Richterämtern -

alle Fälle „erlesen" und sehen, wo Entschuldigungen angebracht
werben oder nicht, das kann der Richter nicht wohl. Da müssen

also die Schulkommisstonen präjudizircn. Erstlich zeigen nun
die Schulkommissionen sehr viele nicht an, die man anzeigen
könnte. Sie sagen: „Wir erachten die und die für entschuldigt;
das ist von vorneherein abgethan." Wenn ferner ein Kind im
ersten Monat des Semesters fehlt, so wird es ermähnt, im
folgenden Monat desselben Semesters wird es gewarnt. Die
Schulversäumnisse - über >/s sind bloß begründet, wenn die

vorhergegangene Mahnung begründet war. Wenn daher der

Richter über die Begründung der Anzeigen vollständig im Reinen

sein wollte, so müßte er untersuchen, ob die Schulkommisstonen

auch begründet ermahnt haben. Daher sagte nun die

ErzichungSbirektion dem Regierungsrathe, man sollte doch

entweder den Schulkommissionen Alles überlassen, wie bisher, oder
aber den Richterämtcrn Alles überlassen. Der Regierungsrath
fand aber, die Sache sei zu lokaler Natur. Ich will meinen
Bericht hiermit schließen, mir aber vorbehalten, wenn es nöthig
wird, die Gesetzgebung anderer Kantone anzuführen, um zu
zeigen, daß auch da die Schulkommisstonen über den Unfleiß
verfügen, wie die Erziehungsdirektion es für uns wünscht; auch
wenn ich auf die frühern Großrathsverhandlungen zurückkommen
wollte, so könnte ich es thun.

H Herr alt-Landammann Blösch, als Berichterstatter der
Spezialkommisston. Diese Schulangelegenheit, und diejenige
betreffend die Beschwerde einiger Schulkommissionen des Amtes
Schwarzenburg, über die Interpretation deö 8 4 des Schulgesetzes

vom 24. Juni 1856 durch den Regierungsrath sind der
Nämlichen Kommission zur Berichterstattung überwiesen worden.
Allein ihr Schicksal ist nicht ganz das gleiche. Das erste
Geschäft ist der Art, daß man sehr wohl bezweifeln darf, ob es

eigentlich vor den Großen Rath gehöre, das andere dagegen hat
eine sehr große Wichtigkeit erlangt in denjenigen Kreisen, in
welchen eS gespielt hat. Der Streit, welcher durch die Petition
der Schulkvmmission von Rüderswyl und Lauperswpl angehoben
worden, ist sehr einfach, und dreht sich um die folgende
Bestimmung des Schulgesetzes: Der 8 16 desselben lautet wörtlich
wie folgt: „Die Anzeigen der Schulkommisfion an den
Regierungsstatthalter haben volle Beweiskraft und sind ohne Zögerung
zur Beurtheilung zu überweisen" w. Was ist nun der Sinn
dieser Worte: „haben volle Beweiskraft?" Darum dreht sich
eben der Streit. Die Schulkommisstonen von Luderswyl und
Lauperswyl behaupten, wenn sie Regierungsstatthalter die
Anzeige machen, ein Kind habe innerhalb einer bestimmten Zeit die
Zahl der Schulversäumnisse überschritten, welche das Gesetz als
entschuldbar betrachtet, und es seien diese Versäumnisse nicht gc-



rechtfertigt, so habe der Richter die Thatfache der Versäumnisse
nicht mehr zu untersuchen, sondern nur noch daS Gesetz
anzuwenden und innerhalb dem Minimum und Marimum, welches
dasselbe aufstellt, Buße auszusprechen, analog dem Verfahren
bei den Geschworenen, wo nach dem Wahrspruch die Kriminal-
kammcr nicht mehr über die Thalsachen zu urtheilen, sondern
einfach das Gesetz anzuwenden hat. Gerade so, behauptet die
Beschwerde, habe die Schulkommission über die Thatsache der
Absenzen zu entscheiden, der Gerichtspräsident dagegen aus diese

konstatirte Thatsa.be daö Gesetz anzuwenden. Der Gerichtspräsident

von Signau sagt dagegen, so verstehe er die Sache
nicht; er gestehe der Schulkommission das Recht zu, eine Anzeige
zu machen, lege aber derselben keine andere Bedeutung und
rechtliche Wirkung bei, als den Anzeigen der Angestellten der
gerichtlichen Polizei, und er habe daher die Befugniß, in jedem
einzelnen Falle zu untersuchen, ob die Anzeige gerechtfertigt sei

oder nicht, um zu entscheiden, ob der Fall bestraft werben soll
oder nicht. Das ist der Streit. Da es hauptsächlich aus den
Wortlaut ankommt, so will ich denselben noch einmal repetiren.
„8 16. Die Anzeigen der Schulkommisstonen an den Regierungsstatthalter

haben volle Beweiskraft und sind ohne Zögerung zur
Beurtheilung zu überweisen." Es hat vielleicht Interesse für Sie,
auch die französische Uebersctzung kennen zu lernen, welche nicht
ganz gleichgültig ist, denn um ein einziges deutsches Wort klar
auszudrücken, braucht die französische Uebersetzung zwei Worte:
Iws dénonciations udrossees au prài par la commission
d'ècolo kont loi plcinc ct enlicrc et doivenl ctrc rcnvozces
sans rcta: d à l'auwi itö compànlc, pour ^ statuer. Ich will
nun die Freiheit nehmen, Ihnen die Verhandlungen, welche
zwischen den verschiedenen Behörden stattgefunden, so kurz als
möglich auseinander zu setzen. An der Spitze der ganzen
Auseinandersetzung will ich Ihnen vor Allem aus eine Thatsache
anführen, welche beweist, daß der Gerichtspräsident von Signau
durchaus nicht in der Lage ist, Vorwürfe anzunehmen, als habe
er sich, bezüglich der Schulanzeigcn, die Freiheit genommen,
irgend eine Willkührlichkeit zu begehen. Er ist ein höchst gewissenhafter,

in einzelnen Fällen vielleicht nur zu ängstlicher Richter.
Er hat nämlich im Ganzen 84t Anzeigen erhalten und davon
in 835 Fällen Strafe ausgesprochen, so daß nur in 6 Fällen
eine Freisprechung stattgefunden. Das ändert im heutigen
Streitverhältnisse nichts, allein es beweist, daß wenn er auch einen
von der Schulkommission und der Erziehungsdirektion abweichenden

Standpunkt eingenommen hat, er doch sehr schonend
verfahren ist. Die gleiche Thatsache beweist, wie viel Eiser und
Gewicht man in diese Sache gelegt hat, indem man trotz dieser

geringen Zahl von Freisprechungen gleichwohl vor den Großen
Rath gekommen ist. Die Anzeige der Schulkommission von
Rüderswyl, welche Anlaß zu vorliegender Beschwerde gegeben
hat, wurde eingereicht im Frühjahr 1862, im ganzen gegen sechs

Personen, worunter eine Frau Brechbühl geb. Maurer und eine
Frau Lehmann. In diesen sechs Fällen erfolgten vier Bestrafungen

die beiden Frauen dagegen wurden frei gesprochen.
Der Richter erklärte bezüglich der Familie Brechbühl, es >ei

durch zwei gerichtlich abgehörte und chrenfähige Zeugen konstatirt,
daß der Knabe im Laufe des Februars unter zwei Malen, das
eine Mal 8 Tage und das andere Mal 12 Tage mit Husten
und Fieber behaftet gewesen sei. Bei der Anzeige gegen die
Familie Lehmann fand der Richter ebenfalls eine Entschuldigung,
und zwar wegen Krankheit des Hausvaters. „Die Hausmutter
ist einzig zum Verdienen und hat sechs Kinder. Das älteste
Mädchen, Elisabeth, mußte theils dem Vater abwarten, theils,
während die Mutter dem Verdienst nachgieng, die kleinern Kinder
warten und pflegen. Ich kenne diese Haushaltung ganz genau
und seit Langem, und weiß, daß hier große Noth herrscht.;
ferner, daß der Vater fortwährend krank ist und die Mutter
ihr Möglichstes thut, um die Haushaltung durchzubringen. Für
solche Fälle gestattet daS neue Schulgesetz ein Kind daheim zu
behalten." So der Bericht. In beiden Fällen hat also der Richter
aus wirklichen Gründen frei gesprochen. Nun beschwert sich die
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Schulkommision über diese beiden Fälle und sagt, von den 6 Fällen,
wegen welcher sie im Januar Anzeige gemacht hatte, seien die
Eltern wegen Arbeit entschuldbar gewesen, allein gerade bei den beiden

Fällen Brechbühl und Lehmann sei für das Urtheil keine
Erklärung zu finden, indem bei diesen beiden Fällen die Versäumniß
ihren Grund im Müssiggange gehabt habe; die Familie Brechbühl
insbesondere habe sich im Semester zum dritten Male der Schul-
versäumniß schuldig gemacht. Es ist noch eine Kobel, wegen
welcher die Schulkommission sich beschwert, und gegen welche sie
sagt, es sei eine der verwahrlosesten Personen der ganzen Gemeinde,
und das Kind habe den ganzen Winter hindurch die Schule nie
besucht. Gegen den Entscheid des Richters wurde eine
Nichtigkeitsklage an die Polizeikammer eingereicht, aber von dieser
Behörde abgewiesen, unter Auserlegung von Fr. 46 Kosten an
die Schulkommission. Die Motive dieses Urtheils sind theils
formeller theils materieller Natur. Die formellen Gründe gehen
einfach dahin, die Nichtigkeitsklage sei verfaßt von Jemanden,
der nicht befugt sei, derartige Aktenstücke abzufassen und
einzureichen; ferner, der Verfasser habe sich nicht durch Vorlegung
einer SpezialVollmacht zur Anbringung der Nichtigkeitsklage
legitimirt, und endlich: der Schnlkommisston von Rüderswyl
komme nicht die Eigenschaft einer Civilpartei zu, da sie weder
ein Civilinteresse in dieser Sache habe noch Cwilamräge stelle,
sondern einfach Anzeiger oder Kläger sei, ohne zugleich Civil-
parlci zu sein. Als materiellen Grund zur Abweisung führt
das Urtheil an, der einzig als NichtigkeitSgrund geltend gemachte
Umstand, daß die Schulkommission von Riederswyl oder deren
Präsident durch den erstinstanzlichen Richter nicht zum
Verhandlungstermine vorgeladen sei, enthalte keine Unregelmäßigkeit,
indem ein Anzeiger oder Kläger, welcher nicht gleichzeitig Civilpartei

sei, gar nicht zur Hauptvcrhandlung vorzuladen sei. Die
Schulkommission von RicderSwyl, wandte sich hierauf durch
Zuschrift vom 16. März an den Schulinspektor, welcher seinerseits

sich an die Erziehungsdirektinn richtete. Diese untersuchte
die Angelegenheit und stellte in Uebereinstimmung mit den
Ansichten der Schulbehörde beim Regicrungsrathe den Antrag, er
möchte die nothwendigen Schritte thun, um ein für das Wohl
der Schule angemesseneres Verfahren dcs Gerichtspräsidenten von
Signau herbeizuführen. Der Regierungsrath genehmigte diesen

Antrag und wandte sich zu diesem Zwecke an die Anklagckam-
mer, welche ihrerseits die Akten dem Gerichtspräsidenten von
Signau übermittelte, damit er seine Antwort einreiche. Dieser
setzte durch einen sehr ausführlichen Bericht, vom 18. April 1864,
seine Ansicht auseinander und motivirte sie, wie der Erziehungsdirektor

es Ihnen auseinandergesetzt hat. Dieser mit einem
Gutachten des Bcziiksprokurators versehene Bericht beruft sich auf
den 8 36l) des Strafverfahrens, welcher sagt, daß die Protokolle

und Anzeigen der Angestellten der gerichtlichen Polizei bis
zu ihrer Fälschung vollen Glauben vcrbtenen über solche
Thatsachen, die der Aussteller in der Ausübung seiner Amtsbefugnisse
durch unmittelbare Sinneswahrnehmung kennen gelernt hat, wenn
diese Thatsachen sich auf Vergehen oder Ucbertretungen beziehen,
für welche der Polizeirichtcr zuständig ist. Er vergleicht die
Anzeigen der Schulkommissionen mit den Anzeigen der Beamten
der gerichtlichen Polizei, und geht so weit zu sagen, daß erden
Anzeigen vollständig Glauben schenke, soweit sie auf den
amtlichen Wahrnehmungen beruhen. Der Herr Erziehungsdirektor
hat Ihnen die Konsequenzen davon auseinandergesetzt. Hier
gehe ich nun einen Schritt weiter und sage: wenn dieser Standpunkt

eingenommen werden soll, so hätten die Anzeigen der
Schnlkommisstonen gar keine Bedeutung mehr, weil sie selber
das Ausbleiben aus den Schulen nicht wahrnehmen. Der
Lehrer kann aus eigener Wahrnehmung bezeugen, daß ein
Schüler nicht anwesend gewesen sei, allein die Schulkommission
alö Behörde ist in der Schule nicht anwesend und kann daher
nicht einmal die Thatsache der Schulversäumniß aus eigener
sinnlicher Wahrnehmung bezeugen. Der Gerichtspräsident sagt
ferner, und das will ich vorläufig schon hier anführen: es
können in den Anzeigen Unvollständigkeiten und Unrichtigkeiten
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vorkommen, so daß schon aus diesem Grunde der Richter

zu untersuchen hat. Es ist nun nicht zu negiren, daß die

Schulkommissionen über Irrthümer nicht erhaben sind, allein
ebenso könnte man auch fragen, ob denn die Richterämter,
nicht bloß das Richteramt Signau, über alle Irrthümer erhaben

seien, und ob nicht der Fall eintreten könnte, daß die
Schulkommisston das Richtige treffen, und dagegen die Richterämter
sich irren würde. DaS ist allerdings auch denkbar. Der Gerichtspräsident

stützt sich also auf den allgemeinen Strafprozeß, allein er

trägt die Grundsätze dieses Gesetzes aus ein Gebiet hinüber, auf
welchem es nach der Ansicht der Schulbehörde von Rüdcrswyl keine

Anwendung findet. Es reichte nun auch die Schulkommission
von Lauperswyl eine Eingabe an die Erziehungsdirektion ein,
mit dem Wunsche, daß eine gegenseitige Uebereinstimmung
zwischen den richterlichen und Schulbehörden erzielt werden möchte,

und endlich wandte sich die Gemeinde Niederwyl im November

vorigen Jahres an den Großen Rath mit dem Schlüsse: „Der
Große Rath des Kantons Bern möchte die §§ 15 und 16 des

Gesetzes über die öffentlichen Primärschulen vom 1. Dezember
186l) interpretircn und damit die streitige Frage entscheiden." Der
Schulinspcktor des betreffenden Schulbezirks ist dieser Vorstellung
bcigetrctcn und hat sie warm empfohlen, und der Erziehungsdirektor
hat sich in materieller Beziehung angeschlossen, der Regierungsrath

dagegen beschloß am 24. Dezember 1864 nicht einzutreten,
und zwar ohne sich über die Beschwerde selbst auszusprechen.

Man darf ^voraussetzen, daß sachlich der Regierungsrath mit der
Beschwerde^einverstanden gewesen sei, allein daß er gefunden, es

lohne sich nicht der Mühe, mit einer Frage von rein lokaler
Natur vor den Großen Rath zu treten. Er modifizirte daher
den Antrag der Erziehungsdireklion und dieser modifizirte
Antrag ist Ihnen heute auseinander gesetzt worden, nämlich, daß

wegen der bloß lokalen Natur der Frage nicht einzutreten sei.

In dieser Form wurde der Antrag vom Rcgierungsrath am
28. Dezember 1864 genehmigt. Es fragt sich nun zunächst:
ist der Große Rath im Falle einzutreten? Ihre Kommission
war einstimmig für Eintreten und einstimmig auch dafür, die

Beschwerde für gegründet zu erklären, und in Folge dessen legt
sie Ihnen nun einen Beschlußentwurf vor, welcher durch eine

authentische Interpretation des Gesetzes solchen Streitigkeiten für
immer den Faden abschneidet. Was die erste Frage betrifft, ob

es angemessen sei einzutreten, so glaube ich, es sei ganz gut
erlaubt die Ansicht geltend zu machen, daß es sich nur um eine
lokale Streitigkeit handle, allein die Frage selbst ist gewiß nicht
bloß lokaler Natur, sondern muß sich in jeder Gemeinde wiederholen

und kann sich jeden Augenblick bei jedem Richtcramtc ganz
gleich präsentsten. Schon dieß führt mich zum Schlüsse, daß
die Frage an sich durchaus nicht lokal ist, sondern lokal ist bloß
die Veranlassung zum Streit. Ich erlaube mir unterdessen noch
einen andern Punkt zu berühren. Es könnte nämlich in unserm
Kantone möglicherweise gefragt werden, ob es etwas Gleichgültigeres

gebe, als das Primarschulgesetz. In dieser Beziehung
null ich Sie an einen Vorfall erinnern, der im englischen
Parlamente stattgefunden hat. Dort wurde einmal eine Verhandlung

gepflogen über Zucker; als ein Mitglied ein wenig lachte,
wendet sich der Redner zu ihm und fragt ihn, ob Jemand im
englischen Parlament lachen könne, wenn von Zucker die Rede
sei? Hier möchte ich die gleiche Frage auf das Schulwesen
anwenden und fragen, ob Jemand im Kanton Bern eine Frage
für gleichgültig ansehen könne, welche das Primarschulwesèn
betrifft? Und da werden wir sämmtlich einverstanden sein, daß
daß wir allen solchen Fragen die größte Aufmerksamkeit zu widmen

haben. Wenn ich nun auf die Sache eintrete, so muß ich
zunächst fragen: wie ist sie aufzufassen? Die Kommission hat
gefunden, sie habe zwei Seiten, nach welchen sie behandelt werden
sollte, erstens nach der Seite der Zweckmäßigkeit und zweitens
nach derjenigen der Gesetzmäßigkeit. Auf den heuligen Tag
besteht das Primarschulgesetz in Kraft, und wir haben es
anzunehmen wie es ist, auch wenn wir in einem einzelnen Punkte
anderer Ansicht wären; allein dessen ungeachtet dürfen wir die

Frage der Zweckmäßigkeit nicht außer Acht lassen, denn der Zweifel
über die Gesetzmäßigkeit wird gelöst werden, je nach der Ansicht
über die Zweckmäßigkeit. Der Herr Erziehungsdircktor hat über
die Zweckmäßigkeit bereits eine Reihe von Bemerkungen gemacht.
Ich will mich auf zwei beschränken. Zuerst wirken bei den Fragen

über Schulversäumnissc außerordentliche lokale Verhältnisse.
Was ist eine gerechtfertigte Schulversäumniß? In dieser
Beziehung kann an einem Orte eine. Versäumniß sehr gerechtfertigt
sein, während sie es an einem andern Orte nicht wäre. Wenn
im Laufe des letzten Winters ein Kind von Gündlischwand oder
Eiscnfluh in das Thal hinunter in die Schule hätte kommen
sollen, allein nicht erschienen wäre, und am gleichen Tage ein
Kind aus dem Thale, ich will annehmen vow Gsteig, auch nicht
erschienen wäre, so würden Sie mit mir einverstanden sein, daß
im einen Fall die Versäumniß gerechtfertigt wäre, im andern
dagegen nicht; denn im einen Falle verhinderte der Schnee
absolut den Schulbesuch, im andern gar nicht. Die Schulkommissionen

von Eisenfluh und Gündlischwand werden dieß besser

ermessen können, als der Richter von Jnterlaken, Allein es
wirken auch rein persönliche Verhältnisse mit, und in dieser
Beziehung muß ich Gewicht legen auf eine Bestimmung des Gesetzes.
Diese Anzeigen werden nicht täglich gemacht, sondern monatlich.
Kommt ein Kind am ersten Tage des Monats nicht in die
Schule, weil die Mutter krank sei, so hat die Schulkommission
oder der Lehrer die beste Gelegenheit zu untersuchen, ob die
Mutter wirklich krank gewesen oder nicht. Allein hat der
Gerichtspräsident diese Gelegenheit auch? Kann er nach dem Ende
dcö Monats auch noch in das fragliche Haus gehen und sehen
ob die Mutter krank ist oder nicht? Nein, denn dieser Grund
der Versäumniß eristirt vielleicht nicht mehr. Die Lokalbehörde
hat daher Gelegenheit, sich sehr rasch und sicher zu überzeugen,
ob eine Versäumniß stattgefunden hat und ob sie entschuldbar
sei oder nicht. Dieß, Herr Präsident, meine Herren, ist eine
Rücksicht der Zweckmäßigkeit, welche vorhin nicht erwähnt worden
ist. Nach dem Gesetze ist übrigens der Schulkommisston eine
sehr beschwerliche und undankbare, allein durchaus ebretthafte
Stellung angewiesen. Sie hat bei Schulvcrsäumnissen das Faktum

der Versäumniß zu untersuchen und zu konstatiren und
darüber, ob die Versäumniß gerechtfertigt sei oder nicht, ein
Urtheil abzugeben, welches maßgebend ist für den Richter. Nach
der Ansicht des Gerichtspräsidenten von Signau fällt sie dagegen
hinab in die Rolle eines Anzeigers. Nach dem Wortlaute des

Gesetzes ist demnach die Schulkommission Richter über das
Vorhandensein thatsächlicher Verhältnisse und nach der Ansicht des
Gerichtspräsidenten von Signau ist sie bloß Anzeiger. Daß
dadurch ihre Stellung herabgewürdigt, daß sie daher der Dekon-
sideration der Gemeinde und folglich der Entmuthigung anhcim-

' fallen würde, scheint mir außer Zweifel zu sein. In dieser

Beziehung hat aber, je nachdem sie die eine oder die andere
Stellung einnimmt, das Verfahren eine Folge, die ich in ihren
Konsequenzen zeigen will. Entweder wohnt nämlich die
Schulkommisston den Verhandlungen vor dem Richter bei, oder
nicht. Wenn man sie zu der Verhandlung einladet und sie

derselben wirklich beiwohnt, so wird sie sich als Partei gegenüber
denjenigen betrachten, gegen welche sie eine Anzeige gemacht hat
in einer Sache, welche sie persönlich nicht berührt. Wenn der
Richter freispricht, was geht dann vor der Thüre des Audienzlokals?

Jedenfalls wird sie von denjenigen, gegen welche sie aus
Ueberzeugung und Pflichtgefühl eine Anzeige geinacht hat,
verhöhnt werden. Oder aber die Schulkommission wird, um solche

Begegnungen zu vermeiden, gar nicht erscheinen, und was
geschieht dann? Es erfolgt die Verhandlung hinter ihrem Rücken
und es kann eine Freisprechung erfolgen, gestützt auf irrthümliche
Thatsachen, über welche die Schulkommisffon, wenn sie anwesend
gewesen wäre, augenblicklich hätte Aufklärung ertheilen können;
mit andern Worten, es kann eine Freisprechung erfolgen auf
Belege gestützt, die vielleicht weit schwächer sind als diejenigen,
auf welche die Anzeige sich stützt, oder auf solche, welche die

Schulkommission, wenn sie anwesend gewesen wäre, vielleicht



sofort hätte zerstören können. Derjenige, gegen welchen die
Anzeige gerichtet ist, wird gewöhnlich irgend eine Entschuldigung
bereit haben, vielleicht ein Zeugniß, von welchem die
Schulkommission sogleich sagen könnte, daß es unrichtig oder falsch
sei. Vom Standpunkte der Schulkommission aus ist daher die

Interpretation des Gerichtspräsidenten eine sehr fatale, welche

ganz sicher die Stellung der Schulkommisston in hohem Grade
beeinträchtigen wird. Ich erlaube mir noch einige Bemerkungen
anzubringen gegen die Einwürfe, welche vom Richtcramte Signa»

gemacht werden, denn dieselben dürfen nicht ganz unbeachtet
bleiben. Einen habe ich im Vorbeigange bereits erwähnt, nämlich

den, daß wenn man dem Richter bloß das Aussprcchen der
Strafe und die Anwendung des Gesetzes übertrage, man ihm
bloß die Stellung einer Maschine anweise. Diese Auffassung
halte ich für nicht begründet; sie ist es nicht thatsächlich und
auch nicht abgesehen von der Sachlage. Es ist nämlich nicht
richtig, daß er durchaus nur als richtende Maschinic auf eine

Anzeige der Schulkommisston die Strafe aussprechcn und das
Einmaleins in der Hand ausrechnen müsse, wie groß die Strafe
sein solle. Er muß allerdings in Bezug auf die Thatsache der
Säumniß und die Frage, ob dieselbe verschuldet sei oder nicht,
den Ausspruch der Schulkommisston annehmen, allein er hat
bezüglich der Strafe zwischen dem Marimum und dem Minimum
zu wählen und er hat ferner, nachdem er das Maaß der Strafe
ermittelt, auch über die Umwandlung zu entscheiden. Wie Herr
Rcgierungsrath Kummer bereits angedeutet hat, mag der Richter in
einzelnen Fällen Veranlassung haben zu glauben, eS liege ein
Irrthum vor, — allein wer hindert ihn hier daran, Aufklärung zu
verlangen bei der Schulkommission. Ein verständiger Richter
wird im Zweifelsfalle die Anzeige an die Schulkommission
zurückweisen und sie aufmerksam machen, er habe Grund zu glauben,

daß eine Verwechslung vorliege. Allein auch wenn der
Richter nur das Gesetz anzuwenden hätte, so frage ich
überhaupt: Ist es eine unehrenhafte Stellung, wenn ein Beamter
diejenigen Funktionen erfüllt, welche ihm das Gesetz anweist?
Das glaube ich nicht, und ein Beamter, welcher die Sache so

ansieht, würde besser thun, seine Entlassung zu nehmen. Es ist
nichts vollkommen auf der Welt, und auch der Richter kann in
ganz gleiche Collision kommen gegenüber dem Wahlspruche der
Geschwornen. Wenn dieser das Schuldig ausspricht, kann dann
die Kriminalkammer noch erklären, sie wolle freisprechen, weil
sie nicht die gleiche Ansicht habe, und ist das eine unehrenhafte
Stellung, die ihr zugewiesen ist? Beide Fragen muß ich mit
Nein beantworten, und auch von diesem Standpunkte aus
die Ansicht des Gerichtspräsidenten von Signau als die nicht
zulässige erklären. Und der Rcgierungsrath, muß er nicht jedes
gerichtliche Urtheil vollziehen, auch diejenigen, welche der Gerichtspräsident

von Signau erlassen hat, ohne zuerst prüfen zu dürfen,
ob sie materiell richtig sind, und ist das eine unehrenhafte Stellung,

wenn der ganze RegierungSrath auf ein Urtheil des
Gerichtspräsidenten von Signau die Vollziehung anordnen muß,
vielleicht auch gegen seine Ueberzeugung? Auch in dieser Beziehung

ist daher nichts Unehrenhaftes in der Stellung des Richters

zu finden, allein alles das sind nur Constdcrationen der
Zweckmäßigkeit, die mehr oder weniger den AuSschlag geben
können, wenn Zweifel über die Zweckmäßigkeit des Gesetzes
obwalten. ES fragt sich aber überhaupt: Welches ist der wahre
Sinn des K t6 des Schulgesetzes, und in dieser Beziehung
scheinen mir die Akten nicht den geringsten Zweifel übrig zu
lassen. Auch werden wenige unter Ihnen sein, welche ihm nicht
denjenigen Sinn beilegen, welchen ihm auch die beiden
Schulkommisstonen Rüderswyl und Lauperswyl gegeben haben. Sie
dürfen nicht vergessen, was früher zu diesem Paragraph Anlaß
gegeben hat. Im frühern Gesetze und auch im Entwurf des
gegenwärtigen hieß es nicht, „die Anzeigen der Schulkommissionen
haben volle Beweiskraft," sondern bloß „Beweiskraft" und das
Wort „volle" war noch nicht da. Nun sagte der Berichterstatter
bei diesem Anlasse: „Daß die Anzeigen der Schulkommisstonen
an die Richter Beweiskraft haben, ist sehr nothwendig; ebenso
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daß dieß im Gesetze vorgeschrieben werbe, weil bisher oft-gegen
solche Anzeigen Einsprache erfolgte." Damit begnügte sich aber
der Große Rath nicht, sondern ein Mitglied stellte den Antrag,
man solle das Wort „Beweiskraft" doch ergänzen durch den
Beisatz „volle" und was sagte hierauf der Berichterstatter? „Die
Bestimmung, daß die Anzeigen der Schulkommissionen Beweiskraft

haben sollen, wurde in Folge des Verfahrens in einzelnen
Richterämtcrn aufgenommen, welche bei Anzeigen von
Schulkommisstonen gleich verfuhren, wie bei Anzeigen von Privaten,
und das ist nicht statthaft." — „Die Einschaltung des Wortes
„volle" vor Beweiskraft gebe ich zu," — und nun erfolgte die
Annahme des Wortes „volle" ohne Widerspruch. Damit hatte
eS aber noch nicht sein Bewenden. Der Regierungsrath erließ
bald nachher ein Reglement über die Obliegenheiten der Volks-
schulbehörven und da heißt.es im 8 18 ganz übereinstimmend
mit der Interpretation, wie die Kommission sie festhält, der
Schulkommission liege speziell ob: „Die Handhabung fleißiger
Schulbesuche und namentlich Prüfung und Berechnung der
Abwesenheiten und der allfällig dafür angebrachten
Entschuldigungen." Das ist eine Interpretation, welche keinen Zweifel
überläßt über den Sinn, welchen der RegierungSrath den
betreffenden Gesetzesartikeln zugeschrieben hat. Dann heißt es noch
serner im Art. 1 > des gleichen Reglementes: „Die Entschuldigungen

für Schulversäumnisse sind am ersten Tage, wo ein
Schüler die Schule wieder besucht, beim Lehrer anzubringen."
Also beim „Lehrer" und das ist ganz natürlich, denn die
Schulkommission soll die Entschuldigungen untersuchen und kann das
nur thun, wenn sie beim Lehrer angebracht werden, während,
wenn sie beim Gerichtspräsidenten angebracht würden, die
Schulkommisston nichts mehr zu untersuchen hätte. Herr Präsident,
meine Herren! Nachdem dieser Streit einmal bis hieher gelangt
ist, darf ihm der Große Rath nicht mehr eine lokale Bedeutung
beilegen, sondern muß seine allgemeine Bedeutung anerkennen,
auch wenn die Veranlassung dazu eine bloß lokale war. Es ist
besser, Sie schneiden den Faden ab, als der Sache den Lauf zu
lassen und Schulbehörden und Richter in Konflikt zu bringen.
Von diesem Standpunkte ausgehend, soll ich die Ehre haben,
dem Großen Rathe die Annahme des verlesenen Beschlußentwurfes

zu empfehlen.

s* v. Goumoëns. Wenn ich einen Augenblick
angestanden habe, das Wort zu ergreifen, so geschah es aus Rücksicht

auf einen gewandtem Redner, dem ich die Aufgabe
einräumen wollte, tue von mir getheilte Ansicht zu verfechten. Da
er aber das Wort nicht ergriff, so möchte ich mir das Recht
nicht nehmen lassen, es zu thun. Es ist ein gewagtes
Unternehmen dem Herrn alt-Regierungsrath Blösch entgegen zu treten,
und dennoch muß ich sagen, daß ich eine Ansicht habe, die mit
der Seinen im Widerspruch ist, und zwar weil ich nach § 16
des Gesetzes glaube, daß nach Umständen der Gerichtspräsident
auch untersuchen soll. Es heißt: „die Anzeigen sind zur
Beurtheilung zu überweisen." Ich kann nun nichts anders, als in
dem Wort: „Beurtheilung" sehen, daß der Gerichtspräsident
unter Umständen soll sagen können: „Ich will diese Anzeige
prüfen, und wenn ich sehe, daß das Kind nicht strafbar ist, so

spreche ich es frei." Nimmt man an, daß die Anzeigen der
Schulkommisston die volle Beweiskraft haben, die man ihnen
geben will, so würde ich hier eher die Worte suchen: „Werden
dem Richteramt Mr Bestrafung überwiesen." So verstehe ich

das Wort „Beurtheilung" und möchte denn doch dem Verfahren
des Richteramtcs Signau durchaus beistimmen; ich kann nicht
sehen, daß die Schulkommission sich dadurch verletzt finden könnte.

Ebenso möchte ich, ohne einen wirklichen Antrag zu stellen, die

Auslegung annehmen, daß die Anzeigen dem Richteramt zur
Beurtheilung überwiesen werden.

5 Regez. Herr Präsident, meine Herren! Es haben
sich verschiedene Ansichten geltend gemacht. Ich für meine Person
bin, gestützt auf den Buchstaben des Gesetzes, der Ansicht, der
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Große Rath habe bei Erlassung des Schulgesetzes beabsichtigt,
den Gerichtspräsidenten die Schulversäumnisse und deren

Entschuldigungen nicht untersuchen zu lassen, indem ausdrücklich
gesagt ist, die Anzeigen der Schulkommissionen haben „volle
Beweiskraft". Ich bin mit Herrn v. Goumoöns nicht einig, wenn
er einen Unterschied machen will zwischen Beurtheilung und
Bestrafung. Beurtheilung ist nur der umfassendere Ausdruck,
begreift aber je nach Umständen die Bestrafung in sich. Sobald
der Fehlbare dem Richter überwiesen wird, so muß dieser ihn
beurtheilen, und wenn er ihn beurtheilt, so bestrafter ihn. Ich
glaube, wir können den Schulkommissionen auf dem Lande
getrost die Untersuchungen der Absenzen übertragen, und sie seien

dazu am geeignetsten. Im gegenwärtigen Winter war in den

Bergen großer Schnecfall, so daß der Schnee an vielen Orten
7 bis 8 Fuß hoch lag. Die Schulkommission müßte ja auf den
Kopf gefallen sein, wenn sie wegen Schulversäumnissen unter
diesen Umständen eine Anzeige machen wollte. Sie ist viel
geeigneter, solche Hindernisse des Schulbesuchs besser zu würdigen,

als mehrere Monate fpäter, wenn der Schnee fort ist, der

vielleicht sehr entfernt wohnende Gerichtspräsident es thun kann.
Die Schulkommifsionen sollten vom Großen Rathe nicht in die

Stellung versetzt werden, von nachlässigen Hausvätern Hohn
oder Beieidungcn entgegennehmen zu müssen, so fern wenigstens
die Schulkommissionen auf dem Gebiete ver Volksbildung
vorwärts schreiten sollen. Bei den Fällen, wo das Richteramt
Signau Freisprechung verfügte, ist vielleicht Etwas zu sagen,
allein, wenn auch bei zwei Fällen von Tausenden Etwas zu
sagen ist, so soll man deßwegen das Kind nicht mit dem Bade
ausschütten. — Der Redner bemerkt im Western, die Militärpflicht

sei auch eine allgemeine Pflicht, wie die Schulpflicht,
allein dessen ungeachtet erkläre nicht der Richter, sondern wie
bei der Schule die Schulkommission, so beim Militär der
kompetente Arzt, ob eine Ausnahme stattzufinden habe. Den Schul-
kvmmissionen dürfe man nicht Böswilligkeit zumuthen und sie

gehen auch in Wirklichkeit gehörig zu Werk. Z. B. in dpn
Berggegenden, wo zur Sommerszeit ganze Familien zu Berg
ziehen, 5 bis 6 Stunden vom Schullokale entfernt, und wo die
Kinder täglich in der Sennerei verwendet werden müssen, sei

ein Schulbesuch nicht möglich; dessen ungeachtet werde die
Schulkommission keine Anzeige machen, sondern die Abwesenheit für
entschuldigt erklären. Er beantrage daher, es solle von einer
authentischen Interpretation abstrahirt werden, indem der Buchstabe

des Gesetzes klar und deutlich genug fei.

Lem pe n. Ich habe das Wort nicht ergreifen wollen,
und würde es nicht thun, wenn ich nicht einige Voten gehört
hätte, mit denen ich nicht einverstanden bin, ;. B. das Votum
des Herrn alt-Regierungsrath Blösch, der die Schulkommission
qls ein Geschwornengericht ansehen will, und die Hausväter
als die Angeklagten. Diese haben aber bei diesem Verfahren
gar nichts zu sagen, und doch soll in einer Republik Niemand
ungehört gestraft werden. Ich kenne Schulkommisstonen, die sich

je am ersten Tag des Monats versammeln; dann wird einfach
ein Verzeichnis? vom Sekretär unterzeichnet, dem Gerichtspräsidenten

zugestellt, und der Antrag gestellt, daß alle darauf
Verzeichneten gestraft werden. Bis dahin wurde es so gehalten,
daß die Hausväter zu einer kleinen Buße und Bezahlung der
Kosten verfällt wurden; nun nahm man, wenn die Landjäger
dem Hausvater dieß eröffnet hatten und er Einwendung machte,
z. B. diese Anzeige ist nicht richtig, das Kind hat sich durch
ein Nachbarskind entschuldigen lassen, und der Lehrer wollte die

Entschuldigung vom Kind eines Nachbarhauses nicht annehmen
und infolge dessen ist die Anzeige erfolgi, solche Entschuldigungen
ab. Dann kam der Gerichtspräsident in den Fall, wenn der
Hausvater sich der Bezahlung der Buße widersetzte, weiter zu
untersuchen, ließ hierauf unter Umständen das Urtheil der
Schulkommission revvciren und sprach frei. Ich kenne auch einen
Fall, daß ein Kind die letzten 4 bis 5 Tage im Monat krank
war, und von seiner Entschuldigung nicht Anzeige machen konnte ;

es wurde als sehlbar in den Schulrodcl eingetragen, kam auf
das Verzeichniß und wurde bestraft, ohne irgend welchen Grund.
Es ist nun bisher vorgekommen, daß solche Fälle rückgängig
gemacht wurden. Ich möchte sehr davor warnen, daß die
Schulkommisston unbedingt soll sagen können: die und die Kinder sind
strafbar. Es hängt viel davon ab, wie das Kind oder das
Nachbarskind sich benimmt. Gewöhnlich geht es dabei auf den
Bericht des Oberlehrers; eine weitere Untersuchung kommt nicht
vor. Man frägt den Lehrer: „Was hat das Kind gehabt?"
Darüber macht der Lehrer seine Angabe. Eine fernere
Untersuchung macht die Kommission nicht, und wenn Sie daher
bestimmen wollen, baß der Hausvater nicht angehört werden soll,
um seine Gründe anzubringen, so sehe ich die Sache für
gefährlich an. Daß die Sache in diefer Form vor Großen Rath
kam, kommt mir kurios vor. Man wird doch nicht behaupten,
daß. der Richter nicht kompetent sei. Doch hat man hier gehört,
daß an die Polizcikammer appellirt wurde, und diese hat in
gleichem Sinne entschieden. Ich könnte nicht zum Antrag der
Kommission stimmen, sondern ich stimme zum Nichteintreten.

55 G f eller von Wichtrach. Die Sache ist allerdings
von Wichtigkeit. Ich glaube nichts weniger, als daß man den
Schulkommisstonen solche Freiheit einräumen solle; aber hierin
scheinen mir der Regierungsrath und die Anklagekammer überein
zu stimmen. Ich wünsche daher den Bericht des Gerichtspräsidenten

ablesen zuhören, um zu wissen, welche Gründe er eigentlich

angebracht hat.

55 v. GoumoönS. Herr Präsident, meine Herren! Nur
ein paar Worte! Auf Erläuterungen, die ich erhalten habe,
schließe ich mich dem Antrag des Herrn Regez an, daß nicht
interpretirt werde, indem ich glaube, baß auch ohne Interpretation
dem Richteramt das Recht eingeräumt ist, die Anzeigen zu prüfen,
und daß wenn er findet, daß eine Anzeige materiell oder formell
nicht begründet sei, er freisprechen kann.

5 Herr Blösch, alt-Landammann. Zur Unterstützung
der Anträge der Kommission muß ich noch Einiges anbringen.
Herr Großrath Regez will keine autentische Interpretation deS

Gesetzes erlassen, weil er das Gesetz so versteht wie die
Kommission und es überhaupt nicht anders verstanden werden könne;
der Herr Kollega v. Goumoöns hingegen will nicht interpretiren,
weil er den 8 16 des Schulgesetzes in einem entgegengesetzten
Sinne auffasse wie die Kommission. Ich glaube die Ansicht deS

Herrn Regez könne nicht besser widerlegt und die Nothwendigkeit
einer Interpretation könne nicht deutlicher gezeigt werden, als
gerade durch diese Meinungsverschiedenheit des Herrn v.
Goumoöns. Der Herr Erziehungsdirektor hat mir ein Aktenstück
mitgetheilt, in welchem bereits der vollständige Entwurf eines
Beschlusses des Großen Rathes enthalten war, welcher als
Art. II beifügen möchte: „Wenn eine nachträgliche schriftliche
Entschuldigung oder Angabe mit dem Berichte der Schulkommisston
im Widerspruche steht, so sind beide der Schulkommisston zu
nochmaliger Untersuchung zurück zu senden, welche in solchen
Fällen eine zweite Anzeige einzureichen hat." Ich nehme diese

Bestimmung als Art. II an und bin bloß so frei, vorzuschlagen,
in der letzten Zeile die Worte „einer zweiten Anzeige" zu ersetzen
durch „einen zweiten Bericht", weil gerade das Wort Anzeige
Veranlassung zu Bedenken gegeben hat.

* v. Känel, Negotiant, Mitglied der Spezialkommisston.
Vor allem aus erkläre ich mich mit dieser Redaktionsveränderung
einverstanden, sowie auch Herr Revel. Im Uebrigcn ist nichts
auffallender als die Ansicht des Herrn Regez, welcher für die

Sache selbst spricht, aber keinen Beschluß fassen will. Im Amte
Signau, war das Gesetz auch bekannt, allein dessen ungeachtet
war man im Zweifel darüber, was die Worte „volle Beweiskraft"

bedeuten sollen. Nicht eintreten, würde so viel bedeuten

als, die Praris, welche der Gerichtspräsident von Signau



zwar nur in wenig Fällen angewendet hat, durch den Großen
Rath sanklioniren lassen. Daher müssen-alle diejenigen, welche
mit dieser Praxis nicht einverstanden sind, aus das Geschäft
eintreten. Obgleich nun Herr alt-Landamman Blösch den Gegenstand

so umfassend behandelt hat, daß man glauben sollte der
Gegenstand sei ganz erschöpft und man könne die Diskussion
schließen, so muß ich doch noch auf etwas aufmerksam machen.
Es Hat auf mich beim Lesen der Akten einen äußerst wohlthuenden

Eindruck gemacht, zu sehen, daß die sämmtlichen Schulin-
spekloren für die Kompetenzen der Schulkommissionen in die
Schranken treten. Was kann es wohl für ein besseres Zeugniß
dafür geben, daß die Thätigkeit und die Wirkung der
Schulkommissionen gesegnet seien, als wenn sämmtliche Schulinspektoren

sagen: vertrauet das den Schulkommissionen an und
im Interesse des Schulwesens. Ich will schließen, »veil ich

glaube, daß Herr alt-Landammann Blösch bereits alles gesagt
habe, was zu sagen sei. Ich wünsche nur, daß Sie den
Antrag der Kommission zum Beschluß erheben.

5 Herr Erziehungsdirektor. Gegenüber Herrn
Gfeller muß ich entgegnen, daß die Mehrheit der Regierung
mit der Ansicht Ihrer Kommission übereinstimmen würde, wenn
Sie überhaupt eingetreten wäre. Was mich persönlich betrifft,
so schließe ich mich vollständig dem Antrage der Kommisston an,
mit der soeben von Herrn alt-Landammann Blösch verlesenen

Vervollständigung. Diese Anträge entsprechen vollständig
demjenigen, was ich bereits im Regierungsrathc beantragt hatte.

A b stim m u n g.

Für Tagesordnung nach dem Antrage des Re¬

gierungsrathes Minderheit.

„ den Antrag der Kommission Große Mehrheit.

s Herr Präsident. Ich glaube, daß die Interpretation
als ein bleibendes Gesetz zu betrachten und daher einer zweiten
Berathung zu unterwerfen sei.

^ v. Känel, Negotiant. Der gefaßte Beschluß ist eine

Interpretation, allein kein Gesetz. Es ist zwar ein Akt der
gesetzgebenden Gewalt, allein kein gesetzgeberischer Akt, indem nichts
Neues, das nicht schon im Gesetze enthalten wäre, ausgesprochen
wird. Es ist daher bloß eine einmalige Berathung nothwendig.

5 Blösch, alt-Landammann. Ich bin im Allgemeinen
der Ansicht, die soeben ausgesprochen worden ist, denn das ist
eben das Wesen der Interpretation, daß bloß der zweifelhafte
Sinn eines Gesetzes deutlich ausgesprochen wird. Es ist indessen
im speziellen Falle vielleicht sowohl eine Interpretation als ein
neuer gesetzgeberischer Akt vorhanden, und zwar dieses Letztere
insofern, als der Art. 2, welcher nach dem Wunsche der Er-
ztehungsdirektion in den Antrag der Kommission aufgenommen
worden ist, dem Gesetze allerdings etwas Neues beifügt, und
daher als ein eigentlicher gesetzgeberischer Akt zu betrachten ist.
Hingegen grundsätzlich aussprechen, daß jede Interpretation zwei
Mal berathen werden müsse, das könnte ich nicht.

Die Versammlung erklärt sich einverstanden, daß eine zweite
Berathung stattfinden solle.

Beschwerde
einiger Schulkommissionen des Amtes Schwarzenburg über die

Interpretation des 8 4 des Schulgesetzes vom 24. Juni 1856
durch den Regierungsrath, mit dem Schlüsse, e'S möge der
Große Rath

1) Erklären, daß im 8 4 des Gesetzes vom 24. Juni 1856
kein Druckfehler enthalten sei, daß mithin der § 18 des

Reglementes vom 26. Januar 1862 mit dem Gesetz im
Widerspruch stehe;
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2) Den Regierungsrath einladen, die Bestimmung im 8 18
des genannten Reglements mit dem Gesetze in Einklang
zu bringen.

^ Herr Erziehungsdirektor Kummer, als Berichterstatter
des Regierungsrathes. Herr Präsident, meine Herren! In
einer Zuschrift an den Großen Rath vom 24. November 1864
beklagen sich die Schulkommisstonen von Rüschegg, Guggisberg
und Wahlern, daß 8 4 des Organisationsgesetzes vom 24. Juni
1856 durch das Reglement über die Obliegenheiten der
Volksschulbehörden vom 26. März 1862, im 8 >8, 1 unrichtig inter-
pretirt worden sei, und verlangen Abänderung dieser Interpretation.

Die Meinung der Petenlen ist folgende: Wenn es im
ersten Alinea von 8 4 des Gesetzes vom 26. Juni 1856 heiße:
„Sie nehmen Schüler vom sechsten Altersjahr hinweg auf," so

bedeute dies: „vom zurückgelegten sechsten Altersjahr," und nicht
etwa: „vom laufenden oder beginnenden Altersjahr hinweg."
Und wenn es im zweiten Alinea desselben Paragraph heiße:
„Jedes Kind ist schulpflichtig vom Beginn der Sommerschulzeit
des Jahres an, innerhalb dessen es das sechste Altersjahr
zurückgelegt," so bedeute das: jedes Kind sei schulpflichtig, welches
beim Beginn der Svmmcrschule das sechste Altersjahr zurückgelegt.

Dagegen, behaupten die Petenten, verstoße, was die

Schulbehörden nach 8 18, l des Reglements vom 26. März
1862 verlangen und ebenso seh jenes Reglement selbst mit dem
Gesetz im Widerspruch, wenn es vorschreibe, daß diejenigen Kinder,

welche im Laufe des Jahres das sechste Altersjahr zurücklegen,

beim Beginn der Sommerschule dieses Jahres schulpflichtig
werden, und wenn jenes Reglement in einer Anmerkung das
Wort „zurückgelegt" als Druckfehler bezeichne. Gegen das
Vorhandensein eines solchen Druckfehlers wird angeführt: 1) Daß
dieser angebliche Druckfehler auch durch die neue Gesetzessammlung

nicht beseitigt worden sei; 2) Die Diskussion im Großen
Rathe bei Behandlung von 8 4 des Gesetzes vom 24. Juni
1856. Damals sei bei der ersten Berathung, die jetzt vom
Regierungsrathe festgehaltene Ansicht ausdrücklich verworfen und
die Bestimmung von 8 83 des frühern Primarschulgesetzcs von
1835 (Eintritt nach zurückgelegtem sechstem Altersjahr)
angenommen worden; bei der zweiten Berathung dagegen habe laut
Tagblatt der Große Rath allerdings die Redaktion genehmigt:
„Jedes Kind ist schulpflichtig vom Beginn der Sommerschulzeit
des Jahres an, innerhalb dessen es das sechste Jahr zurücklegt;"
aber der Große Rath habe damit nicht etwas Neues festsetzen

wollen, und übrigens sei die Darstellung im Tagblatt nicht
offiziell, wohl aber der Wortlaut des Gesetzes. Die Petenten
verlangen daher vom Großen Rathe:

1) Er möge erklären, daß in 8 4 des Gesetzes vom 24. Juni
1856 kein Druckfehler enthalten sei, daß mithin 8 18, 1

des Reglementes vom 26. März >862 mit dem Gesetze im
Widerspruch stehe;

2) Er möge den Regierungsrath einladen, die Bestimmung
des 8 18, 1 des genannten Reglements mit dem Gesetze

in Einklang zu bringen.
Die Petenten machen nämlich geltend, daß man in gebirgigen

Gegenden die Kinder nicht vor zurückgelegtem sechstem

Altersjahr schon in die Schule schicken könne; die Erziehungsdirektion

hat ihnen zwar erklärt, sie könne ihnen nach dem

Schlußsatz des genannten 8 4 Ausnahmen gestatten. Die
Petenten wollen aber keine Ausnahmen, sondern das, was nach

ihrer Meinung das Gesetz vorschreibt. Die Gesetzesauslegung
der Petenten muß aber als eine irrige bezeichnet werden. Denn
wenn cS im ersten Alinea des genannten 8 4 heißt: „sie nehmen

Schüler vom sechsten Altersjahr hinweg auf," so ist damit
so wenig das zurückgelegte sechste Altersjahr gemeint, als z. B.
in dem Satze, „es habe Einer vom ersten Altersjahr hinweg
immer gekränkelt," der Sinn gefunden werden kann: nach
zurückgelegtem erstem Altersjahr. Ebenso unrichtig wird das zweite
Alinea des genannten 8 4 interprctirt. Die Worte: „jedes Kind
ist schulpflichtig vom Beginn der Sommerschulzeit des Jahres



346

an, innerhalb dessen es das sechste Jahr zurückgelegt u, s. w,,"
wollen offenbar sagen, daß, wie die Militärpflicht,' so auch die

Schulpflicht für die in demselben bürgerlichen Jahre Gebornen
gleichzeitig anfange, z. B, für alle im Jahr 1858 Gebornen im
Frühling 1864. Diesen Sinn vorausgesetzt, sollte es aber

heißen: „zurücklegt", statt zurückgelegt. Wollte man aber an
dieser inkorrekten Redaktion mit Gewalt festhalten, so würde das
Gesetz sagen: Wer innerhalb des Jahres 1864 vor Anfang der
Sommerschule das sechste Altersjahr zurückgelegt, wird im Frühling

1864 schulpflichtig, ebenso wer innerhalb des Jahres 1865

vor Anfang der Sommerschule das sechste Altersjahr zurückgelegt,

im Frühling 1865 u. s. f.; über diejenigen aber, welche
zwischen Frühling und Jahresschluß jeweilen das sechste Altersjahr

zurücklegen, würde das Gesetz Nichts aussagen. Auch die

Diskussion und Abstimmung im Großen Rathe über diesen 8 4
wird von den Petenten irrig dargestellt. Denn was die Petenten
eine zweite Berathung nennen, ist nur die endliche Redaktion der
ersten Berathung; dieselbe entspricht, wie die Petenten selbst
gestchen, der Auslegung des Regierungsrathes; bei der zweiten
Berathung dagegen wurde die Vorlage des Regicrungörathes
unverändert angenommen, in welche sich, offenbar wider seinen

Willen, jener den Sinn zwar störende, nicht aber den Sinn nach
der Meinung der Petenten ändernde Druckfehler eingeschlichen
hatte. Da aber mit diesem Druckfehler für die Meinung der
Petenten Nichts gewonnen ist, so wird auch durch die Ausnahme
dieses Druckfehlers in die neue offizielle Gesetzessammlung an
der Sachlage Nichts geändert; übrigens steht auch das den

Druckfehler berichtigende Reglement in der offiziellen
Gesetzessammlung. Gestützt auf diese Darstellung schlägt Ihnen der

Regicrungörath vor, Sie möchten beschließen, daß er 1) die

Berichtigung des Druckfehlers in 8 4 des Gesetzes vom 24. Juni
1856 durch die Anmerkung zu 8 18, 1 des Reglements vom
26. März 1862 genehmige, und 2) das Gesuch der Petenten
abweise.

Revel, Berichterstatter der Kommission. Ich will
auseinandersetzen, warum ich Berichterstatter der Kommission bin.
Diese Kommission besteht aus den Herren Blösch, Or Lehmann,
v. Känel, Karrcr und mir. Nachdem sie aufmerksam die Akten
geprüft und ihre Beschlüsse gefaßt hatte, bezeichnete sie den Herrn
Lehmann als den Passendsten zuni Berichterstatter, indem er bereits
Berichterstatter war im Großen Rathe, als diese Behörde das
Gesetz behandelte. Da er seither seinen Austritt aus der
Behörde erklärt hat, so wurde ich zum Berichterstatter bestimmt.
Die Kommission theilte sich in eine Mehrheit und eine Minderheit

und ich habe die Ehre Ihnen die Motive auseinander zu
setzen, welche mich veranlaßt haben, mich der Majorität
anzuschließen. Es handelt sich um eine Beschwerde, welche die Schul-
kommissionen von Rüschegg, Guggisberg und Wahlern an den
Großen Rath gerichtet haben. Der Art. 4 des Pumarschul-
gcsetzcs lautet folgendermaßen: „Sie — die Primärschulen —
nehmen Schüler vom sechsten Altersjahre hinweg auf. Jedes
Kind ist schulpflichtig vom Beginn der Sommerschulzcit des
Jahres an, innerhalb dessen es das sechste Jahr zurückgelegt,
die reformirten bis zu ihrer Admission zum heil. Abendmahl,
die katholischen bis zum zurückgelegten fünfzehnten Jahre. Die
Erziehungsdircktion kann in Berücksichtigung besonderer Umstände
Ausnahmen gestatten." Am 24. März 1862 hat die Regierung
auf den Antrag der Erziehungsdirektion, eine Vollziehungsverordnung

zu diesem Gesetze erlassen, in welcher das Wort
„zurückgelegt" in „zurücklegen" umgeändert vorkommt. Der Sinn
dieser beiden Bestimmungen ist sehr verschieden. Der Sinn des
Reglemcntes entspricht dem Protokolle des Großen Rathes, während

sich die Petition auf den Tcrt der neuen Sammlung der
Gesetze und Dekrete stützt, in welchem dasjenige enthalten ist,
was die Regierung als einen Druckfehler betrachtet. Es ist zu
bedauern, daß nicht genauer kollationirt worden ist. Wäre das
geschehen, so hätte man den Widerspruch gesunden und jeder
Zweifel wäre gelöst gewesen. Wir haben uns gefragt: welches

war die Absicht des Gesetzgebers? Derselbe ging vom gleichen
Grundsatze aus, wie beim Gesetz über die Militärorganisation,
welche sagt, das militärische Altersjahr beginne so, daß alle Männer,

welche im gleichen Jahre geboren sind, zu gleicher Zeit in
die Dienstpflicht und aus derselben treten. Wir haben ferner
das Gesetz über die öffentlichen Unterweisungen, welches den

Zeitpunkt bestimmt, in welchem die Kinder in die Unterweisung
rreten müssen. Dessen ungeachtet glaubt die Regierung, es sei

im Art. 4 des Gesetzes über die Primärschulen ein Druckfehler,
den man berichtigen müsse. Der Sinn, welchen die Regierung
vorschlägt, wäre folgender: Wenn wir annehmen, daß alle Kinder,

welche im Jahr 1859 geboren sind, das sechste Altcrsjahr im
Jahr 1865 zurücklegen, so müssen alle diese Kinder, nach der Auslegung

der Regierung, im April die Schule besuchen, obgleich sie im
April noch nicht alle das sechste Altersjahr zurückgelegt haben. Alle
Kinder, welche bis zum Juni 1859 geboren wären, wären im Juni
1865 nur 5 Jahre und 9 Monate alt, und die Kinder, welche
seit dem Juli bis zum September geboren wären, wären bloß
fünf und ein halbes Jahr alt. Schon bei der Berathung des
Gesetzes hat man die Nachtheile vorausgesehen, welche daraus
entstehen, wenn man Kinder zu früh in die Schule schickt.
Der Artikel bestimmt, daß bei besondern Verhältnissen, z. B.
für entfernt liegende Gebirgsgegenden Ausnahmen gestattet
werden können, und von dieser Befugniß macht die Erziehungsdirektion

Gebrauch. Im Fernern hat sie den Schulkommissionen '

von Rüschegg und Wahlern besonders mitgetheilt, daß sie von
diesem Rechte Gebrauch machen möchten, allein dieselben haben
die Rechtswohlthat des Gesetzes nicht benutzt. Ich bin mit der

Minderheit der Kommission über die Frage der Zweckmäßigkeit
einverstanden und finde ebenfalls, man zwinge die Kinder, zu
frühe in die Schule zu gehen. Die Absicht des Großen Rathes
ist gewiß nicht zweifelhaft und fataler Weise bin ich hier Partei
und Richter. Bei der ersten Berathung des Gesetzes hatte ich
nämlich zum Art. 4 vorgeschlagen zu sagen, daß man bloß
diejenigen Kinder als schulpflichtig bezeichne, welche das sechste

Altersjahr „zurückgelegt haben" und nicht: „zurücklegen". Die
Beschwerde verlangt den gleichen Zustand, wie er unter der
Herrschaft des Gesetzes vom Jahr 1815 war, wo die Kinder
die Schule besuchen mußten vom sechsten bis zum zurückgelegten
sechszehnten Alte'sjahr. Man mußte das Alter herabsetzen wegen
den Katholiken, allein jetzt kommen die Kinder nach zurückgelegtem

fünfzehnten, statt nach zurückgelegtem sechszehnten Altersjahr
aus der Schule. Nehmen wir die Ansicht der Schulkommission
an, so würden die Kinder erst mit sieben und einem halben Jahr
in die Schule treten und sie nicht neun Jahre besuchen, so daß
sie nicht einen vollständigen Schulkurs durchmachen würden.
Die Mehrheit der Kommisston stimmt dem Regierungsrathc bei,
es möge beschlossen werden, daß der Art. 4 des Schulgesetzes
einen Fehler enthalte, den man berichtigen müsse. Wir stellen
daher den Antrag, die Petenten abzuweisen.

5 Blösch, all-Landammann. Im vorliegenden Falle habe
ich die doppelte Aufgabe zu erfüllen: 1. den Vortrag des Herrn
Berichterstalter der Kommission zu übersetzen, und 2. denselben

wo möglich zu widerlegen. Es hat sich nämlich in der
Kommission eine Mehrheit mw eine Minderheit gebildet, letztere
bestehend aus Herrn Negotiant v. Känel und mir. Ich will die

Ansicht der Mehrheit der Kommission so gut als ich kann zu
deutsch wiederholen und dann unsere Ansicht beifügen. Das
vorliegende Geschäft hat mit dem frühern darin viel Aehnlich-
kà daß es den Gegenstand eines ziemlich erbitterten Streites
gcoildet hat und auch in den öffentlichen Blättern besprochen
worden ist; warum erbittert, — weiß ich nicht, allein jedenfalls
ist es gut, wenn der Große Rath nicht auf dem gleichen Boden,
sondern mit dem größten Ernste die Sache behandelt. Herr
Präsident, meine Herren! Im Grunde handelt es sich darum,
ob die Schulpflicht mit dem fünften oder mit dem sechsten Jahre
beginnen solle. Dieß ist im Ganzen die Frage und der Herr



Berichterstatter des Regierungsrathcs hat auch die vollkommen
begründete Bemerkung gemacht, heute handle es sich nicht darum,
ob, was beschlossen worden ist, zweckmäßig sei, sondern darum:
was ist eigentlich beschlossen worden? Ist man dann
einverstanden, daß das Beschlossene unzweckmäßig sei, so kann man
es ändern. Ich bin vollständig einverstanden: Auf den heutigen
Tag handelt es sich nicht um die Frage nach der- Zweckmäßigkeit

des Bestehenden, sondern darum, den Wortlaut und den

wirkliche Sinn des Gesetzes zu erörtern. Dessen ungeachtet ist
es fast nicht möglich, die Frage, was beschlossen worden sei, zu
erörtern, ohne wenigstens einigermaßer überzugreifen in die Frage
der Zweckmäßigkeit. In dieser Beziehung habe ich, übereinstimmend

mit Herrn Revel, die Ueberzeugung, baß wir uns
gegenwärtig im Kanton Bern in einem Ertreme befinden und daß
wir die Kinder zwingen, zu früh in die Schule zu gehen. Ich
glaube nicht, Sie versichern zu brauchen, daß diese Ansicht keineswegs

aus einer gegen das Schulgesetz übelwollenden Absicht
entspricht, allein ich habe die Ueberzeugung: Man wird im
Interesse der Schule von diesem Grundsätze zurückkommen. Hier
habe ich den Anlaß, ein Wort über die Zweckmäßigkeit
mitlaufen zu lassen. Was die Frage des frühern oder spätern
Beginnes der Schulzeit betrifft, so werben Sie es vielleicht
unpassend finden, wenn ich Ihnen eine Verglcichung aus der
Natur vorführe, und doch führt einem der wunderschöne Frühling

unwillkürlich dazu. Wenn wir uns zurück denken in den
Monat März, wo alle Felder mit hohem Schnee bedeckt waren,
und jetzt, schon ein paar Wochen nachher, sehen, wie bereits alle
Bäume blühen, so sind wir über die Entwicklung der Vegetation
ganz erstaunt. Ist nicht eine gewisse Analogie zwischen der
physischen Welt und der geistigen? Können wir nicht, so wie
die spätern Frühlinge weitaus die bessern sind, mit Grund
annehmen, daß auch der Schulunterricht weit fruchtbarer und kräftiger

wird, wenn er nicht zu früh beginnt? und sehen wir nicht,
daß häufig Kinder erlahmen und nie zu einem kräftigen
Aufschwung kommen, weil sie zu früh in die Schule geschickt worden
sind? Der Wichtigkeit der Sache wegen will ich zur Begründung

dieser Bemerkung eine Autorität anrufen, welche Sie nicht
verwerfen werden, nämlich Pestalozzi, den Mann, welchen man
jetzt gewohnt ist, als den eigentlichen Vater des Primarschul-
wesenS zu betrachten. Ich habe aus seinen Schriften zwei
Stellen ausgezogen, welche verdienen wohl berücksichtigt zu werden.

In der ersten spricht er von dem Haus und der Wohnstube

und dem Verhältniß derselben zur Schulstube. In dieser
Beziehung sagt Pestalozzi folgendes: „Ich wollte eigentlich durch
meinen Versuch beweisen, daß die Vorzüge, die die häusliche
Erziehung hat, von der öffentlichen müsse nachgeahmt werden,
und daß die letztere nur durch die Nachahmung der ersteren für
das Menschengeschlecht einen Werth hat. Schulunterricht ohne
Umfassung des ganzen Geistes, den die Menschencrzichung bedarf
und ohne auf das ganze Leben der häuslichen Verhältnisse
gebaut, führt in meinen Augen nicht weiter als zu einer künstlichen

Verschrumpfungsmethode unseres Geschlechts." — „In ihr,
in der Wohnstube des Menschen, vereinigt sich Alles, was ich
für das Volk und den Armen daS Höchste und Heiligste achte.

Ihr Heil, das Heil der Wohnstube rst, was dem Volke allein
zu helfen vermag. Bon ihr allein geht die Wahrheit, die Kraft
und der Segen der Volkskultur aus. Wo keine Wahrheit, keine

Kraft und kein Segen in der Wohnstube des Volkes ist, da ist
keine Wahrheit, keine Kraft und kein Segen in der Volkskultur,
da ist keine wirkliche Volkskultur da." Das ist der Ausspruch
Pestalozzi's, indem er die Schulstube mit der Wohnstube
vergleicht. Bezüglich des frühen Schulbesuches sagt er an einer
andern Stelle: „Ich sah das sogeheißene Lernen allgemein als
Uebung der Scclcnkräfte an und hielt besonders dafür, die
Uebung der Aufmerksamkeit, der Bedachtsamkeil und der festen

Erinnerungskraft müsse der Kunstübung, zu urtheilen und zu
schließen, vorhergehen und die ersten müssen festgegründet werden,
ehe die letzteren von der Gefahr bewahrt werden können, durch
die Fertigkeit in äußerer wörtlicher Erleichterung zur Oberfläch¬

lichkeit und zum anmaßlichen, täuschenden Urtheile geführt zu
werden, welches ich für das Menschengeschlecht und die
Menschenbestimmung für viel gefährlicher erachte als eine Unwissenheit

in hundert Dingen, die aber mit einer festen, anschauenden
Erkenntniß seiner wesentlichen nächsten Verhältnisse uns durch
ein einfaches, reines, aber festentwickeltes Kraftgefühl entwickelt
ist. Ich glaube im Gegentheil, die für daS Menschengeschlecht
segensreichsten Erkenntnisse gehen allgemein von diesem Gesichtspunkte

aus und finden sich am reinsten in der wissenschaftlich
beschränktesten Menschenklasse." Diese zwei Urtheile eines Mannes,

der gewiß bezüglich der Volksschule als eine Autoritär muß
betrachtet werden. Ich will nicht mehr sagen, sondern nur
wiederholen: ich habe die vollendete Ueberzeugung, daß mit einem
frühern Schulbesuche nicht ein besseres Gedeihen, sondern eine

weniger kräftige Entwicklung verbunden ist, gleich wie ein früher
Frühling eine schleppende Vegetation hat, während ein später
Frühling ein Bild annimmt, wie die Natur es uns gegenwärtig
darbietet. Das ist indessen nicht der Standpunkt, den wir heute
einzunehmen haben. Ich gehe mit der ErziehungSdireklion durchaus

einig, daß wir die Zweckmäßigkeit nebenbei erwähnen
können, allein zunächst handelt es sich darum: was ist seiner Zeit
beschlossen worden und was soll daher jetzt gehalten werden.
Wir hatten unter dem früheren Reglement nicht nur doppelte
Berathung, sondern in jeder der zwei Berathungen überdieß zwei
getrennte Verhandlungen; zuerst wurde das Gesetz berathen und
schließlich folgte dann eine besondere Redaktionsverhandlung; es
war also früher eine materielle und eine formelle Behandlung.
Gehen wir zurück in die Zeit vor dem gegenwärtigen Schulgesetz,

so finden wir in Rechtskraft das Schulgesetz vom 13. März
t835, dessen Wortlaut folgender ist: „Die Kinder sollen nach
zurückgelegtem sechsten Altersjahr die Primärschule - besuchen
und zwar die reformirten bis zur Admission zum heiligen Abendmahl,

die katholischen bis zwei Jahre nach ihrer ersten
Kommunion " Es ist hier vollkommen klar, daß das sechste Altersjahr

zurückgelegt sein muß, bevor die Schulpflicht eintritt. Der
französische Tcrt ist eben so klar und lautet: yl.es enkants qui
»nt six ans révolus sont tenus, vto.^ Nun kommt der neue
Entwurf und dessen erste Berathung, bei welcher nunmehr der

§ ck abweichend vom Gesetz 1835 lautet: „sie nehmen Schüler
vom sechsten bis znm sechszchnten Jahre auf." Was ist nun
das, vom sechsten Jahre? Ist das das begonnene oder das
vollendete Jahr? Das ist in diesem Satze nicht ausgedrückt,
allein jetzt kommt der folgende Satz: „jedes Kind ist schulpflichtig

vom Beginn der Svmmerschulzeit des Jahres an, innerhalb
dessen es das sechste Jahr erreicht, auf die Dauer von 10
Jahren." So lautet der erste Entwurf. Gramatikalisch ist es also
richtig, daß jedes Kind schulpflichtig ist vom Beginn der Som-
mcrschulzeit, innerhalb dessen es das sechste Jahr erreicht. Ein
Kind, welches im April das fünfte Jahr zurücklegt und das
sechste erreicht, ist daher im Sommer zum Schulbesuche
verpflichtet. So kam der Entwurf vor den Großen Rath und hier
erklärte der Berichterstatter: „Das Alter zum Eintritle der Kinder
in die Schule ist das angetretene sechste Alteröjahr. Die
Schulpflichtigkeit soll bestehen bis zum angetretenen sechszchnten Jahr,
also besteht dieselbe vom zurückgelegten fünften bis zum
zurückgelegten fünfzehnten Jahr." Der Berichterstatter begleitete dieß
mit Motiven, von welchen ich die drei wichtigsten andeuten will.
Er sagte erstens, er wünsche ein früheres Aufhören der Schulpflicht

wegen gewerblicher Verhältnisse, welche es oft wünschens-
werth machen, daß die Kinder früher aus der Schule, kommen;
zweitens sei damit eine geringere Störung der Unterweisung
verbunden und drittens bestehe alsdann Gleichheit zwischen den

Katholiken und Protestanten. Bis dahin herrscht also kein

Zweifel über die Intention der Erzichungsdirektion: man will
die Schulpflicht von zehn Jahren beibehalten, allein sie um ein

Jahr herausrücken. In den nunmehr beginnenden Verhandlungen
stellte nun aber Herr Grvßrath Lauterburg den Antrag, man
möchte vom Entwürfe abgehen und statt dessen die Bestimmung
des bisherigen Schulgesetzes beibehalten, nämlich den Schulcin-



tritt statt mit dem zurückgelegten fünften wieder mit dem
zurückgelegten sechsten Jahr beginnen lassen, Herr Lauterburg wurde
unterstützt durch die Herren Schenk, Revel und Dr. Schneider.
Nun kommt wieder der Herr Berichterstatter und sagt über den

Antrag des Herrn Lauterburg: „Ich für mich hätte lieber die

längere Schulzeit, aber die Klagen, daß sie zu lang sei, sind so

allgemein, daß ich sie berücksichtigen zu müssen glaube, und wie
richtete ich es ein? Ich habe der bisherigen Schulzeit nicht
einfach ein Jahr weggenommen, sondern den Eintritt in die Schule
etwas früher gestellt." Das ist vollkommen richtig, denn der

Entwurf nimmt zwar am Schlüsse der Schulzeit ein Jahr weg,
allein setzt dasselbe im Anfang hinzu. Dann fährt der Berichterstatter

fort: „Auf alles Angebrachte glaube ich in erster Linie
den Artikel festhalten zu sollen. In zweiter Linie kann ich zur
Ersetzung der zwei ersten Sätze des 8 4 durch die Bestimmung
des § 33 des bisherigen Primarschulgesetzes mit Beibehaltung
des dritten Satzes als Zusatz, stimmen." In erster Linie äußert
also der Berichterstatter einiges Widerstreben, mit Rücksicht auf
die laut gewordenen Klagen, allein in zweiter Linie kann er zur
Ersetzung der zwei ersten, Ihnen vorgelesenen Sätze des 8 4
durch die Bestimmung des 8 33' des bisherigen Primarschulgesetzes

stimmen. Nun folgt die Abstimmung: „Für Beibehaltung

des ersten Alinea: Minderheit; für den Eintritt in die

Schule nach dem Entwurf: Minderheit; für die Dauer der
Schulzeit nach dem Primarschulgesetz: große Mehrheit." Bis
dahin ist Alles klar: die große Mehrheit wollte nach dem

Antrage des Herrn Lauterburg, unterstützt von den Herren Revel
und v>. Schneider, die Beibehaltung des bisherigen 8 33 des

Schulgesetzes beschlißen. Nun kommt die Redaktionsberalhung
und da legte der Erziehungsdirektor wieder diejenige Redaktion

vor, welche er im ersten Entwurf vorgeschlagen hatte, indem er

sagte: „Bei Paragraph 4 wurde der Antrag erheblich erklärt,
denselben im Sinne des Paragraph 33 des Primarschulgesetzes
abzuändern. In Folge dessen würde nun der Paragraph 4
lauten, wie folgt: „Sie nehmen Schüler vom sechsten Jahre
hinweg auf. Jedes Kind ist Schulpflichtig vom Beginn der
Sommerschulzeit des Jahres, innerhalb dessen es das sechste

Jahr zurücklegt," nicht „zurückgelegt". Der Berichterstatter hatte,
glaube ich, einen Irrthum begangen. Er sollte in der
Redaktionsberathung materiell keinen Antrag mehr stellen, sondern bloß
das Beschlossene in eine richtigere Redaktion bringen, und wenn
er mit dem Inhalte nicht einverstanden war, einen Abänderungs-
antrag verschieben bis zur zweiten Berathung, wo er mit vollem
Fug und Recht darauf zurückkommen konnte. Er legte übrigens
die Sache deutlich vor und wollte die Versammlung nicht etwa
in einen Irrthum führen. Die Redaktion wurde darauf genehmigt,

wie sie vom Berichterstatter vorgeschlagen war. Bei der
zweiten Berathung nach drei Monaten geschieht nun aber etwas,
das sehr unangenehm ist. Der Herr Erzichungsdirektor kommt

nun nämlich bei der zweiten Berathung und hat in seiner Hand
ein Eremplar dcS Gesetzes so redigirt, wie es in der Redaktlvns-
berathung, abweichend vom ersten Beschluß, redigirt worden war,
die sämmtlichen Mitglieder dagegen hatten in der Hand den
gedruckten Entwurf, wie er in der ersten Berathung beschlossen

worden, mit dem Ausdrucke „zurückgelegt". Was geschieht nun?
Der Berichterstatter ließ auch hier die Versammlung nicht im
Irrthum, und wenn man recht aufmerksam gewesen wäre, so

wäre der Fehler nicht unbeachtet geblieben. Er sagte: „Der 8 4
hatte den Zweck, den Austritt aus der Schule etwas früher möglich

zu machen, ohne die Dauer der Schulzeit wesentlich zu
verkürzen. Es sollte der Eintritt in die Schule durchschnittlich um
ein Jahr früher stattfinden als bisher, und in diesem Verhältnisse

auch der Austritt." Der Berichterstatter kommt also hier
wieder auf das 5. und lâ Jahr zurück und fügt dann bei:
„Ich empfehle Ihnen den Paragraph, wie er in der ersten
Berathung angenommen worden." Jetzt fragt es sich, was versteht
man unter der ersten Berathung? Versteht man darunter die
erste materielle Berathung, so liegt ein Widerspruch vor; versteht
man dagegen darunter die RedaktionSbcrathung, so ist es richtig.

Allein dieß führte zu keiner großen Erörterung und Herr Lauterburg

selbst empfahl den Paragraphen, „wie er vorliegt". Allein
was ist vorgelegen? Dasjenige, waS die Großrälhe gedruckt
in den Händen hatten, oder aber dasjenige, was der Berichterstatter

vor sich hatte? Gedruckt in den Händen der Mitglieder
hieß es im Paragraph „zurückgelegt", der Berichterstatter dagegen
hatte in seinem Eremplar statt „zurückgelegt" „zurücklegt". Der
Berichterstatter nimmt dvna licio an, genehmigt sei das, was er
in den Händen hat, die Großrathsmitglieder dagegen wahrscheinlich,

es sei genehmigt, was sie in den Händen hatten. Die
Sache hat eine gewisse persönliche Bedeutung, weil es nicht
unbekannt ist, daß diese Frage dazu beigetragen hat, bei Herrn
alt-Regierungsrath Lehmann diejenige Stimmung hervorzubringen,

in welcher er seinen Austritt aus dem Großen Rathe erklärte.
Herr Dr. Lehmann hat da vielleicht in der Form gefehlt, allein
in der Hauptfrage, welche hier zu erörtern war, verdient er
durchaus keinen Vorwurf, denn er glaubte, diejenige Redaktion,
welche ihm vorlag, sei genehmigt. Insofern ist die Mehrheit
und die Minderheit der Kommission durchaus einig; allein die

Minderheit konnte sich picht verhehlen, daß damit die Sache
nicht abgethan sei und daß, wenn auch im Großen Rathe bei

der zweiten Berathung Niemand einen Antrag stellte, man dem

Großen Rathe doch nicht sagen kann, er habe dasjenige genehmigt,

was im Widerspruche steht mit demjenigen, was er in den

Händen hatte, und was er wirklich zu genehmigen glaubte. Ist
die Redaktion so richtig, wie sie promulgirt und in der offiziellen
Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen wurde und
wie sie auch in der revidirtcn Sammlung wieder abgedruckt ist,
so läßt sich nicht läugncn: auf gewisse Verhältnisse angewendet,
hat sie keinen Sinn, denn wie kann man im April oder Mai
in der vergangenen Zeit reden von einer Thatsache, die erst im
Dezember eintritt, und wenn man sagt: „zurückgelegt", — ist
dann dasjenige Kind, welches das sechste AlterSjahr im Brachmonat

oder Heumonat zurücklegt,, schulpflichtig? Entweder hätte
man sagen sollen, wie früher: Die Kinder sollen die öffentliche
Primärschule besuchen „nach zurückgelegtem sechsten Altersjahre."
Oder aber es hätte heißen sollen: „Jedes Kind ist schulpflichtig,
vom Beginn der Sommcrschulzeit des Jahres an, welches auf
dasjenige folgt, in welchem es das sechste Altersjahr zurückgelegt

hat." Dann hätte allerdings der Fall eintreten können, daß
ein Kind erst mit ki und Jahr schulpflichtig geworden wäre;
allein wir dürfen nicht vergessen, daß wir nicht die Zweckmäßigkeit

des Gesetzes und auch nicht den Werth oder Unwerth der
Redaktion desjenigen zu untersuchen haben, was der Große Rath
einmal angenommen hat, sondern daß wir uns an das Beschlossene
hallell müssen. Wenn ich etwas in dieser Sache bedaurc, so ist
es das, daß die vorberathende Behörde, statt die Sache auf dem

Wege der Beschwerde hierher kommen zu lassen, nicht lieber selber
einen Antrag bringt. Auf den heutigen Tag könnte das nun
nicht geschehen, sondern wenn man im Interesse der Schule den
Artikel glaubt abändern zu sollen, so muß entweder der Rcgie-
rungsrath einen neuen Artikel 4 als Entwurf einbringen, oder
ein entsprechender Vorschlag aus der Mitte des Großen Rathes
selbst gestellt werden, der dann der reglementarischen zweimaligen
Berathung unterliegt. Ich halte dafür, es solle bloß von dem
Standpunkte ausgegangen werden, daß wir auf den heutigen
Tag festhalten, entweder an demjenigen, was der Große Rath
beschlossen hat, gemäß dem Entwürfe, welcher gedruckt in seinen

Händen war, oder an demjenigen, was er beschlossen hatte,
konform demjenigen, was in den Händen des Berichterstatters war.
So sehr ich auch die Stellung des Berichterstatters in jeder
Beziehung gegen Vorwürfe gesichert glaube, kann ich doch dem
Großen Rathe nicht zumuthen, dasjenige als beschlossen zu
betrachten, was er nicht hat beschließen wollen; und ich müßte
dafür halten, es liege kein Druckfehler vor und es solle, unter
Vorbehalt später darauf zurückzukommen, festgehalten werden an
derjenigen Redaktion, welche gedruckt in den Händen aller Großräthe

lag und auf welche hin die Abstimmung vorgenommen
wurde.



vi Tische. Wir haben von Neuem den Beweis, wie
wichtig es ist, daß ein Gesetz klar sei und den Gedanken des
Gesetzgebers richtig ausdrücke. Der Art. 4 des Gesetzes vom
Jahr 1856 schien deutlich, allein dessen ungeachtet muß man
heute darüber deliberiren. Sie haben zwei verschiedene Ansichten
gehört. Bei mir wird die Ansicht des Herrn Blösch bestärkt
und ich habe die Ueberzeugung, daß vom Standpunkte der
moralischen und intellektuellen Entwicklung und vom Standpunkte
der Gesundheit sür die Kinder das Alter von fünf Jahren zu
früh ist. Das Kind kann nicht zu körperlichen Kräften kommen
und es kann sich nicht, wie es sür seine Zukunft nöthig wäre,
gehörig entwickeln, wenn es schon in diesem Alter zur Schule
gezwungen wird; es wird ein frühreifer Zustand hervorrufen und
seine Gcistesfähigkeiten werden früh aufgebraucht, so daß es bald
abgestumpft werden kann. Ich möchte ebenfalls das Alter von
sechs Jahren beibehalten, so wie ich auch eine zehnjährige Pri-
marschulzeit beibehalten möchte, so daß das Kind erst nach
zurückgelegtem sechsten Altersjahr in die Schule treten würde. Ich
bin Mitglied einer Schulkommission der Ortschaft, wo ich wohne.
Wir haben nun in unserem demokratischen Staatshaushalte
Gewissensfreiheit, Freiheit der freien Prüfung und Kultusfreiheit
und wir haben daher auch alle Sekten, welche ihre Kinder nicht
in den Religionsunterricht schicken, so daß dieselben auch nicht
admittirt werden. Es ist daher von einem praktischen Gesichtspunkte

aus, daß ich den Antrag stelle, diesen Artikel auf eine

präzisere Weise zu redigiren. Die Resormirten — sagt das Gesetz

— bleiben bis zu ihrer Admission zum heiligen Abendmahle
und die Katholiken bis zum zurückgelegten fünfzehnten Altersjahr

schulpflichtig. Hier hat der Gesetzgeber bloß die Kinder der
Nationalkirchen vorgesehen, welche im sechszehnten Altersjahr
zum ersten Male kommuniziren, allein auf die andern findet das
Gesetz keine Anwendung. Ich finde daher, das Gesetz sei nicht
bestimmt genug, und muß wünschen, daß das Alter von sechszehn

Jahren für Alle angenommen werde, damit nicht die Kinder,

welche nicht zur Nationalkirche gehören, sich vom Schulbesuche

früher losmachen können, als die Andern. Bloß für die

katholischen Kinder würde alsdann das Alter von fünfzehn
Jahren beibehalten werden.

s* Schmid, A., in Burgvorf. Ich bin so frei, hier
eme Ordnungsmotion zu stellen und zwar dahin gehend, diese

Frage dem Regierungsrath zurückzuweisen mit dem Auftrag, eine
andere Redaktion des K 4 des Gesetzes vom 24. Juni 1856 zu
berathen. Es scheint mir, dieß sei durchaus nöthig, indem man
diesen Paragraph von der einen und der andern Seite
beurtheilen und doch keinen vernünftigen Sinn darin finden kann.

Ich glaube nun, es sei nicht in der Stellung des Großen Rathes,
darin einen Druckfehler zu finden, sondern vielmehr zu sagen:
„Ich habe einen Fehler gemacht, ich will das Gesetz anders
redigiren;" und um es möglich zu machen, diesem Gedanken
Rechnung tragen zu können, glaube ich, daß es am Zweckmäßigsten

wäre, wenn eine andere Redaktion vom Regierungsrathe
gebracht würde.

55 Stämpfli, Bankpräsident. Materiell bin ich ganz
mit der Anschauung einverstanden, daß man die Kinder nicht zu
früh in die Schule schicke, und ich könnte aus eigener Erfahrung

in meiner Familie reden, daß wenn die Kinder erst im
siebenten Jahre, anstatt im fünften in die Schule geschickt werden,

es unendlich vortheilhafter ist. Es geht sogar bis in's
zehnte Jahr hinauf, daß sie zu sehr angestrengt werden. — Was
die vorliegende Sache selber anbetrifft, so gehe ich von der
Anschauung auS: Wir haben einen offiziellen Tert des Gesetzes,

der im "Protokoll eingetragen sein soll, und haben denselben in
der offiziellen Sammlung. Diese letztere gilt als maßgebend.
Nun glaube ich, es wäre ein fataler Vorgang, wenn wir finden
würden: Da und da ist ein Druckfehler, und deßhalb soll die

betreffende Beschwerde abgewiesen werden. Ich glaube daher,
es sei besser zu sagen: „Die ausführende Behörde habe richtig
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ausgelegt, und wir können der Beschwerde nicht jRecht geben,
sondern sie kann uns nur veranlassen, das Gesetz Abzuändern,
wie es dem gewellten Sinn desselben entspricht." Mein Antrag
geht daher dahin, die Beschwerde abzuweisen und zugleich den
RegierungSrath anzuweisen, eine Abänderung des Gesetzes
vorzuschlagen.

55 Blösch, alt-Landammann, als Berichterstatter. Mit
dem Antrag von Herrn Schmid kann ich mich einverstanden
erklären, daß man die Frage nicht entscheide, sondern den
Regierungsrath mit der Vorlage einer andern Fassung des Gesetzes
beauftrage. Hingegen Herr Stämpfli ist im Irrthum mit der
Voraussetzung, von der er ausgeht. Die Kommisstons-Minder-
heit will am amtlichen Tert festhalten, und die Mehrheit will
davon abweichen. Im offiziellen Tert heißt es: „zurückgelegt",
und im Antrage des Regierungsrathcs hieß es: „zurücklegt".

55 Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Nur
ein Wort über die Ordnungsmotion. Man kann die Sache an
den Regierungsrath weisen und verlangen, daß er eine andere
Fassung des Gesetzes vorlege. Damit hat sich aber der Große
Rath der Pflicht nicht entledigt, auf diese Beschwerde zu
antworten; eS wäre das eine schöne Manier zu sagen: Wir wollen
diesen Paragraph abändern und die Beschwerde gar nicht
beurtheilen. Ich kann daher nur in dem Falle zu dem Antrage,
den RegierungSrath mit Vorlegung eines neuen Antrages zu
beauftragen, stimmen, wenn man zugleich über die Beschwerde
urtheilt.

55 Herr Präsident. Man ist mit der OrdnungS-
motion deö Herrn Schmid einverstanden, daß die Sache an den

Regierungsrath zu Vorlegung einer andern Fassung des Gesetzes

zurückgewiesen werde. Die Sache ist erledigt.

*5 Herr Berichterstatter des Regierungsrathcs. Nein!
über die Beschwerde selbst muß noch abgestimmt werden.

55 Herr Präsident. Es scheint mir, einstweilen könne
die Sache liegen bleiben.

55 Herr Berichterstatter dès Regierungsrathes. Vorher

verlange ich das Wort und sage: man soll zuerst über die

Beschwerde entscheiden, und dann die Sache für eine neue
Redaktion an den RegierungSrath zurückweisen.

55 v. Känel, Negotiant. Ich glaube, es sei

zweckmäßig, den Antrag des Herrn Schmid anzunehmen. Es wird
einen neuen Paragraph geben und der wird so deutlich sein,

daß die Beschwerde nachher wegfallen wird. Ich stimme daher

zum Antrag des Herrn Schmid, obgleich derselbe vielleicht auf
dem Wege des Anzuges hätte gestellt werden sollen.

55 Schmid, A., in Burgdorf. Ich glaubte eben diese

Form wählen zu sollen, um nicht sofort einzutreten, was nur
durch eine Ordnungsmotion möglich ist. Wäre es durch einen

Anzug geschehen, so könnte man heute nicht verschieben. Da ich

zurückweisen möchte, so kann es in Form einer Ordnungsmotion
geschehen.

55 Stämpfli, Bankpräsident. Ich verstehe das Gesetz

nicht so, daß es einen besondern Anzug dafür brauchte, daß der

RegierungSrath untersuchen solle, ob nicht eine neue Redaktion
möglich sei. Es wäre daher ganz leicht möglich zu verfahren,
wie ich vorhin beantragte, zu erkennen: die Beschwerde an sich

sei nicht begründet, hingegen darin begründet, daß der betreffende
Gesetzesartikel geändert werden müsse.

55 Regcz. Ich unterscheide zwischen einer Auslegung
des Gesetzes und einem Abänderungsantrag, der vom Regierungs-
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rathe kommt. Wenn der Artikel abgeändert wird, so sehe ich

dieß als einen neuen Gesetzesvorschlag an. Durch ein neues
Gesetz ist die Sache selbst nicht beigelegt. Diese neue
Gesetzesbestimmung kann unmöglich rückwirkende Kraft haben. Ich gebe

das zu bedenken.

* Herr Erziehungsdirektor. Ich habe noch zu
bemerken, daß wenn auch der Regicrungsrath einen neuen
Paragraphen vorschlägt, die Beschwerde damit nicht beurtheilt werden
kann, sondern sie fällt alsdann als objcktlos von selbst dahin,
und man wird der Regierung den Vorwurf machen, sie habe

dieselbe nicht behandeln wollen. Es kostet den Großen Rath
doch wenig Mühe, zu sagen, er schreite zur Tagesordnung.

5 Bach stellt einfach den Antrag, die Beschwerde als
begründet zu erklären.

s Rösti. Ich sehe nicht ein, warum der Herr
Erziehungsdirektor gerade heute die Beschwerde erledigen will, und
glaube, er könnte sich über das Ergebniß der Abstimmung
verrechnen. Wenn nach dem Antrag des Herrn Schmid der

Regierungsrath einen neuen Paragraphen vorschlägt, welcher dem

Wunsche der Beschwerdeführer entspricht, so ist ihnen auch
geholfen undoes braucht dann keinen Entscheid des Großen Rathes
mehr. Will man dagegen heute absolut über die Beschwerde
abstimmen, so müßte ich noch das Wort verlangen, um sie zu
empfehlen.

Abstimmung.

Für Zurückweisung an den Regierungsrath Große Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Auf eine Anzeige des Regierungsratheö, daß cS -der Fall
sei, die Mitglieder und Supplcanten des Verwaltungsrathes
der bernischen Staatsbahn zu beeidigen, wird derselbe vom
Großen Rathe belegationsweise ermächtigt, diese Beeidigung zu
veranstalten.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

/

Für die Redaktion-

Karl Schärer, Fürsprecher.

Berichtigung.
Nach Herrn alt-Landammann Blösch hat Herr Revel

in französischer Sprache den Bericht der Kommission wiederholt.

Die Redaktion.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 28. April 1865.

Vormittags um 8 Uhr

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carli».

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Aebi, Buhren, îzgcr
in Aarwangen, Fankhau>er, Freiburghaus, Gfeller in Signau,
Gugclmann, Jaquet, Röthlisberger, Jsaak, in Walkringen, Roth
in Ersigcn, Schumacher, Seßler und Zingre; ohne Entschuldigung:

die Herren Molter in Grünen, Affolter in Ricdtwyl,
Bärtschi, Beguelin, Berger zu Schwarzenegg, Blösch in Bern,
Blösch in Viel, Born, Bösiger, Bucher, Bützberger, Crelicr,
Engel, Engemann, Feller, Gerber in Steffisburg, Girard, Glaus,
Gobat zu Cremicur, Guenat, Gurtner, Gygar, Hartmann, Hauswirth,

Herrmann, Hirsig, Hubacher, Jndermühle, Kaiser in
Büren, v. Känel, Fürsprech in Aarberg, v. Käncl in WimmiS,
Karlen, Karrer, Klaye, König, Kohli, Küng, Lenz, Malhez,
Messerli in Rümligcn, Michaud, Michel in Ringgenberg, Monin,
Moser, Müller, Niggcler, Probst, Rätz, Rebetez, Renfer, Rasselet,
Röthlisberger, Gustav, in Walkringcn, Rubeli, Ruchti, Rutsch,
Scheidegger, Schmid in Eriswyl, Schmid in Burgdorf, Schmid
in Spengelried, Schmutz von Vechigen, Schüpbach, Seiler, Spring,
Stämpfli in Uetligen, Stämpfli in Schwanden, Stcttlcr, Streit
im Großgscheit, Streit in Zimmerwald, Stucki, Thönen, Wagner,

v. Wattenwyl in Habstetten, v. Werbt, Willi, Winzenried,
Wüthrich, Wyder, Wyß und Zbinden in Schwarzenburg.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Erste Berathung des Gesetzesentwurfes über Abän¬

derung des § 47 des Hochschulgesetzes vom
14. März 1834.

Projekt-Gesetz.

Der Große Rath des Kantons Bern.
auf den Antrag der Erziehungsdirektion und des Rcgie-

rungSrathes,

beschließt:

1) Der Art. 47 des Gesetzes vom 14. März 1834 wird durch
folgenden Zusatz ergänzt:



„Der RegierungSrath ist ermächtigt, in ausnahmsweise»
„Fällen die in Art. 41 und 47 aufgestellten Besoldungs-
„marima zu überschreiten,"

2) Dieses Gesetz, welches sofort in Kraft tritt, soll in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete ausgenommen werden.

5 Herr Erziehungödirektor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Der Antrag des RegierungsralhcS geht dahin,
es möge durch einen Zusatz zum Hochschulgesetz der Regierungs-
ralh ermächtigt werden, in ausnahmsweise» Fällen das gesetzliche

Besolduugsmarimum zu überschreiten. Nach dem Hochlchul-
gcsetze, welches bereits über 39 Jahre alt ist, haben die
außerordentlichen Professoren eine Besoldung bis zu einem Marimum
von Fr. 1699 alte Währung, was in neuer Währung ausmacht
Fr. 2289 und die ordentlichen bis zu einem Marimum von
Fr. 3999 a. W. oder Fr. 4249 n. W. Bei der Münzumwandlung

ist zum Zwecke der Abrundung diese Summe auf Fr. 4299
herabgesetzt worden. Es ist nun zum Boraus zu erwarten, daß
eine Besoldung, welche vor 39 Jahren billig und den Verhältnissen

angemessen war, heut zu Tage bei 39 "»zu gering ist.
Die Regierung ist indessen bei ihrem Vorschlage nicht so abstrakt
zu Werke gegangen, sondern sie ist dazu gezwungen worden,
durch sehr bemühende Erfahrungen, welche sie im Lause des letzten

Winters gemacht hat. Eine der ersten medizinischen Größen
unserer Hochschule, Herr Professor Birmer, welcher erst seit vier
Jahren hier war, ist uns von der Universität Zürich einfach
abgebotcn worden. Ich begab mich persönlich zu ihm, um ihn
zu bewegen, hier zu bleibe», allein er erwiderte mir, daß ich

nichts ausrichten könne, weil er in Zürich eine so bedeutend
höhere Besoldung bekomme, daß Bern nicht gleich viel bezahlen
könne. Er kommt zwar mit seinem Einkommen als Spitalarzt
und mit den Kollegiengcldern auf ungefähr Fr. 7999 zu stehen,
allein als ein, Mann ohne Vermögen muß er dahin gehen, wo
er bessere Aussicht hat." Allein nicht nur konnten wir ihn nicht
behalten, sondern ich erfuhr übcrdieß, daß von Zürich aus auch
noch andere vorzügliche Männer unserer Hochschule mehr oder
weniger offiziell angefragt worden sind, ob sie nicht geneigt seien,
nach Zürich zu kommen, und daß Gefahr vorhanden ist, sie zu
verlieren. Das, Herr Präsident, meine Herren, ist die Erfahrung,

welche wir auf der einen Seite gemacht haben. Auf der
andern Seite ist es Thatsache, daß nur mit den Universitäten
in Zürich und Basel nicht konkurriren können. Wir waren auch
im Falle, einen Zürcker an unsere Universität zu berufen, und
ich knüpfe zu diesem Zwecke Unterhandlungen mit ihm an, allein
es war nicht möglich, denselben für Bern zu gewinnen, weil
ihm, alö man die Sache in Zürich erfuhr, daselbst die Besoldung

erhöht wurde. Wir haben auch daran gedacht, einen Basler
zu berufen, allein auch dort gierig es gleich, und bevor nur der

Regicrungsrath die Wahl getroffen hatte, erhielt er die Antwort,
daß der Betreffende nicht kommen könne. In Zürich scheint gar
keine Grenze mehr zu sein für die Besoldung der Professoren,
seit dem die Fonds des aufgehobenen Klosters von Rheinau zu
solchen Erziehungszwccken verwendet werten können. Die zür-
cherische Erziehungsdireklion hat in der letzten Zeit Besoldungs-
anerbietungcn gemacht, nicht bloß von Fr. 9999, sondern sogar
von Fr l9,999, zwar allerdings um eine Autorität zu gewinnen,
welche in der Wissenschaft einzig da stehen würde. Bern wird
zwar nicht mit allen Hochschulen konkurriren wollen, und ich

für meine Person erhebe auch diesen Anspruch nicht. Allein doch
mit den beiden Hochschulen von Basel und Zürich sollten wir
konkurriren können. Wenn wir das nicht im Stande sind, so

verliert unsere Hochschule ihren guten Namen, welchen wir
wahren sollten, damit nicht, wenn eS sich später einmal
darum handelt, eine eidgenössische Hochschule zu errichten, man
uns dieselbe nicht anzuvertrauen wagt; denn von Außen her würde
sich schwerlich Jemand auf einer Universität zeigen, welche den
Namen hätte, daß auf ihr das wissenschaftliche Leben nicht
gedeihe. Uebrigens wird die Kompetenz, daö Marimum der
Besoldung zu überschreiten, nur für ausnahmsweise Fälle verlangt,
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und der Große Rath behält die Sache stets noch in den Händen,
indem er jcweilcn beim Bridget die Ausgaben für die Hochschule
bestimmt. Die Erzichungsdircktion hat ihr Budget noch niemals
überschritten, außer für Schulhausbauten, allein wie gieng daS

zu und her? Diese Ausgaben beruhen auf einem Gesetz, allein
dessen ungeachtet wollte der Große Rath das Erforderliche nicht
bewilligen. Herr v. Gonzcnbach hat sich als Berichterstatter
dahin geäußert, daß er nichts dagegen habe, wenn auch die
bewilligte Summe überschritten werde, weil der Große Rath in solchen
Fällen die Nachkredite noch nie verweigert habe. Auch sonst
haben Sie Garantien, daß die Regierung nicht „übcrmarchen"
wird. Wie schon bemerkt, kann die Regierung nach dem Gesetz
mit dem BesoldungSmarimum für außerordentliche Professoren
auf Fr. 2399 n. W. und für die ordentlichen auf Fr. 4299
gehen. Wir haben nun kl) außerordentliche und 28 ordentliche
Professoren, allein der Durchschnitt für die erstern ist Fr. 3629
und für die letztern Fr. 2124. Das Marimum der Besoldung
beziehen bloß drei. Es liegt in diesem Umstände Beweis genug,
daß die Regierung ihre Kompetenz bloß da anwendet, wo es
wirklich nothwendig ist. Das durchschnittliche Honorar eines
Professors ist unter demjenigen eines Direktionssekretärs. Allerdings

stehen die Professoren insofern besser, als sie noch
Kollegiengelder und Nebenverdienste haben, allein Nebenverdienste
haben auch nicht Alle. Man könnte gegen den Antrag der
Regierung einwenden, der Große Rath solle das Marimum der
Besoldung selbst bestimmen können. Ich würde dazu ebenfalls
stimmen, allein wenn man das Marimum z. B. auf Fr. 7999
bestimmen würde, so hätte daö insofern nachtheilige Folgen, als
bald ein Drängen entstehen würde nach dieser höchsten Besoldung,

welche bloß für Ausnahmsfälle bestimmt ist, indent Alle
glauben würden, daß sie nach einer gewissen Anzahl von Dienst-
jahrcn zu diesem Marimum berechtigt seien. Die Verfassung
sagt zwar, die Errichtung einer öffentlichen Stelle und die

Bestimmung ihrer Besoldung falle dem Großen Rathe zu, allein
auch bei andern Gesetzen, wie z. B. beim Gesetz über die
Sekundärschulen und bei demjenigen über die Kantonsschulc ist die

Sache so ausgelegt worden, daß bloß die Minima der
Besoldungen bestimmt und keine Marima aufgestellt worden sind.
Auch bezüglich der Zahl der Stellen hat man die Verfassung
so ausgelegt, daß dem Regierungsrathe eine gewisse Kompetenz
zukommt, denn z. B. das Kantonsschulgcsctz setzt nicht fest, wie
viele Lehrerstellen eS geben solle, sondern bestimmt bloß die Fächer,
welche gelehrt werden sollen, und überläßt es der Regierung, die
nöthige Zahl der Lehrer anzustellen. Auch im Hochschulgcsetz ist
die Zahl der Lehrer nicht bestimmt, sondern bloß die Zahl der
Lehrstühle für jede Fakultät. Wenn man daher die Verfassung
anders auslegen und sagen ivollte, der Große Rath müsse auch
die Summe einer Besoldung in Zahlen bestimmen, so müßte
man mehrere Gesetze, die schon seit Jahren in Kraft sind, als
verfassungswidrig abändern. Auch wenn man übrigens ein
Marimum und cin Minimum feststellt, so hat man keine feste

Besoldung. Herr Präsident, meine Herren! Erstens ist die

Ihnen vorgeschlagene Abänderung deS Hochschulgesctzes durchaus
nothwendig, wenn unsere Hochschule den anderen schweizerischen
Hochschulen noch soll Konkurrenz halten können. Unsere Hochschule

wird zwar immer eine bescheidene Stellung einnehmen,
allein jede Hochschule muß doch wenigstens Einen Namen, der

die Schüler aus der Ferne her anzieht und welcher die ganze
Hochschule davor schützt, daß sie in der wissenschaftlichen Welk
nicht in Verschollenheit geralhe, bewahren. Zweitens wird mit
dem Vorschlage kein Mißbrauch getrieben, denn der Große Rath
hat immer noch das Büdgct zu bestimmen, und der Regierungsrath

wird sich in Acht nehmen, dasselbe bei der Krcirung
bleibender Stellen zu überschreiten. Er hat sich schon bis jetzt stets
in Acht genommen, denn von 39 Professoren haben bloß drei
das Marimum. Gleichzeitig schlägt Ihnen die Regierung vor,
das Marimum von Fr. 1699 a. W. für die außerordentlichen
Professoren in einzelnen Fällen, wo es nöthig wird, überschreiten

zu dürfen. Sie können mir zwar erwidern, man brauche bloß
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einen außerordentlichen Professor zu einem ordentlichen zu
machen, um sein Einkommen zu verbessern; allein in diesem Falle
müßte man ihm sofort das Minimum der Besoldung eines

ordentlichen geben, also Fr. A)l)l) a. W., und überdieß den
Anspruch auf lebenslänglichen Ruhegehalt nach 15 Dienstjahren.
Alan ist mit diesem Äuskunftsmittel schon zu wiederholten Malen
in die schwierige Lage versetzt worden, Besoldungen auf mehr
zu erhöhen und das Recht auf lebenslänglichen Ruhegehalt zu
ertheilen, ohne daß man es eigentlich wollte.

s v. G o n zen b a ch, als Berichterstatter der Kommission.
Herr Präsident, meine Herren! Sie haben für das vorliegende
kleine Gesetz, welches das Hochschulgcsetz abändern soll, eine

Kommission niedergesetzt, Namens welcher ich einen Bericht
erstatten soll. Meine Herren, eine Hochschule ist ein Institut,
welches entweder gut sein, oder gar nicht sein soll. Es gibt
in der Sckweiz viele Kantone, welche keine Hochschule haben
und deren Bevölkerung geistig dennoch neben diejenige anderer
Kantone gestellt werden darf, welche Hochschulen haben. Herr
Präsident, meine Herren! In frühern Zeiten wurden die

Hochschulen, die allerdings nur von Fürsten und großen Herren
gegründet worden sind, als eine Art Luxusartikel betrachtet. Die
älteste Hochschule in der Schweiz ist die von Basel, im Jahre
>859 gegründet von einem geistlichen Fürsten, Pabst Pius i!.,
welcher Basel kannte, weil er während des Consils als Kardinal
Aenea Sylvio sich dort lange aufgehalten hatte. Die von ihm
erlassene Stiftungsurkunde zeigt Ihnen, baß diese Auffassungs-
weise, eine Hochschule sei ein Lurusartikel, doch nicht so ganz
richtig ist. Er sagt nämlich, dadurch, daß er Basel, dem Sitze
des Eoncils, geistige Güter stifte, erweise er der Stadt eine viel
größere Wohlthat, als wenn er ihr materielle Güter schenkte; denn
der Unterschied zwischen materiellen und geistigen Gütern sei der,
daß die materiellen Güter durch Vertheilung stets kleiner werden,
die geistigen dagegen stets größer. Das geistige Kapital nimmt
daher zu und wird stets größer, je mehr es sich vertheilt. Dieser
einzige Satz des gewesenen Kardinals Aenea Sylvio sagt Ihnen,
was eine Hochschule bedeutet. Die Kommission muß daher
den Antrag des RegierungSrarheS unterstützen. Der Zweck einer

Hochschule ist es, daß die geistigen Güter so viel als möglich
vertheilt und benutzt werden und daß das Licht, welches die

Hochschule aufpflanzt, so iveit als möglich leuchte und die

Köpfe aufkläre. Das wird dann geschehen, wenn die Hochschule
mit guten Lehrern besetzt ist, so daß man von ihr sagen kann;
das ist wirklich eine Leuchte, welche weiter leuchtet als der
Kanton Bern, und ein Licht, das man schon von ferne sieht
Alsdann werden Andere herbeiströmen, welche ihr Licht ebenfalls
herbei bringen und ihrerseits auch leuchten lassen. Eine Hochschule

soll daher entweder ganz gut sein oder sie hat kein Recht
zu bestehen Wie soll man es nun aber machen, daß eine Hochschule

gut sei? Da muß allerdings die Materie dem Geiste zu
Hülfe kommen, denn man bekommt keine Professoren, wenn
man sie nicht bezahlt. Das ist, möchte ich sagen, eine der
schwachen Seiten der menschlichen Konstitution: der Mensch muß
leben und kann nur leben durch die Materie, und solche bekommt
er bloß durch Geld. Die Frage ist nun die, ob sie alle Honorare für
die Professoren gleich machen, keinem mehr als eine bestimmte
Summe geben, und, wenn er damit nicht zufrieden ist, sagen wollen,
so kannst du meinetwegen gehen. Es ist nach meiner Ansicht
keine der schönsten Eigenschaften der Wissenschaft, daß sie so

kosmopolitisch ist und von der einen Universität auf die andere,
von der freien Schweiz nach Dvrpat in Rußland wandert, allein
so ist es nun einmal und wir müssen die Leute nehmen wie sie

sind. Wenn Sie mit mir darüber einig sind, daß wir an jeder
der verschiedenen Fakultäten unsrer Hochschule, wo möglich Eine
anerkannte Größe haben sollten, so müssen Sie der Regierung die
Mittel an die Hand geben. Es handelt sich hier nicht darum,
eine solche Größe heran zu ziehen und zu diesem Zwecke große
Besoldungen auszusetzen, sondern darum, unS solche, die wir
bereits haben, zu erhalten Die schweizerischen Universitäten be¬

nutzen die Umstände, um gute Professoren zu bekommen. Ein
Professor ertraordinarius oder orbinarius bedeutet nämlich in
Deutschland sehr viel und man gelangt dort sehr schwer zu einer
solchen Professur. Nun ist es aber möglich, und schweizerische
Hochschulen haben eS mit Erfolg versucht, junge tüchtige Kräfte
in die Schweiz zu ziehen, hier zu verwenden und ihr Licht
leuchten zu lassen, ohne besonders große Besoldung. Dann
riskirt man aber, baß solche Leute, nachdem sie sich durch
wissenschaftlich Schriften bekannt gemacht und sich einen Ruf gegründet
haben, was bet dem öffentlichen Leben in der Schweiz leichter
möglich ist als anderöwo, anderswohin gehen, wo sie böhere
Beivldungen bekommen. Dieß ist der Grund, warum z. B. die
juristische Fakultät in Basel eine ganze Reihe berühmter Pcr-
fönlichkeiten auszuweisen hat. Die juristische Fakultät in Basel
ist ein wahres Sprungbrett, von welchem aus junge gebildete
Männer einen Sprung vom Privaldozenten zum Professor
nehmen, und dann, wenn sie in Basel ProfessoreS crtraordinarii
oder ordinärst geworben sind, anderswohin einen Ruf bekommen.
Dieß ist der sicherste Weg, auf welchem die schweizerischen
Universitäten sich bedeutendere Lehrkräfte gewinnen können, und unsere
Erziehungsdirektion hat diesen Weg in der neuesten Zeit mit
vielem Glück betreten; eine solche Anstellung ist aber immer eine
halbe Lotterie, denn meistens kann man nur wissen, daß der zu
Berufende wissenschaftliche Befähigung hat, allein ob er auch die
nöthige Lehrgabe besitzt, wird man erst erfahren, wenn man ihn
feinen Schülern gegenüber wirken sieht. Wenn es dann aber
gelungen ist, eine folche bedeutende Lehrkraft an die Hochschule
zu ziehen, so möchte die Regierung auch das Mittel an der
Hand heben, einen solchen Mann zu konserviren, und da ist
allerdings die Stellung unserer Regierung und unserer
Erziehungsdirektion schwieriger als diejenige der gleichen Behörden
in andern Kantonen; warum Weil alljährlich während der
Sessionen der eidgenössischen Räthe die Herren, welche in andern
Kantonen derartige Stellen bekleiden, hier persönlich anhören
können, wie die Professoren lehren und doziren. Ueberzeugen
fie sich dann, daß Jemand mit der wissenschaftlichen Befähigung
auch die erforderliche Lehrgabe verbindet, so sagen sie: den wollen
wir sangen und in unser Netz bringen. Da haben wir es vor
Allem auö mit der Universität in Zürich zu thun, wo das eid-
gcnöfsiche Polytechnikum rst, und wo die von der Eidgenossenschaft

bezahlten Professoren besser gestellt sind, als unsere
Professoren hier in Bern, wo wir an unsere eigenen Kräfte
gebunden sind. Hierin liegt also eine Gefahr für die bernische
Universität, indem die zürcherischen Kollegen unserer Regierungö-
räthe und unserer Erziehungsdirektion Isier stetö Nachschau halten
können, was für ausgezeichnete Leute das Glück uns beschulten
hat. Zu ihrer Besoldung werden ihnen dann n>ch ein paar
Rouleaux Fünffcankenthaler beigelegt, man stellt ihnen vor: auch
m Zürich ist es schön, in Bern hat man nur die Aare, in Zürich
haben wir den schönen See Um allen diesen Gefahren
auszuweichen hat die Kommission es passend gefunden, den
Regierungsrath zu ermächtigen, in gewissen Fällen über das gesetzliche
Maximum der Bejolduug hinaus zu gehen. Wir haben in der
Kommission die Frage lange berathen: sollen wir ein Maximum
feststellen, oder sollen wir es dem Ermessen des Regierunasrathes
überlassen, das Maximum zu ermitteln und ihm bloß die Limite
zu stellen, daß er das Bridget der Hochschule nicht überschreite,
allein innerhalb desselben sich bewegen könne? Die Gründe für
das Letztere sind namentlich folgende: Wenn wir ein Maximum
feststellen, und dasselbe für Ausnahmssälle z. B. von Fr. lililll
auf Fr. 7A)t) stellen, so können diese Fr. 79M, wenn es sich

um eine Sommität ersten Ranges handelt, wieder überboten
werden. Das ist unterdessen nur ein Nebengrund und die
Hauptschwierigkeit läge hiebei darin, daß die übrigen Professoren sagen
würben: wir sind auch Sommitätcn und wollen auch das Maximum.

Da wäre eS denn sehr schwierig zu sagen: nein! Denn
da hat man kein Maß, wie auf dem Regicrungsstatthalteramt,
wo man die Leute unter das Maß stellt und mißt, wie koch sie

sind. Der Erziehungsdirektor wäre stets in Verlegenheit, wenn



einer zu ihm kommen und sagen würde: „Ich bin auch einer
derjenigen welche!" und er iym antworten würde: „ich bin
nicht einverstanden." Man muß datier das ganz in daS
Ermessen der Erziehungsdirekiion und des Regierungsrathes legen,
und zwar bei den ordentlichen wie bei den außerordentlichen
Professoren. Wenn man Jemanden so viel Zutrauen schenkt,
daß man ihm das ganze Erzichungswesen übergibt, so muß man
diesem Manne und der Regierung auch das Zutrauen schenken,
einer Zierde der Hochschule eine Besolbungszulaae zu geben.
Wir haben in der Kommisston noch einen andei n Punkt berührt,
ohne jedoch dicßfaUS einen Beschluß zu fassen. Ich erwähne
die daherigc Berathung nur damit Sie sehen, daß man nicht so

schnell vorgegangen ist, sondern daß man auch darau gedacht

hat, die Ausgaben zu vermindern. Man hat gut gefunden,
gegenüber denjenigen Professoren, die während mehreren Jahren
keine Vorlesungen halten, sei eS, weil sie keine Zuhörer haben,
sei es, weil sie lieber nicht lesen, zu untersuchen, wie man sich

ihrer entledigen könne. Das ist dann nicht mehr geistige Materie

und geistiger Reichthum, der ausgegeben wird, sondern ein
solcher Mann ist wie derjenige, welcher sein Pfund vergraben
hat; daS sind nicht mehr Professuren, sondern Prcbänden und
Chorhcrrnstiste. Für den Fall, daß es wirklich wahr ist, daß
es mehr als Einen Lehrer an der Universität gibt, welcher nicht
viel leistet, nicht eine gehörige Anzahl von Kollegien liest,
fondern es vorzieht, keine zu lesen, ist im Schooße der Kommission,
gegenüber der Erziehungödirektion, der Wunsch ausgesprochen
worden, sie möchte über die Mittel nachdenken, wie man Re-
medur eintreten lassen könne, damit die Hochschule in allen ihren
Fakultäten, dem Begriffe einer Hochschule entsprechend, eine Leuchte
und eine Verbreiterin der Wissenschaft bleibe. Herr Präsident,
meine Herren! Von diesem Standpunkte aus, bin ich von der
Kommisston beauftragt, dem Antrage der Regierung beizustimmen
und Ihnen zu empfehlen, Sie möchten den Antrag gut heißen,
daß der Regierungsrath aus den Vorschlag der Erziehungs-
direktion, innerhalb des Bridgets, welches alljährlich für die

Hochschule ausgesetzt wird, unter Umständen über das gesetzliche

Besoldungsmarimum, sowohl der außerordentlichen, als der
ordentlichen Professoren hinweggehe, namentlich in dem Sinne,
gute Lehrkräfte zu' konserviren und unter Umständen auch zu
erwerben.

Dr. Wyttendach. Herr Präsident, meine Herren! ES
ist eine etwas schwierige Aufgabe gegenüber dem Herrn Erzie-
hungsdircktor, der Regierung und der Kommission des Großen
Rathes eine andere Meinung aufzustellen und zur Geltung zu
bringen. Indessen Halle ich es trotzdem nicht für unmöglich,
daß der Große Rath nach meinen Vorschlägen bessere Mittel
finden dürfte, um den Zweck zu erreichen, den dieses Gesetz

beabsichtigt, nämlich der Hochschule stetsfort gelehrte Männer zu
erhalten und zuzuführen. Mit dem Standpunkt des Herrn Er-
ziehungsdirektors über unsere Universität bin ich einverstanden
und finde mich um so mehr veranlaßt, dieses zu erklären, als
andere Ansichten eher nach Ausdehnung trachten, etwa'einer
eidgenössischen Universität zusteuernd, während derselbe ein
kantonaler, den Bedürfnissen unseres Landes angemessener sein soll.
Meine Herren! Vor zwei Jahren inaugurirte der Erziehungsdirektor

sein Amt dadurch, daß er eine Erhöhung der
Besoldungen der sämmtlichen Hochschullehrer um 20"/» beantragte.
Jenes wäre der günstigste Zeitpunkt gewesen, auf eine Reorganisation

des Hochschulgesetzeö zu dringen, und wäre dennzumal
die Bedingung der Reform an die Besoldungserhöhungen
geknüpft worden, so hätten wir dieselbe längst erhalten. Ich rufe
nun einer solchen bei diesem Anlasse. Jenes Gesetz über eine

bestimmte Besoldungserhöhung hatte sich, während 23 Jahre der

Besoldungsetat unverändert geblieben, als eine hinlänglich
begründete Nothwendigkeit herausgestellt; es war zeitgemäß und
entsprechend im Maße. Seit zwei Jahren aber haben sich die

Umstände in Nichts geändert, und es erscheint mir daher das
heutige Gesetz als nicht hinlänglich begründet, als eine unnöthige
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Flicker«. Die Voraussetzung, daß der Fall eintreten könnte, wo
durch Ertrabesoldung eine bedeutende Kraft der Universität
erhalten oder beschaff! werden könnte, waS bei dem ordentlichen
Honorar nicht durchwegs möglich sei, ist nicht begründet. Den»
seit dem Bestand der Hochschule ist nur ein Fall hervorzuheben,
wo ein verdienter Lehrer, aus Rücksichten für ein höheres
Honorar, seine Demission genommen haben soll, und der Ersatz
wurde in einer Weise geleistet, die dem Senat und der
Erziehungsdirektion sowohl zu großem Kredit gereicht, als auch den
Beweis leistet, baß Niemand unersetzlich ist. In solchen Fällen
bildet die Höhe der Besoldung ein Motiv, der Titel eines
Professors und der Wirkungskreis desselben ein anderes. Wo aber,
wie in Deutschland, wie Herr v. Gonzenbach bemerkt hat, der
Markt übersetzt ist, daß ein halbes Menschenleben vorbei geht,
bevor solche Stellen erhältlich sind, werben unsere Verhältnisse
immer einen hinlänglichen Anziehungspunkt darbieten. Es besteht
also keine Thalsache, keine Erfahrung, die dieses Erstabesol-
dungsgesetz rechtfertigte. Die Tragweite desselben aber ist meines
Erachtens viel größer, als man uns glauben läßt Es ist ein
Begehrlichkeirsgcsetz, das der Erziehungsdirektion mehr Verlegenheit

bereiten könnte als Erleichterung. Kommt derselbe einmal
bei der medizinischen Fakultät in Anwendung, so wird bald die

theologische, die juridische und die philosophische nicht zurück
bleiben. Die Summe der Ertra für Sommitätcn wird einem
raschen Wachsthum unterworfen sein. — Meine Herren! Ich
wünsche ebenfalls die Kräftigung der Universität; aber nicht aus
dem Grunde, daß dadurch in der Ferne auf eine eidgenössische
Hochschule hingearbeitet werde. Diese Nebelgestalt, die von Zeit
zu Zeit auftaucht, hat einen wunderschönen Klang, so lange
man sie nicht genauer prüft. Sie gleicht einer Pyramide, deren
Spitze über vaö ganze Land leuchten soll; aber dieser Pyramide
fehlt die Basis; darum ist sie ein Luftgebild. Sie braucht nicht
nur die Anstalten und die Lehrerzahl, sondern auch Schüler.
Woher sollen diese ihr zukommen? Von den kantonalen Anstalten.
Diese müßten aufhören, um die Wissenschaft zu centralisiren. In
Zürich möchte man wohl eine eidgenössische Universität; aber nur
wenn- sie nach Zürich kommt, so m Basel, so vielleicht in Bern;
im Ganzen aber wird man im Ernst ebensowenig eine
wissenschaftliche als eine politische Einheit anstreben. Herr Präsident
meine Herren! Ich wünsche unserer Hochschule alle angemessenen

Mittel zur gedeihlichen Förderung und zu möglichst fruchtbaren

Lehrkräften; allein ich finde sie nicht nur in materieller
Richtung, sondern ganz besonders in der inner« Organisation,
somit in einer durchgreifenden Reform. Es verwundert mich,
daß die Erzichungsdircktion, welche, nach öffentlichen Blättern,
beauftragt worden über eine Reorganisation der Universität der

Regierung Bericht zu erstatten, dieses nicht gethan hat. Es
wären die triftigsten Gründe vorhanden, wie ich in kurzer
Andeutung sofort nachweisen werde. Unsere Anstalt ist eine Kopie
kleiner deutschen Universitäten. Lebenslänglichkeit der Anstellungen,
Pensionen, ordentliche und außerordentliche Professorate u. s. w.
mit den obligaten Burschenschaften Die Lebenslänglichkeit der

Anstellungen ist zunächst eine Hauptquelle der Stagnation. Es
ist unmöglich alles nur gute Wahlen zu treffen, und es liegt
auf der Hand, daß eben die mindern Kräfte der Anstalt
lebenslänglich bleiben, während die bedeutenden der Lockung von
„Berufungen" ausgesetzt sind und daher immerhin die Wahl haben,

zu bleiben oder nicht. Nehme sich der Staat doch zum Wenigsten

das Gegenrecht, dann hat er es in seiner Macht, eine

Summe von Kräften sich zu sichern, und auszumustern, was nicht

taugt. Dem System der lebenslänglichen Anstellungen fehlt ein

sehr wesentlicher Faktor zur Anspornung, den die Menschen wohl
in der größten Mehrzahl nöthig haben, und ein gewisses Maß
von Sorge für die Zukunft. Das Pensionssystcm ermangelt
ebenfalls dieses Stimulus und ist unrepublikanisch im höchsten

Grad und so unbillig gegenüber andern Staatsbeamten, als
nur je etwas sein kann. Beide Faktoren lassen es erklärlich
finden, daß eben nicht auf jedem Katheder diejenigen Anstrengungen

gemacht werden die wünschenswert!) und nöthig sind,
89
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um die stürmende Jugend anzuziehen und stets zu neuem Eifer
zu begeistern. — Die Klassifikation in ordentliche und außerordentliche

Professoren ist aus manchen Gründen verwerflich. Warum
nur zwei Klassen, und mit so widersinniger Bezeichnung, wenn
man Klassen will? Eine Klassifikation nach dem GeHalle müßte
der Erziehungsdirektion einen viel größern Spielraum für
Anstellungen lassen. Die Lehr- und öernsreihcit erfordert dringend
eine flîeform, wie leicht nachzuweisen wäre. In der Gcsetzes-

vorlage über die Thierarzneischule find beide, namentlich die

letztern auf's Aeußerste beschränkt, an der Hochschule fast zügellos!
Ich schließe mit der Wiederholung, daß keine Thalsache für die

Nothwendigkeit des vorliegenden Gesetzes spricht, und daß in
Wirklichkeit mit der Revision des Hochschulgesetzes unendlich
mehr geleistet werden kann, als mit derartigen immer
wiederkehrenden Finanzaufbesserungen; trage daher darauf an, der

Große Rath möchte in das vorliegende Gesetz nicht eintreten.

" vr. Schn eider. Als Mitglied der Kommission bin
ich veranlaßt oder sehe mich veranlaßt, deren Antrag zu
unterstützen. Ich muß bedauern, in dieser Beziehung in Widerspruch
mit einem meiner Herren Kollegen zu gerathen. Ich muß von
vorneherein erklären, daß, wenn ich auch mit einzelnen Anträgen
des Herrn vr. Wyttenbach einverstanden bin und ich auch

glaube, es könne unserer Hochschule in Bern eine Revision des

Hvchschulgcsctzes zum Vortheil gereichen, ich doch in seiner ganzen

Rede Etwas vermisse, nämlich den Nachweis, daß man
wirklich durch seine Vorschläge bessere Lehrer bekommen würde.
Er sagt uns, der Grundfehler unseres Hochschulgesetzes sei der
Grundsatz der Lebenslänglichkeit und des Pensionirungssystems.
Ich will Ihnen nicht sagen, ob ich für oder gegen diesen
Antrag stimmen werde, wenn wir einmal an's Revibircn kommen,
allein ich will Ihnen die heutige Sachlage auseinander setzen

und da werden Sie sehen, wohin wir mit diesen Anträgen
kommen. Herr vr. Wyttenbach glaubt, wenn man ein anderes
System annehme und die Professoren nicht mehr lebenslänglich,
sondern nur auf eine bestimmte Anzahl von Jahren anstelle, so

werden sich bei uns junge Kräfte genug bilden für die
Hochschule. Das glaube ich nicht, denn wir sind in einer ganz
anderen Lage, als Deutschland bis dahin war. Auch in Deutschland

haben zwar in den letzten Jahren die Hochschulverhältnisse
um Vieles geändert, allein bei uns sind die Verhältnisse ganz
besonders nachtheilig, um Lehrer heran zu bilden. Es gab eine
Zeit, wo die höchste Emulation eines jungen Mannes dahin
gicng, einmal Professor zu werden. Das war die Zeit, wo die

Hochschulen die einzige geistige Leuchte waren, wo sie den Ton
angaben für die ganze Zeitrichtung, der Politik wie der Kirche,
wo die Hochschulen und namentltch die theologische Fakultät an
der Spitze der religiösen Bewegung war und wo von den
Hochschulen die Bewegungen ausgiengcn, welche ganz Europa
durchzogen. Damals glaubte man die höchste Ehre zu erreichen, wenn
man es bis zum Professor bringe. Herr Präsident, meine Herren!
Heute ist das etwas ganz Anderes!; ein Professor am Polytechnikum

steht ganz gleich da wie ein Professor an der Universität,
und der geistige Ehrgeiz wird heut zu Tage auf ganz andere
Weise befriedigt als früher. In Deutschland gab es lange keine
Repräscntantcnkammern, und Niemand konnte sich öffentlich
zeigen, sondern man war zur Hochschule gedrängt ; man hatte keine
Tribüne, um sich auszusprechen und seine Ansichten zur Geltung
zu bringen. Allein bei uns besteht seit Jahren ein Großer Rath
und Mancher tritt in das öffentliche Leben, welcher, wenn er
wüßte, daß er nie in den Großen Rath gewählt und nie in der
Oeffentlichkeit wirken würde, sich der Wissenschaft widmen und
und auf dem Katheder leuchten würde. Dieß ist ein Grund,
warum wir nicht eigentliche Lehrer für die Universität heranbilden

können, wenigstens nicht in genügender Zahl. Ein
anderer Grund, wenigstens so weit es die medizinische Fakultät
ln trifft, liegt darin, daß jeder tüchtige Mediziner sein Auskommen
besser findet, wenn er nickt Professor ist. Wir haben hier tüchtige

Aerzte, namentlich Einen, welcher in diesem Saale einen

Vortrag gehalten hat, wie man es selten findet, und der
außerordentlich viel Talent und Lehrgabe besitzt, nämlich Herr
vr. Bourgeois. Derselbe ist zu wiederholten Malen angefragt
worden, ob er nicht einen Lehrstuhl an der Universität übernehmen

würbe, allein er wies eS von der Hand, weil er sein
Auskommen auf anderem Wege viel besser findet, als wenn er
Professor ist, und er halte dabei Recht. Wir sind daher, wenn
wir die Hochschule erhallen wollen, angewiesen, auswärtige
Kräfte zu suchen. Nun glaube ich allerdings, wir können
auswärtige Kräfte an uns ziehen, weil an andern Orten mehr
Gelegenheit geboten lst, eigentliche Lehrer heranzubilden. Wir
haben in jüngster Zeit zwei solche bekommen, von denen ich
glaube, die Regierung habe einen sehr guten Giiff gethan, den
einen als Arzt, den andern als Chirurgen. Beide sind zwar
in andern Vermögensverhältnissen als diejenigen es sind, welche
sie hier ersetzten, indem sie sich überhaupt in einer Lage befinden,
wo sie weder ProsessorenfleUcn noch Praxis zu suchen haben,
indem sie reich genug sind, um aus den Zinsen leben zu können.
Thut bei uns Jemand, was solche Leute thun, nämlich, daß sie

als Assistenten und in untergeordneter Stellung Jahre lang in
Spitälern arbeiten? Fragen sie hier einen jungen Arzt, welcher
Talent besitzt, ob er sich dazu brauchen lassen wolle, fünf bis
sechs Jahre als Assistent in einem Spitale zu arbeiten, um dann
möglicher Weise einen Ruf zu bekommen, an die jflniversität zu
Bern? Keiner wird es thun! Das haben aber diese beiden

Herren gethan und sich schon in solcher untergeordneter Stellung
einen bedeutenden litterarischen Namen erworben. Wir werden
daher auch in Zukunft fremde Kräfte heranziehen können, ohne
daß es uns sehr theuer zu stehen kommt. Solche herbeigezogene
fremde Kräfte machen sich an der Universität entweder gut oder
nicht gut. Machen sie sich gut, so hat man ein Interesse, sie

zu behalten. Machen sie sich nicht gut und bekommen gleichwohl
anderswohin einen Ruf, so lassen wir sie gehen; erweisen sie sich

aber als gut, so müssen wir doch der Regierung die Möglichkeit
geben, sie zu behalten. Dieses werben Ausnahmen sein und die

Regierung wird sich zweimal besinnen, bevor sie sich zu einer
bedeutenden Besoldungserhöhung entschließt, wenn sie nicht glaubt,
eS sei wirklich nothwendig. Ich habe es im höchsten Grade
bedauert, als Herr vr. Biermer fortzog Ich konnte es ihm nicht
einmal übel nehmen, weil seine ökonomischen Verhältnisse, die
ich ungefähr kenne, sich besser gestalten werden und ich überdieß
weiß, daß dieß durchaus nicht das einzige Motiv seines
Weggehens war, sondern auch seine Familienverhältnisse der Art sind,
daß er wünschen muß, einmal nach Deutschland zurückzukommen,
was, wie er glaubt, von Zürich aus eher der Fall sein wird
als von Bern aus. Und warum das? Von Bern aus haben
nur noch wenig Professoren einen Ruf nach Deutschland erhalten,

während Zürich seit zwanzig Jahren seinen Koriphäen an
Deutschland wieder zurück gegeben hat, z. B. die Professoren
Schönlein, Hennle, Pfeifer und manche andere, welche zu den
ersten wissenschaftlichen Größen Deutschland's gehörten. Auf
diese Weise ist die Universität Zürich in Deutschland bekannt
geworSen, während man in Deutschland von Bern wenig spricht.
Vor vierzig Jahren war es anders. Damals wurde ich in
Berlin einfach auf den Vorweis meines Matrikels der Berner-
akademic immatrikulirt, ein, Zürcher dagegen, welcher bei mir
war, wurde mit seinem „Lehrbrief" abgewiesen und mußte sich

zuerst ausweisen, daß er ein Gymnasium durchgemacht habe.
Jetzt ist der wissenschaftliche Ruf beider Städte gerade umgekehrt.
Herr Präsident, meine Herren! Wir sind daher angewiesen, von
Außen Lehrkräfte anzuziehen, allein wenn wir die lebenslängliche
Dauer der Professur und das Pensionssystem abschaffen, während

in Deutschland beides besteht, so muß ich denn doch darauf
aufmerksam macheu, daß dieß einen deutschen Gelehrten nicht
bewegen wird, hier zu bleiben, wälyend er Gelegenheit hat,
wieder nach Deutschland zu geben. Ich glaube daher nicht,
daß das von vr. Wyttenbach vorgeschlagene Mittel geeignet ist,
unsere Hochschule zu heben. Was das Kapitel der Lehrfrcihcit
betrifft, so können wir dasselbe heute nicht abspinnen, allein es



wäre pro et contra dafür zu sagen. Führen wir
obligatorische und periodische Prüfungen an der Hochschule em,
so werden diejenigen Herren, welche in die Prüfungskellegia
gewählt werden, alle Zuhörer haben, diejenigen Vagegen,
welche in keinem Prüfungskellegium sind, werden keine haben.
Möglicher Weise werden gerade die bessern Lehrer keine
Zuhörer haben. An einer höhern wissenschaftlichen Schule bin
ich für solche Dinge nicht eingenommen, und ich stütze mich dabei

auf die Thatsache, daß an Hochschulen, wo Lehr- und
Lernfreiheit herrscht, viel eher tüchtige Männer gebildet und erzogen
werden, als an andern, wo Alles, wie in China, so recht rcgle-
mentarisch geordnet ist. Ich muß daher, um nicht zu wiederholen,

was bereits der Herr Erziehungsdirekior und der Herr
Berichterstatter der Kommisston gesagt haben aus voller
Ueberzeugung unterstützen und zwar um so mehr, als nicht nur Herr
Dr. Bicrmer nach Zürich geht, sondern als es sich noch um
zwei andere unserer tüchtigsten jüngeren Kräfte handelt und ich
nicht weiß, ob sie hier bleiben werden. Das Oekonomische hat
immerhin einen bedeutenden Einfluß. Herr Professor Gricsinger
in Zürich, an dessen Platz jetzt Herr Professor Biermer gewählt
ist, kam auf ungefähr Fr. 12,000 zu stehen. Ich zweifle zwar
daran, ob Herr Professor Biermer eben so hoch wird zu stehen
kommen, indem er nicht so spekulativ ist, allein so viel weiß ich,
daß Herr Professor Gricsinger in Berlin nunmehr auf Fr. 50,000
zu stehen kommt und da ist es ihm nicht zu verargen, wenn er
Zürich mit Berlin vertauscht. Sie müssen daher der Regierung
die Mittel geben, tüchtige Kräfte zu bewahren, wenn sie durch
einen Ruf in's Ausland uns drohen, entzogen zu werden.

A b stim m u n g.

Für das Gesetz öl Stimmen.
Dagegen l7 „

5 Eine von Herrn Großrath Bach verlangte Zählung
der Versammlung zeigt 9l Amvesenve, so daß die Abstimmung
gültig ist.

Vortrag der Baudirektion über bauliche Ver¬
änderungen in den Aiytögefängnissen.

Der Regierungsrat.h schließt dahin: Es seien einstweilen
für die allerdringensten baulichen Verbesserungen und Umänderungen

der Amtsgcfängnisse nach Mitgäbe der vorgesehenen
Ausscheidung Fr. 22,000 zu bestimmen, und hicfür die im
BauanlcihenStavleau Ziff. I ausgesetzten Summen (Fr. 10,000
Zimmcrwald Pfarre Zubau und Fr. 12,0X) Schwarzcnburg-
Heitenlied Ohmgeldgebäuve) zu verwenden. Diese beiden Posten
würden sonach dahinstellen und ersetzt werden durch den neuen
Posten „Amtsgefängnisse, Verbesserung und Umänderung,
Fr. 22,000."

Nachdem der Herr Baudirektor sich an den Platz des
Berichterstatters begeben, bemerkt der Herr Präsident, daß auf die

Tagesordnung eigentlich gesetzt sei eine Beschwerde der Einwoh-
nergemeinbe Bern über einen Enscheid des Regierungsralhes
betreffend die Bestätigung des dortigen Polizeiinspektors. Dieses
Geschäft könne indessen dermalen nicht wohl in Behandlung
genommen werden, weil es noch aus der frühern Amtsperiöde
datire, seit welcher Zeit ein Wechsel in der Bittschriftenkommission
eingetreten sei, und nun ein Bericht der neuen Bittschriftenkommission

nicht vorliege.
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Iolissa i n t. Ich ergreife das Wort, um zu verlangen,
daß man in den Verhandlungen diejenige Reihenfolge der
Geschäfte innehalte, wie sie auf dem angeschlagenen Traktanden-
verzeichniß für diese Sitzung angegeben' ist. Nach dieser Reihenfolge

sollte man sich nunmehr beschäftigen mit Nummer 3 der
Traflanden, welches lautet: „Bericht über die jurassischen
Eisenbahnen mit Begehren um Nachkrebit für die Fortsetzung der
Studien." Es ist eilf Uhr, die Bänke sind ziemlich verlassen
und ich fürchte, wenn man weniger wichtige Gegenstände zu
behandeln anfängt, wie Strafnachlaß- und Strafumwandlungs-
gesuche, so werbe der Saal sich noch weiter leeren und man
werde sich im Falle befinden, die Sitzung aufzuheben aus Mangel

an der erforderlichen Mitgliederzahl. Auch ist zu vermuthen,
daß morgen die Session geschlossen wird, und da Sie überdieß
wissen, daß in der Regel die Samstagsitzungen nicht lange
dauern, so ist es ohnehin nicht möglich, den Bericht über die
jurasssschen Eisenbahnen auf die Tagesordnung für morgen zu
setzen. Wenn wir nicht die für die heurige Sitzung angesetzte
Reihenfolge der Geschäfte beobachten, so ist es gewiß, daß der
fragliche Bericht aus eine andere Session von Neuem verschoben
wird. Ich bitte daher die Versammlung, die auf dem heuligen
Traktandenverzeichniß angesetzte Reihenfolge der Geschäfte zu
beobachten.

Herr Präsident. Ich bemerke dem Herrn Jolissaint, daß
die angegebene Tagesordnung nicht nothwendiger Weise nach
der Nummer der Geschäfte beobachtet zu werden braucht. Ich
sehe kein Hinderniß, sich mit dem von ihm erwähnten Geschäfte
zu beschäsrigen, allein das schon so lange verschobene Geschäft,
betreffend den Polizeiinspektor von Bern, bringt mich in
Verlegenheit. Wir nehmen daher daS Geschäft, betreffend die

Eisenbahnen im Jura.

Herr Justizdircktor M i gy. Es ist richtig, daß der Rapport,

betreffend die jurassischen Eisenbahnen, schon auf dem
Traktandenverzeichniß der letzten Session figurirt hat, allein die

Staatswirthschaftskommission, welche ihr Gutachten abgeben
sollte, sandte ihn an die Regierung zurück, damit sie zur
Rechtfertigung der verlangten Fr. 10,000 einen mehr in die Einzelheiten

gehenden Beucht vorlege. Im dermaligen Augenblicke
befindet sich nun der neue Direktor der Eisenbahnen in amtlicher
Mission abwesend, um den Staat im Verwaltungsrathe der
Centralbahn zu vertreten. Vor seiner Abreise nach Basel äußerte
er im Regierungsralhe den Wunsch, der Sitzung dieser Behörde
beizuwohnen, wo dieses Geschäft behandelt würde, und ganz
natürlich konnte ihm dieser Wunsch nicht abgeschlagen werden.
Da nun der Große Rath im Laufe des Monats Mai noch eine

Session haben wird, so leiden keine Interessen, wenn man bis
zu diesem Zeitpunkte den fraglichen Rapport verschiebt. Die
Regierung durste nach dem Reglcmente das Gesuch des Herrn
Eisenbahndirektors nicht unberücksichtigt lassen und dieser hätte
seinen Bericht der Behörde schon früher vorgelegt, wenn es ihm
möglich gewesen wäre. Darauf mache ich den Großen Rath
aufmerksam, denn der Herr Eisenbahndirektor ist erst seit Kurzem
mit dieser wichtigen Frage des jurassischen Eisenbahnnetzes
beschäftig!, welche eine der schwierigsten zu lösen ist. Man wird
gewiß zugeben müssen, daß er berechtigt und sogar genöthigt ist,
so vollständige Voistudicn als möglich zu machen, bevor er über
einen Gegenstand von solcher Wichtigkeit, der schon den Herrn
Slvckmar, seinen Vorgänger, so lange beschäftigt hat, einen

Generalrapport vorlegt. - Dermal ist der Bericht fertig, allein
wir glaubten, ihn im Regicrungsrathe heute nicht behandeln zu
sollen in der Abwesenheit des Direktors, welcher ausdrücklich
verlangt hatte, bei der Behandlung anwesend zu sein. Wie ich
schon gesagt, war es uns durch das Reglement geboten, daS
Geschäft nicht vorzunehmen. Ich darf daher hoffen, daß diese

Verschiebung nicht übel aufgenommen wird, weder vom Großen
Rath noch vom Jura.
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Jo lissai nt. Es ist mir leid erklären zu müssen, daß die

Thatsachen und Verumständungcn, welche Herr Rcgierungsrath
Migy zu Begründung einer Rückwcisung auf eine nächste Session

angeführt hat, mir diese Rückweisung nicht hinlänglich zu
begründen scheinen. Wäre es das erste Mal, daß dieser Gegenstand

aus den Traktanden erscheint, so würde mau bis zu einem

gewissen Punkte die verschiebende Einrede des Herrn Migy
begreifen, allein wenn man daran denkt, daß es schon das dritte
Mal ist, daß dieser Rapport dem Großen Rathe und den
jurassischen Deputirten insbesondere versprochen worden, so wird man
leicht das Bedauern und die Ungeduld begreifen, welche wir
zeigen. Der fragliche Rapport war bereits unter den Traktanden
her Session vom November 1864. Damals wurde er nicht
abgelegt, weil Herr Regierungsrath Stockmar sel., welcher im Juni
gleichen Jahres gestorben war, noch nicht ersetzt war. Der
Bericht wurde von neuem auf daö Trakrandenverzeichniß gesetzt für
die Session vom Februar und März 1865, allein wiederum kam

er nicht an die Tagesordnung, sondern diese Session wurde
ausgefüllt durch andere, ohne Zweifel weniger wichtige Geschäfte,
als diese Eisenbahnfrage, Geschäfte, welche man aber gleichwohl
erledigen wollte. Beim Durchlesen, des Einberufungsschreiben
für die gegenwärtige Session sahen die jurassischen Abgeordneten
mit Vergnügen diesen Gegenstand wieder auf den Traktanden
und hofften, jetzt, daS dritte Mal, werde er unzweifelhaft behandelt

werden; sie betrachteten ihn als eines der wichtigsten
außerordentlichen Traktanda der außerordentlichen Sitzung, deren Zu-
sammcnberufung die Regierung einige Wochen zwischen zwei
ordentlichen Sessionen beschlossen hatte. Ich glaube hier daS
treue Echo der jurassischen Abgeordneten zu sein, wenn ich erkläre,
daß sie glaubten, die jurassische Eisenbahnfrage sei einer der
wichtigsten VerhandlungSgcgenstände der gegenwärtigen Session. Nun
sehe ich ein, daß unsere Hoffnung in dieser Beziehung getäuscht
ist. Prüft man, was für Geschäfte bis zum heutigen Tage,
am Tage vor dem wahrscheinlichen Schlüsse der Session, erledigt
worden sind, so muß man sich fragen, ob es nöthig gewesen,
den Großen Rath zusammen zu berufen» — um über was
zu beschließen? Etwa über die Steuerverhältnisse beider Kan-
tonSthcile? Nein, denn der daherige Gesetzesentwurs ist erst
gestern ausgetheilt worden? Oder die jurassische Eiscnbahn-
fragc? Auch das nicht, denn der Bericht ist noch nicht bereit
und der Herr Direktor ist abwesend. Oder die bestrittene
Lage der Station Wichtrach, welche die Regierung nach ihrem
Gutfinden abgeändert hatte? Ja, wirklich! das ist der wichtige
Gegenstand der Session, welcher eine ganze lange Sitzung in
Anspruch genommen hat und welcher endlich nach dem Wunsche
der Regierung erledigt worden. Das ist, ich wiederhole es, das
Hauptergebniß einer außerordentlichen Session, welche der
Regierungsrath verlangt und, um fv zu sagen, gefordert hat, in
einem Augenblicke, wo die Landarbeiten eine große Zahl von
Abgeordneten hindern, nach Bern zu kommen. Ich habe gesagt,
daß die von Herrn Regierungsrath Mjgh angeführten Gründe
die Verschiebung des Gegenstandes auf eine andere Session nicht
ganz rechtfertigen. Erlauben Sie mir, um das zu beweisen, daß
ich diese Gründe kurz prüfe. Herr RegierungSrath Migy hat
uns zuerst gesagt, daß der Eisenbahndirektor, Herr Regierungsrath

DeSvoignes, einen Bericht gerüstet habe, daß derselbe aber
noch nicht der Vorberathung des Regierungsrathes unterstellt
worden sei, sp daß er dermal auch dem Großen Rathe nicht
vorgelegt werden könne. Wenn das so ist, gestehe ich, daß ich
nicht begreife, warum man ihn denn schon drei Mal auf der
Traktandenliste hat erscheinen lassen. Ick? kann mir diese Thatsache

nicht anders erklären, als mit dem Gedanken, daß man
vielleicht den Jura „amüsircn" und, wie man zu sagen pflegt,
eine Frage auf die lange Bank schieben wollte, welche auf der
andern Seite des Chasserai von brennender Wichtigkeit ist.
Herr Regierungsrath Migy führt zweitens die Abwesenheit des

Herrn Devoignes an und verlangt Nachsicht und Rücksicht für
diesen neuen Regierungsrath, welcher erst einige Monate der
Eisenbahndireklion vorsteht; er sagt uns ferner, die jurassische

Eisenbahnfrage sei voll von Schwierigkeiten. — WaS die

Abwesenheit des Herrn DeSvoignes betrifft, so muß ich bekennen,
daß ich mir diese nur schwer erklären kann. Ich zweifle nicht

daran, daß es ihm möglich gewesen wäre, sich in der Mission,
die er heute erfüllt, durch einen seiner Kollegen vertreten zu
lassen, wenn er es wirklich gewollt hätte. Ich bin der Erste,
um anzuerkennen, daß es ihm wahrscheinlich schwer sein würde,
uns heute definitive Vorschläge in der Hauptsache, betreffend die
jurassischen Eisenbahnen, zu machen; allein das verlangen wir
im gegenwärtigen Augenblicke nicht von ihm. Wir wollen ihm
die nöthige Zeit lassen, um seine finanziellen Vorschläge über die

Frage, welche uns beschäftigt, reiflich vorzubereiten. Was wir
in dieser Sitzung von Herrn DeSvoignes verlangten und waS
ihm sehr leicht gewesen wäre zu bringen, daS wäre ein Generalrapport

über den gegenwärtigen Stand der Jurabahnfrage und
im Uebrigen Vorschläge über die vorbereitenden Maßregeln, wie
über die Vervollständigung der Studien, über die Anfragen bei

den Gemeinden, um die Leistungen kennen zu lernen, welche sie

zu übernehmen geneigt wären, über den Anschluß der jurassischen
Linien in Delle, in Basel und in Convers. Für diese Punkte,
scheint es mir, braucht es nicht sechs Monate, um einen Rapport

und Vorschläge zu machen, um so weniger, als diese Punkte
mehr ober weniger schon von Herrn Stockmar bearbeitet worden
waren. Ich beharre ganz besonders darauf, daß diese Punkte,
welche ich soeben bezeichnet habe, so bald als möglich an die

Tagesordnung einer Sitzung res Großen Rathes gesetzt werden.

Herr Justizdirektor Migy. Bevor diese Angelcnheit dem
Großen Rathe vorgelegt werden kann, muß sie vom RegierungS-
rathe behandelt sein; so lange daher dieser Letztere keinen
Beschluß gefaßt hat, kann keines seiner Mitglieder über diese Materie
Bericht erstatten. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß der fragliche

Bericht der Regierung noch nicht unterbreitet werden konnte,
welche daher ihrer Seits noch keinen Berichterstatter hat wählen
können, um den Herrn Eisenbahndirektor während seiner Abwesenheit

zu ersetzen Ich hatte mich verboten, die Berichterstattung
zu übernehmen, allein da Herr DeSvoignes bei seiner Abreise
nach Basel den Wunsch mitgetheilt hatte, die Regierung möchte
sich während seiner Abwesenheit damit nicht befassen, so ist es
klar, daß wir keinen Entscheid fassen durften, da das Reglement
dagegen ist. Es sind daher, glaube ich, Gründe vorhanden, um
dem Wunsche des Herrn Eisenbahnvirektors zu entsprechen, um
so mehr, als es sich hier um, ein Unternehmen handelt, welches
45 Millionen kosten wird und das daher nicht so überstürzt zu
werben braucht, wie einige Personen eS zu thun versucht sind
Die Akten müssen der Regierung unterbreitet werden, bevor die

Sache vor den Großen Rath kommt. Uebrigens ist die
Zurückweisung keine so bedeutende Verschiebung, weit wir noch im
Lause des nächsten Monats Mai eine Session haben werden.
Die Ergänzungsarbeiten, die noch fehlen, sind nicht auf Ort
und Stelle selbst zu machen, sondern es fehlen nur noch Berichte
über geologische Arbeiten, Berichte, welche im Zimmer gemacht
werden können, und Untersuchungen über Verwaltungsgegenstände.

Der Beweis, daß die Studien aus Ort und Stelle schon
beinahe beendigt sind, liegt darin, daß der Direktor der
Eisenbahnen nur Fr. 16,à verlangt zur Vollendung desjenigen,
was noch fehlt. Ich wiederhole eö: der Regierung kann kein

Vorwurf gemacht werden, denn diese konnte nach Mitgäbe des

Rcglemcntcs in der Abwesenheit des Eisenbahndireklors weder
die Frage erledigen noch sie behandeln. Die entstehende
Verzögerung hat keinen praktischen Nachtheil, weil von jetzt an bis
zu Ende des Jahres noch Zeit genug ist, um die Arbeiten und
Terrainstudien zu beendigen.

vr Tische. Ich habe vollständig die Ansicht des Herrn
Jolissaint. Diese Frage erscheint wirklich schon seit langer Zeit
stets von Neuem auf den Traktanden, ohne jemals zu einer
Lösung gelangen zu können, welche der Jura seit langer Zeit
erwartet und die er das Recht hat zu erwarten; denn es ist



ihm lieber, daß die Lösung eine negative sei, als daß noch länger
gezögert werde. Die Zeit geht vorbei, die gegenwärtige
Generation ebenfalls, und der Große Rath sieht mit untergeschlagenen
Armen zu. Wahr ist es, daß, was der Herr Vizepräsident des
Regierungsratheö uns gesagt hat, ein mildernder Umstand ist,
nämlich, daß der Rcgierungsrath sich noch nicht mit der Sache
befaßt hat und daß in der Abwesenheit des Herrn Eisenbahndirektors

kein Mitglied des Regierungsrathes hier einen
Bericht dieser Art erstatten kann. Auf den Traktanden erscheint
ein Supplementarkredit von Fr. ItIMl), welcher für die

Beendigung der Eisenbahnstudien vom Großen Rathe verlangt wird,
und die Regierung ist ebensowenig im Stande, ihr Gutachten
hierüber abzugeben, als über die andere Frage, weil diese Kre-
ditfragc zuerst der Staatswirthschaftskommission vorgelegt werden
muß, welche bereits früher Gelegenheit gehabt hat, sich damit
zu befassen. Damals hat sie gefunden, die Studien seien

vorgerückt genug, allein bezüglich der zu ihrer Vollendung
verlangten Fr. 1st,WO, sei nicht genügend nachgewiesen, durch wen
und wozu diese Ausgabe gemacht werden solle, so daß sie dann
beschloß, die Sache an den Regierungsrath zurückzuweisen,
damit er angebe, wozu diese Summe verwendet werden solle. Die
Kommission hat auf die Antwort des Regierungsrathes gewarter,
allein es erfolgte keine bis jetzt, so daß die Kommission sich nicht
noch einmal mit der Sache beschäftigen konnte, und die Regierung,

ohne ihr Gutachten zu haben, nicht Bericht erstatten kann.
Die Bemerkungen des Herrn Jolissaint sind daher ganz richtig
und begründet; denn man muß zugeben, daß die Regierung
allzusehr aufschiebt, und man wird einverstanden sein, daß man
nicht einen oder drei Monate brauchte, um den verlangten Kredit
zu rechtfertigen. Zehn Minuten wären für die Regierung genug
gewesen, um einen Bericht zu erstatten, und hierauf hätte die

Staatswirthschaftskommission berathen können. Man muß daher
zugeben, daß die Regierung in diesem Punkte durchaus nicht
vorwurfsfrei ist. Auf diese Weise verlängert man die
Ungewißheit und läßt das Land sich nicht beruhigen. Man dars sich

alsdann nicht verwundern, wenn die jurassisi e Deputation gegen
diese Art vorzugehen reklamirt; denn sie hat Grund, es zu thun.
Wenn wir etwas empfindlich werden wegen unserer Eisenbahnen,
so ist das Angesichts aller dieser Verzögerungen gerechtfertigt.
Ich hoffe, daß man uns im Monat Mai nicht mehr sagen wird,
man habe nicht Zeit gehabt, sich mit dieser Angelegenheit zu
beschäftigen. Bis zum Mai ist ein ganzer Monat. Ich darf
hoffen, daß bis dahin die Regierung sich diese Sache angelegen
sein lassen, daß Herr Regierungsrath Migy allen seinen guten
Willen darauf verwenden, und daß man uns nicht mehr sagen

wird, die Regierung habe sich nicht damit beschäftigen können.

Herr Justizdirektor Migy. Ich bin erstaunt, daß man
sich mit den so bestimmten Erläuterungen, welche ich gegeben
habe, nicht begnügt. Wirklich, ich wiederhole es, den
Regierungsrath trifft keine Schuld in dieser Angelegenheit, theils weil
er eine Sache nicht behandeln konnte, so lange sie ihm nicht
vorgelegt war, theils weil das Reglement es verbietet, in der

Abwesenheit eines Direktors und ungeachtet seiner Protestationen
etwas seine Direktion Betreffendes zu beschließen, oder nur über
seinen Rapport zu deliberiren, der übrigens erst diesen Morgen
an die Regierung gelangt ist. Ich weise daher im Namen des

Regierungsrathes alle Vorwürfe zurück, die von Herrn Tische
gemacht worden sind. Er ist um so weniger berechtigt, solche

Vorwürfe so laut als möglich zu erheben, als gerade er es ist,

welcher als Mitglied der Staatswirthschaftskommission in der

Kommission selbst während der letzten Session des Großen Rathes
gegen den verlangten Kredit Einsprache erhoben hat, und als er

für die Fr. lst,stlist, welche für Studien der Jurabahn bestimmt
sind, deren Vertheidiger er sich so laut nennt, um in seinem

Kantonstheile das Echo erschallen zu lassen, — als er, sage ich,

vom Regierungörathe eine detaillirte Note verlangt hat, wie er

am Schlüsse des Jahres von seinem Apotheker eine detaillirte
Note verlangt. Wirklich, meine Herren, wenn es sich um eine

TaMcitt des Großen.Rathes ikt>5
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Operation von 45 Millionen, um ein Werk von so hoher Wichtigkeit

handelt, ist es nicht mehr als zu verwundern und sogar
unglaublich, daß man einen Beschluß, betreffend einen Kredit
von Fr. Ist.ststst verzögert, wie Herr Tische es in der letzten
Session gethan, indem er eine detaillirte Note verlangte, als ob
es nicht Jedermann in die Augen springen müßte, daß diese
Summe wahrscheinlich nicht hinreiche, und als ob nicht Jedermann

wüßte, daß die noch auszuführenden Vorbercitungs-
arbeiten, wie Terrainstudien, geologische Untersuchungen,
Untersuchungen betreffend die Administration u s. w. noch in Menge
vorhanden sind und eine bedeutende Auslage erfordern. So hat
Herr Tische durch dieses unqualifizirbare Begehren. eine lange
Verzögerung und die Verschiebung von einer Session zur andern
veranlaßt und heute benutzt er nun einen Zwischenfall, die
Abwesenheit des neuen Direktors, um mit Lärm Vorwürfe zu
erheben und siine Eisenbahnsympathien im Jura wiederhallen zu
lassen. Das kann ick nicht begreifen und weise es von der
Hand. Andererseits macht mir dieser Antrag ein bemühendes
Gefühl, denn es wird ein Abwesender angegriffen, und zwar
mit Unrecht, ein Abwesender, der sich nicht vertheidigen kann.
Der neue Eisenbahndirektor ist erst seil Kurzem mit seiner schweren

Aufgabe beauftragt worden. Er entwickelt eine große Thätigkeit,

allein eine gewisse Zeit ist gleichwohl nothwendig, um sich
mit diesen technischen Fragen bekannt zu machen, welchen Herr
Slockmar obgelegen war. Ich hoffe, sagte mir Herr Desvoignes,
daß man mir eben so viele Monate gestalten wird, um meine
Vorschläge auszuarbeiten, als mein Vorgänger Slockmar Jahre
gebraucht hat. In einer solchen Lage, wo ein wenig Nachsicht
nöthig wäre, sollte man diese Nachsicht wirklich haben, denn der
Grund der gegenwärtigen Verhandlungen ist einzig der, daß die
Eisenbahndirektion ihren Rapport nicht rechtzeitig dem
Regierungsrathe vorgelegt hat. Die dadurch eingetretene Verzögerung
ist unbedeutend, indem eine neue Session bereits für den nächsten
Mai und jedenfalls für die Zeit vor der Herbstsession beschlossen

ist und man daher gewiß sein kann, daß alle Operationen und
Studien über das Eisenbahnnetz, welche Herr Stockmar
unvollendet gelassen hat, vollständig fertig sein werden. Aus diesen

Gründen und in Berücksichtigung der Abwesenheit meines
Kollegen hätte es mir geschienen, es hätten die von mir gleich im
Anfang gegebenen Ausschlüsse genügen sollen, sofern nicht vaS
Echo, welches man provoziren will, und die Absicht, unter allen
Umständen die Regierung anzugreifen, der wirkliche Zweck dieses

Geschreies ist. Ich schließe, indem ich dem Herrn Tische erkläre,
daß ich von seiner Seite durchaus keinen Aufruf an meine

Eigenschaft als Jurassier nöthig habe, um mich auch fernerhin
mit der wichtigen Aufgabe des Baues eines jurassischen
Eisenbahnnetzes ernstlich zu befassen.

Herr Präsident. Ich bin in der Stellung, dieser

Verhandlung, welche den Gegenstand, welchen wir behandeln sollten,
im Grunde gar nicht berührten, ein Ende zu machen. Nicht
als ob ich nicht auch fände, daß Herr Jolissaint verlangen darf,
daß man ein auf den Traktanden stehendes Geschäft Pr die

Hand nehme. Ich anerkenne, daß er das Recht hat, dieß zu
thun; allein gleichzeitig sehe ich, daß die Versammlung
nachsichtig genug ist, die Motive zu würdigen und zu berücksichtigen,
welche uns Herr Rcgierungsrath Migy angegeben hat. Auf
der einen Seite können daher die Herren Jolissaint und Tische
das Recht in Anspruch nehmen, daß diese Sache behandelt werde,
allein anderseits hoffe ich, sie werden nachsichtig genug sein, um
zuzugeben, daß dieses heute, in der Abwesenheit des Eisenbahndirektors

und beim Fehlen eines Berichtes des Regierungsrathcs,
welcher selbst diese Sache noch nicht hat prüfen können, nicht
möglich ist.

Jolissaint. Ich glaubte nicht im Falle zu sein, noch
einmal in dieser Verhandlung das Wort zu ergreifen, allein die

mehr oder weniger leidenschaftlichen Worte des Herrn
Rcgierungsrath Migy nöthigen mich dazu. Wenn ich sein letztes
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Votum richtig verstanden habe, so wirft er uns drei Dinge vor:
Erstens, einen Abwesenden angegriffen zu haben; ferner, jede

Gelegenheit zu ergreisen, um die Regierung zu kritisiren und
endlich überhaupt mittelst der jurassischen Eisenbahnfrage zu rekla-
miren. Diese drei Vorwürfe muß ich energisch zurückweisen,
indem sie durchaus das Unrichtige treffen und uns nicht berühren
können Zunächst stelle ich förmlich in Abrede, den Herrn
DesvoigneS angeklagt zu haben. Meine Bemerkungen waren
durchaus wohlwollend und halten durchaus nicht den Charakter
eines VorwurfeS, Ich gebe mit Vergnügen zu, daß der neue
Eisenbahndirektor, was die Jurabahnen betrifft, von den besten

Gesinnungen beseelt ist, und ich zweifle nicht, daß er sich thätig
mit dieser Frage beschäftigen wird. Waö ich bedaure, ist einzig
seine heutige Abwesenheit, welche nicht gerechtfertigt ist, wenn
es sich darum handeln sollte, wichtige vorbereitende Maßregeln
zu beschließen, wie den Nachtragskredil für Studien, die Art
und Weise, die Gemeinden über ihre Leistungen anzufragen:c.
Wir befinden uns in der günstigsten Jahreszeit, um diese Studien

zu vollenden, welche, wenn sie nicht im Sommer gemacht
werden, die Lösung der Hauptsache vielleicht um ein Jahr
verzögern, Ich protcstire gegen die Art und Weise, wie Herr
Migy das Benehen derjenigen jurassischen Abgeordneten auslegt,
welche den Muth haben, Bemerkungen über die Verzögerungen
zu machen, welche sie im Gange der Eisenbahnfrage zu bemerken

glauben. Die fortwährenden Reklamationen, welche sie über
diesen Gegenstand erheben, sind ihnen einzig eingegeben durch
die Dringlichkeit, welche obwaltet, im Interesse des Landes,
damit einmal die Diekussion über die Hauptsache ernstlich an die

Hand genommen werde in einer Angelegenheil, welche die Geister
im Jura fortwährend in Spannung hält, Sie sind sonst nicht
gewohnt zu reklamiren. Was die mehr oder weniger unbestimmte
Anklage betrifft, als werde die Eisenbahnfrage als eine Oppvsi-
tionsangclegenhcit gegen die Regierung benutzt, so ist diese

Voraussetzung ebenso willkührlich als die vorige es war. Wir gehören
nicht zu denjenigen, welche systematische Oppositionen wider und
gegen Alle erheben. Wäre das der Fall, so würde sich diese
Opposition nicht bloß heute zeigen; wir werden die Regierung
stets unterstützen, wenn sie sich auf thätige Weste mit Angelegenheiten

des öffentlichen Wohls beschäftigen wird, welche das Land
interessiren, wie unsere Eisenbahnfragc. Wir stellen, was uns
betrifft, keine großen Forderungen; wir verlangen bloß, daß die
Regierung der Eisenbahnfragc die Hälfte des Eifers und der
Thätigkeil widme, welche sie in einer viel weniger wichtigen
Sache entwickelt hat, welche Antipathien erweckte, die auf dem
Punkte waren zu verschwinden. Ich will von der Anwendung
des Gesetzes über die Einkommenssteuer auf den Jura sprechen.
Es gibt ein Sprüchwort, welches sagt, daß die Furcht eine
schlechte Rathgeberin sei, daß sie überall Gespenster sehen lasse
und überall Feinde erblicke Ich will nicht sagen, daß es mit
unserer Regierung so stehe, obgleich der Vortrag des Herrn
Migy in dieser Beziehung einige Analogie darbietet. Kurz, wir
bestreiken dem Herrn Migy, so lange er zur Begründung seiner
vagen und allgemeinen Anklagen keine Thatsachen anführt, das
Reckt,' unsere Absichten und unser Verhalten als jurassische
Abgeordnete zu verdächtigen. Wenn wir Ungeduld zeigen, so sind
wir nur das treue Echo unserer Bevölkerung, welche endlich
positiv wissen will, was sie von Seite des Kantons Bern
erwarten kann. Sie ist der Versprechungen satt, welche man ihr
in so großer Zahl gemacht hat; sie verlangt Thaten. Sage man
uns daher einmal frei und offen, was man für die Jurabahn
zu thun geneigt ist. Ich will diese mehr oder weniger
unangenehme Diskussion nicht weiter führen und schließe in der
Hoffnung, daß in der Maisitzung unsren gerechten Reklamationen
entsprochen werden wird.

Herr Justizdirektor. Statt aller Antwort behaupteich,
nicht gesagt zu haben, daß Sie Feinde der Regierung seien, und
daß ich keineswegs die jurassischen Abgeordneten angegriffen habe,
wie man es behauptet. Ich habe erklärt und bewiesen, daß die

Regierung unter den obwaltenden Umständen vor jedem Tadel
sicher ist, und daß die Kritik und die Reklamationen auf einen
Abwesenden fallen, welcher sich nicht in der Möglichkeit findet,
sich zu vertheidigen, und daß dieser Abwesende infolge seines
erst jüngsthin erfolgten Eintrittes in die Administration und bei
dem Eifer, den er entwickelt, ein Recht auf einige Rücksichten
hätte, die er nicht gefunden hat. Das habe ich gesagt, und
dabei bleibe ich.

Herr Präsident. Wir müssen voraussetzen, daß die
Regierung in der nächsten Session den verlangten Bericht
erstatten wird.

^ v. Büren. Ich ergreife das Wort wegen eines
andern Traktandums, welches auch auf dem Verzeichniß der
Geschäfte erscheint und zwar nicht zum ersten Male, sondern schon
seit fünf Jahren. Es hat nicht die gleiche Portöe wie dasjenige,
welches soeben berührt worden ist. Ich meine die Beschwerde
der Einwohnergemeinde Bern gegen die Regierung, betreffend
das Recht der Regierung zur Bestätigung des Pvlizeidirekrors
von Bern, welches die Regierung im Laufe des Jahres 1859,
wenn ich nicht irre, in Anspruch genommen hat. Das Geschäft
hat seither ruhig geschlafen in der Drucke. Es ist kein Nachtheil,

daß dieses Geschäft etwas lange hat warten müssen, indem
es bei der Behandlung viel Wärme hätte verursachen können,
welche nun unterdessen hat verrauchen können. Wie gesagt, das
Geschäft hat nun Jahre lang in der Drucke geruht, allein einmal

könnte und sollte nun doch diese prinzipielle Frage erledigt
werden. Ich hatte gehofft, diese Angelegenheit komme nun endlich

einmal zur Sprache, allein wenn man das schöne Wetter
und die schwach besetzten Bänke im Saale sieht, so darf ich nicht
erwarten, daß eS heute oder morgen noch vorkomme, allein
verlangen darf ich doch, daß die Petitionskommission diese Sache
prüfe und bald einmal ihre Anträge bringe. Es werden dann
bei dieser Gelegenheit noch einige andere Fragen zur Sprache
gebracht, wodurch einigen gesetzgeberischen Akten gerufen wird.
Ich möchte anfragen, in welchem Stadium dieses Geschäft in
der Petitionskommission ist, und wenn kein Hinderniß im Wege
wäre, so müßte ich darauf beharren, daß es sogleich vorkomme.

5 Herr Justizdirektor. Ich wünsche ebenfalls, daß
dieses Geschäft so schnell als möglich erledigt werde, weil es
nichts Unangenehmeres für eine Direktion giebt, als wenn ein
Geschäft so lange Jahre in der Großrathödrucke liegt, indem
derartige Verspätungen immer der Direktion zur Last gelegt
werden. Das Geschäft ist schon seit dem Jahr 1869 vor dem
Großen Rathe. Schon im Jahr 1863 war das Geschäft an
die Tagesordnung gesetzt, und ich hatte hier bereits einen Theil
des Berichtes erstattet, als ich unterbrochen, und wenn ich nicht
irre, von Herrn Großrath Karrer aufmerksam gemacht wurde,
ob es nicht zweckmäßiger sei, das Geschäft zunächst an die
Bittschriftenkommission zu überweisen. Seilher ist nun das Koin-
missionalsystem eingeführt worden, bei welchem sich unglücklicher
Weise der Usus geltend gemacht hat, daß wenn ein Kommissional-
bericht vorliegt, der Berichterstatter des Regierungsrathes voll-
ständtg ignorirt wird, indem man sich nicht einmal die Mühe
nimmt, ihm die Abänderungsanträge der Kommission mitzutheilen.
Der Berichterstatter kommt alsdann in den Großen Rath, ohne
im Geringsten zu wissen, was die Kommission vorschlägt, und
oft setzt es noch einen kleinen Kampf ab, nur um zu wissen, ob
der Berichterstatter der Regierung oder derjenige der Kommisston
zuerst reden dürfe oder müsse. Was hat die Bittschriftenkommission

im vorliegenden Geschäfte verhandelt? Ueberall habe ich

auf der Staatskanzlci gefragt und gesucht, wo der Antrag der
Bittschriftcnkommisston sei, um zu wissen, ob derselbe sich im
Einklang lx finde mit demjenigen der Regierung, denn über dieses
Geschäft wird sich eine lange Diskussion entspinnen, — allein
nirgends habe ich einen Bericht gefunden. Nun sagt mir so

eben Herr vr. Manuel, daß die Bittschriftenkommission sich noch



gar nicht mit dieser Sache beschäftigt habe. Ich möchte daher
den Antrag stellen, hier von der Bittschriftenkommisston Umgang
zu nehmen, allein zugleich möchte ich der Einwohnergemeinde
von Bern den Rath ertheilen, ihre Beschwerde zurück zu ziehen
und zwar aus einem formellen Grund. Die Eingabe der
Gemeinde Bern hat nämlich die Sache von dem Stanpunkte und
der Ansicht aus behandelt, daß die Verordnung vom Jahr !812
über die Ortspolizei implicite aufgehoben worden ist. Das ist
der Grundgedanke der ganzen Eingabe und im Jahr186V war
eine solche Behauptung noch möglich. Seither hat aber der Große
Rath zu der neuen revidirtcn Gesetzessammlung ein Promul-
gationsdekret erlassen, welches die Erklärung enthält, daß alle
in die neue Sammlung aufgenommenen Gesetze noch als gültig
zu betrachten seien —

H Herr Präsident. Es ist die Ordnungsmotion
gestellt worden, wir sollen dieses Geschäft noch nicht behandeln.

* Herr Justizdirekto r. Ich werde abbrechen.

5 Herr Präsident. Der Herr Justizdirektor hat dem

Hrn. v, Büren nunmehr bereits Auskunft ertheilt, daß ein Wechsel
in den Mitgliedern der Bittschristenkommission stattgefunden und
daß die neue Kommission das Geschäft noch nichl behandelt hat.
Es ist daher zu gewärtigen, daß die Bittschristenkommission bis
zur nächsten Session einen Rapport vorlege,

H v, Büren. Ich bin damit einverstanden und muß nur
das Tit. Präsidium bitten, die Sachen rechtzeitig durch die
Bittschriftenkommission behandeln zu lassen. Der gute Rath, welchen
der Herr Justizdirektor der Einwohnergcmcinde Bern ertheilt,
war mir schon früher bekannt, allein ich hatte die Sache anders
angeschaut.

5 Herr Präsident. Diese Sache bleibt also einstweilen
noch verschoben.

Herr Baudirektor Kilian, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Herr Präsident, meine Herren! Es handelt sich

darum, eine Summe zu bestimmen, um den baulichen Zustand
der Gefangenschaften in mehrern Bezirken zu verbessern. Der
Herr Generalprokurator sah sich im Laufe des vorigen Jahres
veranlaßt, dem Regierungsrath über den mangelhaften baulichen
Zustand der Gefangenschaften in mehrern Bezirken einen Bericht
zu erstatten, der von den Berichten der Bezirksprokuratoren
begleitet war, worin dieser Zustand als sehr schlimm und den

Zeitanforderungen nicht mehr angepaßt geschildert wurde. Die
Jnstiz- und Polizeibirektion stellte nun beim Regierungörath den

Anrrag, die Baudirektion mit einer Untersuchung darüber zu
beauftragen. Daraufhin untersuchte der Kantonsbaumeister alle
Gefangenschaften, und überdicß nahm meine Wenigkeit an
mehreren Orten Augenscheine ein, um mich vom Stand der Sache
zu überzeugen. Diese Untersuchung war durchaus nicht
befriedigend. Wenn man auch nicht annehmen darf, daß der Zustand
einer Gefangenschaft den Verhältnisse» und dem Comfort einer
Kuranstalt oder eines freundlichen Landsitzes gleich komme, so

kann man doch verlangen, daß er den Rücksichten der Sicherheit
und Gesundheit Genüge leiste. Das aber ist an vielen Orten
wirklich nicht der Fall. In mehreren Bezirken befinden sich die

Gefangenschaften in einem sehr schlimmen und ungesunden
Zustand; hier und dort sind Kästen vorhanden, die fast aussehen,
wie Mördergruben; an andern Orten ist die Sicherheit nicht
gehörig berücksichtigt, und es erscheint daher als ein Gebot, sowohl
der Humanität als der Sicherheit, daß diesen Ucbclständen
abgeholfen werde. In den Verwaltungsbehörden der verschiedenen

Perioden war das Bestreben, diesen Ucbclständen abzuhelfen, nicht
zu verkennen, aber es wurde doch nicht das gethan, was gethan
werden sollte, und daran sind hauptsächlich die Büdgetverhältnisse
Schuld. Die Verwaltung hat viele Summen auf das Büdget
gebracht, um auch in diesem Verwaltungszweige einen Fortschritt zu
bewirken; aber die finanziellen Verhältnisse erlaubten nicht, weiter
zu gehen, als man gegangen ist. Bereits seit mehrern Jahren
liegen Projekte für ein Assisengebäude in Bern vor, worin
Gefangenschaften für Untersuchungsgefangene enthalten sind; ebenso
liegt ein Projekt für ein neues Zuchthaus in Pruntrut vor.
Die bezüglichen Summen wurden jeweilen auf das Büdget
gebracht ; allein wegen der Resultate der Büdgets konnte auf
dieselben nicht eingetreten werben. Namentlich in Bern wäre eS

sehr nöthig, daß man nicht nur die Gefangenschaften in Bezug
auf Sicherheit und Gesundheit herstellen, sondern auch, daß man
für Vermehrung der Gefängnißräume sorgen würde. In dieser
Beziehung kann nun auch etwas mit dem vom Regierungsrathe
beantragten Kredite gethan werden. Es sollen nämlich
einstweilen m dem zwischen dem Zuchthause und dem Aarbergerthor
stehenden Wachthause einige Gefangenschaftszellen eingerichtet
werden. Man könnte wohl noch einige Zellen im Käfichthurme
anbringen; aber dadurch würden Uebelstände in Bezug auf Luft,
Licht und zu großer Beschränkung des Raumes entstehen, und
so will man sich darauf beschränken, die dortigen Zellen so

herzustellen, daß auch Untersuchungsgefangene aus der gebildeten
Gesellschaft in schicklicher Weise dort untergebracht werden dürfen.
Aber auch in den Bezirken wäre sehr viel zu thun. Es wurde
Ihnen im vorgelesenen Bericht eine große Zahl von Gefangenschaften

aufgezählt, die der Herstellung oder deS Umbaues
bedürfen. Aber diese Arbeiten belaufen sich auf Fr. 15V,MV
Nun nahm die Baudirektion diese Summe ins Büdget von >865
auf. Diese ganze Summe mußte jedoch wieder fallen gelassen
und momentan konnte in dieser Sache nichts gethan werden, bis
5ie StaatSwirthschaftskommission in dieser Angelegenheit anläßlich
der Berathung des Staatsverwaltungsberichtes für 1863 den
Antrag stellte: „Der Regierungsrath sei einzuladen zn
untersuchen und Bericht zu erstatten, ob und wie weit dem
gegenwärtig sehr mangelhaften Zustande der Gefangenschaften in
einzelnen Amtsbezirken, namentlich Bern, Belp u. s. w. abzuhelfen
sei." Das war, wie aus dem schriftlichen Vortrage hervorgeht,
schon vergangenes Jahr untersucht worden, aber die Baudirektion
glaubte, sie solle im Weitern untersuchen, welche Oertlichkeiten
am allerdringendsten der Herstellung bedürfen, um eine
Ausscheidung der Kosten zu machen und die nothwendigsten Arbeiten
zuerst vorzunehmen. Es zeigte sich nun, daß die Lokalitäten von
Thun, Laufen, Wimmis, Schwarzenburg, Meningen, Schloß-
wyl, Langnau, Belp, Jnterlaken und Bern vor Allem aus der

Herstellung und theilweise der baulichen Aenderung bedürfen.
Die daherigen Kosten sind auf Fr. 22,MV angeschlagen. Können

darauf noch Ersparnisse gemacht werden, so sollen sie für
andere der Verbesserung bedürftigen Gefangenschaften verwendet
werden. Die Baudirektion hat sànn bei'm Regierungsrath
folgende zwei Anträge gestellt: „In erster Linie: eS sei für die

dringendsten baulichen Verbesserungen und Umänderungen der
AmtSgefängnissen in mehreren Amtsbezirken, nämlich zu Aarberg,
Belp, Schloßwyl, Zätziwyl oder Höchstetten, Langnau, Trachsel-
wald, Burgdorf, Aarwangen, Langenthal, Fraubrunnen, Büren,
Viel, Münster, Delsberg, Laufen, Laupen, Gümmenen, Erlach,
Neuenstadt, Thun, Wimmis, Bern, Schwarzcnburg, Meningen
uud Jnterlaken ein Ertrakredit von Fr. 15V,MV zu bewilligen."
In Betracht aber, daß möglicherweise der Regierungsrath und
der Große Rath in diesen Antrag, angesichts der gegenwärtigen
finanziellen Verhältnisse, nicht eintreten werden, stellte die
Baudirektion den Antrag in zweiter Linie.: „es sei einstweilen für
die allerdringendsten baulichen Verbesserungen und Umänderungen
der Amtsgefangenschaften, nach Mitgabe der vorgesehenen
Kostenausscheidung, eine Summe von Fr. 22,MV zu bewilligen und
und hiefür die im Bauanleihentableau Ziffer I. ausgesetzte Summe
von Fr. 10,VM, Zimmerwald Pfarre-Zubau, und Fr. 12,MV,
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Schwarzenburg-Heitenried-Ohmgeldgebäude zu verwenden; diese

beiden Posten fallen dahin und werden ersetzt durch den neuen
Posten: Amtsgefangenschaften, Verbesserungen und Umänderungen

Fr, 22,VVV." Da der Rcgierungsrath diesen zweiten
Antrag zum Beschlusse erhoben hat, so ist es auch an mir, Ihnen
diesen Antrag zu empfehen. Es ist wirklich dringend nöthig,
daß für die Verbesserung der Amtsgefängnisse etwas gethan
werde, und indem wir diese Fr. 22,000 darauf verwenden, machen

wir wenigstens einen Anfang, um den obwaltenden Bedürfnissen
mit der Zeit Genüge zu leisten.

Der Antrag des Regierungsratheö wird ohne Widerspruch
angenommen.

Naturalisationsgesuche, und zwar:

1) Des Herrn Karl Friedrich Leopold Oswald von Offenburg,

im Großherzogthum Baden, gewesener Falkenwirth in Bern,
katholischer Konfession, verheirathet und Familienvater, dem das
Ortsbürgerrecht der Hauptstadt (Gesellschaft zu Schmieden)
zugesichert und der vom Regierungsrath empfohlen ist.

A b st i m m u n g.

Für Willfahr 85 Stimmen.
Für Abschlag 1 „

Herr Oswald ist sonach mit dem gesetzlichen Mehr von
zwei Drittheil Stimmen naturalisirt. ^

2) Des Herrn Karl Friedrich Bertsch von Sulzburg,
Großherzogthum Baden, Handelsmann in Bern, reformirter Religion,
verheirathet und Familienvater, dem das Ortsbürgerrecht von
Bern (Gesellschaft zu Webern) zugesichert und der ebenfalls vom
Regierungsrathe empfohlen ist,

A b st i m m u n g.

Für Willfahr 86 Stimmen.
Für Abschlag > „

Auch Herr Bertsch ist naturalisirt,

3) Des Herrn Niklaus Samuel Heer von Rheinau, Kanton

St. Gallen, Speisewirth in Bern, reformirter Konfession,
verheirathet aber kinderlos, dem die Gemeinde Bern (Gesellschaft
v, Schuhmachern) die Aufnahme ins Bürgerrecht zugesichert hat
und den der Regierungsrath empfiehlt,

A b st i m m u n g.

Für Willfahr 83 Stimmen,
Für Abschlag 2 „

Herr Heer ist naturalisirt.

4) Der Frau Margaritha Cäcilia Ost geb. Jenzer, Wittwe
des Herrn Fcrd, Wilhelm Ost von Oberbaisingen, Königreich
Würtemberg, gewesenen Wirths zum Zähringerhofe in Bern,
reformirter Konfession, Mutter von drei Kindern. Die Burger-
gcmeindc von Bern (Gesellschaft von Schuhmachern) hat ihr
das Ortsbürgerrecht zugesichert und der Regierungsrath empfiehlt
sie zur Naturalisation.

A b st i m m u n g.

Für Willfahr 83 Stimmen.
Für Abschlag 2 „

Wittwe Ost und ihre Kinder sind naturalisirt.

5) Des Herrn Friedr. Joseph Otzenberger von Großdiet-
wyl, KantonL Luzcrn, Tapezirer in Bern, katholischer Konfession,
verheirathet abed kinderlos, dem das Ortsbürgerrecht von Bern
(Gesellschaft von Mittellöwen) zugesichert und der vom
Rcgierungsrath empfohlen ist.

A b st i m m u n g.

Für Willfahr 82 Stimmen.
Für Abschlag 2 „

Herr Otzenberger ist naturalisirt.

6) Des Herrn Eugen August Dütoil von Milden, Kanton
Waadt, Arzt und Wundarzt in Bern, reformirter Konfession,
unverheirathet, mit zugesichertem Ortsbürgerrechte der Hauptstadt
(Gesellschaft zu Webern) und Empfehlung des Regierungsrathes.

A b st i m m u n g.

Für Willfahr 87 Stimmen.
Für Abschlag 1 „

Herr Dr, Dütoit ist naturalisirt,

7) Des Herrn David Herter von Hottingen, Kantons
Zürich, Metzgcrmeister in Bern, reformirter Konfesston, verheirathet
und Familienvater, mit zugesichertem Ortsburgerrechte von Bern
(Gesellschaft von Webern) und Empfehlung des Regierungsrathes.

A b st i m m u n g.

Für Willfahr 80 Stimmen,
Für Abschlag 0 „

Herr Herter ist naturalisirt.

Der Herr Präsident sieht sich veranlaßt, die Versammlung

anzufragen, ob, da nur noch wenige Traktanden übrig bleiben,

sie gesonnen sei, heute die Session zu schließen, oder morgen
fortzufahren. Es fallen Anträge im einen und andern Sinne,
der Große Rath aber spricht sich für das Fortfahren aus.

» Herr Iu st i z d i rekt or. Ich muß noch an ein Geschäft
erinnern, baS schon vor Jahren einer Kommission übermittelt
worden, von welcher ich nicht einmal weiß, wer ihr Präsident
ist, nämlich an das Geschäft betreffend die Beschwerde gegen das
Reglement über die Prüfungen der Advokaten. Es wäre gut,
wenn die Herren Großrälhe, welche in Kommissionen gewählt
werden, wenigstens Mittheilung machen würden, wer Präsident
ist. Diese Kommission besteht schon seit mehrern Jahren, hat
aber noch kein Lebenszeichen von sich gegeben. Fortwährend fragt
man mich, wo dieses Geschäft bleibe, allein ich kann keine Auskunft

geben, weil ich von dem Schicksale desselben selber nichts
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weiß, obgleich ich einen ausführlichen schriftlichen Rapport schon

vor mehrern Jahren abgegeben habe und der Regierungsrath
denselben behandelt hat. Es ist außerordentlich unangenehm für
einen Direktor, der sofort sein Möglichstes gethan hat, wegen
solcher Verzögerungen jahrelang mißhandelt zu werden. Ich
bitte die Herren der fraglichen Kommission so gütig zu sein, sich

endlich einmal mit dieser Frage zu beschäftigen.

^ Herr. Präsident. Am Ende ist die Bittschriftenkommission

mit dieser Frage beauftragt worden. Dieselbe wird in
der nächsten Session darüber Bericht erstatten

Strafnachlaß- und Strafumwandlungsgesuche.

Es wird umgewandelt:

l) Dem Anton Zimmermann von Mels, Kantons St. Gallen,
der Rest seiner 18monatlichen Zuchthausstrafe in
Kantonsverweisung von vierfacher Dauer;

Z) dem Peter Köhli von Niederried, in Murten, der Rest seiner

dreijährigen Kantonsverweisung in Eingrenzung in die
Gemeinde Niederried von gleicher Dauer.

Ferner werden erlassen:

1) Dem Peter Probst von Lützelflüh die letzten zehn Monate
seiner vierjährigen Zuchthausstrafe;

2) der Elisabeth Hofer von und zu Münchenbuchsee der Rest
ihrer dreijährigen Verweisung aus dem Amtsbezirke Bern;

und endlich wird

3) die dem Johann Baptist Chetelat von Montsevilier aufer¬
legte Zuchthausstrafe von 5 auf 3 Jahre herabgesetzt.

Schluß der Sitzung um 12^ Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Sechste Sitzung.

Samstag den 29. April 1865.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Borsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nun werden noch zwei Schreiben der Herren Großräthe
Biedermann in Jens und Wyß in Langnau verlesen, wodurch
dieselben ihren Austritt aus dem Großen Rathe erklären. Hie-
von wird im Protokoll Vormerkung genommen und beiden Kenntniß

gegeben.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Buhren, Egger in
Aarwangen, Funkhäuser, Freiburghaus, Gfeller in Signau,
v. Graffenried, Gugelmann, Jaquet, Röthlisbcrger, Jsaak, in
Walkringen, Roth in Erstgen, Schumacher, Seßler und Zingre;
ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Affolter in Grünen,
Bärtschi, Beguelin, v. Bergen, Berger zu Schwarzenegg, Biedermann,

Blösch in Viel, Born,Botteron, Bröchet, Brugger, Bucher,
Bützberger, Buri in Hettiswyl, Crelier, Ecabert, Engel,
Engemann, Etter, Feller, Fresard, Froidveaur, Fuhrer, Gerber in
Steffisburg, Geiser, Gfeller in Wichtrach, Girard, Glaus, Gobat in
Münster, Gobat zu Cremines, Gouvernon, Gruber, Guenat,
Gurtner, v. Gonten, Hartmann, Hauswirth, Herrmann, Hirstg,
Hubacher, Jmobersteg, Jndermühle, Jolissaint, Jordi, Kaiser in
Büren, Kaiser in DelSberg, v. Känel, Fürsprech in Aarberg,
v. Känel in Wimmis, Karlen, Karrer, Keller vom Buchholter-
berg, Klaye, Knechtenhofer, Knuchet, König, Kohli, Küng,
Lempen, Lenz, Loviat, Lutz, Mathez, Messern in Rümligen,
Michaud, Michel in Ringgenberg, Michel in Aarmühle, Monin,
Moser, Müller, Pallain, Perrot, Probst, Rätz, Rebetez, Reichenbach,

Renfer, Rössel, Rosselet, Rösti, Röthlisbcrger, Gustav, in
Walkringen, Roth in Wangen, Rubelt, Ruchti, Ryz, Salchli,
Scheidegger, Schertenleib, Schmid in Eriswyl, Schmid in Burgdorf,

Schmid in Spengelried, Schüpbach, Seiler, Siegenthaler,
Sigri, Spring, Stämpfli in Schwanden, Stcttler, Stooß, Streit
im Großgschett, Streit in Zimmerwald, Stucki, Thönen, Tschar-
ner, Vogel, Wagner, v. Werdt, Willi, Wirth, Wüthrich, Wyder,
Wyß, öVyttenbach, Zbinden in Schwarzenburg, Zbinden in der
Ncumatt und Zingg.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Am Platze des Abwesenden Herrn Geiser bezeichnet der

err Präsident zum provisorischen Stimmenzähler für heute:
errn Großrath Gygar.

Tagblatt des Großen Rathes l8KS. 9t
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Tagesordnung:

Projekt-Dekret/

betreffend die Abänderung des 8 65 der Feuerordnung für den

Kanton Bern vom 25. Mai 1819.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betrachtung:

daß die in § 65 der Feuerordnung enthaltene Bestimmung,
wonach den Gemeinden an die Anschaffungskosten nur derjenigen
Feuerspritzen ein Staatsbeitrag zu verabfolgen ist, welche im
Kanton Bern verfertigt wurden, bei den heutigen Gewerbs- und
Verkchrsverhältnissen nicht mehr zweckmäßig und dem gemeinen
Wohl entsprechend erscheint,

auf den Antrag des Regierungsrathcs und der Direktion
der Justiz und Polizei

beschließt:

8 t. Der erste Satz des 8 65 der Feuerordnung vom
25. Mai 1819, also lautend: Wenn aber Gemeinden außer
dem Kanton Spritzen verfertigen lassen, so haben sie keine

Unterstützung von Uns zu erwarten, — ist aufgehoben.

8 2. Der übliche Staatsbeitrag an die Anschaffungskosten
neuer Feuerspritzen ist, unter den allgemeinen maßgebenden
Voraussetzungen, den Gemeinden fortan, ohne Rücksicht darauf, ob
die Spritzen im Kanton Bern oder außerhalb desselben verfertigt
wurden, zu verabfolgen.

8 3. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses
Dekretes beauftragt. Dasselbe tritt... in Kraft und soll in die
amtliche Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Herr Regierungsrath Mig y, Direktor der Justiz
und Polizei, als Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Präsident, meine Herren! Der Regierungsrath legt Ihnen ein
Projekt-Dekret vor, welches auf einem der Postulate beruht,
welche die Staatswirthschaftskommission bei Anlaß des
Staatsverwaltungsberichtes erlassen hat. Sie wissen, daß in der
Feuerordnung vom Jahr 1819 eine Bestimmung steht, welche

folgendermaßen lautet (siehe oben). Es war nämlich durch diese

Verordnung vorgeschrieben, daß, wenn eine neue Feuerspritze im
Kanton gemacht werde, 19 "/<, vom Staat daran gegeben werden

solle. Man setzte aber zur Zeit dieser Feuerordnung für
diesen Beitrag die Bedingung fest, daß es nöthig sei, daß die
Feuerspritze im Kanton gemacht sei. Also ist der RegierungS-
rath an diese Bedingung gebunden, und wenn eine Gemeinde
außer dem Kanton eine solche verfertigen läßt, so könnte, wenn
auch diese Feuerspritze ein sehr gutes Werk wäre, dieser Beitrag
nicht dazu beigesteuert werden. Das ist den heutigen Verhältnissen

nicht mehr angemessen; es ist auch in dieser Hinsicht ein
Spezialfall vorhanden. Die Gemeinde Burgdorf hat in Neuenburg

eine Feuerspritze machen lassen, die mehr als Fr. 3999
kostete, und wandte sich an den Regierungsrath, um den Staatsbeitrag

zu erhalten. So lange dieser Art. 65 aber noch eristirt,
ist es nicht möglich, den Staatsbeitrag zu geben, und doch ist
in der Jetztzeit diese Bedingung nicht mehr passend. Schon bei
Anlaß des Staatsverwaltungsberichts hat der Große Rath
einstimmig die Zurückweisung einer solchen Bedingung an den
Regierungsrath beschlossen, und so beeilte sich, Angesichts der
Umstände und des erheblich erklärten Anzugs, die Justiz- und
Polizcidirektion ein Projekt-Dekret vorzulegen, und bat den Re-
gierungsralh, seinen Beschluß über das Beitragsgesuch von
Burgdorf zu suspendiren, bis der Große Rath diesen Entwurf

behandelt habe. — (Redner liest solchen ab.) — Ich glaube, daß
deßwegen der Schluß lauten sollte: „Tritt sofort provisorisch in
Kraft." Ich werde nicht weitläufiger sein. Ich beantrage: der

Große Rath möge belieben, in diesen Entwurf einzutreten, ihn
in Zlobo zu berathen und anzunehmen.

5» Geiß bühler. Herr Präsident, meine Herren! Ich
für mich stimme sehr gern zu dieser Verfügung; sie ist zeitgemäß
und zweckmäßig. Denn bekanntlich ist der Zweck der betreffenden

Bestimmung, daß man die Feuerspritzen von gehöriger
Beschaffenheit habe; ob man sie von hier oder von dort habe? das
ist nicht der Zweck solcher Bestimmungen, und deßhalb stimme
ich zu diesem Entwurf. Aber ich ergreife das Wort um den
Wunsch auszusprechen, daß mit der Feuerordnung eine

Reorganisation vorgenommen werden möchte. Sie hat zur Zeit der

Erlassung gepaßt, und paßt zum Theil noch jetzt; aber es sind
Bestimmungen darin, die nicht mehr zweckmäßig sind. Ich
möchte daher den Antrag stellen, der Regierungsrath sei zu
beauftragen, zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten, ob

nicht eine Aenderung der Feuerordnung zweckmäßig wäre.

*5 Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
bin mit diesem Wunsche einverstanden.

Der Entwurf wird ohne Einsprache in ^lobo angenommen.

N a tu r a l i s a t i o n s g e s u ch e und zwar:
»

1) Des Herrn Wilhelm Gottlieb Stoll von Messen, Kantons

Solothurn, Handelsmann in Burgdorf, reformirter
Konfesston, verheirathet und Familienvater dem das Ortsburgerrecht
von Burgdorf zugesichert und der vom Regierungsrathe
empfohlen ist.

Bei der Abstimmung erzeigt es sich, daß bloß noch 78
Mitglieder anwesend sind.

5 Herr Präsident. Da die beschlußfähige Mitgliederzahl

nicht mehr beisammen ist, so bin ich genöthigt, die Session
zu schließen. — Die Eröffnung der nächsten Session ist auf den
29. Mai festgesetzt. Wenn Sie keine Einwendungen gegen diese

Mittheilung erheben, so nehme ich an, dieser Zeitpunkt sei

Ihnen recht. Meine Herren, die Session ist geschlossen; ich
wünsche Ihnen eine gute Heimreise.

Schluß der Sitzung und der Session um 9Vä Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.



363

Verzeichnis

der seit der letzten Session eingelangten Vorstellungen und

Bittschriften.

1865, 3. April, Bowyl, Einwohnergemeinde, betreffend Tren¬

nung von Höchstetten als ftlbstständige politische
Gemeinde.

„ 18. „ Ost geb. Jenzer, Wittwe, Naturalisationsgesuch.

„ 18. „ Blom, Buchhändler in Bern, Naturalisätions-
gesuch.

„ 19. „ Raaflaub, Staatsanwalt, Gesuch um Besol¬
dungserhöhung.

„ 29. „ Heer, Johann Niklaus Samuel, Speisewirth
in Bern, Naturalisationsgesuch.

1865, 24. April, Verein der Jnfanteriestabsofsiziere, Gesuch um
definitive Wiederwahl des Herrn Oberst Brug-
ger zum Oberinstruktor.

28. „ Bern, Einwohnergemeindrath, Vorstellung be¬

treffend die Bestätigung des Polizeiinspektors.
23. „ Studirende des Rechts, Vorstellung gegen das

Prüfungsrcglement für Fürsprecher.
28. „ Gurtnerische Erbschaft, resp. vr. Nosenzweig,

Vorstellung betreffend die Herausgabe einer
Erbschaft.

29. „ 28 Vorstellungen aus dem Jura um Gewähr¬
leistung der Burgergemeinden.

29. „ 14 gleiche Vorstellungen, weil nicht gestempelt
zurückgewiesen nach Delsberg.

5. Mai. Zwei gleiche Eingaben, von Fontaines und
Courgenay.

29. „ Armendirektion, Vortrag betreffend die Errich¬
tung einer zweiten Verpflegungsanstalt in Köniz.
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